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Vor  si t z e n  d e : Präsident Dr. Maleta, Zweiter 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner. 

Präsident: Die Sitzung ist e röffnet .  
Das amtliche Protokol l  der 51 . Sitzung 

des Nationalrates vom 17. Juni 1964 ist in 
der Kanzlei aufgelegen, unbeanständet ge
blieben und gilt daher als g e n e h m i gt. 

K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 
lVIittendorfer und Kern. 

E n  t s c h  u ld igt  haben sich die Abgeordneten 
Mayr, Vollmann, Rosa Jochmann, Dr. Tull 
und Kratky. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 1 1  Uhr 3 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Anfrage 648jM des Herrn Abgeordneten 
Tödling (OVP) an den Herrn Bundesminister 
für Landesverteidigul1g, betreffend Fahrpreis
ermäßigung auf der Wiener Straßenbahn 
für Bundesheerangehörige : 

Sind Sie, Herr Minister, bereit, mitzuteilen, 
welche Erfolge die bisherigen Bemühungen 
hatten, für die Bundesheerangehörigen eine 
Fahrpreisermäßigung auf der Wiener Straßen
bahn zu erreichen, wie sie vor einiger Zeit 
seitens der Grazer Stadtwerke AG. für die 
Grazer Straßenbahn. eingeräumt wurde? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Das Bundesministerium für Lan
desverteidigung ist seit dem Jahre 1956 be
müht, für die Angehörigen des Bundesheeres 
eine Fahrpreisermäßigung bei der Benützung 
von städtischen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 
Salzburg gewährt seit dem 1 .  März 1957 

den Angehörigen des Bundesheeres in Uniform 
bei der Benützung der städtischen Verkehrs
mittel eine Begünstigung durch den Ankauf 
von Fahrscheinen zu ermäßigten Preisen. 

Die Linzer Elektrizitäts- und Straßen
bahn AG. befördert seit dem 15. Februar 1962 
Soldaten des ordentlichen Präsenz dienstes bis 
zum Dienstgrad "Gefreiter" bei Fahrten in 
Uniform auf den innerstädtischen Verkehrs
mitteln zu einem einheitlichen Tarif von 2 S 
je Fahrt, mit der Berechtigung, zweimal 
umzusteigen, und bis zu höchstens einstündiger 
Dauer. Eine weitere Ermäßigung wird auch 
durch den Ankauf von Blockkarten, die um 
10 Prozent ermäßigt sind, bei den Block
verkaufsstellen Ebelsberg und Hörsching zu
gestanden. 

Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Graz 
hat vor einem Monat beschlossen, für Wehr
pflichtige des Präsenz dienstes, die in Grazer 
Kasernen untergebracht sind, Fahrscheine an
zukaufen und diese als Freifahrscheine den 
in Graz befindlichen militärischen Dienst
stellen zu übermitteln. Auf Grund einer 
zwischen dem Stadtsenat Graz und dem 
Militärkommando Steiermark getroffenen Ver
einbarung erhält ab 1 .  Juli 1964 jeder Wehr
pflichtige des Präsenzdienstes täglich eine 
solche Freifahrkarte, die ihn berechtigt, in 
Uniform von der Kaserne in den Stadtbereich 
und wieder zurück zu fahren. 

Die Gemeinde Wien hat sich bisher nicht 
bereit gefunden, für Soldaten des Bundesheeres 
Fahrpreisermäßigungen zu gewähren. 

Da von den Bürgermeistern mehrerer Lan
deshauptstädte angeregt wurde, das Problem 
der Fahrpreisermäßigung für Soldaten auf 
Städtebundebene zu behandeln, hat sich mein 
Amtsvorgänger , Herr Bundesminister Doktor 
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Bundesminister Dr. Prader 

Schleinzer, am 7. März 1962 schriftlich an 
den Obmann des Östel'reichischen Städte
bundes, den Herrn Bürgermeister Franz Jonas, 
gewendet und ersucht, den gesamten Fragen
komplex der Tarifregelung auf städtischen 
Verkehrsmitteln für Angehörige des Bundes
heeres im Rahmen des Österreichischen Städte
bundes zur Diskussion zu stellen. 

Mit Schreiben vom 14. März 1962 hat der 
Herr Bürgermeister der Bundeshauptstadt 
Wien Herrn Bundesminister Dr. Schleinzer 
mitgeteilt, daß er die Frage einer Fahrpreis
ermäßigung auf städtischen Verkehrsmitteln 
für die Angehörigen des Bundesheeres im 
Rahmen des Städtebundes erneut zur Dis
kussion stellen wird. Eine am i4. Mai 1962 
stattgefundene Besprechung zwischen Bundes
minister Dr. Schleinzer und Vizebürgermeister 
Sla vik über Fahrpreisermäßigungen führte zu 
keinem Ergebnis. 

Daher hat am 27. Mai 1963 Bundesminister 
Dr. Schleinzel' den Obmann des Österrei
chischen Städtebundes, Herrn Bürgermeister 
Jonas, neuerlich gebeten, die Frage der 
Fahrpreisermäßigung auf städtischen Verkehrs
mitteln für Soldaten des Bundesheeres einer 
Überprüfung zu unterziehen, und dazu vor
geschlagen, zur Behandlung dieses Fragen
komplexes Besprechungen zwischen Vertretern 
des Österreichischen Städtebundes und Beam
ten des Bundesministeriums für Landesver
teidigung durchzuführen. Da von seiten des 
Österreichischen Städtebundes auf diese An
regung keine Antwort erfolgte, hat Dr. Schlein
zer mit Schreiben vom 15. Jänner 1964 dem 
Herrn Obmann des Österreichischen Städte
bundes, Herrn Bürgermeister Jonas, neuerlich 
einen Vorschlag zur Durchführung von Be
sprechungen gemacht und die Bitte wiederholt, 
diese Besprechungen baldigst abzuführen. Auf 
dieses Schreiben ist ebenfalls bisher in meinem 
Ministerium keine Antwort eingelangt. 

Herr Abgeordneter! Ich werde Ihre Anfrage 
zum Anlaß nehmen, neuerlich den Öster
reichischen Städtebund zu ersuchen, die Frage 
der Fahrpreisermäßigung auf städtischen Ver
kehrsmitteln einer möglichst einheitlichen und 
zufriedenstelIenden Lösung zuzuführen. 

Präsident: Anfrage 649/M der Frau Abge
ordneten Dr. Stella Klein-Löw ( SPÖ) an 
den Herrn Landesverteidigungsminister , be
treffend Unterkünfte für Soldaten : 

Besteht ein kurzfristiges und ein langfristiges 
Konzept für den Neubau und Ausbau von 
Unterkünften für Soldaten? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Landesverteidigung 

Dr. Prader: Frau Abgeordnete ! Bei der Er
richtung und Aufstellung des Bundesheeres 
im Jahre 1955 standen als Unterkünfte Kaser-

nen zur Verfügung, welche aus der Zeit vor 
1938 - darunter auch noch solche aus den 
Zeiten der Monarchie - stammen, ferner 
Kasernen, die von der deutschen Wehrmacht 
gebaut wurden, und drittens Kasernen, die 
von den ehemaligen Besatzungsmächten, ins
besondere von der amerikanischen Besatzungs
macht in Siezenheim, errichtet wurden. Trotz 
der Zugänge an Kasernenbauten seit dem 
Jahre 1938 sind jedoch dem Bundesheer 
weniger Unterkünfte zur Verfügung gestanden, 
weil das Bundesheer erst 1955 wiedererrichtet 
wurde und vorher bereits eine große Zahl 
von Ubikationen für andere Zwecke in An
spruch genommen, vor allem auch für W oh
nungszwecke an Privatparteien vermietet 
wurde. 

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen - ich nenne hier nur die größten 
Objekte -, daß folgende Kasernenbauten 
dem Bundesheer nicht wieder zur Verfügung 
gestellt werden konnten : in Wien die Kaserne 
Kaiserebersdorf, die Roßauerkaserne, die 
Rennwegkaserne und die Meidlinger Kaserne; 
in Niederösterreich die Pionierkasernen in 
Klosterneuburg und Korneuburg sowie zwei 
Kasernen in Blumau ; in Oberösterreich drei 
Kasernen, und zwar in Enns und in Wels; 
in der Steiermark als bedeutendste die große 
Franz Josefskaserne in Graz, die ebenfalls 
abgegeben werden mußte. 

Wenn auch im Zeitpunkt der Aufstellung 
des österreichischen Bundesheeres nicht die 
erforderliche Anzahl von Unterkünften zur 
Verfügung stand, so ist es doch im Laufe 
der Jahre gelungen - nicht zuletzt durch 
sehr viele Improvisationen -, den Unterkunfts
bedarf notdürftig zu decken. Allerdings war 
dazu die Einführung des Stockwerkbetten
belages erforderlich, eine Einrichtung, die es 
vordem, zumindest in normalen Zeiten, im 
österreichischen Bundesheer nicht gegeben hat. 

Leider Gottes bestehen auch noch eine 
Reihe von Ubikationen, die nicht im üblichen 
Sinne des Wortes als Kasernen bezeichnet 
werden können, so vor allem eine Reihe 
von Baracken, die bereits sehr desolat sind, 
aber auch sogenannte Feld- und Alpenhütten, 
wie zum Beispiel in Bleiburg, in Graz-Wetzels
dorf, in Groß-Mittel, in Zwölfaxing, in Wiener 
Neustadt und vor allem auch auf dem Truppen
übungsplatz Wattener Lizum. 

Im Bereich des Landesverteidigungsmini
steriums ist natürlich, bedingt durch die 
jährliche Budgetierung, ein kurzfristiges wie 
in der Endzielsetzung auch ein langfristiges 
Programm für militärische Bauten, vor allem 
auch für die Verbesserung der Versorgungs
lage hinsichtlich der Unterbringung der Trup
pen, erstellt worden. 
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Bundesminister Dr. Prader 

Im Rahmen des kurzfristigen Konzeptes 
werden hauptsächlich bauliche Sanierungs
maßnahmen bestehender Ubikationen durch
geführt, wie zum Beispiel die notwendige 
Instandsetzung der Räume, die Errichtung 
von Kläranlagen, die Behebung von Kriegs
schäden sowie die auf Grund baupolizeilicher 
Verfügungen bedingten baulichen Arbeiten. 

Das langfristige Konzept sieht in der 
strategischen Planung. bezüglich der Unter
bringung der Truppen Aus-, Um- und Neu
bauten von Kasernen vor. Ferner ist beab
sichtigt, gänzlich überalterte Gebäude, die 
nach Auffassung und Gutachten der Fach
kräfte irreparabel geworden sind, im Rahmen 
des Möglichen mit der Zeit abzutragen und 
durch neue Kasernenbauten zu ersetzen. In 
der Konzeption für die allernächste Zeit 
handelt es sich insbesondere um Kasernen
bauten in Leobendorf, in Leoben, in Gratkorn, 
in Wöllersdorf, in Wels, in Ried, in Steyr 
und in Absam. 

Vom Verteidigungsministerium wurde nicht 
nur Vorsorge getroffen, um die Unterkünfte 
der Präsenz diener halbwegs geeignet zu ge
stalten, sondern man hat auch der Frage 
der Wohnraumversorgung für das Kader
personal große Bedeutung zugemessen. Dafür 
sind bedeutende Mittel zur Verfügung gestellt 
worden. Bis 1964 wurden aus Bundesmitteln 
und unter Zuhilfenahme von Mitteln 
von Baugenossenschaften 594 Wohnungen 
geschaffen und an Berufsoffiziere und 
zeitverpflichtete Soldaten vergeben. Weitere 
431 Wohnungen befinden sich derzeit 
in Ba.u. Trotzdem ist die Versorgungslage 
auf diesem Sektor absolut nicht zufrieden
stellend. Bis zum heutigen Tage haben wir 
noch ungefähr 2000 Soldatenfamilien aus dem 
Kreis der längerdienenden Soldaten, die 
dringendste Wohnungswünsche haben. 

Von der Wohnraumbeschaffung hängt 
ja auch sehr entscheidend ab, ob wir 
bei der so dringlichen Erhöhung des Standes 
des Kaderpersonals Erfolg haben werden. 

Frau Abgeordnete! Die für den Bau von 
Unterkünften und Wohnungen bisher zur 
Verfügung stehenden Budgetmittel sind leider 
nicht ausreichend, um das nötige Tempo 
zu erreichen und den Bedarf in absehbarer 
Zeit decken zu können. Dem Verteidigungs
ressort steht für das gesamte Bauwesen, 
wozu der Wohnungsbau gehört, der Bau 
der Kasernen, der Bau der Hallen, der Werk
stätten, kurz alles, was den militärischen 
Bau betrifft, für ganz Österreich eine Gesamt
summe von 135 Millionen Schilling zur Ver
fügung. Dazu kommen 60 Millionen, die 
das Verteidigungsressort trotz der Beengtheit 
aus seinen Anlagekrediten abgezweigt hat, 
um doch etwas rascher vorwärtszukommen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw: Aus 
Ihren Ausführungen, Herr Bundesminister, 
ergibt sich die große Notwendigkeit einer 
kurzfristigen und langfristigen Planung. Darf 
ich Sie nun fragen, ob eine Liste der Gebäude 
- darunter verstehe ich Kasernen, Baracken 
und Notunterkünfte - besteht, die in einer 
bestimmten Reihenfolge im nächsten Jahr 
im Rahmen der geringen vorhandenen Mittel 
hergestellt beziehungsweise neu gebaut werden 
sollen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Selbstverständlich, Frau Abge
ordnete, ist eine solche Konzeption vorhanden. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw: Darf 
ich Sie bitten, das Geheimnis wenigstens 
schriftlich zu lüften und uns mitzuteilen, 
wie das Konzept ausschaut. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Was die Kasernenbauten anbe
langt, habe ich Ihnen in meiner Beantwortung 
bereits die geplanten Bauvorhaben genannt. 
In welcher Größenordnung wir sie verwirk
lichen können, hängt ausschließlich von den 
Mitteln ab, die zur Verfügung stehen werden. 

Präsident: Anfrage 677/M des Herrn Ab
geordneten Kindl ( F PÖ) an den Herrn 
Bundesminister für Landesverteidigung, be
treffend Einweihung eines Feuerwehrautos 
( Heiterkeit) : 

In welcher Eigenschaft haben Sie an der 
Einweihung eines Feuerwehrautos in Riegers
burg am 21. Juni 1 964 teilgenommen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Herr Abgeordneter! Ihre Frage 
bringt mich etwas in Verlegenheit. (Erneute 
Heiterkeit.) Bevor Sie diese Frage gestellt 
haben, habe ich nicht darüber nachgedacht, 
in welcher Eigenschaft ich in Riegersburg war. 
Ich bin vor einiger Zeit vom Bürgermeister 
der Gemeinde und vom Ortskommando der 
Feuerwehr gebeten worden, anläßlich der 
Einweihung eines Feuerwehrautos nach Rie
gersburg zu kommen. Ich habe inzwischen 
keine Untersuchungen angestellt, in welcher 
Eigenschaft mich der Herr Bürgermeister 
und das Feuerwehrkommando eingeladen 
haben. Wenn Sie es wissen wollen: Ich bin 
- um es zu neutralisieren - als Prader 
nach Riegersburg gekommen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
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Abgeordneter KindI: Herr Minister ! Ent
spricht es den Tatsachen, daß Sie dort mit 
einem Hubschrauber gelandet sind ? (H eiter
k eit. - Bundesm inister tü r L andesv erteidig ung 
Dr. P rader: J awohl!) Meine Frage ist, ob 
Sie es in Anbetracht des chronischen Sprit
mangels beim Bundesheer , worunter die Aus
bildung der Flieger sehr leidet, für vertretbar 
halten, derlei Veranstaltungen mit Hub
schrauber zu besuchen. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Jawohl, ich war mit dem Hub
schrauber dort. Ich habe hinter Ihrer Frage 
als hintergründig vermutet, daß Sie mich 
eigentlich das fragen wollten. Ich glaube 
das auch verantworten zu können. Würde 
ich das nicht glauben, hätte ich es nicht getan, 
Herr Abgeordneter ! 

Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, 
daß ich auf eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit für 
das Bundesheer Wert lege und mich sehr 
bemühe, bei solchen und ähnlichen Anlässen 
vor allem in Gebieten, in denen noch nie 
Geräte des Bundesheeres oder Einheiten des 
Bundesheeres gesehen wurden, der Bevölkerung 
die Möglichkeit zu geben, solche Einrichtungen 
kennenzulernen. (H eiterk eit bei SPÖ undF PÖ.

A bg .  Ste ining er: Das nächste M al mi t einem 
Panzer!) 

Ich darf Ihnen versichern, daß ich dieses 
Konzept fortsetzen werde, weil es mir letzten 
Endes als entscheidend erscheint, daß auch 
jene Bereiche, die das österreichische Bundes
heer nur vom Hörensagen kennen, gewisse 
Effektivitäten zu Gesicht bekommen. 

Außerdem werden Sie wissen, Herr Abge
ordneter Kindl, daß das Problem der Luft 
ausrüstung im österreichischen Bundesheer 
eine sehr entscheidende und außerordentlich 
schwierige Frage ist. Über diese Frage wird 
man sich auseinandersetzen müssen. Da mir 
ja letzten Endes die Entscheidung zukommt, 
erachte ich es als erforderlich, dieses und jenes 
Gerät auch persönlich kennenzulernen. 

Herr Abgeordneter ! Sie haben ferner darauf 
hingewiesen, daß ein gewisses Ausbildungser
fordernis besteht, weil man Leute, die nicht 
fliegen dürfen, nicht als FJieger ausbilden kann. 
Ich werde mich daher bemühen, geeignete An
lässe mit dem Ausbildungszweck zu verbinden, 
und zwar nicht nur im Bereich unserer Luft
streitkräfte, sondern auch in anderen Bereichen. 
Ich bin nämlich der Meinung, daß es doppelt sinn
voll ist, wenn der Ausbildungszweck mit den 
praktischen Erfordernissen in Einklang ge
bracht wird. (Beif all b ei der 0 V P.) 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter KindI: Ich glaube nicht, Herr 
Minister, daß Ihre Ausführungen in bezug auf 
Oberst Hauck, der ja diesen Hubschrauber ge
steuert hat, notwendig sind. (H eiterk eit.) 

Aber nun meine zweite Frage, Herr Minister : 
Glauben Sie wirklich, daß mit diesem Vorgang 
- Landung ohne Absperrung, ohne vorher
gehende Information, und laut den Mitteilun
gen, die mir zugekommen sind, ist der Hub
schrauber dort zirka zwei Stunden unbeauf
sichtigt abgestellt worden - wirklich dem 
Bundesheer so gedient wurde, wie Sie, Herr 
Minister, es ausgeführt haben � 

Präsident: Bitte, Herr Minister . 

Bundesminister für Landesverteidigung Dr. 
Prader: Herr Abgeordneter ! Ihre Informatio
nen sind nur teilweise richtig. (Abg. G las er: 
D as ist im m er so beim Abg eordneten K i ndl !) 
Der Hubschrauber ist nie unbeaufsichtigt 
stehen geblieben. Der ganze Platz war abge
sperrt, sodaß für. die Sicherheit des Gerätes 
Sorge getragen war. Die Landung ist außer
dem, wie Ihnen bekannt ist, Herr Abgeordneter, 
in einem Bereich erfolgt, wo jede Schwierigkeit 
beziehungsweise jeder Unfall ausgeschlossen 
war. 

Präsident: Anfrage 667jM der Frau Abge
ordneten Dipl. -Ing. Dr . Johanna Bayer (OVP) 
an den Herrn Landesverteidigungsminister , 
betreffend Gestaltung der Präsenzdienstzeit : 

Welche Maßnahmen werden für die Ge
staltung der 8 Y2 Monate Präsenzdienstzeit 
getroffen, um die Ausbildung möglichst viel
seitig und erzieherisch wertvoll zu machen und 
um dem Vorwurf des "Leerlaufes" zu begeg
nen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Prader: Frau Abgeordnete! Für die Ab
leistung des ordentlichen Präsenzdienstes be
steht natürlich ein sehr ausgewogenes Grund
konzept, das, in großen Bereichen umrissen, 
folgenden Ausbildungsgang vorsieht : 

In der 1. bis 11. Ausbildungswoche Grundaus
bildung beim Ausbildungstruppenteil. In die
sem Zeitraum werden also die Präsenzdiener 
mit den Grundkenntnissen des militärischen 
Geschehens bekanntgemacht. 

In die 12. bis 24. Ausbildungswoche fällt die 
erste Phase der Einsatzausbildung, deren Ziel 
die Ausbildung für eine Hilfsverwendung im 
militärischen Geschehen ist, zum Beispiel als 
Munitionskanonier oder als Ladeschütze, also 
eine Ausbildung, die auf die betreffende speziel
le Waffengattung abgestellt ist, in die der 
Präsenzdiener nach seiner Grundausbildung 
gekommen ist. 
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Bundesminister Dr. Prader 

In die 25. bis 37. Ausbildungswoche fällt die heiten -2 Prozent, für die allgemeine ABC-Ab
zweite Phase der Einsatzausbildung, deren wehrschulung 1 Prozent, für Waschen, Reine
Ziel vor allem die Ausbildung für eine Haupt- machen, Küchendienst, Katastropheneinsätze 
verwendung ist, wo also der Präsenzdiener ungefähr 7 Prozent. 
(Abg. Z e i l li nger: Was sind das für Diener ?) Daraus ergibt sich, Frau Abgeordnete, daß 
in die Lehrlingszeit kommt, also die Lehrlings- der Soldat im Durchschnitt während seiner 
prüfung, wenn ich mich so ausdrücken darf, Gesamtdienstzeit etwa 112 Stunden oder 7 Pro. 
bestehen soll, etwa so, daß er nun als Richt- zent seiner Dienstleistung mit Tätigkeiten 
schütze, als MG-Schütze und so weiter für eine ausfüllt, die nicht unmittelbar der Ausbildung 
erstrangige Verwendung ausgebildet wird. dienen, jedoch aus Gründen der Geräteerhaltung, 

Während der Einsatzausbildung liegt das der Sauberkeit, der Erhaltung der Kasernen 
Ausbildungsziel in der Vervollständigung der und des Wachdienstes unbedingt erforderlich 
militärischen Ausbildung des Soldaten. Zur sind. Das sind dann die sogenannten Leerlauf
Erreichung dieses Zieles werden sämtliche zeiten; zumindest werden sie als solche be· 
Verbände neben den unbedingt notwendigen zeichnet . 
Ausbildungsstunden in der Kaserne und auf Ich wäre außerordentlich froh, wenn ich 
den Garnisonsübungsplätzen mindestens zwei- das Wacheschieben, das ebenfalls als "Leer. 
mal jährlich zur Durchführung des Schießpro- lauf" bezeichnet wird, abstellen könnte, wenn 
gramms 14 Tage auf einen Truppenübungsplatz ich die Budgetmittel hätte, hiefür die Wach. 
verlegt . Bei den Gebirgseinheiten ist außerdem und Schließgesellschaft zu verpflichten, um 
eine zweimalige Verlegung - im Sommer- und diese Stunden frei zu bekommen und 
im Winterhalbjahr - in der Dauer von 14 Ta- die Soldaten auch während dieser Zeit 
gen auf einen Alpenstützpunkt vorgesehen. einer richtigen Ausbildung zu unter. 
Im . Zeitraum .v�n drei Monaten sind überdie� ziehen, (Abg. Dr. van Tongel: Plus 22 Fahrten 
dreI �om�ameubungen vo� 24 Stunden, ZWeI nach Brünn, die muß man auch noch einrech. 
BataIllons�bun.gen �on mmdestens 48 Stun· nen !) Ich weiß nicht genau, Herr Abgeordneter 
d�n und elI�e m 

,�
oßerem Ver"?and durchzu.1 van Tongel, worauf Sie sich hier spezifisch 

fuhrende Bl'lgadeubung von 3 bIS 5 Tagen vor- beziehen. (Abg. Z i ngler: Das ist 8chon die 
gesehen. Große Fragestunde !) 

Nach den von der Bundesregierung mit Zu- Ein echter Leerlauf ist in dieser Beziehung 
stimmung des Hauptausschusses des National-nicht gegeben, die Ausbildungsplanung ist 
rates erlassenen Allgemeinen Dienstvorschriften komplex und bis auf das Detail ausgerichtet. 
für das Bundesheer darf die dienstliche In- Ein Leerlauf kann sich unter Umständen er· anspruchnahme der Soldaten unter ge- . , . 

"h l' h V t d V ha"lt geben, WeIl es eben auch eme menschlIche Unzu-wo n IC en orausse zungen un er - .. . . . . ' . . 
. W h t 8 St d Sams langlIchkeIt gIbt und WeIl VIelleICht mcht alle nIssen an oc en agen un en, an - . , 

tagen 6 Stunden nicht überschreiten. Dies er- �us�ld�e� h�nde�Jroze.ntI� ent
.
s1�che�. Das 

gibt bei 37 Ausbildungswoehen ein theoreti- I
d

St a. er 
b
em 

d
�ez1 1 

,
um

h 
Im

S' 
er�lC e� �er?s, 

sehes Maximum von insgesamt 1702 Ausbil- as Ist e 
.
en l�. g. eIC . e ItuatI�n, :VI� SIe Im 

d t d A f F' t f" E' kl 'dUllg I SchulberelCh moghch Ist und WIe SIe m allen ungss un en, u eIer age, ur In eI , ' "  
Ab .. t E' t 11 d E tl nter anderen BereIchen Immer WIeder vorkommen rus ung, ms e ungs- un 11 assungsu -

kann. suchung, Blutgruppenbestimmungen bezie
hungsweise Blutspendeaktionen und verschie
dene andere Aktionen entfallen nach den bis
herigen Erfahrungen im Durchschnitt rund 
92 Stunden, die von der eigentlichen Aus
bildung verloren gehen , 

Von den während der achteinhalbmonatigen 
Präsenzdienstzeit netto zur Verfügung stehen
den 1610 Ausbildungsstunden werden im 
Grundkonzept aufgewendet: für den Gefechts
dienst 50 Prozent, für den Exerzierdienst 
5 Prozent, für Waffen- und Schießdienst 
10 Prozent, für Heimat- und Staatsbürgerkun
de 4 Prozent, für Belehrungen, Appelle und 
ethischen Unterricht 13 Prozent, für Körper
ausbildung 7 Prozent, für den allgemeinen 
Kraftfahrdienst I Prozent, für den allgemeinen 
Fernmeldedienst - also nicht für den spezi. 
ellen Fernmeldedienst bei Nachriehtenein· 

Seien Sie versichert, Frau Abgeordnete, 
daß ich mir die sinnvolle Ausbildungsplanung 
ganz besonders angelegen sein lasse. Ich bin 
dankbar für jeden mir zukommenden Hinweis, 
wenn nach Ihrer Meinung oder der Meinung der 
Abgeordneten und der Bevölkerung da oder 
dort Mängel festgestellt werden oder wenn ge
glaubt wird, daß solche vorhanden sind, Jeden 
solchen Hinweis werde ich zum Anlaß nehmen, 
eine ganz genaue Untersuchung durchzu
führen. 

Präsident: Die Anfrage 650 IM des Herrn 
Abgeordneten Pölz (SPÖ) wurde zurückgezo
gen. Danke, Herr Minister. 

Anfrage 651/M des Herrn Abgeordneten 
Dr. Broesigke (F PÖ) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Beförderungsmöglichkeiten 
bei Beamten des höheren Dienstes: 
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Aus welchen Gründen sind nach der Hand
habung des Bundeskanzleramtes die Beamten 
des höheren Dienstes bei den Mittel- und 
Unterbehörden hinsichtlich der Beförderungs
möglichkeiten schlechtergestellt als die Beamten 
der ZentralstelIen ? 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Hohes Haus ! 
Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Herr 
Abgeordnete gefragt hätte, warum die Be
amten in den Zentralstellen hinsichtlich der 
Beförderungsmöglichkeiten bessergestellt sind 
als die anderen. (Abg. Dr. M igsch.- Er kann doch 
fragen, was er will !) Umgekehrt darf ich 
wieder feststellen, wa<; ich dazu zu sagen habe. 

Worauf ich hinauswill, ist folgendes: 
Die Beamten in den Zentralstellen müssen 
eine besondere Qualifikation haben. Die Auf
gaben, die den Ministerien gestellt sind, sind 
nicht nur komplex, sondern bedürfen auch 
einer großen Kenntnis und Erfahrung. Daher 
ist eine fünf jährige Dienstzeit in den mittleren 
und unteren Stellen, aber auch eine besondere 
Qualifikation für die . Verwendung im Dienst 
der ZentralstelIen Erfordernis. Um solche 
Kräfte in die Ministerien zu bekommen, 
müssen gewisse Vorteile geboten werden. 
Diese Vorteile sind im Einvernehmen mit der 
Präsidentschaftskanzlei in einigen Beförde-

. rungsvorteilen gefunden worden. 

Es hat sich aber trotzdem ergeben -
das darf ich auch· berichten -, daß diese 
Vorteile nicht groß genug sind, um den Bedarf 
der Zentralstellen an Bediensteten, an Beamten, 
die von den unteren und mittleren Dienst
stellen kommen, zu befriedigen, ja im Gegen
teil, es gehen sogar manche, die sich bereits 
gemeldet haben, frühzeitig wieder in ihre 
Dienststellen zurück. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Bedeutet das, 
Herr Bundeskanzler, daß Sie der Auffassung 
sind, daß die Beamten der Zentralstellen 
bezüglich der Beförderungsmöglichkeiten 
eigentlich noch besser gestellt werden sollten, 
als es bisher der Fall war � 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Beabsichtigt ist 
eine noch stärkere Bevorzugung im Augen
blick nicht. Ich wollte nur die Tatsache 
feststellen, daß dieses Maß an Bevorzugung 
heute nicht ausreicht, um den Nachwuchs 
in den ZentralstelIen in entsprechender Weise 
sicherzustellen. Im Gegenteil, es besteht, 
wie bekannt ist, zum Beispiel in manchen 
Sparten des technischen Dienstes heute schon 
eine ziemlich aussichtslose Situation. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Besteht dieses 
Nachwuchsproblem, von dem Sie bezüglich 
der Zentralstellen gesprochen haben, nicht 
bei den unteren Instanzen, also der ersten 
und zweiten Instanz, in genau dem gleichen 
Umfang 1 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Das möchte ich 
nicht bestreiten . 

Präsident: Danke, Herr Kanzler. 
Anfrage 629/M des Herrn Abgeordneten 

Holoubek (Sp()) an den Herrn Vizekanzler, 
betreffend Beitritt von Unternehmungen der 
verstaatlichten Industrie zu politischen 
Organisationen: 

Welche Stellung nimmt die Republik Öster
reich als Eigentümer der Unternehmungen der 
verstaatlichten Industrie ein, wenn ein Unter
nehmen der verstaatlichten Industrie zum 
Beitritt zu einer Organisation einer politischen 
Partei aufgefordert wird, wie das bei der Firma 
Rumpel AG. durch ein Schreiben des ÖVP
Abgeordneten Mitterer vom 11. Mai 1964 der 
Fall war? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Es ist mir 
bekannt, daß namens des Österreichischen 
Wirtschaftsbundes an die verstaatlichte 
Rumpel AG. die Aufforderung gerichtet wurde, 
dem Wirtschaftsbund der Österreichischen 
Volkspartei beizutreten. Eine Entscheidung 
darüber fällt ausschließlich in die Kompetenz 
des Vorstandes. Als Vertreter des Eigen
tümers steht mir nach dem Aktiengesetz 
darauf - ich betone ausdrücklich: leider! -
keine Ingerenz zu. 

Ich möchte jedoch mit meiner Meinung 
nicht zurückhalten: Ich stehe auf dem Stand
punkt, daß die verstaatlichten Unternehmungen 
weder der einen noch der anderen noch irgend
einer Partei gehören, sondern ausschließlich der 
Republik Österreich. Ich anerkenne das Recht 
der politischen Parteien, Vertrauenspersonen 
in die Organe zu entsenden. Sie können dabei 
und nachher ihre politische Überzeugung 
frei und offen äußern, als Organe des Unter
nehmens sind sie aber Diener der Republik 
Österreich. Ich würde vor einer Entwicklung 
warnen, verstaatlichte Unternehmungen nach 
der Parteifarbe des Generaldirektors oder 
des Aufsichtsratsvorsitzenden zu beurteilen. 
Wenn den verstaatlichten Unternehmungen 
eine Farbe zukommt, dann ausschließlich 
die Farbe rot-weiß-rot ! (BeifaU bei der SP(). -
Zwischenrufe bei der () V P.) 

Präsident: Anfrage 679/M des Herrn Abge
ordneten Dr. Kleiner (S p() ) an den Herrn 
Vizekanzler , betreffend Bestellung zum Auf
sichtsrat der VÖEST : 
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Entspricht die Bestellung des Landtags
abgeordneten Dr. Rainer zum Aufsichtsrat der 
VÖEST den in § 6 des Kompetenzgesetzes 
(BGBI. Nr. 173/59) verlangten Voraussetzungen, 
wonach "ausschließlich" solche Personen Or
ganfunktionen auszuüben haben, "die in wirt
schaftlichen Fragen fachlich vorgebildet und 
zur Ausübung dieser Organfunktionen be
fähigt" sind? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Nach § 6 
des Kompetenzgesetzes haben in Unterneh
mungen der verstaatlichten Indust,rie aus
schließlich solche Personen Organfunktionen 
auszuüben, die in wirtschaftlichen Fragen 
fachlich vorgebildet und zur Ausübung dieser 
Organfunktion befähigt sind. Das Anfsichts
ratsmitglied der VÖEST Landtagsabgeord
neter Dr. Rainer war, soweit festgestellt 
werden konnte, nach seiner Rückkehr aus der 
Kriegsgefangenschaft Landesbeamter und der 
Bezirkshauptmannschaft Liezen als Referent 
für Staatsbürgerschaftsangelegenheiten zuge
teilt. Seit seiner Freistellung von diesem 
Dienst übt er die Funktion des Landes
sekretärs der steiermärkischen Organisation 
der Österreichischen Volkspartei aus. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kleiner: Herr Vizekanzler ! 
Ist Ihnen bekannt, daß der Abgeordnete 
Dr. Rainer in der Öffentlichkeit behauptet 
hätte, die VÖEST müßte steirisches Erz zu 
jedem Preis abnehmen, und was sagen Sie 
dazu � 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Nach dem 
Aktiengesetz hat das Mitglied des Aufsichts
rates dieselben Pflichten wie das Mitglied 
des Vorstandes, nämlich mit der Sorgfalt 
des ordentlichen Kaufmannes die Rechte des 
Unternehmens zu vertreten. Wenn ein Auf
sichtsratsmitglied solche Pflichten verletzt, 
kann es von der Hauptversammlung ab
berufen werden; ich muß hinzufügen: nicht 
bei verstaatlichten Unternehmungen, denn 
dieses Recht der Hauptversammlung ist durch 
das Kompetenzgesetz 1959 an die Bundes
regierung delegiert worden. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kleiner: Halten Sie es, 
Herr Vizekanzler , für möglich, daß ein Auf
sichtsratsmitglied andere Interessen - zum 
Beispiel die eines Landes - vertritt, andere 
als die Interessen der Gesellschaft, wie das 
das Aktiengesetz fordert? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Aus der Ersten 
Republik ist ein Unvereinbarkeitsgesetz über-

nommen worden, dessen Bestimmungen auch 
heute noch gelten und mit dem sich ja das 
Hohe Haus immer am Beginn einer Gesetz
gebungsperiode zu beschäftigen hat. Das 
Unvereinbarkeitsgesetz sieht vor, daß Mit
glieder von Landesregierungen in Unterneh
mungen des Bundes nur dann tätig sein 
dürfen, wenn die Bundesregierung ausdrück
lich bestätigt hat, daß dies im Interesse des 
Bundes liegt. Für Landtagsabgeordnete fehlt 
eine solche Bestimmung. Landtagsabgeord
neten wird die Genehmigung, in Unterneh
mungen des Bundes tätig zu sein, ausschließ
lich von den Landtagen erteilt. Es mag daraus 
der Eindruck entstehen, daß sie Beauftragte 
des Landes sind. Soweit solche Unternehmungen 
aber dem Aktiengesetz unterliegen, gelten auch 
für solche Mitglieder des Aufsichtsrates aus
schließlich die Bestimmungen des Aktien
gesetzes. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler . 
Anfrage 631jM des Herrn Abgeordneten 

Hart! ( Ö  V P) an den Herrn Innenminister , 
betreffend Entbindung vom Amtsgeheimnis 
in einer Presseangelegenheit : 

Auf Grund welcher Überlegung werden die 
Beamten in der Presseangelegenheit um die 
Affäre des Generalinspektors der Wiener Sicher
heitswache, Sektionsrat Dr. Gottfried Lipovitz, 
von Ihnen, Herr Bundesminister, nicht vom 
Amtsgeheimnis entbunden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah: Diese 

Entbindung findet nicht statt, weil eine all
fällige Zeugenaussage mit der Amtsführung 
und mit dem Amt des Betreffenden in keinerlei 
Zusammenhang steht. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter HartI: Herr Minister ! War die 

Angelegenheit Dr. Lipovitz eine private oder 
eine dienstliche � 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah: Soweit mir 

als Ressortminister bekannt ist, hat sie keinerlei 
dienstliche Belange berührt. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Hartl: Hätte man ansonsten 

den Fall des Generalinspektors Dr. Lipovitz 
disziplinär behandeln müssen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : Das ist 

Sache des Disziplinaranwaltes oder der 
Disziplinarkommission. 

Präsident: Die Anfrage 652/M des Herrn 
Abgeordneten Dr. van Tongel (FPÖ) wurde 
zurückgezogen. 

Anfrage 630/M des Herrn Abgeordneten 
Dr. Fiedler ( Ö  V P) an den Herrn Innenminister , 
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Präsident 

betreffend Dienstkraftfahrzeuge bei der Bundes
gendarmerie beziehungsweise Bundespolizei : 

N ach welchen Gesichtspunkten wurden die 
aus Btmdesmitteln tmd aus Mitteln, die durch 
Spenden eingegangen sind, angekauften Dienst
kraftfahrzeuge bei der Bundesgendarmerie bzw. 
Bundespolizei aufgeteilt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : Herr Ab-

geordneter ! Diese Fahrzeuge werden in der 
Reihenfolge, wie es bei den einzelnen Dienst
stellen oder Posten am dringlichsten erscheint, 
zugeteilt, wobei daran gedacht ist, schrittweise 
alle wesentlichen Dienststellen und Posten mit 
Fahrzeugen zu beteilen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Fiedler : Herr Bundes

minister ! Wieso kam es zur Spende der Spar
kassen und Banken, und halt·en Sie diesen Weg 
für zweckmäßig? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : Die Ban

ken und Sparkassen haben eine solche Spende 
mit der ausdrücklichen Zweckwidmung ge
geben, Kraftfahrzeuge für die Exekutive anzu
kaufen. Ich halte das für nicht unzweckmäßig, 
da diese Institutionen persönlich nicht unmittel
bar daran interessiert sind, sondern etwas zur 
öffentlichen Sicherheit beitragen wollen, denn 
diese Spende ermöglicht eine schnellere Motori
sierung. Wenn auch bisher aus diesen Spenden 
erst der Ankauf von 25 Kraftfahrzeugen möglich 
war, so glaube ich doch, daß dieser Vorgang 
nicht unzweckmäßig ist, weil dadurch auch 
dem Staat Mittel erspart werden. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Fiedler : Herr Bundes

minister ! Werden diese Fahrzeuge einen Hin
weis auf den Spender aufweisen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Olah : Nein. 
Sie unterscheiden sich in keiner Weise von den 
Fahrzeugen, die aus Budgetmitteln angekauft 
werden. 

Präsident : Anfrage 658jM des Herrn Abge
ordneten Hartl (Ö V P) an den Herrn Innen
minister, betreffend Zusammensetzung der 
Qualifikationskommissionen: 

Aus welchem Grunde haben Sie, Herr Bundes
minister, die Vorschläge für die Zusammen
setzung der Qualifikationskommissionen abge
ändert? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : Die Ent

scheidung über die Ernennung in die Qualifi
kationskommission erfolgt durch das Mini- I 
��erium beziehungsweise durch den Minister. \ 
Änderungen sind, wenn Vorschläge erstattet 

werden, möglich und werden, wenn sie not
wendig erscheinen, nach sachlichen Gesichts
punkten vorgenommen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter HartI: Herr Minister ! Für die 

Qualifikationskommissionen 1964 wurden in 
den Vorlagen der einzelnen Kommanden 
12 oder 13 Namen gestrichen. Die Gestriche
nen wurden durch Funktionäre ersetzt, die 
Ihrer Partei angehören, obwohl in der Zusam
mensetzung der von den Kommanden genann
ten Kommissionen bereits Ihre Parteifunktio
näre berücksichtigt wurden. 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : Herr Ab

geordneter Hartl! Es erfolgt nicht die Ernen
nung von Parteifunktionären, sondern allein 
von Beamten. Um ein Beispiel zu sagen : Es 
erschien mir zweckmäßig, daß bei einer Behörde 
nicht zwei Brüder in der gleichen Qualifikations
kommission sitzen; zufällig gehören sie Ihrer 
Partei an. (Heiterkeit bei der SPO.) 

Präsident: Zweite Zusatz frage. 

Abgeordneter HarU: Herr Minister ! Sie 
haben die beiden Brüder genannt; in diesem 
Fall sehe ich das vielleicht ein. Aber was hat 
Sie sonst bewogen dazu, da es ja 13 Funktionäre 
sind 1 (Heiterkeit. - Ruf bei der Ö V P: Lauter 
Zwillinge!) 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Olah : In einem 

Fall war es so - ich habe es schon angeführt -, 
daß ich es nicht für zweckmäßig halte, wenn 
zwei Brüd,er in der gleichen Qualifikations
kommission sitzen. In einem anderen Fall hat 
sich mittlerweile ergeben, daß ein Wechsel im 
Aufgabenbereich des betreffenden Beamten 
stattgefunden hat. In einem dritten Fall hat 
es sich als zweckmäßig erwiesen, den Behörden
leiter zum Vorsitzenden dieser Kommission zu 
bestellen. Ich könnte Ihnen für alle 13 Fälle 
eine solche Begründung geben. Jedenfalls 
möchte ich nachdrücklichst feststellen: Es war 
nicht die Bestellung von Parteipolitikern, 
sondern die Bestellung von Beamten maß
gebend. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 
Anfrage 653/M des Herrn Abgeordneten 

Dr. van Tongel (F PÖ) an den Herrn J ustiz
minister, betreffend unbefugte Inbetriebnahme 
von Kraftfahrzeug�n: 

Sind Sie, Herr Bundesminister. bereit, ange
sichts der Tatsache, daß bis zur Verabschiedung 
der großen Strafrechtsreform noch längere Zeit 
verstreichen wird, eine Novelle zum geltenden 
Strafgesetz vorzulegen, nach der die unbefugte 
Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen zu einem 
Offizialdelikt und wesentlich strenger als bisher 
bestraft wird? 
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Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Herr 
Abgeordneter ! Der Strafgesetzentwurf sieht 
schärfere Strafbestimmungen für die unbefugte 
Ingebrauchnahme von Kraftfahrzeugen vor, 
und zwar im Sinne Ihrer Anfrage. Ob allen
falls eine Strafgesetznovelle noch vor Inkraft
treten der großen Strafgesetzreform vorgezogen 
werden soll, sollte zweckmäßigerweise entschie
den werden, wenn das Begutachtungsverfahren 
über den Strafgesetzentwurf beendet sein wird. 
Das wird im Herbst dieses Jahres der Fall sein. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Minister ! 

Werden Sie also im Herbst in einer der ersten 
Sitzungen des Hauses dem Nationalrat mit

teilen können, ob eine solche Strafgesetznovelle 
eingebracht werden wird ? Die Tatsache, daß 
die sogenannte Gebrauchsanmaßung meist dazu 
führt, daß jemand, der nicht Inhaber eines 
Führerscheines ist, ein gestohlenes Fahrzeug 
lenkt, und daß ein großer Prozentsatz meist 
sehr schwerer Verkehrsunfälle durch solche 
Diebe von Kraftfahrzeugen verursacht wird, 
sollte doch Anlaß sein, diesem Unfug bald zu 
steuern. 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Abgeordneter ! Wir wollen Vorgriffe auf die 

Strafgesetzreform nur insoweit vornehmen, 
als sie bereits mit den Grundsätzen, welche die 

Strafrechtsreformkommission erarbeitet hat, 
und mit den Ergebnissen des Begutachtungs
verfahrens übereinstimmen. So haben wir es 
beim Antikorruptionsgesetz gemacht, und so 
wollen wir es auch bei der Novelle zur Straf
prozeßordnung, betreffend den Schutz des 
Fernmeldegeheimnisses, machen. Daher wieder
hole ich, daß wir das Ergebnis des Begutach
tungsverfahrens abwarten wollen. Ich werde 
Ihnen dann in dieser sowie in anderen ähnlichen 
Fragen in der Herbstsession wieder zur Verfü
gung stehen. 

Präsident : Anfrage 657/M des Herrn Abge
ordneten Zankl (SPÖj an den Herrn Justiz
minister, betreffend Ernennung zum Vizepräsi
denten des Landesgerichtes Klagenfurt : 

Da aus verschiedenen Pressemeldungen zu 
entnehmen ist, daß von seiten eines Kreises 
der Kärntner Richterschaft die beabsichtigte 
Ernennung des Ersten Staatsanwaltes Dr. Steys
kaI zum Vizepräsidenten des Landesgerichtes 
Klagenfurt als nicht der ständigen Ernennungs
praxis entsprechend betrachtet wird, frage ich 
an, welche Gründe für Ihre Entscheidung maß
gebend sind, den Ersten Staatsanwalt Dr. Steys
kaI auf diesen Dienstposten zur Ernennung 
vorzuschlagen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Herr 
Abgeordneter Zankl ! Ich werde dem Herrn 
Bundespräsidenten für den vakanten Posten 
eines Landesgerichtsvizepräsidenten in Klagen
furt den derzeitigen Leiter der Staatsanwalt
schaft Klagenfurt, Ersten Staatsanwalt Dr. 
Emil Steyskal, zur Ernennung vorschlagen. 
Die gemäß Artikel 86 Bundes-Verfassungs
gesetz vorgesehenen richterlichen Personal
senatsvorschläge wurden nach gehöriger öffent
licher Ausschreibung des Dienstpostens in der 
"Wiener Zeitung", der "Grazer Zeitung" und 
der "Kärntner Landeszeitung" vom Bundes
ministerium für Justiz eingeholt. 

Ich habe mich in diesem Falle dem Leistungs
prinzip entsprechend für keinen der in die 
Personalsenatsvorschläge aufgenommenen Be
werber, sondern für Ersten Staatsanwalt Dr. 

Steyskal entschieden, da Dr. Steyskal der im 
Rang höchste, ausgezeichnet qualifizierte Be
werber für diesen Posten ist. Erster Staats
anwalt Dr. Steyskal steht im 58. Lebensjahr 
und hat am 1 .  Juli 1964 eine Gesamtdienstzeili 
von 30 Jahren und 10 Monaten erreicht. Die 
Oberstaatsanwaltschaft Graz als vorgesetzte 
Dienstbehörde hat Dr. Steyskal als ausgezeich
net geeignet für den zur Besetzung gelangenden 
Dienstposten beurteilt. Eine an diese Qualifi
kation und Eignung für den ausgeschriebenen 
Posten heranreichende Beurteilung hat keiner 
der in die Personalsenatsvorschläge Aufge
nommenen beziehungsweise keiner der Richter 
und Staatsanwälte, die sich beworben haben und 
die dem Rang nach in Frage kämen, aufzuweisen. 

Ich möchte abschließend sagen : Der Anlaß
fall zeigt, wie gerechtfertigt die Bestimmungen 
der Bundesverfassung und des im Jahre 1961 
beschlossenen Richterdienstgesetzes sind, wo
nach der Bundesminister für Justiz bei Er
nennungsvorschlägen für Richter an die Per
sonalsenatsvorschläge nicht gebunden ist. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Zankl : Herr Minister ! Ist es 

außergewöhnlich, daß Staatsanwälte auf hohe 
Richterposten ernannt werden ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Das ist 

nicht außergewöhnlich. Ich verweise nur auf 
zwei Fälle, die ich schon in anderem Zusammen
hang genannt habe. Der pensionierte Präsi
dent des Obersten Gerichtshofes Dr. Handler 
wurde zum Senatspräsidenten des Obersten 
Gerichtshofes von einem staatsanwaltlichen 
Posten ernannt, übrigens ebenfalls gegen den 
Vorschlag der Personalsenate - das war nicht 
in meiner Amtszeit -, und auch der derzeitige 
Präsident des Oberlandesgerichtes Graz, Dr. 
Otto Lachmayer, ist ehemals Staatsanwalt ge
wesen. 
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Präsident : Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zankl: Herr Minister ! Sind 
Sie in Ihrer bisherigen Praxis von den Ernen
nungsvorschlägen der Personalsenate schon ein
mal abgewichen 1 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Ich 
bin in den vier J amen meiner Amtszeit als 
Justizminister bisher nicht von Personalsenats
vorschlägen abgewichen, weil das bisher sach
lich nicht notwendig gewesen ist. In diesem 
Fall war ein Abweichen sachlich gerechtfertigt. 

Präsident : Anfrage 654jM des Herrn Abge
ordneten Dr. Broesigke (F PO) an den Herrn 
Justizminister, betreffend Richterbesoldungs
gesetz : 

Wie weit sind die Vorarbeiten des Bundes
ministeriums für Justiz für ein längst fälliges 
Richterbesoldungsgesetz gediehen, welches die 
Bezüge der unabhängigen Richter, ihrer großen 
Verantwortung entsprechend, regelt und sie 
endlich aus dem Rahmen der weisungsgebun
denen Verwaltungsbeamten heraushebt ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Herr 
Abgeordneter Dr . Broesigke ! Die Ausarbeitung 
eines Richterbesoldungsgesetzes fällt nicht in 
die Kompetenz des Bundesministeriums für 
Justiz. Für Besoldungsfragen der Bundes
bediensteten sind Bundeskanzleramt und 
Finanzministerium zuständig. Dessenunge
achtet finden laufend Fühlungnahmen mit 
den Standesvertretungen der Richter und 
Staatsanwälte im Bundesministerium für Justiz 
über aktuelle standesrechtliche und auch 
besoldungsrechtliche Fragen, soweit wir ein 
dienstliches Interesse daran haben, statt. 
Eine letzte Besprechung hat am 22. Mai 
dieses Jahres statt,gefunden. Es wurden von 
den Standesvertretern der Richter umfang
reiche tabellarische Ausrechnungen vorgelegt, 
worin die Laufbahnen im richterlichen Dienst 
und in der allgemeinen Verwaltung einander 
gegenübergestellt werden. Wir haben diese 
Tabellen dem Bundeskanzleramt und dem 
Finanzministerium weitergeleitet und ersucht, 
Besprechungen darüber aufzunehmen und das 
Justizministerium zu beteiligen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage : 

Abgeordneter Dr. Broesigke : Sind Initiativen 
des Bundesministeriums für Justiz im Gange, 
bei den zuständigen Bundesministerien auf 
die Verabschiedung eines derartigen Richter
besoldungsgesetzes hinzuwirken, oder befindet 
sich das ganze noch im Stadium von Vor
besprechungen ? 

Präsident : Herr Minister, bitte . 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Da 
auch die Frage nach der Erlassung eines 
eigenen Richterbesoldungsgesetzes innerhalb 
der richterlichen Standesvertretungen noch 
keiner endgültigen Klärung zugeführt und 
auch kein diesbezüglicher Vorschlag dem 
Justizministerium unterbreitet worden ist, 
haben wir noch keine Initiative geschilderten 
Sinnes über die Initiativen, von denen ich 
sprach, hinausgehend unternommen be
ziehungsweise unternehmen können. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Anfrage 635/M des Herrn Abgeordneten 
Mark (SPO) an den Herrn Unterrichtsminister, 
betreffend Bericht über die Verhältnisse in 
den Bundestheatern : 

Sind Sie bereit, den von Ihrem Amtsvor
gänger anläßlich der letzten Budgetdebatte 
im Finanzausschuß versprochenen Bericht über 
die Verhältnisse in den österreichischen Bundes
theatern dem Hohen Haus vorzulegen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl-
Percevic : Ja, Herr Abgeordneter. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mark : Herr Minister ! Sind 
Sie bereit, diesen Bericht so zu erstatten, 
daß wir noch vor dem Sommer Gelegenheit 
haben, ihn im Unterrichtsausschuß zu be
handeln ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Unterricht Dr . Piffl

Percevic : Das halte ich, solange der Einschau
bericht des Rechnungshofes über die Bundes
theaterverwaltung verarbeitet wird, vielleicht 
noch nicht für ganz zweckmäßig. Ich glaube, 
es ist richtiger, diese Verarbeitung abzu
warten, weil dann ein klareres Bild geboten 
werden kann. 

Präsident : Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mark : Die Zusage des früheren 
Unterrichtsministers ist dahin gegangen, im 
Dezember einen solchen Bericht zu geben, 
damit eine allgemeine Auseinandersetzung 
möglich ist. Glauben Sie nicht, daß es wertvoll 
wäre, eine solche allgemeine Auseinander
setzung jetzt abzuführen 1 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Unterricht Dr . Piffl

Percevic : Ich wiederhole, daß nach meiner 
Meinung die Ergebnisse der Beratungen über den 
Einschaubericht des Rechnungshofes abge
wartet werden sollten. 

Präsident : Anfrage 659jM des Herrn Ab
geordneten Dr. Haider (0 V P) an den Herrn 
Unterrichtsminister, betreffend Besetzung einer 
Lehrkanzel an der Hochschule für Boden
kultur : 
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In welcher Weise ist das Bundesministerium 
bemüht, bei der Besetzung der Lehrkanzel für 
forstliche Standortslehre an der Hochschule 
für Bodenkultur einen hochqualifizierten öster
reichischen Wissenschaftler berücksichtigen zu 
können ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piftl-
Percevic: Das Bundesministerium kann zur
zeit nicht bemüht sein, im Sinne dieser Anfrage 
tätig zu werden, da der im Besetzungsvorschlag 
primo loco Genannte von meinem Amtsvor
gänger ausgewählt wurde, mit ihm Verhanrllun
gen gepflogen wurden und das Unterrichtsmini
sterium daher ihm gegenüber zunächst im 
Worte ist. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Haider : Herr Bundes
minister ! Ist Ihnen bewußt, daß eine etwaige 
Besetzung der Lehrkanzel mit einer aus
ländischen, in keiner Weise besser qualifizierten 
Kraft eine bedrückende Wirkung auf den 
österreichischen wissenschaftlichen Nach wuchs 
im ganzen ausüben muß ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr . Piftl
Percevic: Ob sie das muß, ist mir nicht 
bekannt. Ich glaube, daß das Professoren
kollegium, nach dem Hochschulorganisations
gesetz dazu berufen, die besten Kräfte heran
zuziehen, hier wohl die Stelle ist, die darüber 
zu befinden hat, wer der Beste ist. Es ist 
der an erster Stelle, vermutlich als der Best
gereihte, von meinem Vorgänger ausgewählt 
worden. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Haider : Herr Minister ! 
Da seinerzeit ein großer Österreicher , 
nämlich der Staatsminister und oberste Richter 
Schmerling, die menschliche Größe hatte, 
vor dem Abgeordnetenhaus unumwunden zu 
bekennen, daß man auch in Ausübung des 
Richteramtes gewöhnlichen menschlichen Re
gungen und dem Einfluß des Gefühls zugäng
lich ist, möchte ich fragen, ob Sie es auch 
für möglich halten, daß bei einem Reihungs
vorschlag derartige menschliche Komponenten 
mitwirken können, welche es angezeigt er
scheinen ließen, die Ihnen, Herr Minister, 
verfassungsgemäß auferlegte Ministerverant
wortlichkeit virulent werden zu lassen. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffi
Percevic: Es ist selbstverständlich, daß bei 
Besetzungsvorschlägen, bei der Auswahl aus 
den Terna-Vorschlägen, auch solche Momente 
mit eine Rolle spielen können. Im vor
liegenden Fall ist die Entscheidung bereits 
seitens meines Vorgängers gefallen. Es sind 
in der Zwischenzeit keine zusätzlichen neuen 

Umstände hinzugetreten, die etwa dazu führen 
könnten, daß das Unterrichtsministerium im 
Augenblick von dem Angebot Abstand nehmen 
könnte. Es müßten in der Zukunft neue 
Umstände eintreten, die die Intentionen, die 
Sie erwähnt haben, wirksam werden lassen 
könnten. 

Präsident: Anfrage 655JM des Herrn Ab
geordneten Dr. van Tongel (F p() ) an den 
Herrn Unterrichtsminister, betreffend weitere 
Tätigkeit Karajans in Wien und Salz burg : 

Was haben Sie unternommen beziehungs
weise werden Sie unternehmen, um angesichts 
der Erklärung Herbert von Karajans vom 
23. Juni 1964 die weitere Tätigkeit dieses welt
berühmten Dirigenten in Wien und Salzburg 
zu ermöglichen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffi-
Percevic : Zunächst darf ich betonen, daß 
mir hinsichtlich Salzburgs keine Kompetenzen 
zukommen. Was Wien anlangt, möchte ich 
darauf verweisen, daß ich hinsichtlich des 
Anbotes, das das Ministerium an Herrn von 
Karajan stellte, keine offizielle Absage von 
ihm erhielt. Ich kenne seine Äußerungen 
nur aus den Zeitungen. Ich glaube, daß es 
im gegenwärtigen Augenblick nicht richtig ist, 
etwa Maßnahmen meinerseits zu setzen, um 
diese Äußerungen rückgängig zu machen, 
sondern ich bin der Meinung, daß hier ein 
gewisser Zeitablauf zweckmäßig ist. Im übrigen 
wird es Aufgabe der Staatsoperndirektion 
sein, sich künftighin um Dirigenten, sei es 
Herr von Karajan, seien es andere Dirigenten, 
zu bemühen. Dies ist eigentlich nicht mehr 
primär eine Aufgabe des Unterrichtsmini
steriums. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tonget : In der 
letzten Fragestunde haben Sie dem National
rat zugesagt, über den Fortgang der Direktions
krise an der Wiener Staatsoper Informationen 
zu geben. Darf ich fragen, wie das Anbot 
an Herrn von Karajan, von dem Sie eben 
gesprochen haben, gelautet hat ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffi
Percevic : 25 bis 30 Dirigentenabende - das 
entsprach seiner bisherigen Stabführung an 
der Wiener Staatsoper -, weiters zwei Mög
lichkeiten zu Neuinszenierungen als Regisseur, 
dies alles im budgetären Rahmen, wie es in 
der abgelaufenen Spielzeit im Verhältnis zum 
Gesamtbudget der Fall war, weiters die 
Zusicherung, daß die von ihm gewählten 
Stücke nur ihm zur Aufführung überlassen 
bleiben. Schließlich die Beistellung eines 
Vertrauensmannes, dessen Einstufung in die 
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Bundesminister Dr. Pifft-Percevic 

Rangordnung der Beamten der Staatsoper 
noch offenblieb. Dies könnte ein Subdirektor 
oder ein Ko-Direktor sein, der verbürgt, 
daß die Möglichkeiten, die Herrn von Karajan 
angeboten wurden, auch tatsächlich klaglos 
und ohne Behinderung verwirklicht werden 
können. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Ich danke 
für die ausführliche Information und frage 
weiter, als zweite Zusatzfrage : Ist es richtig, 
daß im Unterrichtsministerium die Absicht 
besteht, die Bundestheaterverwaltung wieder 
in ihre alten Rechte einzusetzen und an 
ihre Spitze den früheren Leiter, Ministerialrat 
Dr. Haertl, zu berufen � 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl
Percevic : Es besteht in dieser Richtung noch 
keine Absicht, sondern wir haben uns mit 
der Aufforderung des Rechnungshofes aus
einanderzusetzen, daß die Bundestheaterver
waltung die gleichen Rechte erhalten soll 
wie vor dem Additionale. Diese Frage ist 
erst im Zusammenhang mit der Gesamt
befassung mit dem Rechnungshofbericht einer 
eingehenden Prüfung zu unterziehen. Es be
steht nicht die Absicht, Herrn Ministerialrat 
Haertl hiefür zu bestimmen, da in dieser 
Frage über die Grundvoraussetzung, ob im 
Sinne des Rechnungshofberichtes vorgegangen 
werden soll, kann oder muß ,  überhaupt noch 
keine Beschlüsse gefaßt worden sind. 

Präsident : Anfrage 636jM des Herrn Ab
geordneten Dr. Migsch (S pO) an den Herrn 
Unterrichtsminister , betreffend Lehrkanzel für 
politische Wissenschaften : 

Sind Sie bereit, sich für die Schafllmg einer 
Lehrkanzel für politische Wissenschaften an 
der Wiener Universität einzusetzen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl
Percevic : Herr Abgeordneter ! Sie wissen, 
daß die Lehrkanzelgestaltung, -abgrenzung, 
-neugründung . beziehungsweise -aufhebung 
gemäß Hochschul-Organisationsgesetz in den 
autonomen 'Wirkungskreis der Fakultäten be
ziehungsweise der Hochschulen fällt. Bisher 
ist eine Aufforderung, eine solche Lehrkanzel 
einzurichten, seitens der Fakultät an das 
Unterrichtsministerium noch nicht gerichtet 
worden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Migsch : Herr Minister ! 
Glauben Sie, daß die Fakultät einen solchen 
Antrag a) stellen wird, und b) was ist Ihre 
Meinung, wenn ein solcher Antrag gestellt 
wird 1 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Pifß· 
Percevic : Ist das schon die zweite Zusatz
frage, sind das zwei Fragen 1 (Heiterkeit) . 

Ich kenne die Absichten der Fakultät nicht, 
kann mir aber vorstellen, daß angesichts 
der sehr reichhaltigen Vorlesungen an der 
juristischen und staatswissenschaftlichen 
Fakultät weithin jenes Gebiet schon erfaßt 
wird, das einer Lehrkanzel für politische 
Wissenschaften zugewiesen werden könnte. 
Ich weiß daher nicht, ob sich die Fakultät 
mit dieser Frage an das Unterrichtsministerium 
wenden wird. Ich habe die Fakultät dies
bezüglich weder dienstlich noch etwa außer
dienstlich befragen können. Wenn ein solcher 
Antrag gestellt würde, würden wir ihn natürlich 
in ernsteste Prüfung nehmen. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Migsch : Herr Minister ! 
Darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß 
die Angebote, die man dem Sohn des ehe
maligen Vizebürgermeisters und ehemaligen 
Professors der New Yorker Universität, Dok
tor Florian Karl Winter, gemacht hat, nicht 
mehr sind als leere Redereien ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Pifft· 
Percevic : Von meiner Seite wurden ihm 
keine Angebote gemacht. 

Abgeordneter Dr. Migsch : Danke. 

Präsident : Anfrage 638/M des Herrn Abge
ordneten Robak (SPO) an den Herrn Unter
richtsminister , betreffend staatliche Päd
agogische Akademie für das Burgenland : 

Wann kann im Sinne eines einstimmig 
gefaßten Beschlusses des Burgenländischen 
Landtages mit der Errichtung einer staat
lichen Pädagogischen Akademie für das Burgen
land gerechnet werden ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Pifft-
Percevic : Der Beschluß des Burge.nländischen 
Landtages wurde von meinem Vorgänger 
zum Anlaß genommen, der Burgenländischen 
Landesregierung mitzuteilen, daß nun das 
Ministerium einen konkreten Vorschlag er
warte. Der bloße Landtagsbeschluß ist noch 
nicht die Unterlage für ein konkretes Tätig
werden des Ministeriums. Es ist immer 
üblich, daß die Landesschulbehörde oder die 
Landesregierung konkrete Anträge hinsichtlich 
des Standortes, der Funktion und ähnliches 
mehr der mittleren und höheren Schulen -
in diesem Falle auch der Pädagogischen 
Akademie - stellt. Wir warten daher die 
�träge aus dem Burgenland ab. 
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Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Robak : Herr Minister ! Wenn 

das zutrifft, was Sie hier angegeben haben, 
sind Sie dann bereit, sich positiv für diesen 
Vorschlag des Burgenländischen Landtages 
einzusetzen 1 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl

Percevic : Der Vorschlag ist selbstverständlich 
entsprechend zu prüfen. Ich weiß noch nicht, 
wie er lautet. Es ist zu prüfen, ob er mit 
den Erfordernissen des Unterrichts wesens über
einstimmt. Stimmt er überein, werde ich 
mich natürlich für die Verwirklichung ein
setzen. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 
Die 60 Minuten der Fragestunde sind ab

gelaufen, somit ist die Fragestunde b e  e n d e t. 
Den in der letzten Sitzung eingebrachten 

A n t r a g  108jA der Abgeordneten lVIinko
witsch und Genossen, betreffend N ovellierung 
des Bundesgesetzes über den Verkehr mit 
Wein und Obstwein (Weingesetz 1961) ,  weise  
ich dem Ausschuß für Land- und Forst
wirtschaft z u. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand 
erhoben ? - Das ist nicht der Fall. 

Seit der letzten Haussitzung sind fünf 
Anfrage  b e au twortungen eingelangt, die 
den Anfragestellern z u g  e g a n g e n  sind. Diese 
Anfragebeantwortungen wurden auch verviel
fältigt und an alle Abgeordneten verteilt. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Czettel, um die Verlesung des 
E i nlaufe s. 

Schriftführer Czettel : Von der Bundes
regierung sind folgende Vor  lag  e n eingelangt : 

Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Rumänischen Volksrepublik zur Rege
lung offener finanzieller Fragen (434 der 
Beilagen) ; 

Bundesgesetz, betreffend Veräußerung der 
Geschäftsanteile an der "Neue Heimat", Ge
meinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesell

Ferner sind eingelangt : 
Bericht der österreichischen Delegation zur 

Beratenden Versammlung des Europarates 
über die XV. Sitzungsperiode ; 

Bericht der Bundesregierung über die seitens 
der einzelnen Bundesministerien zu den Ent
schließungen der X. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates getroffenen Maßnahmen ; 

Bericht der Bundesregierung zur Entschlie
ßung des Nationalrates vom 12. Dezember 1963 
anläßlich der Beschlußfassung über die 2. Ein
kommensteuernovelle 1963 ; 

Bericht des Bundesministers für Handel 
und Wiederaufbau zu den Punkten II 1 
(Kraftfahrrecht) und II 2 (Gewerberecht) des 
Tätigkeitsberichtes des Verwaltungsgerichts
hofes über das Jahr 1962 ; 

Bericht des Bundesministeriums für Finanzen 
betreffend Verfügungen über bewegliches Bun
desvermögen im Zeitabschnitt vom 1. Ok
tober 1963 bis 31 .  Dezember 1 963 ; 

Bericht des Bundesministeriums für Finanzen 
über die Veräußerung von unbeweglichem 
Bundeseigentum im vierten Vierteljahr 1963. 

Es werden zugewie s e n :  
434 und 446 dem Finanz- und Budget

aus8chuß; 
474 und 475 dem Unterrichtsausschuß ; 
der Bericht der österreichi8chen Delegation zur 

Beratenden Versammlung des Europarates dem 
Außenpolitischen Ausschuß ; 

der Bericht der Bundesregierung über die 
seitens der einzelnen Bundesmini8terien zu 
den Entschließungen der X. Gesetzgebungs
periode des Nationalrates getroffenen Maß
nahmen, 

der Bericht der Bundesregierung zur Ent-
8chließung des Nationalrates vom 12. De
zember 1963 anläßlich der Beschlußfassung 
über die 2. Einkommensteuernovelle 1963, 

der Bericht des Bundesministeriums für 
Finanzen betreffend Verfügungen über bewegliches 
Bundesvermögen im Zeitabschnitt vom 1. Okto
ber 1963 bis 31. Dezember 1963 und 

schaft in Wien, Gesellschaft mit beschränkter der Bericht des Bundesministeriums für 
Haftung, Wien 1. ,  Universitätsstraße I I  (446 Finanzen über die Veräußerung von unbeweg
der Beilagen) ; lichem Bundeseigentum im vierten V ierteliahr 

Bundesgesetz über die Unterrichtszeit an 1963 
den im Schulorganisationsgesetz geregelten dem Finanz- und Budgetausschuß ; 
Schularten (Schulzeitgesetz) (474 der Bei- der Bericht des Bundesministers für Handel 
lagen) ; und Wiederaufbau zu den Punkten 11 1 (Kraft

Bundesgesetz , mit dem das Bundesgesetz 
über vorübergehende Maßnahmen, betreffend 
die Abhaltung von Rigorosen an den Rechts
und staatswissenschaftlichen Fakultäten der 
Universitäten, abgeändert wird (475 der Bei
lagen). 

fahrrechtj und 11 2 (Gewerberechtj des Tätig
keitsberichtes des Verwaltungsgerichtsholes über 
das Jahr 1962 dem Verfas8ungsaus8chuß. 

Präsident : Es ist mir der Vorschlag zuge
kommen, die Debatte über die Punkte 1 bis 
einschließlich 6 sowie über die Punkte 12 und 
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Präsident 

13 der heutigen Tagesordnung unter einem 
abzuführen. 

Die Punkte 1 bis 6 beziehen sich auf die 
Gehaltserhöhung für Bundesangestellte. Es 
handelt sich hier um die 1 1 .  Gehaltsgesetz
Novelle, ferner um die Abänderungen des 
Kunstakademiegesetzes, des Hochschul
assistentengesetzes und des Hochschultaxen
gesetzes sowie um ein Bundesgesetz über die 
Erhöhung von Bezügen der Bediensteten des 
Dorotheums und die 8. Vertragsbediensteten
gesetz-Novelle . 

Bei den Punkten 12 und 13 handelt es sich 
um die Änderung der Artikel 23, 27 und 61 
der Satzung der Vereinten Nationen und um 
einen Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten über die XVIII. Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen. 

Falls diese Vorschläge angenommen werden, 
werden jedesmal zunächst die Berichte er
stattet ; so dann wird die Debatte über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem ab
geführt. Die Abstimmung erfolgt getrennt. 

Wird gegen diese Vorschläge ein Einwand 
erhoben 1 - Dies ist nicht der Fall. Die 
Debatte über die Punkte 1 bis einschließlich 6 
und über die Punkte 12 und 13 wird daher 
jeweils gemeinsam abgeführt. 

1. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (444 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Gehaltsgesetz 1956 neuerlich geändert wird 
(11. Gehaltsgesetz-Novelle) (461 der Beilagen) 

2. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (445 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Kunstakademiegesetz neuerlich abgeändert wird 

(462 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (452 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Hochschulassistentengesetz 1962 neuerlich ab-

geändert wird (463 der Beilagen) 

4. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (453 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Hochschultaxengesetz neuerlich abgeändert 

wird (464 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (426 
der Beilagen) : Bundesgesetz über die Erhöhung 
von Bezügen der Bediensteten des Dorotheums 

(459 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (427 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 neuerlich ab
geändert wird (8. Vertragsbedienstetengesetz-

Novelle) (460 der Beilagen) 

Präsident : Wir gehen in die Tage s ordnung 
ein und gelangen zu  den ersten sechs Punkten, 
über die soeben beschlossen wurde, die De
batte unter einem abzuführen. Es sind dies 
Berichte des Finanz- und Budgetausschusses 
über die 

1 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle ; 

neuerliche Abänderung des Kunstakademie
gesetzes ; 

neuerliche Abänderung des Hochschul
assistentengesetzes 1962 ; 

neuerliche Abänderung des Hochschultaxen
gesetzes ; 

Erhöhung von Bezügen der Bediensteten 
des Dorotheums und 

8. Vertragsbedienstetengesetz-N ovelle. 

Berichterstatter zu allen sechs Punkten 
ist der Herr Abgeordnete Regensburger. 

Bevor ich ihm das Wort zur Bericht
erstattung erteile, gebe ich bekannt, daß zum 
Punkt 1 ein gemeins a mer Antr ag  der 
Abgeordneten Gabriele, Konir und Genossen 
vorliegt. Ich ersuche den Schriftführer, Herrn 
Abgeordneten Czettel, diesen zu verlesen. 

Schriftführer Czettel : 
Der Entwurf der 1 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle 

(444 der Beilagen) in der Fassung des 
Beschlusses des Finanz- und Budgetaus
schusses vom 18. Juni 1964 (461 der Bei
lagen) ist wie folgt zu ergänzen : 

In der Tabelle des Artikels I Z. 35 ist 
in der Dienststufe 5, Gehaltsstufe 1 ,  der 
Betrag von 1838 S einzusetzen. 

Begründung : 

Die Tabelle für den Gehalt zeitverpflich
teter Soldaten, Dienststufe 5, wurde unter 
der Annahme erstellt, daß es im Sinne der 
Bestimmungen der Heeres-Dienstzweigever
ordnung keine zeitverpflichteten Soldaten 
gibt, die vor Ablauf einer zweijährigen 
für die Vorrückung anrechenbaren Dienst
zeit Unteroffiziere werden können. Da 
in der Zwischenzeit festgestellt wurde, daß 
es unter den Offiziersanwärtern sowie im 
Hinblick auf die Bestimmungen des § 8 
des Gehaltsgesetzes 1956 vereinzelt Unter
offiziere gibt, deren anrechenbare Dienst
zeit noch nicht zwei Jahre beträgt, ist es 
erforderlich, auch für diesen Personenkreis 
einen Gehaltsbetrag festzusetzen. 
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Präsident : Der Antrag ist genügend 
unter s t ü t z t  und steht daher mit zur Debatte. 

Ich ersuche nunmehr den Berichterstatter, 
Herrn Abgeordneten Regensburger , seine sechs 
Berichte zu geben. 

Berichterstatter Regensburger : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Im Auftrag des 
Finanz- und Budgetausschusses habe ich die 
Ehre, dem Hohen Hause über die Tages
ordnungspunkte 1 bis 6 zu berichten. 

Der P u  n kt 1 hat die Abänderung des Gehalts
gesetzes 1 956 zum Gegenstand ; die Änderun
gen beziehen sich im wesentlichen auf die 
Bezugsansätze. Die Regierungsvorlage 444 
der Beilagen trägt in Klammern den 
Titel : 1 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle. Zu dieser 
zu beschließenden Novelle seien mir im 
einzelnen folgende Feststellungen gestattet. 

Der Verhandlungsausschuß der vier Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes ist schon 
vor einiger Zeit an die Bundesregierung mit 
der Forderung herangetreten, die Bezüge und 
die "große" Haushaltszulage der öffentlich 
Bediensteten zu erhöhen. Nach eingehenden 
Verhandlungen erklärte sich die Bundes
regierung am 12. Mai 1 964 bereit, eine Er
höhung der Bezüge der öffentlich Bediensteten 
ab dem 1 .  August 1964 um 4 Prozent - unter 
Garantie eines Mindesterhöhungsbetrages von 
80 S - und eine Erhöhung der "großen" 
Haushaltszulage um 50 S in die Wege zu 
leiten. Diesem Zweck dienen in der gegen
ständlichen Regierungsvorlage die Bestim
mungen des 

Artikels I Z. 1 (Erhöhung der "großen" 
Haushaltszulage von 100 S monatlich auf 
150 S) ,  

Z. 2 (Gehälter der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung) , 

Z. 7 (Exekutivdienstzulage) ,  
Z.  8 (Gehälter der Beamten in handwerk

licher Verwendung) ,  
Z. 9 (Gehalt der Richteramtsanwärter) ,  
Z. 10 (Gehalt der Richter und staatsanwalt

schaftlichen Beamten) ,  
Z.  11  (Dienstalterszulage der Richter und 

staatsanwaltschaftlichen Beamten), 
Z.  12 (Dienstzulagen der Richter und staats

anwaltschaftlichen Beamten), 
Z. 13 (Gehälter der Hochschullehrer) ,  
Z. 14 (Dienstalterszulage der Hochschul-

lehrer), 
Z. 17 (Gehälter der Lehrer) ,  
Z. 1 8  (Dienstalterszulage der Lehrer) ,  

Z.  27 (Dienstalterszulage der Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes) ,  

Z. 35  (Gehalt der zeitverpflichteten Soldaten) ,  
Z .  36  (Dienstzulagen der zeitverpflichteten 

Soldaten) und 
Z. 39 (weitere Bezüge, die von politisch 

geschädigten Beamten erreicht werden können) . 
Die Gesamtkosten der abgesprochenen Be

zugssteigerungen für die Beamten und Ver
tragsbediensteten des Bundes, Pensionspar
teien des Bundes, die Bediensteten und Pen. 
sionsparteien der Österreichischen Bundes
bahnen, die Vertragsangestellten der Öster
reichischen Bundesforste und so weiter werden 
sich für den Rest des Jahres 1964 auf zirka 
379,7 Millionen Schilling belaufen. 

Auf die Verbesserung der Laufbahn der 
Beamten der Verwendungsgruppe C beziehen 
sich ArtikeI I Z. 3 bis 6, 1 5, 25 und 28 und - be
züglich der dienstführenden Wache beamten -
Z. 29 und Artikel II des Entwurfes. 

Weiters enthält der Gesetzentwurf im 
Artikel I Z. 16 insofern eine KlarsteIlung, 
als die Bemessungsgrundlage der Abfertigung 
der Hochschulassistenten in gleicher Weise 
wie bei den übrigen Beamten der Monatsbezug 
und nicht nur der Monatsgehalt ist. 

Außerdem sollen im Artikel I Z. 7, 30 
bis 32 des Entwurfes die gesetzlichen Zulagen 
der Exekutivbeamten im Hinblick auf die 
Verwendung dieser Bediensteten neu festgesetzt 
werden. Die vergleichbaren gesetzlichen Zu
lagen der Heeresangehörigen finden die beab
sichtigte Regelung im Artikel I Z. 33, 34 
und 37 des Entwurfes. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 18. Juni 
1964 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Finanzen Dr. Schmitz beraten und nach einer 
Debatte mit den dem Ausschußbericht 461 der 
Beilagen beigedruckten, von den Abgeordneten 
Gabriele, Matejcek und Dr. Broesigke be
antragten Abänderungen einstimmig ange
nommen. Durch diese Abänderungen werden 
der Gehalt und die Dienstzulagen der zeit
verpflichteten Soldaten zusammengezogen und 
neu festgesetzt. 

Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
stelle ich somit den Antr a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf (444 der Beilagen) 
mit den dem Ausschußbericht beigedruckten 
Abänderungen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Z. 19 bis 24 und Z. 36 (Dienstzulagen der Dem vom Herrn Schriftführer verlesenen 
Ergänz ungsantrag , der von den Abgeordneten 

der Beamten des Schul- Gabriele, Konir und Genossen eingebracht 
wurde, schließe ich mich an. 

Lehrer) ,  
Z.  26 (Gehälter 

aufsichts dienst es ) ,  
206 
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Regensburger 

Zu P u n k t  2 der Tagesordnung, zur Regie
rungsvorlage 445 der Beilagen : Die neuer
liche Abänderung des Kunstakademiegesetzes 
sieht vor, die Entlohnung der Lehrbeauf
tragten und Vertragslehrer an den staatlichen 
Kunstakademien der allgemeinen Bezugser
höhung im öffentlichen Dienst ab 1. August 
1 964 anzupassen. 

Im Einleitungssatz des Artikels I hat sich 
ein Druckfehler eingeschlichen, den ich zu 
berichtigen bitte. Es soll dort richtig heißen : 
, , §  10 Abs. 1 lit. b des Kunstakademiegesetzes 

" 

und Matejcek einstimmig angenommen. Gleich
zeitig nahm der Ausschuß auch eine Druck
fehler berichtigung insofern vor, als es im 
Einleitungssatz des Artikels I statt "BGBl. 
Nr. 315/64" richtig "BGBl. Nr. 315/63" zu 
lauten hat. 

Im Namen des Finanz- und Budgetaus
schusses stelle ich somit den Antr a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (452 der 
Beilagen) unter Berücksichtigung der ange
führten Druckfehlerberichtigung die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Ich komme nun zum Bericht zu P u n k t  4 
Der Finanz- und Budgetausschuß hat die der Tagesordnung, zu dem Bericht über die 

Regie�ungsvorlage i? der Sitzung v?D?- 18. Ju�i Regierungsvorlage 453 der Beilagen : Bundes-
1964 m AnwesenheIt des Bundesmmlsters fur gesetz mit dem das Hochschultaxengesetz Finanzen Dr. Schmitz beraten und nach neuerlich abgeändert wird. 
einer Debatte, an der sich die Abgeordneten . 
D B . k G b . I d M t ' c k be I Die RemuneratIOnen für Lehraufträge stehen r. roeslg e, a rIe e un a e] e -

H . . .!! 
t '1' t 't St' . h 11' k 't ge om gemäß ochschultaxengesetz .m emem lesten el lg en, ml Immenein e Ig el an n -

V h " l ' d B "  d B d er a tnls zu en ezugen er un es-men. 
bediensteten. Da die Bezüge der öffentlich 1m Auftrage des Finanz- und Budgetaus- Bediensteten ab 1 . August 1964 um 4 Prozent schusses stelle ich somit den A ntr a g, der erhöht werden, wurde dem Nationalrat ein Nationalrat wolle dem von der Bundes- entsprechender Entwurf einer Novelle zum regierung vorgelegten Gesetzentwurf (445 der Hochschultaxengesetz vorgelegt. 

Beilagen) unter Berücksichtigung der von . " . . f" h t D L.!! hl rber'chti ung die Für Lehraufträge smd bel KapItel 12 TItel 1 mIT ange u r en rUCKle e I g 
'1 5 P 3 5 M'n' S h"ll" verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. I § 1 Untertel un� ost 0 1  I IOllen c 1 mg 

. vorgesehen. Eme Erhöhung um 4 Prozent 
Ich komme nun zum BerIcht zu Punkt  3 würde deshalb einem Betrage von 600.000 S 

der Tagesordnung. Die Regierungsvorlage im Jahre entsprechen. Da die Erhöhung 
452 der Beilagen : Bundesgesetz , mit dem jedoch nur für die letzten fünf Monate des 
das Hochschulassistentengesetz 1962 neuerlich laufenden Jahres in Betracht kommt, beträgt 
abgeändert wird, hat ebenfalls bezugsrecht- sie 250.000 S.  Es ist zu erwarten, daß dieser 
liehe Regelungen zum Gegenstand. Die Novelle Betrag im zitierten Ansatz untergebracht 
geht ebenso wie die Regierungsvorlage für werden kann. 
die 1 1 .. 

Gehaltsgesetz-N ovelle au� den am Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
12. Mal 1964 von der BundesregIerung ge- vorliegende Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
faßten Beschluß zurück, die Bezüge der am 1 8. Juni 1964 in Anwesenheit des Bundes
öffentlich Bediensteten ab 1 .  August 1964 ministers für Finanzen Dr. Schmitz in Ver
um 4 Prozent zu erhöhen. handlung gezogen und nach einer Debatte, 

Die Bezüge der Hochschulas,>istenten selbst an der sich außer dem :Serichterst�tter die 
sind im Gehaltsgesetz 1956 geregelt ; im Abge?rdneten 

. . Dr. B�oes�gke� Gabnele und 
Hochschulassistentengesetz 1964 ist aber die MateJcek beteIlIgten, emstImmIg angenommen. 
Entlohnung der wissenschaftlichen Hilfskräfte, Im Auftrage des Finanz- und Budget
Demonstratoren und Vertragsassistenten ent- ausschusses stelle ich somit den Antr a g, 
halten. Um diese Bundesbediensteten eben- der Nationalrat wolle dem von der Bundes
falls in den Genuß der in Aussicht genom- regierung vorgelegten Gesetzentwurf (453 der 
menen Bezugserhöhung zu setzen, ist die Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
Abänderung des Hochschulassistentengesetzes erteilen. 
1962, wie im Entwurf vorgeschlagea, not- Bericht zu P u n k t  5 der Tagesordnung, 
:vendig. Die entstehenden Mehrkosten werden zur Regierungsvorlage 426 der Beilagen : Bun-
1m Personalaufwand der Hochschulen bedeckt des gesetz über die Erhöhung von Bezügen 
werden können. der Bediensteten des Dorotheums. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat 
diese Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 18. Juni 1964 in Anwesenheit des Bundes
ministers für Finanzen Dr. Schmitz in Ver
handlung gezogen und nach Wortmeldungen 
der Abgeordneten Dr . Broesigke, Gabriele 

Durch den uns vorliegenden Gesetzentwurf 
soll - analog der Regelung in der 1 1 .  Gehalts
gesetz-Novelle - auch für die Bediensteten 
des Dorotheums ab 1 .  August 1964 eine 
Bezugserhöhung um 4 Prozent, mindestens 
aber um 80 S, erfolgen. 
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Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Falls zu diesen sechs Tagesordnungspunkten 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 1 8. Juni Wortmeldungen vorliegen, erlaube ich mir 
1964 in Anwesenheit des Bundesministers für vorzuschlagen, General- und Spezialdebatte 
Finanzen Dr. Schmitz beraten und nach einer unter einem abzuführen. 
Debatte, an der sich die Abgeordneten Doktor Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
Broesigke, Gabriele und Matejcek beteiligt tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 
haben, mit Stimmeneinhelligkeit unverändert durchzuführen. - Ein Einwand hiegegen wird 
angenommen. nicht erhoben. General- und Spezialdebatte 

Im Namen des Finanz- und Budgetaus- werden daher unter einem vorgenommen. 
schusses stelle ich somit den A n t r a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundes-

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
Redner ist der Herr Abgeordnete Suchanek 

regierung vorgelegten Gesetzentwurf (426 der zum Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. Abgeordneter Suchanek (SPÖ) : Hohes Haus ! 

Ich komme nun in meiner Berichterstattung Meine Damen und Herren ! Die heute hier zur 
zum letzten vorgesehenen Punkt, zum Verhandlung stehenden sechs Regierungsvor-
6. P u n kt, zur Regierungsvorlage 427 der lagen sind praktisch das Ergebnis der Verein
Beilagen : 8. Vertragsbedienstetengesetz-N 0- barungen, die zwischen dem Verhandlungs
velle. ausschuß der vier Gewerkschaften des öffent-

Durch den uns vorliegenden Gesetzentwurf lichen Dienstes und der Bundesregierung ge
soll - analog der Regelung in 444 der Bei- I troffen wurden. Es werden somit ab 1 .  August 
lagen, 1 1 .  Gehaltsgesetz-Novelle - für die 1964 alle im öffentlichen Dienst beschäftigten 
Vertragsbediensteten des Bundes ab 1 .  August Beamten, Lohnbediensteten, Vertragsbedienste-
1964 eine Bezugserhöhung um 4 Prozent, ten und auch die Ruheständler auf Grund 
mindestens aber um 80 S , erfolgen. Gleich- der Automatikbestimmungen des Pensionsge
zeitig soll die "große" Haushaltszulage von setz es eine 4prozentige Erhöhung ihrer Aktiv-
100 auf 150 S erhöht werden. Der Entwurf beziehungsweise ihrer Ruhestandsbezüge er
enthält weiters eine Anpassung des Ver- halten. Darüber hinaus sehen diese Entwürfe 
tragsbedienstetengesetzes 1948 an die durch vor, daß überall dort, wo eine 4prozentige Er
das Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, betreffend höhung weniger als 80 S betragen würde, eine 
Erkrankung während des Urlaubes, entstan- Erhöhung um 80 S erfolgt. In der 
dene Rechtslage . dritten Phase finden wir die Erhöhung des 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des I Haushaltszuschusses um 50 S auf nunmehr 
§ 35 Abs. 4 sollen in Hinkunft Dienstzeiten I 150 S.  
in  Dienstverhältnissen zu einer Gebietskörper- Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
schaft bei der Berechnung der Höhe einer Ich glaube, daß zu dem Ergebnis selbst nicht 
Abfertigung der Dauer des Dienstverhältnisses I allzuviel zu sagen wäre, lediglich daß die ur
zugerechnet werden, wenn diese Dienstzeiten sprüngliche Forderung der vier Gewerkschaften 
dem Vertragsbediensteten als Vordienstzeiten des öffentlichen Dienstes auf 5 Prozent gerichtet 
angerechnet wurden. wal' und daß man darüber hinaus versucht hatte, 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die die "große" �aushaltszulage um 100 S auf 

Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 18. Juni 200 S zu erhohen. 

1 964 in Anwesenheit des Bundesministers für Bedauerlich ist es, daß verschiedene Detail
Finanzen beraten und nach einer Debatte forderungen, die im öffentlichen Dienst schon 
einstimmig angenommen. seit längerer Zeit anhängig sind, nicht gelöst 

Es hat sich herausgestellt, daß auf Seite 3 werden konnten. Ich möchte meine Genug

der Regierungsvorlage drei Druckfehler auf- tuung darüber nicht verhehlen, daß es möglich 

scheinen, die ich zur Berichtigung vorschlage. war, die Anrechnungszeiten bei der Abfertigung 
nach dem Vertragsbedienstetengesetz, die 

Die Betragsansätze in Artikel I Z. I I  Abs. 6 F 
haben zu lauten : 

rage der Wachdienstzulage und andere Dinge 
zu regeln, möchte aber darauf hinweisen, daß 

"in der Entlohnungsgruppe I 1 . S 7320, gerade eine Forderung, die als Initiativantrag 
in den Entlohnungsgruppen I 2 . S 5928 und schon längere Zeit im Hohen Hause liegt -
in der Entlohnungsgruppe I 3 . .  S 3936." ich selbst habe ihn mit unterzeichnet -, bei 
Im Namen des Finanz- und Budgetaus- dieser Novelle keine Berücksichtigung fand, 

schusses stelle ich somit den Antrag, der und zwar ist das die Frage der Verminderung 
Nationalrat wolle dem von der Bundes- der Überstellungsverluste bei Überstellungen 
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (427 der in B beziehungsweise von B in A. Ich glaube, 
Beilagen) unter Berücksichtigung der von es wäre an der Zeit, diese im öffentlichen Dienst 
mir vorgetragenen Druckfehlerberichtigung so problematische Frage doch einer Lösungzuzu-
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. führen. 
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Ich weise auf diese Frage besonders deswegen 
hin, weil ich zu behaupten wage, daß für die 
Regelung dieses Problems, worüber im Ver
handlungsausschuß der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes völlige Einmütigkeit 
besteht, kaum irgendwelcher Mehraufwand 
erforderlich gewesen wäre, weil dieser Mehrauf
wand ohne weiteres aus den Ersparnissen durch 
die Nichtbesetzung von Dienstposten hätte ge
deckt werden können. 

Ich bin mir nicht ganz klar über das merk
würdige Spiel, das gerade in dieser Frage ge
spielt wird. Ich bin im Besitz eines sehr um
fangreichen und aufschlußreichen Schrift
wechsels zwischen der Gewerkschaft der Post
und Telegraphenbediensteten und dem Klub 
der Österreichischen V olkspartei. Vor der 
Nationalratswahl 1962 hat über die Erledigung 
dieser Frage kaum mehr eine Meinungsdifferenz 
bestanden, und der damalige Abgeordnete und 
heutige Staatssekretär Hetzenauer hatte 
namens seines Klubs gewisse Zusagen gemacht. 
Die Endlösung wurde dann allerdings hinaus
geschoben, und als die Gewerkschaft der Post
und Telegraphenbediensteten neuerlich die Er
ledigung dieses Problems urgierte, wurde ihr 
merkwürdigerweise vom Klubobmann der Öster
reichischen Volkspartei, dem Herrn Abgeord
neten Hurdes, mitgeteilt, man möge sich über 
diese Frage zuerst einmal im Verhandlungs
ausschuß der vier Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes einigen. Auf die Entgegnung, 
daß dort völlige Einigkeit bestünde, wurde der 
Postgewerkschaft mitgeteilt, man müsse sich 
die Sache noch überlegen, weil diese Regelung 
auch auf die Eisenbahnbediensteten ausge
dehnt werden könnte. 

Ich weiß nicht, ob es sich dabei um einen 
Irrtum oder um eine bewußte Verzögerungs
taktik handelt. Eines aber weiß ich : daß das 
Problem der Überstellungsverluste bei den 
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen 
überhaupt keine Rolle spielt, weil in ihrer Be
soldungsordnung keinerlei Bildungsprivileg 
vorhanden ist und beim Aufstieg eines Nicht
maturanten in die Kategorie der Maturanten 
beziehungsweise eines Maturanten in die Kate
gorie der Hochschüler, wenn er seine fachliche 
Eignung nachweist, keinerlei Verluste bei der 
ÜbersteIlung eintreten, sondern alle diese Vor
rückungen weiterhin linear erfolgen. 

Ich zeige das deswegen auf, weil damit keine 
Kosten verbunden gewesen wären und es 
meines Erachtens schon an der Zeit gewesen 
wäre, umso mehr, als innerhalb des Verhand
lungsausschusses Einmütigkeit darüber ge
herrscht hat, daß diese Härte beseitigt werden 
muß. 

Die Frage wird immer pro blematischer, 
und zwar dadurch, daß die heutige Besoldung 

im öffentlichen Dienst keinesfalls einen be
sonderen Anreiz für qualifizierte, entsprechend 
vorgebildete junge Leute bietet, in den öffent
lichen Dienst einzutreten. Die Folge davon ist, 
daß man in Zukunft mehr als in der Vergangen
heit auf den Aufstiegsbeamten, das heißt auf 
jenen, der die fehlende schulmäßige Vorbildung 
erst während seiner Dienstzeit erwirbt, wird 
zurückgreifen müssen, und man wird froh sein 
wenn sich aus dem Dienststande heraus gewiss� 
fachliche Kräfte qualifizieren. 

Ich werde das Gefühl nicht los, daß die 
Schwierigkeit bei der Österreichischen Volks
partei darin liegt, daß man diese Dienstposten 
primär für eine vorgebildete Schicht bereit
halten will und allen Möglichkeiten des Aufstie
ges aus der Beamtenschaft selbst in solche hö
here Dienstposten nicht allzu gerne die Hand 
leiht. Sollte das der Fall sein, dann wird uns 
die nächste Zeit lehren, daß man auf diese 
Aufstiegsbeamten, die sich erst während ihrer 
Dienstzeit die notwendige schulmäßige Vor
bildung in Form der Ablegung der Beamten
matura oder des Studiums neben ihrem Dienst 
erwerben, mehr Rücksicht wird nehmen müs
sen als bisher. Auf . die Schwierigkeiten 
gerade in der Frage eines entsprechenden 
Nachwuchses werde ich im Rahmen meiner 
weiteren Ausführungen noch zurückkommen. 

Wir halten also heute bei der 1 1 .  Novelle 
zum Gehaltsgesetz, bei der 8. Novelle zum Ver
tragsbedienstetengesetz und bei einer ähnlich 
hohen Zahl an Novellen bei den übrigen in Ver
handlung stehenden Gesetzen, insbesondere 
zum Hochschulassistentengesetz und zum Hoch
schultaxengesetz. Sie können aus den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates 
ersehen, daß die Intervalle zwischen diesen 
Novellen in der letzten Zeit immer kürzer ge
worden sind. Wenn wir vom Gehaltsgesetz 1956 
ausgehen, so werden wir feststellen können, daß 
es bis zum Jahre 1961 noch möglich war, Be
zugsverbesserungen zu bringen, die man als 
echte Realeinkommensverbesserungen betrach
ten kann. Ich meine dabei in erster Linie die 
Einführung der zweiten Sonderzahlung. Sie 
war eine echte Realeinkommensverbesserung, 
und daher wehren wir uns auch immer wieder 
dagegen, daß bei den Verhandlungen mit der 
Bundesregierung diese Sonderzahlungen bei der 
Abgeltung der gestiegenen Lebenshaltungs
kosten angerechnet werden. Es war zweitens 
das Problem der Erhöhung der Anfangsbezüge. 
Diese Regelungen waren vor dem Juli 1961 ,  
und wir anerkennen sie als echte Verbesserun
gen des Realeinkommens. 

Aber wenn Sie die Dinge weiterverfolgen, dann 
werden Sie sehen, daß die Intervalle zwischen 
den N ovellierungen immer kürzer werden und 
daß die Begründung dafür immer wieder nur 
die Abgeltung der gestiegenen Lebenshaltungs-
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kosten ist. So hatten wir am 1 .  Juli 1961 eine 
Erhöhung um 4 Prozent plus 20 Prozent der 
allgemeinen Kinderbehilfen, am 1 .  Jänner 1962 
um 5 Prozent, am 1 .  Oktober 1963 um 
7 Prozent, mindestens 150 S, am 1. Jänner 
1964 um 2 Prozent, mindestens 50 S, und 
am 1 .  August 1964 um 4 Prozent, mindestens 
80 S. 

Der Außenstehende könnte auf Grund der 
Häufigkeit derartiger Novellen annehmen, den 
öffentlich Bediensteten sei es gelungen, ihre 
Einkommenslage in den letzten Jahren Zug 
um Zug so zu verbessern, daß sie praktisch 
wunschlos sind. Zu dieser Überlegung könnte 
der Außenstehende umso eher kommen, als 
zur Bedeckung der Mehrausgaben stets nam
hafte Beträge zur Verfügung gestellt werden 
mußten. Ich will das ohne weiteres anerkennen. 
Ebenso werden die heute zur Beschlußfassung 
stehenden Novellen - einschließlich der im 
Hauptausschuß noch zu verabschiedenden 
Verordnungen für die Beamten und Arbeiter 
der Österreichischen Bundesbahnen - zusam
men für das Jahr 1964 ein Mehrerfordernis von 
rund 380 Millionen Schilling bringen, mit den 
übrigen Zulagenerhöhungen im öffentlichen 
Dienst sogar von über 420 Millionen Schilling. 
Für das Budget 1965 wird das Hohe Haus zu
mindest um 890 bis 900 Millionen Schilling höhere 
Vorsorgen für die Personalausgaben des öffent
lichen Dienstes treffen müssen. Das sind zweifel
los gewaltige Beträge, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, zu deren Leistung sich eine 
verantwortungs bewußte Finanzverwaltung nur 
schwer entschließen kann. 

Das betrübliche hiebei ist jedoch, daß an all 
diesen Gehaltsregulierungen niemand eine 
rechte Freude hat, auch jene nicht, die dieses 
Geld erhalten. Erstens einmal bekommen diese 
ja solche Bezugerhöhungen immer nur in 
relativ spätem Gefolge einer bereits vorausge
gangenen Steigerung der Lebenshaltungskosten, 
und sie haben daher keinesfalls das Gefühl, 
daß der Dienstgeber, die Republik Österreich, 
etwas Besonderes zur Verbesserung ihrer wirt
schaftlichen Lage oder zur Anerkennung ihrer 
gestiegenen Leistung tut. Im Gegenteil, die 
öffentlich Bediensteten werden das Gefühl 
nicht los, bei der derzeitigen Entwicklung im
mer wieder in irgendeiner Form die Geprellten 
zu sein, weil, wie gesagt, dieses Erhöhen der Be
züge stets nur im Gefolge einer Teuerungswelle 
durchgeführt wird und weil sie auf der anderen 
Seite die Befürchtung hegen, daß die erhöhte 
Geldumlaufmenge neuerlich verantwortungs
losen Kreisen der Wirtschaft einen Anlaß 
bieten könnte, die erhöhte Geldumlaufmenge 
durch eine neue Teuerungswelle abzuschöpfen. 
Die Personalkosten im Bundeshaushalt steigen 
also von Jahr zu Jahr, ohne daß jemand darüber 
froh werden könnte. 

Darum muß sich jeder verantwortungs
bewußte Gewe:r:kschafter und jeder verant
wortungsbewußte Politiker mit Sorge die Frage 
stellen, wann denn die nächste derartige Novelle 
dem Hohen Haus zur Beratung vorliegen wird. 
Ich kann Ihnen versichern, den öffentlich 
Bediensteten wären stabilere Geldwertverhält
nisse und stabilere Lebenshaltungskosten weit 
lieber. Sie würden dadurch die Kaufkraft ihrer 
bescheidenen Ersparnisse erhalten können und 
hätten eine echte Chance, auch einmal eine 
Entschädigung für ihre tatsächlich gestiegene 
Leistung zu bekommen. Wir befinden uns 
doch im öffentlichen Dienst immer wieder in 
dem Dilemma, daß bei aller Bereitwilligkeit -
die ich der Regierung absolut nicht absprechen 
möchte -, gestiegene Leistungen durch eine 
entsprechende bessere Bezahlung zu vergüten, 
diese Absicht immer dadurch zunichte gemacht 
wird, daß im Gefolge einer neu über uns herein
brechenden Teuerungswelle Gehaltszulagen ge
geben oder Erhöhungen der Bezüge vorgenom
men werden, die maximal, wenn überhaupt, 
die gestiegenen Lebenshaltungskosten decken, 
aber niemals als eine echte Vergütung gestiege
ner Leistungen anerkannt werden können. Wir 
werden aber als öffentlich Bedienstete allein 
diese Dinge nicht beeinflussen können. 

Die Anfangsbezüge, die ich schon erwähnt 
habe und deren Erhöhung seinerzeit eine 
echte Realeinkommensverbesserung darstellte, 
reichen heute noch immer nicht aus, um auch 
die qualifizierten Nachwuchskräfte für den 
öffentlichen Dienst erhalten zu können. Es 
kommt zum Teil zu einer negativen Auslese, 
weil die Anfangsbezüge keinesfalls einen ent
sprechenden Anreiz für den Eintritt in den 
öffentlichen Dienst bieten. Wir müssen heute 
schon feststellen, daß wir bei einer Reihe von 
Dienstzweigen einen ausgesprochenen Personal
mangel haben, der auch in der nächsten Zeit 
nicht überwunden werden kann. 

Es ist zu begrüßen, daß man in der Novelle 
zum Hochschulassistentengesetz und zum 
Hochschultaxengesetz zumindest einen ersten 
Schritt gemacht hat, einen bescheidenen An
fang zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Wir begrüßen das besonders, 
weil wir wissen, wie schwierig es gerade auf 
diesem Gebiet durch die mangelnde Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses bei den 
bisherigen Besoldungsansätzen war, entspre
chende Kräfte zu bekommen, und weil wir mit 
großer Sorge die Entwicklung betrachten 
müssen, daß es gerade dazu prädestinierte junge 
Leute vorziehen, solche Lehrverpfiichtungen 
im Ausland zu übernehmen, wodurch unserem 
Lande wertvolle wissenschaftliche und geistige 
Kapazität verlorengeht. 

Meine Damen und Herren ! Aus all dem 
Gesagten können Sie den Schluß ableiten, 

52. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 85

www.parlament.gv.at



2722 Nationalrat X. GP. - 52. Sitzung - 1. Juli 1964 

Suchanek 

daß gerade wir Gewerkschafter des öffentlichen 
Dienstes, die ja in einem anderen Vertrauens
verhältnis zu ihrem Dienstgeber stehen, als es 
in der Privatwirtschaft üblich ist - die Mög
lichkeit, die Beschäftigung zu ändern, ist ja 
nicht so freizügig gegeben wie in der Privat� 
wirtschaft -, am stärksten an einer Stabili
sierung der wirtschaftlichen Verhältnisse inter
essiert sind und daß wir dies wirklich ehrlich 
begrüßen würden. 

Der Vorschlag beziehungsweise die Emp
fehlung, die die Unterkommission für Wirt
schafts- und Sozialfragen der Paritätischen 
Kommission der Bundesregierung unterbreitet 
hat, hat daher eine echte Entlastung von den 
Sorgen, mit denen wir uns ständig zu beschäf
tigen haben, bedeutet. Wir haben gehofft, 
daß diese Vorschläge, wenn sie von der Re
gierung aufgegriffen werden, dazu beitragen 
könnten, eine Stabilisiel'ung einzuleiten, die es 
auch den öffentlich Bediensteten möglich 
gemacht hätte, weniger sorgenvoll in die 
Zukunft zu blicken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Was ist aber in dieser Richtung bisher praktisch 
geschehen 1 Interessanterweise war es möglich, 
auf der Ebene der Wirtschaftspartner in ver
hältnismäßig kurzer Zeit Übereinstimmung 
über die zutreffendenStabilisierungsmaßnahmen 
zu finden. Man hätte erwarten können, daß in 
einer Koalitionsregierung die gleiche Bereit
schaft vorhanden ist, wie sie auf der Ebene 
der Wirtschaftspartner zutage getreten ist. 
Wir müssen aber mit Bedauern feststellen, 
daß der Herr Bundeskanzler, der an sich das 
Stabilisierungsprogramm als wertvolle Grund
lage bezeichnet hat, bis heute noch nicht den 
wirtschaftlichen Ministerrat einberufen hat. 
Praktisch ist bisher außer der Liberalisierung 
einiger Warengruppen durch das Handels
ministerium in der Richtung der Stabilisierung 
beziehungsweise der Erfüllung oder Übernahme 
des Stabilisierungsprogramms des Beirates für 
Wirtschafts- und Sozialfragen nichts gesche
hen. 

Man hat dabei das Gefühl, daß die Über
windung eines gewissen Entwicklungstief
standes des Jahres 1962, wo die Zuwachsrate 
nur 2,8 Prozent betragen hat, während sie im 
Jahre 1963 auf 4,4 Prozent stieg und im Jahr 
1964 schätzungsweise 5 Prozent betragen wird, 
einigen Kreisen, die sehr maßgeblich auf die 
österreichische Wirtschaftsentwicklung Ein
fluß nehmen, hinlänglich genügt und daß man 
sich sagt : Wozu denn Programmierung, wozu 
denn Einflußnahme auf ein gesteigertes Wirt
schaftswachstum ? Es ist ohnehin schon wieder 
alles in Ordnung ! Wir haben ja den Tiefstand 
von 2,8 Prozent des Jahres 1962 schon über
wunden. Warum sollen wir uns hier gewisse 

Planungen auferlegen ? Der Begriff der Pla
nung oder Programmierung hat ja bei gewissen 
Wirtschaftskreisen Österreichs fälschlicher
weise einen sehr negativen Klang, und man 
hat das Gefühl, man läßt die Dinge wieder so 
dahingleiten, wie sie vorher dahingeglitten 
sind, in der Erwartung : Es wird schon nichts 
geschehen ! Das erinnert mich immer an den 
vertrauensvollen Obstzüchter, der gesagt hat : 
Na ja, geblüht haben meine Äpfelbäume heuer 
zwar nicht, aber wenn der Herrgott will, 
werden wir trotzdem Obst kriegen ! 

Die . Wirtschaft hat wohl andere, eigen
gesetzliche Prinzipien, und wir würden es 
wirklich begrüßen, wenn man diese Emp
fehlungen des Wirtschafts- und Sozialbei
rates bei der Paritätischen Kommission auf
greifen würde, denn so arg ist die Hochkon
junktur in unserer gegenwärtigen Zeit keines
falls, daß man Lenkungsmaßnahmen und 
vorausschauende Programmierung einer kon
junkturellen Entwicklung ganz einfach ablehnen 
oder auf sie verzichten könnte. 'VVenn man 
daran denkt, daß wir in den Jahren 1951 
bis 1961 ungefähr einen 9- bis 10prozentigen 
Zuwachs unseres Wirtschafts wachstums ver
zeichnen konnten, und wenn Sie damit ver
glichen parallel feststellen können, daß es 
in dieser Zeit auch möglich war, für die öffent
lich Bediensteten echte Realeinkommensver
besserungen zu erreichen, so werden Sie 
verstehen, warum gerade wir im öffentlichen 
Dienst, aber mit uns auch alle übrigen Gewerk
schaften Österreichs die Beeinflussung der 
vVirtschaftsentwicklung in dieser Richtung so 
sehr herbeisehnen. 

Die Voraussetzung für eine weitere Kon
junkturbelebung - ich glaube, auch darüber 
kann kein Zweifel herrschen - ist jedoch die 
Stabilisierung der derzeitigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse. Ich möchte daher die dringende 
Bitte an den Herrn Bundeskanzler richten, 
sich doch zu entschließen, das wirtschaft
liche lVIinisterkomitee in der nächsten Zeit 
einzuberufen, um dort jene Maßnahmen zu 
beschließen, die auf Grund der Empfehlungen 
der Unterkommission für Wirtschafts- und 
Sozialangelegenheiten der Paritätischen Kom
mission an die Bundesregierung ergangen 
sind. 

Ich möchte hier heute nicht erörtern, 
warum wir Gewerkschafter überhaupt an 
der Institution der Paritätischen Kommission 
und an ihrer Entwicklung primär mitge
wirkt haben : nämlich aus der gleichen Situation 
heraus, die heute schon einzutreten beginnt. 
Es handelt sich hier nicht nur um die inner
österreichische Situation, sondern auch um 
die Befürchtung, daß die ständige Entwicklung 
der Preise und Löhne unsere Konkurrenz-
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fähigkeit auf den ausländischen Märkten sehr, 
sehr in Frage stellen könnte. Das waren damals 
Beweggründe, die uns zur Schaffung der Pari
tätischen Kommission bewogen haben und 
die uns heute auch bewegen, diesen dringenden 
Appell an den Herrn Bundeskanzler zu richten. 

Wenn eine Stabilisierung der wirtschaft
lichen Verhältnisse eintritt, dann, davon bin 
ich überzeugt, werden auch die öffentlich 
Bediensteten wiederum das Gefühl bekommen, 
für ihre Leistung entsprechend entschädigt 
zu werden. Es werden auch die Besoldungs
schemen der einzelnen Besoldungsordnungen 
wiederum jungen, tüchtigen Leuten Anreiz 
geben, in den öffentlichen Dienst zu treten, und 
wir werden nicht die Schwierigkeiten mit 
einer, wie ich schon gesagt habe, nahezu 
negativen Auswahl haben, wie wir sie heute 
im öffentlichen Dienst vielfach feststellen 
müssen. 

satz leiten wird, daß gerade für den Einkom
mensträger mit den niedrigsten Einkommen 
ein Einkommen sichergestellt sein muß, das 
es ihm ermöglicht, seine Familie entsprechend 
seiner Leistung zu versorgen. Wir werden 
kaum um eine solche Novellierung der Be
soldungsordnungen herumkommen, um eine 
Novellierung des Gehaltsgesetzes, wenn man 
dieses System der Mindesterhöhungen in den 
unteren Kategorien weiterführen will. Es 
ist nun einmal so - das werden mir alle 
Damen und Herren bestätigen können , 
daß nivellierte Besoldungsordnungen keinen 
Anreiz bieten, eine höhere Verantwortung zu 
übernehmen oder höhere Leistungen zu er
bringen, noch dazu, und das ist das dritte 
Problem, mit welchem ich mich auseinander
setzen möchte, wenn ab einer bestimmten 
Einkommenshöhe ein Großteil der als Teue
rungszulagen empfundenen Gehaltserhöhungen 
durch die ungünstige Progression in diesen Ein
kommensgruppen wiederum der Besteuerung 
anheimfällt. 

Die Tatsache, daß diese Progression in den 
mittleren Einkommenslagen am stärksten 
wirkt, haben wir gerade bei der letzten Rege
lung mit 1. Jänner 1964 feststellen müssen, 
wo es durch die 2prozentige Bezugserhöhung 
in ganz drastischen Fällen sogar zu einer 
Verminderung des Bezuges gekommen ist, 
das heißt, daß die Steigerung der Steuerbeträge 
und die Erhöhung der Abzüge mehr ausgemacht 
haben als die 2prozentige Erhöhung. Ich 
will das keineswegs verallgemeinern, ich sage 
das nur als demonstratives Beispiel, wie sich 
diese Steuerprogression gerade in diesen mitt
leren Einkommenshöhen spürbar macht. (Prä
sident D1·pl.- Ing. Wa ldbrunner  übernimmt den 
Vorsitz.) 

Bei dieser Novelle ist aber noch etwas anderes 
auffällig, etwas, was bei den letzten Novellen 
anscheinend schon zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist, nämlich die Tatsache, daß man 
über den Prozentsatz hinaus Mindesterhöhungs
beträge festlegen muß.  Bei der vorletzten 
Regelung waren es 150 S, dann mit 1 .  Jänner 
50 S und diesmal sind es 80 S. Diese 
Mindesterhöhungen, gegen die ich keines
falls polemisieren möchte, sondern die ich 
als notwendig erachte, um auch den Empfän
gern niedrigster Einkommen im öffentlichen 
Dienst einigermaßen die Möglichkeit zu geben, 
die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu ver
kraften, sind notwendig, aber sie haben rein 
besoldungsrechtlich und besoldungstechnisch 
eine sehr unangenehme Wirkung. Alle Be
soldungsschemen, die wir in Österreich kennen, 
weisen ge,visse Spannungsverhältnisse auf, die 
die Bezüge nach dem Maß an Verantwortung, 
nach dem besseren Können, nach der längeren Diese Bezugsregelung hat damals keine 

Dienstzeit differenzieren. Wir bejahen dieses Beruhigung gebracht, und wir müssen darauf 

Spannungsverhältnis, weil nur ein solches drängen, daß man auch hier nach dem Rechten 

Spannungsverhältnis der Motor zur beruf- sieht. Die Bereitschaft, die der Herr Finanz

lichen Weiterentwicklung und zur höheren minister anläßlich seiner Amtsübernahme hin

Leistung im öffentlichen Dienst sein kann. sichtlich der Beseitigung von steuerlichen 

Aber wir müssen gleichzeitig feststellen, daß Härten den Unternehmern gegenüber zuge

dieses Spannungsverhältnis durch die Statu- sichert hat, wird er auch auf die Unselbstän

ierung von Mindesterhöhungen weitestgehend digen ausdehnen müssen. ·Wir stellen fest, 

verwischt wird und daß die Bezüge mehr daß dem Hohen Hause wohl eine Regierungs

und mehr nivelliert werden. Ich möchte vorlage über gewisse steuerliche Änderungen, 

heute schon darauf aufmerksam machen, daß die die Selbständigen betreffen, vorliegt, aber 

bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung wir müssen ebenso mit Bedauern feststellen, 

der Zeitpunkt nicht allzu fern sein dürfte, d�ß im gl�ichen Zeitpunkt eine Bereitsc�aft, 

zu welchem der Verhandlungsausschuß der �le st�uerhche BelastUI�g der �nselbstänchgen 

vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes III gleIchem Maße zu mIldern, mcht vorhanden 

die Bundesregierung um Verhandlungen I ist. 

wird ersuchen müssen, um diese Nivellierung Ich glaube also, diese Bereitschaft "wird 
zu beseitigen, das heißt, wieder eine Entnivel- vom Herrn Finanzminister in der nächsten 
lierung der Bezüge herbeizuführen, wobei uns Zeit unter Beweis gestellt werden müssen, 
selbstverständlich immer wieder der Grund- insbesondere auch die Erklärung, die er hin-
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sichtlich der Besteuerung von betrieblichen 
Sozialleistungen in Klagenfurt abgegeben hat. 
Wir begrüßen diese Erklärung und sind der 
Meinung, daß solche Sozialleistungen absolut 
steuerfrei zu bleiben haben. 

Gestatten Sie mir, daß ich als Eisenbahner 
ein ganz spezielles Beispiel anbringe, das 
ist wieder einmal unsere Personalfahrkarte . 
(Abg. Marie Emhar t :  Sehr richtig I) Ich 
habe Gelegenheit gehabt, zu diesem Problem 
in den Budgetdebatten immer wieder zu 
reden. Meine Damen und Herren ! Diese Per
sonalfahrkarte der Eisenbahnbediensteten ist 
kein spezielles Privileg der österreichischen 
Eisenbahner ! Bei allen Bahnverwaltungen der 
Welt gibt es abgestufte und unterschiedliche 
Fahrbegünstigungen für das Bahnpersonal. 
Wenn aber tatsächlich die Absicht bestehen 
sollte, diese Sozialleistung für die Eisenbahner 
durch eine Besteuerung zu entwerten, dann 
müßte ich Ihnen, Herr Finanzminister , sagen : 
Sie würden wahrscheinlich bei den Eisen
bahnern auf Granit beißen ! Wir sind ein 
sehr friedliches Völkchen und stehen absolut 
positiv zum österreichischen Staat, und wir 
haben das bei den verschiedensten Anlässen 
immer wieder bewiesen. Aber eine Beschrän
kung dieser historischen Begünstigung, möchte 
ich sagen, würde böses Blut machen. Sie 
rührt noch aus den letzten Jahrzehnten des 
vergangenen Jahrhunderts her und hat unge
schmälert die Zeitläufte überdauert. Es ist 
nicht einmal einem Herrn Hitler gelungen, 
den Eisenbahnern die Fahrbegünstigung zur 
Gänze zu entziehen ; man hat sie damals nur 
den deutschen Verhältnissen angeglichen. Aber 
auch damals war es nicht möglich, diese Sozial
leistung den Eisenbahnern zu nehmen. Ich 
weiß, daß Sie sagen werden : Man will sie ihnen 
nicht nehmen. Ich bin aber der überzeugung, 
daß sie wesentlich entwertet werden würde, 
wollte man sie tatsächlich einer Besteuerung 
unterziehen 

Ich habe gehört, daß Einmütigkeit darüber 
bestehe, die betrieblichen Sozialleistungen aus 
der Besteuerung heraußen zu lassen. Ich habe 
zugleich gehört, daß es Schwierigkeiten über 
Schwierigkeiten gäbe, weil Verfassungsjuristen 
feststellen, das eine ginge nicht und das andere 
stünde in Widerspruch zu Verfassungsbestim
mungen. Ich muß feststellen : Bei aller posi
tiven Einstellung zu unserer Bundesverfassung 
kann es nicht die Aufgabe von Verfassungs
juristen sein, wohlmeinende Absichten der 
Regierung durch juristische Winkelzüge zu 
verhindern ! Das kann nicht ihre Aufgabe sein. 
Ich bin der Meinung, daß auch dieses Problem 
in der nächsten Zeit gelöst werden wird, da 
die Auffassung innerhalb der Regierung hier 
ziemlich einheitlich ist. 

Nun noch einige Worte zu der in der Novelle 
enthaltenen Erhöhung der sogenannten großen 
Haushaltszulage. Ich bedaure es nur, daß sich 
der Herr Abgeordnete Dr. Hurdes nicht im 
Saale befindet. Er war es nämlich, der sich 
in der letzten Budgetdebatte, als ich die 
Anmeldung dieser Forderung dem Hohen Hause 
zu interpretieren versuchte, in ekstatischen 
Zwischenrufen erging und sagte, das sei eine 
völlig familienfeindliche Forderung und das 
könne nie die Absicht der Familienver bände sein, 
und die Familienverbände können einer solchen 
Regelung niemals ihre Zustimmung geben. 
Da Herr Abgeordneter Hurdes ja nicht 
irgend jemand ist, sondern der Obmann 
des ÖVP-Parlamentsklubs, hätte man an
nehmen können, daß bei den Verhandlungen 
seitens des Herrn Bundeskanzlers oder seitens 
des Herrn Finanzministers ein Angebot im 
Sinne der vom Herrn Abgeordneten Hurdes 
vertretenen Meinung gemacht würde, 
nämlich an Stelle der Haushaltszulage die 
Kinderzulage zu erhöhen. (Bundesminister 
tür Finanzen Dr. Schmi t z :  Das haben wir I) 
Das war kein generelles Angebot, Herr Finanz
minister, es war kein generelles Angebot ! 

Die Problematik liegt doch darin - ich 
glaube, der Herr Bundeskanzler Klaus oder 
seine Regierung wird zu diesem Pro blem 
nicht anders stehen, als die Regierung Gorbach 
zu diesem Problem stand -, daß die Fami
lienförderung über den Weg von Kinder
zulagen und Kinderbeihilfen kein ausschließ
liches Privileg der öffentlich Bediensteten 
sein kann, sondern daß man Familienförderung 
für die Gesamtheit der österreichischen Be
völkerung betreiben muß. Daher dann letzten 
Endes auch dieses Ausweichen auf die Haus
haltszulage. Ich möchte dabei sagen, daß 
die sogenannte "große" Haushaltszulage nur 
dort gegeben wird, wo die Ehegattin nicht 
mitverdienen kann beziehungsweise wo das 
Einkommen der Ehegattin eine bestimmte 
Grenze nicht erreicht. Diese Erhöhung der 
Haushaltszulage soll ein bescheidener Aus
gleich für jene Familien sein, in denen die 
Mutter nicht in der Lage ist, infolge des 
Vorhandenseins von Kindern irgendeinem 
Erwerb nachzugehen. 

Meine Damen und Herren ! Nun ist noch 
eine Frage offen, die zu behandeln uns heute 
im Hohen Hause noch nicht obliegt, die 
aber in diesem Zusammenhang zu erwähnen 
ich nicht umhin kann, und zwar ist es die 
Bedeckungsfrage. Aus verschiedenen Mit
teilungen in der Presse konnte die Öffentlich
keit erfahren, daß sich nunmehr zwei Minister
ratssitzungen vergeblich bemüht haben, für 
diesen durch die zu beschließenden Gesetze 
erforderlichen Mehraufwand auch eine ent
sprechende Bedeckung zu finden. Der Herr 
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Finanzminister hat hie bei hartnäckig den 
Standpunkt vertreten, daß die bisherigen 
Bindungen, die seitens des Finanzministeriums 
verfügt worden sind, aufrecht bleiben müßten 
und daß diese Bindungen dazu dienen müßten, 
einen Teil des Mehraufwandes, der durch 
die Verbesserung der Bezüge des öffentlichen 
Dienstes anfällt, abzudecken. 

Es war über diesen Gegenstand innerhalb 
der Bundesregierung keine einhellige Auf
fassung zu erzielen, und ich bin überzeugt, 
daß eine solche wahrscheinlich auch in der 
nächsten Zeit nicht ohne weiteres erzielt 
werden kann, wenn der Vorschlag in dieser 
Form gebracht wird. Wir sind nämlich der 
Meinung, daß die Entwicklung der Ein
nahmen des Finanzministeriums im Jahre 1964 
nicht nur hinreicht , die Klausel zu erfüllen, 
daß die Abgänge durch Mehreinnahmen zu 
bedecken sind, sondern man kann auch fest
stellen, daß gegenüber dem Jahre 1963 ein 
ungefähr um 12 bis 15 Prozent höherer Ab
gabeneingang zu verzeichnen ist. Das be
deutet, daß der Herr Finanzminister in dem 
bisherigen Abrechnungszeitraum über einen 
Mehrbetrag von 1 ,5 bis 1 ,9 Milliarden Schilling 
verfügt. Die Abdeckung des Budgetdefizits 
von rund 529 Millionen Schilling im ordent
lichen Haushalt - soviel waren es, glaube 
ich - würde also noch immer Mehreinnahmen 
in einem genügenden Umfang freilassen, um 
damit auch die Mehrausgaben, die für das 
Jahr 1964 noch notwendig sind, bedecken zu 
können. 

Warum . wir uns besonders gegen eine 
weitere Bindung oder eine Streichung dieser 
Ansätze durch ein entsprechendes Gesetz , 
das hier zu beschließen wäre, wenden, ist 
doch in der Tatsache begründet, daß es sich 
bei den Aufwandskrediten, die dabei in Frage 
kämen, in erster Linie um die Streichung 
bei Ressorts handeln würde, die durch sozia
listische Minister verwaltet werden. Es war 
nämlich ganz interessant, daß sich Minister 
der Österreichischen Volkspartei gegen diese 
weitere Bindung keinesfalls in dem Maße 
ausgesprochen haben, wie es gerade beim 
Verkehrsressort der Fall gewesen ist. Wir 
vermuten, daß dort die Budgetdecke nicht 
so kurz sein dürfte, wie es im Verkehrs
ressort der Fall ist. (Abg. Grundemann
Falkenbe'l'g: Das stimmt nicht !) Die Aus
gaben, die gerade bei den Aufwandskrediten 
bei Bahn und Post vorgesehen sind, sind 
das Minimum dessen, was zur Fortführung 
die�er beiden großen Betriebe erforderlich ist. 
Ich bitte Sie daher zu verstehen, daß die 
sozialistische Fraktion die Bedeckungsfrage 
keinesfalls so gelöst sehen kann, daß man 
diese Bindungen weiterhin aufrechterhält, son
dern daß es sich hier wirklich darum handelt, 

auch die beiden großen Betriebe fortführen 
zu können. Ich hoffe also, daß es in Erkenntnis 
dieser Situation in der nächsten Zeit innerhalb 
der Bundesregierung auch zu einer einheit
lichen Auffassung über die Bedeckungsfrage 
kommen wird. 

Die öffentlich Bediensteten nehmen an 
- und ich darf dieser Hoffnung hier Ausdruck 
verleihen -, daß es gelingen wird, die wirt
schaftlichen Verhältnisse, insbesondere die 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten, 
ehestens zu stabilisieren. Sollte dies nicht 
der Fall sein, sollte dies nicht gelingen, dann 
,sehe ich mich verpflichtet, bereits heute hier 
anzumelden, daß die öffentlich Bediensteten 
gezwungen wären, eventuell nach einem noch 
kürzeren Intervall, als es das letzte Mal 
der Fall war, die Bundesregierung um neuer
liche Verhandlungen zu ersuchen. Das wollen 
wir alle mitsammen nicht, daher unser Be
dürfnis, die Probleme doch auf der anderen 
Seite in die Hand zu bekommen. Der Regie
rung gegenüber kann ich die Versicherung 
abgeben, daß die Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes auch dann bereit sein werden, 
notwendige Forderungen der öffentlich Be
diensteten entsprechend zu unterstützen. 

Unter diesen Voraussetzungen wird meine 
Fraktion diesen sechs Regierungsvorlagen ihre 
Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Ab
geordneten Dr. Broesigke das Wort. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPÖ) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Die in 
Beratung stehenden Regierungsvorlagen brin
gen, wie schon gesagt wurde, eine jährliche Er
höhung der gesetzlichen Verpflichtungen des 
Bundes im Ausmaß von rund 900 Millionen 
Schilling, also eine weitere schwere Belastung 
des Staatshaushaltes. Demgegenüber besteht 
kein Zweifel an der Notwendigkeit dieser ge
setzgeberischen Maßnahmen, da die Bezugs
erhöhungen, die die öffentlich Bediensteten 
durch diese Vorlage vom 1 .  August 1 964 an be
kommen sollen, nichts anderes sind als die Ab
geltung der Teuerung. 

Die Novellen zum Gehaltsgesetz - und die 
heute zur Beratung stehende Vorlage ist die 
1 1 .  Novelle - sind nichts anderes als Meilen
steine der österreichischen Inflation. Der Ge
setzgeber macht damit jeweils eine Art Nach
ziehverfahren für die Betroffenen. Wenn daher 
heute wieder einmal eine derartige Novelle 
zur Diskussion steht, so erhebt sich für uns die 
bange Frage, wie dies weitergehen soll. Soll 
es weitergehen nach dem Schema : Bezugser
hähung - Teuerung - Bezugserhöhung und so 
fort bis ins Unendliche ? Oder soll nicht doch 
der Versuch unternommen werden, eine solche 
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Stabilisierung der Währung herbeizuführen, Über den Überstellungsverlust ist heute schon 
daß nicht in einer Zeit von immerhin nur acht gesprochen worden, ich will nichts wieder
Jahren vom Gehaltsgesetz 1 956 an bis 1964, holen. Aber ich möchte auf die Beförderungs
his zu diesem Bundesgesetz elf Novellen er- richtlinien verweisen, die ebenfalls eine höchst 
forderlich sind, die sich mit der Abgeltung ungerechte Behandlung der verschiedenen 
der Teuerung befassen � Wenn daher heute schon Kategorien der öffentlich Bediensteten mit 
gesagt wurde, daß eine neuerliche Novelle zum sich bringen. Bei einer Anfragebeantwortung 
Gehaltsgesetz notwendig sein wird, so wollen wir in der heutigen Fragestunde mußte der Herr 
schon jetzt festhalten, was wir uns von dieser No- Bundeskanzler zugeben, daß das Argument für 
velle erwarten würden. Wir würden uns nicht da- die Besserstellung der Bediensteten der Zentral. 
von erwarten, daß sie nur zu dem Zweck beschlos- stellen nicht stichhaltig ist, weil der Mangel an 
sen werden muß, um ein neu es Fortschreiten Nachwuchs bei den Unterinstanzen genau
der Inflationsschraube auszugleichen. Wir so wie bei den Zentralstellen besteht. 
würden uns von ihr erwarten, daß sie die zahl- Ich glaube, daß es für einen jungen Beamten, 
reichen noch offengebliebenen Fragen regelt . zum Beispiel im Range eines Kommissärs, 

Die Novelle zum Vertragsbedienstetengesetz eine Ung�rechtigkeit
. 
bedeutet, wenn er bei 

- es ist Punkt 6 der Tagesordnung - bringt die ?ester DIenstbeschreibung schlec�tergestellt 
Regelung der Frage, ob Krankheit den Urlaub l Ist als �er am schlecht�s�en beschrIebene Be
unterbricht. Diese Frage ist ja lange Zeit ein amte gleIChen Ranges bel �lller �en�ralstelle und 

Streitpunkt gewesen. Die gleiche Regelung dementsprechend, um beIm BeIspIel des Kom
für die pragmatisierten Bediensteten des Bun- �issärs zu ble�ben, erst in �lf Jahren eine Be
des fehlt. Für sie wird diese Regelung im Erlaß- forderung erre�chen.k�nn, .dle dem entsprechen
weg getroffen. Wir sind der Auf fassung, daß den Beamten Im MUllsterm.m s�hon nach neun 
es zweifellos keine elegante Lösung ist, wenn Jah�en zu�ute. kommt. HIer 1st wohl einiges 
derartige für die Bediensteten wichtige Be- abhIlfebedurftlg. 
stimmungen nur auf der Grundlage eines Er- Ein weiteres Anliegen, das bekannt ist, ist 
lasses geschaffen werden. "Venn heute schon die Schaffung eines Personalvertretungsge
die Verfassungsjuristen schlecht beurteilt setzes. Schließlich muß, wenn der Staatshaus
wurden, so glaube ich doch, daß es ein wesent- halt auf diesem Gebiete weiter belastet wird, 
licher Vorteil für die öffentlich Bediensteten immer wieder die Frage aufgeworfen werden : 
wäre, wenn sie sich bei der Festlegung ihrer Was ist denn eigentlich mit der Verwaltungs
Rechte nicht nur auf Erlässe, sondern auf eine reform ? Glaubt man, daß man es weiter so 
einwandfreie gesetzliche Grundlage berufen machen kann, daß ständig die Zahl der Gesetze 
könnten. vermehrt, die Zahl der Bediensteten erhöht 

Es besteht ein weiteres sehr dringendes Pro- wird, solange, bis der Staatshaushalt einfach 
blem : Der Oberste Gerichtshof hat bekanntlich nicht mehr in der Lage ist, alle diese Bedienste
hinsichtlich der Vertragsbediensteten die grund- ten zu bezahlen ? Man muß sich doch überlegen, 
sätzliche Rechtsmeinung zum Ausdruck ge- daß einer notwendigen Besserstellung der 
bracht, daß jeder Vertragsbedienstete nach öffentlich Bediensteten auch eine entsprechen
seiner tatsächlichen Dienstleistung zu bezahlen de Personalpolitik bezüglich der Zahl dieser 
ist und nicht etwa nach der Einstufung, die Bediensteten gegenüberstehen muß. Dies be
sich in seinem Vertrag findet . Auf der Grund- deutet eben die Verwaltungsreform, von der 
lage dieser Entscheidung des Obersten Gerichts- immer wieder geredet wird, an die man aber 
hofes werden nun tatsächlich den Vertrags- nach dem Grundsatz : "Da kann man eh nichts 
bediensteten, soweit sie bisher benachteiligt machen !"  nicht endlich herangeht, die Sache in 
waren, die besseren Einstufungen gegeben und die Schublade legt und bei passender Gelegen
auch drei Jahre - das ist die Verjährungszeit - heit dann wieder mit diesem Schlagwort anfängt, 
nachgezahlt. Der pragmatisierte Bedienstete ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, 
hat diesen Vorteil nicht. Er ist in diesem Zu- auf diesem Gebiete weiterzukommen. 
sammenhang benachteiligt. Für ihn gibt es 
keinen Obersten Gerichtshof und nicht die dort 
vertretene Rechtsanschauung. Für ihn gibt 
es auch keine Nachzahlung. Bestenfalls kann 
es ihm gelingen, für den einzelnen Fall eine 
Änderung des bisherigen Zustandes, also für die 
Zukunft eine Bezahlung nach seiner tatsäch
lichen Dienstleistung zu erreichen. Wir glau
ben, daß hier eine gefährliche Ungleichheit in 
der Behandlung der öffentlich Bediensteten be
steht und daß da eine gesetzgeberische Abhilfe 
geschaffen werden müßte. 

Wenn wir also heute dieser Vorlage unsere 
Zustimmung erteilen, so mit dem dringenden 
Wunsch, daß sich eine künftige Novellierung 
dieser Gesetze nicht auf eine Ausgleichung der 
Inflation beschränken möge, sondern daß sie 
die zahlreichen offenen Probleme des öffent
lichen Dienstes regeln möge, in einer Zeit, wo 
dann vielleicht doch eine Stabilisierung einge
treten ist. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächster Redner ist der Herr Abgeordnete 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Gabriele zum Wort gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Gabriele ( ÖVP) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Durch die heute 
dem Hohen Hause zur Beschlußfassung vor
liegenden Beamtengesetze sollen, wie schon 
meine Vorredner ausgeführt haben, die öffent
lich Bediensteten ab 1. August um 4 Prozent 
mehr bezahlt bekommen, unter Garantie 
eines Mindestbetrages von 80 S. Ferner soll die 
"große" Haushaltszulage um 50 S auf 150 S pro 
Monat erhöht werden. 

Als Vorsitzender der Gewerkschaft der öffent
lich Bediensteten und als Mitglied des Ver
handlungsausschusses der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes stelle ich mit Genug
tuung fest, daß die Verhandlungen über die 
Forderungen der öffentlich Bediensteten 
diesmal rasch, zielführend und mit einem ver
tretbaren Erfolg geführt und abgeschlossen 
werden konnten. Hiebei muß ich die sac hliche 
Verhandlungsführung seitens des Herrn Bundes
kanzlers und des Herrn Finanzministers er
wähnen. 

Erfreulich ist, daß es endlich gelungen ist, 
in der 1 1 .  Gehaltsgesetz -N ovelle eine Regelung 
des sogenannten C-Problems, das öffentlich 
Bedienstete im mittleren Fachdienst betrifft, 
zum Beispiel Werkmeister, Steueraufsichts
beamte, Förster, Diplomschwestern und so 
weiter, zu erreichen. Diese Gruppe von öffent
lich Bediensteten - es handelt sich um unge
fähr 20.000 Personen - konnte anläßlich der 
Beratungen des Gehaltsgesetzes 1 956 ihre be
rechtigten Forderungen auf Verbesserung ihrer 
dienstlichen Laufbahnen nicht durchsetzen. 
Man hat zwar 1956 verschiedene Versuche un
ternommen, um eine Besserstellung zu erreichen, 
doch waren dies nur Teillösungen und brachten 
schließlich nur jenen Beamten, die in die 
V. Dienstklasse befördert wurden, eine Ver
besserung ihrer bezugsrechtlichen Stellung. 

Durch die in die vorliegende Gesetzesnovelle 
aufgenommenen Bestimmungen ist es nun ge
lungen, für diesen Kreis von öffentlich Be
diensteten eine Lösung zu finden, die für alle 
eine gewisse Befriedigung bedeutet. 

Auch für Wachebeamte der Verwendungs
gruppe W 2, das sind die dienstführenden 
Wachebeamten, die im Gehaltsschema den 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe C bezugsrechtlieh gleich
gestellt sind, wird sich diese Verbesserung aus
wirken, ebenso auf die Lehrer in der 
Gruppe L 3 .  

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
Gehaltsansätze des Gehaltsgesetzes 1956 um 
weitere 4 Prozent war es auch notwendig, 
alle mit dem Monatsbezug gekoppelten Zu
lagen für verschiedene Gruppen von öffentlich 

Bediensteten zu regeln. Das sind zum Bei
spiel die Exekutivzulagen, dann verschiedene 
Dienst- und Dienstalterszulagen sowie die Be
züge von politisch geschädigten Beamten. 
Auch hinsichtlich der Bemessungsgrundlage 
der Abfertigung der Hochschulassistenten er
folgte analog der Regelung bei den übrigen 
Beamten eine Klarstellung.  

Leider konnten die familienpolitischen Er
wägungen bei der gegenwärtigen Bezugs
regelung aus mehreren Gründen nur einen be
schränkten Raum einnehmen. Den familien
politischen Erwägungen konnte diesmal ledig
lich mit einer Erhöhung der"großen" Haushalts
zulage um 50 S monatlich Rechnung getragen 
werden, während es nicht gelungen ist, die 
Kinderzulage, die derzeit 1 00 S pro Kind be
trägt, zu erhöhen. 

Auf dem Sektor der Familienpolitik wird es 
sicherlich - das hat ein Vorredner schon aus
geführt - auch noch in der Zukunft notwendig 
sein, verschiedene Korrekturen vorzunehmen. 
Hier muß ich jedoch feststellen , daß dies nicht 
allein Sache einer Gewerkschaft sein kann, 
sondern die weitere Forcierung der Familien
politik in Österreich muß zu einer Maxime der 
Staatspolitik gemacht werden. 

Zur 8. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle ist 
zu bemerken, daß außer der notwendigen Kor
rektur der Gehaltstabellen auf Grund der Ver
handlungsergebnisse vom 1 2 .  Mai 1964 zwi
schen dem Verhandlungsausschuß der vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und 
der Regierung Bestimmungen betreffend die 
Erkrankung während des Urlaubes aufgenom
men worden sind. Mein Vorredner, Herr 
Dr. Broesigke, hat darauf hingewiesen, daß 
dies für die pragmatischen Bediensteten nicht 
möglich war. Das ist richtig, hat aber eine 
andere Ursache. Man konnte, weil das Ver
tragsbedienstetengesetz eben vorliegt und ge
wisse Bestimmungen über den Urlaub darin 
schon enthalten sind, auch diesen Passus, daß 
Krankheit den Urlaub unterbricht, gesetzlich 
regeln. Für den öffentlichen Dienst haben wir 
leider noch keine gesetzliche Regelung unseres 
Urlaubes. Das wurde bereits angemeldet, 
und erst dann kann die gesetzliche Regelung, 
daß Krankheit den Urlaub unterbricht, in 
diese neue Gesetzesregelung einbezogen 
werden. 

Im Bundesgesetz vom 13 .  Mai 1964, BGBI. 
Nr. 108, wurde, wie ich schon angeführt 
habe, das allgemeine Problem "Krankheit 
unterbricht Urlaub" geregelt, aber nur für 
den privaten Sektor. Daher war es notwendig, 
diese Frage sowohl für die Vertragsbedien
steten mit Gesetz wie auch für die prag
matischen Bediensteten vorläufig mit einem 
Erlaß zu regeln. 
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Außerdem konnte im Vertrags bediensteten
gesetz eine Regelung hinsichtlich der Anrech
nung von Vordienstzeiten für die Bemessung 
der Abfertigung erzielt werden. 

Alle anderen uns heute vorliegenden Ge
setzentwürfe, wie zum Beispiel die Hochschul
assistentengesetz-Novelle und so weiter, brauche 
ich nicht zu besprechen, da sie alle nur eine 
Anpassung an die neuen Gehälter ab 
1 .  August 1 964 darstellen. 

Hohes Haus ! Gestatten Sie mir aber noch 
einige wichtige Feststellungen. Wie immer, 
wenn die öffentlich Bediensteten im Nach
ziehverfahren gegenüber anderenArbeitnehmer
gruppen endlich eine Erhöhung ihrer Bezüge 
durchsetzen, so war es auch diesmal der Fall, 
daß man den öffentlich Bediensteten von 
verschiedenen Seiten den Vorwurf machte, sie 
hätten ihre Forderungen nicht rechtzeitig 
angemeldet. Das Budget sei beschlossen, 
jetzt könne man nichts mehr daran ändern. 

Ich muß hiezu feststellen, daß die öffentlich 
Bediensteten ihre Wünsche und Forderungen 
immer rechtzeitig angemeldet haben, doch 
wurden diese im Budget nicht berücksichtigt. 
Ich glaube, daß dies, abgesehen von kleineren 
Forderungen, gar nicht möglich ist, da niemand 
voraussehen kann, wie sich die Verhältnisse 
entwickeln. So wie in der Privatwirtschaft oft 
unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die 
die ganze Kalkulation umwerfen, weil man 
eben die Wechselfälle des Lebens nicht ein
kalkulieren kann, so ist es auch oft mit den 
durch Preissteigerungen oder andere Umstände 
ganz plötzlich auftretenden Forderungen des 
öffentlichen Dienstes. Wir werden uns daher 
im Hohen Hause noch öfter mit der Beschluß
fassung über Beamtengesetze befassen müssen. 

Ich denke dabei an den schon seit längerer 
Zeit in Behandlung stehenden Entwurf eines 
neuen Pensionsgesetzes. Auch darüber verhan
deln wir schon zweieinhalb Jahre, und es ist zu 
hoffen, daß heuer endlich die Verhandlungen 
abgeschlossen werden können und der Ent
wurf des Gesetzes dem Hohen Hause zugehen 
kann. Auch das Problem der Zwischendienstzei
ten muß einer Regelung zugeführt werden ; auch 
darüber sind schon jahrelange Verhandlungen 
vorausgegangen. Es muß auch eine Neufassung 
der Bestimmungen über die Schadenshaftung 
ausgearbeitet werden, denn es ist auf die 
Dauer unmöglich, daß der Staat seine Fahr
zeuge nicht versichert und daß der Beamte, 
der der Lenker ist, zur Schadenshaftung 
mit Beträgen herangezogen wird, die ihn auch 
nach seiner Pensionierung noch belasten, 
weil er dafür Leistungen zu erbringen hat. 

Die Schaffung eines Personalvertretungs
gesetzes wurde bereits von Dr. Broesigke 
angeführt. Ich bin hundertprozentig seiner 

Meinung und auch der Meinung des Kollegen 
Suchanek, daß wir alles daransetzen müssen, 
um verschiedene Probleme, deren Lösung 
noch aussteht, endlich einer Erledigung zuzu
führen. Ich denke aber auch an ein Beamten
schutzgesetz, um die öffentlich Bediensteten 
gegen willkürliche Anordnungen, von welcher 
Seite immer sie kommen, zu schützen, und 
vieles andere mehr. 

Ich muß neuerlich in diesem Zusammenhang 
die Forderung nach einem modernen Dienst
rechtsgesetz erheben, welches die schon seit 
50 Jahren in Geltung stehenden und völlig 
veralteten Bestimmungen der Dienst
pragmatik aus dem Jahre 1914 endlich ab
lösen soll. Es geht nicht an, daß die Quali
fikationsbestimmungen, die Bestimmungen 
über Disziplinarrecht und anderes mehr, welche 
alle aus dem Jahre 1914 stammen, heute nach 
50 Jahren noch genauso angewendet werden 
wie damals. Man muß sie der Zeit anpassen. 

Weiters muß ich auf das Problem der 
Überstellungsverluste hinweisen, worauf auch 
Kollege Suchanek hingewiesen hat. Es ist 
richtig, daß zwischen den Kollegen bei der 
Eisenbahn, beim öffentlichen Dienst und bei 
der Post ein wesentlicher Unterschied besteht. 
Wir sind uns wohl im Prinzip darüber einig, 
daß die Bestimmungen über die Überstellungs
verluste geändert werden sollen. Schon im 
Jahre 1962 haben die Abgeordneten Doktor 
Hetzenauer und Genossen einen dies
bezüglichen Initiativantrag eingebracht. 
Leider konnte dieser keine Gesetzes
kraft erlangen. Seit 23. Oktober 1963 liegt 
wieder ein Initiativantrag vor, eingebracht 
von den Abgeordneten Matejcek und Ge
nossen. Auch in dieser Beziehung ist bisher 
nichts getan worden. Tatsache ist aber, daß 
man streng zu unterscheiden hat zwischen 
Vorbildung, Dienstprüfungen, Qualifikationen 
und freien Dienstposten. 

Man muß sich daher entscheiden : Entweder 
man anerkennt die Leistung, dann kann jeder 
bef ördert werden. Oder man entscheidet 
sich dafür, daß die Vorbildung und die Lei
stung notwendig sind, um in eine höhere 
Verwendungsgruppe überstellt werden zu kön
nen. Das sind Probleme, über die man ver
handeln muß . Im öffentlichen Dienst müssen 
alle Beamten, wenn sie in die Verwendungs
gruppe B kommen wollen, entweder die Voll
matura oder die Beamtenmatura haben. Nur 
bei drei Gruppen sind Ausnahmen gesetzlich 
festgelegt. Bei der Post hingegen ist es möglich, 
daß man ohne Matura und ohne Beamten
matura, nur auf Grund von drei Dienst
prüfungen, in die Verwendungsgruppe B über
stellt wird. Die Schwierigkeit liegt darin, 
hier gleichzuziehen, Überstellungsverluste aus 
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der Welt zu schaffen und zufriedenstellende 
Regelungen zu finden für Vollrnaturanten, 
für Beamtenmaturanten und für solche, die 
weder die eine noch die andere Matura nach
weisen können. 

Das gleiche Problem ergibt sich beim Aufstieg 
in die Akademikergruppe, die Verwendungs
gruppe A. Es ist sicherlich nicht richtig, 
daß man jenen Beamten, die sich neben ihrem 
Dienst weiterbilden, als "Anerkennung" bei 
der Überstellung in eine höhere Verwendungs
gruppe sechs Jahre in Abzug bringt. Daß 
diese Bestimmung auf die Dauer unerträglich 
ist und nach einer gesetzlichen Änderung 
schreit, ist hier neuerlich festzustellen. 

Ebenso werden wir - ob wir wollen oder 
nicht - das Gehaltsgesetz 1956 abändern 
und ein neues Gehaltsgesetz schaffen müssen. 
Durch Teillösungen in Form von Novellen 
- wir beschließen heute bereits die 1 1 .  Ge
haltsgesetz-Novelle - kann man die seit 1 956 
sich ergebenden Probleme nicht bereinigen. 
Hier muß endlich ein neues Gehaltsgesetzeswerk 
geschaffen werden, welches dieses Flickwerk 
von Teillösungen ablöst, klare Richtlinien 
und ein neues, der heutigen Zeit angepaßtes 
Bezugsschema bringt. 

Die öffentlich Bediensteten wissen, daß man 
nicht alle Forderungen auf einmal erfüllen kann, 
denn es gibt noch viele andere, ebenso wichtige 
Probleme, welche die Gesamtbevölkerung 
Österreichs berühren. Sie erwarten jedoch 
von ihrem Dienstgeber Staat, von Regierung 
und Parlament, daß man ihren Sorgen und 
Wünschen Verständnis entgegenbringt und 
sie gegen Verleumdungen und Verdächtigungen 
schützt. 

Noch ein Wort zur finanziellen Bedeckung. 
Kollege Suchanek hat auf die Schwierigkeit 
der Bedeckung unserer Forderungen hinge
wiesen. Ich stelle dazu nur eines fest : Beide 
Regierungsparteien haben mit dem Verhand
lungsausschuß der vier Gewerkschaften ver
handelt und abgeschlossen. Beide Parteien 
sind daher verpflichtet, für die Bedeckung 
zu sorgen. Mehr will ich dazu nicht sagen. 

Eines möchte ich noch sagen : Bemühen 
wir uns, daß wir in Zukunft ein materiell 
zufriedengestelltes Beamtenkorps haben. Denn 
nur ein solches ist nicht nur ein wertvoller 
Verwaltungsapparat, sondern das Fundament 
jedes Staates. Meine Partei begrüßt daher 
diese notwendig gewordenen Beamtengesetze 
und wird ihnen die verfassungsmäßige Zu
stimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Mahnert das Wort. 

Abgeordneter Mahnert (FPÖ) :  Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Im Zuge der heute 
zu beschließenden Novellen werden auch die 
Bezüge der Hochschulassistenten und die 
Remunerationen für Lehraufträge erhöht. Herr 
Abgeordneter Suchanek hat schon kurz davon 
gesprochen und in diesen Novellen einen wert
vollen Ansatz zur Bekämpfung einer 
beängstigenden Erscheinung gesehen, der 
wir heute in Österreich gegenüberstehen : 
nämlich der Abwanderung geistiger Arbeiter, 
der Abwanderung wissenschaftlichen Nach
wuchses. 

Sicherlich ist das Gesetz zu begrüßen, es ist 
notwendig als ein Gesetz, mit dem der Ab
wertung des Schillings Rechnung getragen 
wird, es ist notwendig als ein N achziehver
fahren. Aber wir dürfen uns nicht dem Opti
mismus hingeben, zu glauben, daß das Gesetz ge
eignet ist, diesem hier aufgezeigten Problem der 
Abwanderung wissenschaftlicher Nachwuchs
kräfte irgend wie zu begegnen. Dieses Problem 
ist vielleicht nicht allein auf finanzieller Basis 
zu lösen. Wir stehen da einer außerordentlich 
vielschichtigen Problematik gegenüber und 
müssen, glaube ich, schon versuchen, Wege 
zu finden, mit denen wir dieser Frage wirksam 
begegnen können. Es ist nicht allein eine 
Frage der Höhe der Bezüge, wenn das auch 
natürlich außerordentlich wesentlich ist. Es 
ist genauso eine Frage der Arbeitsverhältnisse, 
die der wissenschaftliche Nachwuchs heute 
an den österreichischen Hochschulen vor
findet. 

Als wir in der vorigen Legislaturperiode 
das Assistentengesetz beschlossen, habe ich 
damals im Ausschuß die Anregung gemacht, 
im Gesetz als Ziel und Zweck zu verankern 
- das war ursprünglich nicht vorgesehen -, 
daß die Assistentenlaufbahn der Vorbereitung 
auf die Hochschullehrerlaufbahn dient. Diese 
Anregung wurde aufgegriffen und ins Gesetz 
ein entsprechender Passus eingebaut. Wir 
stellen aber heute fest, daß der Zweck der 
Assistententätigkeit heute überhaupt nur zu 
einem ganz geringen Teil erfüllt werden kann, 
daß der Hochschulassistent mit einer Fülle 
anderer Aufgaben überlastet ist. Er ist mit 
administrativen Aufgaben überlastet. Er muß 
in einem starken Ausmaß seinen Ordinarius 
vertreten, er wird von seiner eigentlichen 
wissenschaftlichen Tätigkeit in einem solchen 
Maße abgezogen, daß der Sinn und Zweck 
des Assistentengesetzes fast ad absurdum 
geführt wird. Diese Situation hängt damit 
zusammen, daß wir überhaupt einen Mangel 
an Lehrpersonal auf den österreichischen Hoch
schulen haben, daß wir ein ausgesprochenes 
Mißverhältnis zwischen der Zahl der Lehrer 
und der Zahl der Studierenden haben ; ein 
Problem, das uns hier ja schon oft beschäftigt 
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hat und das uns unter anderem bei der letzten 
Budgetdebatte veranlaßt hat, hier einstimmig 
einen Beschluß zu fassen, mit dem der Herr 
Unterrichtsminister aufgefordert wurde, für 
eheste Besetzung der im Dienststellenplan 
vorgesehenen Ordinariate Sorge zu tragell. 
Uns ist unbekannt, welchen Niederschlag 
und welches Ergebnis diese einstimmig gefaßte 
Resolution - damals zweifellos auch mit der 
Stimme des Abgeordneten Dr. Piffl. be
schlossen - gehabt hat. 

ausgesprochene Notlösung darstellt, die sich 
nicht bewährt, die keine Lösung des Problems 
darstellt. 

Aber aus diesen Feststellungen, die das 
Unterrichtsministerium im Jahre 1961 selbst 
getroffen hat, sind irgendwelche Folgerungen 
nicht gezogen worden. Vielleicht wäre aber 
die Schaffung einer solchen Hochschullehrer
kategorie durchaus eine Möglichkeit, diesem 
ernsten Problem der Abwanderung wissen. 
schaftlicher Kräfte zu begegnen. 

Ic� h�be in der �ragest��de den Vorgänl?er Anläßlich des Staatsbesuches des Herrn des JetZIgen UnterrIchtsmmisters darüber em- B despr·· s·denten Dr . Schärf in der Bundesmal befra?t: Er sagte mir, es sei ein Bericht I re;:blik �r�chte die in Stuttgart erscheinende an den MImsterrat erstattet worden. Ich darf I Z ·t hr·ft Christ und Welt" eine Sonder. vi�lle.icht :ron dieser Stelle aus fragen, welc�e I b::I:;e 
I
her�us. In dieser Sonderbeilage er. MoghchkBIten nunmehr gesehen werden, luer h· ei Artikel des derzeit in Köln als Ordi-

·t k E d h . h · d b . . sc Ien n wel erzu 70mmen. s re t SiC ]a  a el um eIne r· s t· ·t ·gen Wiener Historikers Professor R ·h F . B · · I d na lU a 1 BI e von ragen, wIe zum eiSpIe arum, D Ada Wandruschka unter der Über. ob die Möglichkeit besteht, das Berufungs- r
h
o 

·ft Ö
m
sterreicher in Deutschland" Profes. f h b k ·· d . R ·h sc Tl " • ver a ren � zu urzen, un um eme Cl e von sor Dr. Wandruschka stellt darin die Be. anderen Dmgen. hauptung auf, daß es möglich wäre, mit den 

Wir stehen also heute nach wie vor vor der I heute in der Bundesrepublik tätigen österreichi
Situation des Mangels an Lehrkräften, wir I sehen Hochschullehrern eine eigene Hochschule 
stehen nach wie vor vor der Situation, daß komplett zu besetzen. 
wesentliche 

. 
wissenschaftlic�e Kräfte abwan- Ich weiß nicht, ob diese Behauptung 

dern, und WIr stehen nach WIe vor vor der Not- Dr. Wandru�chkas wörtlich zu nehmen ist, 
:vendigk.eit, nach Wegen zu suchen, dem aber daß das Ausmaß der Abwanderung ganz 
IrgendwIe zu steuern. enorm ist, darüber bestehen gar keine Zweifel. 

Ich habe schon in mehreren Sitzungen des Ich glaube, man kann fast sagen, daß heute 
Unterrichtsausschusses auf eine Regelung hin. das Unterri�ht��inist�riu� eine:: der grö.ßten 
gewiesen, die sich in anderen Staaten durchaus Exporteure m OsterrelCh 1st : WIr exportIeren 
bewährt hat : auf die Schaffung einer eigenen, wiss�nschaftliche Nachwuchskräfte, . wir ex:
neuen Kategorie von Hochschullehrern, die portIeren Hochschulprofessoren, WIr ex:por
sogenannten Diäten-Dozenten. Ich habe fest- tieren Künstler, und wir exportieren 
gestellt, daß das Unterrichtsministerium bereits seit neuestem auch Operndirigenten, 
vor etlichen Jahren einen Entwurf darüber also wir exportieren in größtem Ausmaß. 
ausgearbeitet hat. Am 28. März 1 961 ging ein Alle�dings tragen diese .Ex:por.te für uns keine

.n 
Entwurf über ein Bundesgesetz über das Gewmn, machen uns mcht reIcher, sondern SIe 
Dienstverhältnis der Diäten-Dozenten an wis- machen uns ärmer, und ich glaube, daß wir 
senschaftlichen Hochschulen in das Begut- doch n�ch We�en �uchen sollte�, diesen Ex
achtungsverfahren. Ich glaube, daß dieser porten rrgendwIe Emhalt zu gebIeten. 
Entwmf dann aber im Begutachtungsverfahren Wir geben diesen heute vorliegenden Ge
steckengeblieben ist - jedenfalls hat man setzentwürfen ganz selbstverständlich unsere 
davon nichts mehr gehört. Zustimmung - nicht aber, ohne nachdrücklich 

Die Schaffung einer solchen Kategorie von darauf hinzuweisen, daß es durchgreifender 
Hochschullehrern hätte zweifellos zu einer Maßnahmen bedarf, um der Intelligenzflucht 
gewissen Entlastung führen und vielleicht aus Österreich zu begegnen, um Österreich in die 
auch der Abwanderung qualifizierter Kräfte Lage zu versetzen, an seine geistige und wissen
entgegenwirken können. Denn eine solche schaftliche Tradition erfolgreich anzuknüpfen. 
Regelung würde vor allem dazu führen, daß (Beifall bei der F PÖ.) 
Hochschulassistenten, die sich habilitiert haben, Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
besser gestellt werden können, als das heute Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
möglich ist. Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr 

Ich habe mir die Erläuternden Bemerkungen 
zu dem seinerzeitigen Entwurf durchgesehen 
und habe festgestellt, daß man damals, 1961,  
zu der Erkenntnis kam, daß der Weg, re· 
munerierte Lehraufträge zu schaffen, nur eine 

Berichterstatter das Schlußwort 1 - Er ver
zichtet. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung, 
die ich über jeden der sechs Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. 
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Bei der getrennt durchgeführten A bs t immung 
werden die sechs Gesetzentwürfe - die 11.  Ge
haltsgesetz-Novelle mit den vom Ausschuß be
schlossenen Abänderungen und unter Berück
sichtigung des gemeinsamen Antrages Gabriele, 
Konir und Genossen, die neuerliche Abänderung 
des Kunstakademiegesetzes, die neuerliche Ab
änderung des Hochschulassistentengesetzes 1962 
und die 8. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 
unter Berücksichtigung der Druckfehlerberich
tigungen - in z w e it e r  und dr i t t e r  Lesung 
e instimmig zum Beschluß erhoben. 

7. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (430 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Verwaltergesetz 1952, BGB!. Nr. 100/1953, 

geändert wird (458 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner:  Wir kom
men zum 7. Punkt der Tagesordnung : Bundes
gesetz, mit dem das Verwaltergesetz 1952 
geändert wird. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Tödling, den ich bitte, zum Gegenstand zu 
berichten. 

8. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage 
(424 der Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend 
hypothekarische Belastung von bundeseigenen 
Liegenschaften wegen Aufnahme von Wohn
haus-Wiederaufbaudarlehen zwecks Wieder
aufbaues von kriegszerstörten oder kriegs
beschädigten Wohnhäusern (457 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir 
kommen zum 8. Punkt der Tagesordnung : 
Hypothekarische Belastung von bundeseigenen 
Liegenschaften wegen Aufnahme von Wohn
haus-Wiederaufbaudarlehen zwecks Wieder
aufbaues von kriegszerstörten oder kriegs
beschädigten Wohnhäusern. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Machunze, den ich um seinen Bericht bitte. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! 
Über Antrag des Bundesministeriums für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft, Generaldirek
tion der Österreichischen Bundesbahnen, be
absichtigt das Bundesministerium für Finan
zen, drei Grundstücke hypothekarisch zu be
lasten. Das eine Grundstück befindet sich in 
Wiener Neustadt, das zweite in Wien XXII 
und das dritte in Wien XI. 

Berichterstatter Tödling : Hohes Haus ! Schon Die Belastung soll rund 13,8 Millionen 
seit längerer Zeit hat es sich als notwendig Schilling betragen. Im Sinne des Artikels V 
erwiesen, Vermögen, das Angehörigen von des Bundesfinanzgesetzes 1964 ist dazu eine 
Staaten gehört, mit welchen sich Österreich eigene Ermächtigung durch den Nationalrat 
in Vermögensverhandlungen befindet, ordent- erforderlich. 
lieh zu ver,:alter:. Bisher wurden solche Ver- Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
waltungen 1m Smne des §

. 
2 des Ve

.�
wa�ter-

I Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
gese�zes 1952 gehandhabt. DIe geg�nstandhche I 18. Juni behandelt, und ich stelle namens 
R�gIerungsvorlage sol�

. 
nu� unzurelChend� Be- I des Finanz- und Budgetausschusses den An

stimmungen den tatsachhchen Erfordermssen trag, das Hohe Haus wolle die Ermächtigung 
anpassen. zur Belastung der erwähnten Grundstücke 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die durch das Bundesministerium für Finanzen 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom I erteilen. 
18.  Juni 1964 in Anwesenheit des Bundes- Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
ministers für Finanzen Dr. Schmitz beraten General- und Spezialdebatte unter einem durch
und nach einer Wortmeldung des Abge- zuführen. 
ordneten Machunze mit Stimmeneinhelligkeit Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
unverändert angenommen. "Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen da-

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt her zur Abstimmung. 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle dem Bei der A bs timmung wird die Regierungs
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz- vorlage in zwei t er  und dri t t er  Lesung e in
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung st immig zum Beschluß erhoben. 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen 
daher sofort zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung wird die Regierungs
vorlage in zwei ter  und dri t t er  Lesung e in
s timmig zum Beschluß erhoben. 

9. Punkt : Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über die Regierungsvor
lage (433 der Beilagen) :  Bundesgesetz, mit dem 
das Saatgutgesetz 1937 abgeändert wird (Saat-

gutgesetz-NoveUe 1964) (455 der Beilagen) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Wir 
kommen zum 9. Punkt der Tagesordnung : 
Saatgutgesetz-N ovelle 1964. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Fachleutner, den ich um seinen Bericht bitte. 
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Berichterstatter Fachleutner : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Die gegenständ
liche Regierungsvorlage bringt eine N ovel
lierung des Saatgut gesetzes 1937 in der Fas
sung von 1 953. Aufgabe des Entwurfes ist 
es, die Erzeugung von Qualitätsprodukten 
des Pflanzenbaues in entsprechender Weise 
unter gesetzlichen Schutz zu stellen. 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat 
deutlich gezeigt, daß nur Produkte, die den 
höchsten Anforderungen gewachsen sind, auf 
dem Markt bestehen können. Die Steigerung 
der Produktivität in der Landwirtschaft ist 
die Voraussetzung für die Existenzsicherung 
der Betriebe. Qualitätsprodukte des Pflanzen
baues werden aber nur von jenen Landwirten 
auf den Markt gebracht werden können, denen 
hochwertiges Saatgut, das allen örtlichen, klima
tischen und bodenmäßigen Anforderungen 
entspricht, zur Verfügung steht. 

Um diese Voraussetzungen zu sichern, sieht 
die Regierungsvorlage im Artikel I vor, daß 
der Begriff "Saatgut" nur auf jene Sämereien 
anzuwenden ist, die für österreichische Ver
hältnisse geeignet erscheinen. Ebenso regelt 
der Entwurf die Bezeichnung "Saatgut" aus
ländischer Provenienz . Außerdem ist die Be
nennung des Saatgutes zwingend vorgeschrie
ben, um Irreführungen zu vermeiden. 

Personen, die einen Handel mit Saatgut 
betreiben, sind dazu verhalten, bei Samen
mischungen dem Besteller ein Begleitschreiben 
beizugeben, in dem Art, Sorte, Herkunft und 
Beschaffenheit der Mischung angegeben sind. 

Letztlich bringt das Gesetz noch einige 
notwendige Neuerungen, die sich seit dem 
Jahre 1937 als notwendig erwiesen haben. 

Weiters werden Maßnahmen zur Verwal
tungsvereinfachung getroffen, die die Vorlage 
im gesamten abrunden. 

Durch die in Fluß befindliche Entwicklung 
werden in Zukunft noch Maßnahmen zu 
treffen sein, die zu einer weiteren N ovellierung 
des Saatgutgesetzes 1937 führen. Das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
stellt in den Erläuternden Bemerkungen fest, daß 
es zu gegebener Zeit die Wünsche prüfen und 
entsprechende Vorschläge, die besonders durch 
die internationalen Regelungen dieses Rechts
gebietes zustande kommen werden, berück
sichtigen wird. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 17. Juni 1 964 in Verhandlung ge
zogen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Scheuch, Dipl. -Ing. Dr. Oskar Weihs 
und Minkowitsch sowie der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
Dr. Schleinzer das Wort. Bei der Abstim-

mung wurde der Gesetzentwurf mit Stimmen
mehrheit angenommen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft stellt somit den Antrag, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf (433 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wenn eine Debatte stattfindet, ersuche ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Es ist 
beantragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. Erhebt sich dagegen ein 
Widerspruch 1 - Das ist nicht der Fall. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Dr. Scheuch. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl .-Ing. Dr. Scheuch (FPÖ) : 
Hohes Haus ! Die in Verhandlung stehende 
Regierungsvorlage einer Saatgutgesetz-Novelle 
enthält nur fachliche und keine mittelbaren 
politischen Aspekte. 

Das Saatgutgesetz 1937 und die Novelle 
aus dem Jahre 1953 sind in ihrer Notwendigkeit 
wohl unbestritten. Es geht hiebei vornehm
lich um zwei Dinge : erstens soll hochquali
fiziertes Saatgut bereitgestellt werden, das 
alle Voraussetzungen erfüllt, damit im öster
reichischen Pflanzenbau eine Hebung der 
Quantität und der Qualität sowie auch noch 
eine Sicherung der Produktivität erfolgen, 
und zweitens sollen fachliche Bestimmungen 
sichern, daß unter der Bezeichnung "Saatgut" 
wirklich nur erstklassiges Saatgutmaterial in 
den Verkehr gebracht wird, damit die Land
wirtschaft vor einem unlauteren Wettbewerb 
durch Bereitstellung minderen Saatgutes ge
schützt wird. 

Im Begutachtungsverfahren über die Saat
gutgesetz-Novelle 1 964 haben unter anderen 
auch die Landesregierung Tirol und die Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft .stel
lung genommen. Es ist interessant, daß beide 
Stellen wohl verschieden formulierte Anträge 
gestellt haben, die aber letzten Endes materiell 
in die gleiche Richtung gegangen sind. Sowohl 
die Landesregierung Tirol als auch die Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft haben 
sich dafür ausgesprochen, daß Saatgut, das 
für Grünschnittgetreide in Reinsaat oder Ge
mengen geliefert wird, von den Bestimmungen 
des § 1 lit. b und c ausgenommen werden 
soll. 

Die Tiroler Landesregierung schreibt zur 
Begründung ihres Antrages : "Eine solche 
Bestimmung wird deshalb für dringend er
forderlich gehalten, weil in Tirol alljährlich 
bedeutende Mengen (70-100 t) an Saatgut 
für Grünschnitthafer angekauft werden, für 
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Grünschnitt aber eine Sortenreinheit und 
-echtheit ohne Belang ist und es den Bauern 
daher nicht zugemutet werden kann, für diese 
Zwecke das wesentlich teurere Hochzuchtsaat
gut z u  erwerben. Die Möglichkeit, ein ein
wandfreies aber billiges Saatgut für Grün
schnittzwecke zu erhalten, muß der Land
wirtschaft Tirols unbedingt gewahrt bleiben. "  

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft führt zu dem inhaltlich ähnlichen An
trag folgende Begründung an : "Als Deck
frucht für Wieseneinsaaten sowie für den 
Zwischen-Fruchtbau wird alljährlich sehr viel 
Hafer vom Landwirt gekauft . Futterhafer zu 
einem Preis von 2 S wird dem ,anerkannten 
Hafer' von allen Landwirten, auch den fort
schrittlichsten, vorgezogen. (Preis für ,aner
kannten Hafer' 4 S.)" - Das ist also um 100 Pro
zent mehr als der Preis für den Normalhafer . 

"Grünschnitthafer mit einem Preis von 
2,50 S hingegen akzeptiert der Landwirt, 
denn eine Differenz von 50 Groschen nimmt 
der Landwirt im Hinblick auf einen unkraut
freien Acker in Kauf." 

Es ist also in der Novelle die Bestimmung 
enthalten, daß auch für Grünschnittzwecke 
absolut hochwertiges und teureres Saatgut 
verwendet werden muß. Wenn man berück
sichtigt, daß zum Beispiel bei einer Mischung 
50 : 50 Hafer und Wicke gesät wird, macht 
das allein pro Hektar eine Mehrbelastung von 
160 S aus. Dabei ist zu sagen, daß dadurch 
keine erhöhte Milch- oder Fleischproduktion 
ausgelöst wird, weil bekanntermaßen dieses 
Gemenge in sehr frühen Vegetationsabschnit
ten gemäht wird. 

Ich habe daher im Ausschuß den Antrag 
des Landes Tirol übernommen, der - wie 
ich schon betont habe - vorsieht, daß das 
Saatgut für Grünfuttererzeugung von den 
Bestimmungen des § 1 lit. b und c ausgenom
men wird. Mein Antrag verfiel im Ausschuß 
der Ablehnung durch die beiden Koalitions
parteien. Man hat sich über die zweifellos 
begründeten wirtschaftlichen Bedenken hin
weggesetzt. Die Hinweise auf die Möglichkeit 
von Durchstechereien wurden durch keine 
triftigen und überzeugenden Argumente be
legt. 

Wir werden, da die Ablehnung unseres 
Antrages gleichbedeutend ist mit einer Ver
teuerung der landwirtschaftlichen Produktion 
auf diesem Gebiete, gegen die Saatgutgesetz
Novelle stimmen. Wir wollen damit zum 
Ausdruck bringen, daß nicht notwendige und 
nicht begründete Preis- und Kostenerhöhun
gen unter allen Umständen abgelehnt werden 
müssen. 

Es ist aber mehr als typisch , daß mangels 
einer klaren gesetzlichen Regelung auf diesem 

Gebiet die Praxis bereits zu einer Umgehung 
drängt, indem nämlich an Stelle von Rein
saaten eine "geringe prozentmäßige Beimen
gung einer anderen Getreidesorte" empfohlen 
wird und über diesen Umweg der Ausweg über 
das sogenannte Gemenge gefunden wird. 

Es ist außerordentlich bedauerlich, daß die 
zweifellos berechtigten Begründungen der 
Tiroler Landesregierung und der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft unbe
rücksichtigt geblieben sind. 

Die gesetzliche Saatgutregelung betrifft im 
wesentlichen nur die Grundsätze einerseits der 
Anerkennung und anderseits der Inverkehr
setzung in- und ausländischen Saatgutes sowie 
in- und ausländischer Sämereien. Für die 
künftige Praxis wird es entscheidend sein, in 
welcher Weise das System der Listen gehand
habt werden wird, die vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh
men mit der Zuchtbuchkommission erstellt 
werden. Jedenfalls wird die österreichische 
Landwirtschaft genau darauf achten müssen, 
ob insbesondere bei Rotklee, Luzerne, Alexan
drinerklee und ähnlichen Sämereien im Wege 
des vorgesehenen Plombierungsverfahrens wirk
lich die Möglichkeit restlos ausgeschöpft wird, 
daß die Inverkehrsetzung von ausländischen 
Sorten, die für Österreich ungeeignet sind, 
unter allen Umständen ausgeschlossen wird. 

Es verlautet, daß mit 1 .  Jänner 1965 auch 
auf diesem Gebiete mit Ausnahme von Ge
treide und Kartoffeln eine vollkommene 
Liberalisierung Platz greifen wird. Es ist 
daher umso notwendiger, daß nunmehr im 
Wege des von mir bereits bezeichneten Ver
fahrens Vorsorge getroffen wird, ungeeignete 
ausländische Saaten von einer Inverkehr
setzung in Österreich absolut auszuschließen. 

Was die Saatguterzeugung in Österreich 
selbst anbelangt, ist zu sagen, daß auf dem 
Gebiete der Getreidezüchtung und -vermehrung 
hervorragende Leistungen zu registrieren sind. 
Heute decken Züchtung und Vermehrung den 
Bedarf an Saatgut - Winter- und Sommer
weizen, Winterroggen, Gerste und Hafer -
absolut. 

Hingegen ist interessanterweise festzustellen, 
daß in Österreich kein anerkanntes Sommer
roggensaatgut erzeugt wird und daß auch 
diesbezügliche ausländische Sorten und Pro
venienzen bisher sich in Österreich nicht aus
reichend bewährt haben. So erfolgreich auf 
der einen Seite die Saatgetreidezüchtung und 
-vermehrung in Österreich ist, so mager 
und unzureichend sieht es auf dem Gebiete 
der Erzeugung von Rotkleesaaten aus. Durch 
die jahrzehntelange Einfuhr von nicht boden
ständigen, zum Großteil ungeeigneten, aber 
vielfach billigeren Auslandskleesorten sind 

207 

52. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 33 von 85

www.parlament.gv.at



2734 Nationalrat X. GP. - 52. Sitzung - 1. Juli 1964 

Dipl.-Ing. Dr. Scheuch 

unsere alten Landsorten, die in einzelnen 
Bundesländern hervorragende Erträge gebracht 
haben, zum Großteil untergegangen, und sie 
bedürfen jetzt einer sehr langen Aufbauarbeit. 
Ich möchte auf das Beispiel des Kärntner 
Rotklees verweisen, aber auch auf den ober
österreichischen Rotklee, der nunmehr in der 
Form der Reichers berger Sorte allerdings an 
der Spitze des Inlandes steht. Wir haben in 
Österreich heute im Durchschnitt der Jahre 
einen Bedarf an Rotkleesämereien von 300 
bis 700 t, während die Erzeugung der führen
den Reichersberger Sorte im Jahre nur ein 
Ausmaß von 30 t erreicht. Wir sind also im 
wesentlichen auch hier von

· 
den Importen 

abhängig, und alle Landwirte Österreichs wis
sen, welch ungeheure Nachteile sie dadurch in 
den letzten Jahren immer wieder erleiden 
mußten, indem sie ausländische Saaten er
halten haben, die für unsere extremen klimati
schen und Bodenverhältnisse nicht geeignet 
sind und daher auch nicht den entsprechenden 
Ertrag gebracht haben. Auch die vielen Aus
winterungsschäden sind meist auf dieses aus
ländische Saatgut zurückzuführen. 

Die marktmäßige Saatgutversorgung in 
Österreich ist heute besonders bei den Legu
minosen zum größten Teil eine Sache des 
Auslandes geworden. Die österreichische Saat
gutgesetzgebung wird erst dann ihren eigent
lichen Zweck erfüllen, wenn sie der Ent
wicklung und dem Bestand einer inländischen 
Saatgutproduktion allenthalben einen ent
sprechenden Schutz gibt und damit die V or
aussetzungen schafft, daß die Versorgung von 
Österreich statt mit unsicheren ausländischen 
Provenienzen mit sicheren, ertragreichen, bo
denständigen Sorten erfolgt. 

Abschließend möchte ich noch sagen, daß 
diese Erzeugungsfragen vom landwirtschaft
lichen wie auch vom volkswirtschaftlichen 
Standpunkt aus außerordentlich wichtig und 
aktuell sind und eine unabdingbare Ergän
zung zur österreichischen Saatgutgesetzgebung 
darstellen. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Minkowitsch das Wort. 

Abgeordneter Minkowitsch (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Be
sonders bei einer Rede des heutigen Tages 
drängte sich mir unwillkürlich ein Aphorismus 
des leider schon längst verstor benen alten 
Gratian auf, der da lautet : "Langatmigkeit 
ist Unhöflichkeit ." Ich habe mir schon oft 
darüber Gedanken gemacht : Wenn mancher 
Redner dann, wenn er eine gewisse Redezeit 
überschreitet, in einem gewissen Promillesatz 
an den Kosten, die dieses Längerreden in 
diesem Hause verursacht, beteiligt würde, 

würden wahrscheinlich schlagartig Prägnanz 
und Kürze in diesem Hause wieder an Be
deutung gewinnen. Als besondere Höflich
keitsübung möchte ich also heute in einer 
besonderen Kürze meine Stellungnahme zu 
dieser Novelle zum Ausdruck bringen. 

Ich spreche zur Saatgutgesetz-Novelle 1964. 
Meine Damen und Herren ! Die Entwicklung 
der modernen Verkehrsmittel, die uns täglich 
erleben läßt, wie die Welt immer kleiner wird, 
die uns täglich auch erleben läßt, wie die 
Transportprobleme eine immer untergeord
netere Rolle spielen, ist mir am besten 
bei meinem Besuch in der VÖEST am 13. Jän
ner dieses Jahres klar geworden, als uns der 
Generaldirektor dieses Unternehmens erklärte, 
daß ein langer, sicherer Exportauftrag an 
VÖEST-Blechen nur deshalb nicht mehr unter 
Dach und Fach gebracht werden konnte, 
weil der Schiffstransport über Tausende von 
Kilometern von Japan bis zu einem gewissen 
europäischen Staat billiger geworden ist als 
der Eisenbahntransport über nur einige wenige 
hunderte Kilometer eben zu diesem Staate 
hin. Der Konkurrenzkampf wird also, ob wir 
das wahrhaben wollen oder nicht, ganz gleich, 
in welchem Beruf wir stehen, von Tag zu 
Tag härtere Formen annehmen. Ob wir jetzt 
in die EWG hineinkommen, ob wir rasch oder 
etwas später erst in die EWG hineinkommen, 
ob wir ziemlich lange oder weniger lange in 
der EFTA bleiben, ist dabei völlig irrelevant. 
Es wird in jeder Berufsschichte immer mehr 
darauf ankommen, möglichst hohe Qualitäten 
möglichst rationell zu erzeugen und abzu
setzen. 

Es hieße nun wohl Eulen nach Athen tragen, 
wenn man ausgerechnet hier, an dieser Stelle, 
über die Bedeutung von Saatgut und über die 
Qualität des Saatgutes für die Landwirtschaft 
sich besonders verbreitern wollte . Es ist 
seit vielen Jahren der erklärte Königsgedanke 
der österreichischen Agrarpolitik, der Qualität 
das Wort zu reden. Meine Damen und Herren ! 
Qualität in der österreichischen Landwirt
schaft ohne ein entsprechendes Qualitäts
saatgut ist und bleibt eine Unmöglichkeit ! 
Bei einem im Frühjahr dieses Jahres abgeführ
ten Weizensymposion wurde der österreichi
schen Landwirtschaft auch von den Herren 
der Bäckerinnung attestiert, daß zum Beispiel 
gerade die Sorte "Rekord" eine so hervor
ragende Weizenmehl qualität mit so hervor- ' 
ragender Backqualität abgibt, daß wir noch 
lange nicht befürchten müssen, daß das so 
beliebte Kipferl und die Kaisersemmel, die 
wir im Ausland einfach nicht finden - nicht 
deshalb, weil das Ausland etwa unsere Rezepte 
nicht hat, sondern weil man dort diese Mehl
qualitäten nicht zur Verfügung hat -, nicht 
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mehr erzeugt werden können. Dort wurd� u�s 
also wieder besonders bestätigt, daß WIr m 
dieser Beziehung auf dem besten Wege sind. 

"Saatgut " - wenn ich nur eine wesentl�che 
Bestimmung dieser Novelle herausgreIfen 
darf - wird jetzt eine geschützte Bezeichnung 
sein, die nun nicht auf irgend einem x-beliebi
gen, ebenfalls aufgehenden Samen an�eb�acht 
werden darf. Saatgut wird nur bel emem 
unseren österreichischen Verhältnissen ent
sprechenden Anbauwert als "Saatgu�" be
zeichnet werden dürfen. Daß da dIe ent
sprechenden Reinheitsbestimm

.
un�.

e�, B�stim
mungen über Fremdbesatz, Keimfahigkeit und 
so weiter noch hinzukommen, ist vollkommen 
klar. 

In dieser Novelle soll wieder einmal der 
Spruch seine Geltung erhalten : Wer billig 
kauft, kauft teuer ! Nur deshalb, verehrter 
Vorredner, konnten wir den Einwendungen, 
die Sie, dem Lande Tirol Rechnung tragend, 
im Ausschuß vorbrachten, keine Beachtung 
schenken ; denn es geht einfach nicht an, daß 
man hier wieder irgendein Loch unter irgend
einem Vorwand offen läßt. 

Meine Damen und Herren ! Sie alle sind doch 
schon genügend oft Zeugen dessen geworden, 
daß man glaubte, durch irgendwelc�e gesetz
liche Bestimmungen ein engmaschIges Netz 
erstellt zu haben, um dann aber zu sehen, 
daß es immer noch dünnere - ich sage nicht : 
entsprechend veranlagte - Men�chen ge
geben hat, die auch noch dur.ch dles� engen 
Maschen hindurchgekommen smd. WIr glau
ben deshalb, daß dieser Einwand der entspre
chenden Stellen von Tirol zu vernachlässigen 
war um kein Loch aufzureißen, das die ganze 
Saatgutbestimmu�g wieder i�us

.
orisch gemac�t 

hätte. Wenn sich einer WIrklIch Samen fur 
Grünschnittgetreide besorgen will, steht ihm 
diese Möglichkeit ohne weiteres offen. Er 
muß j a  dann nicht Saatgut kaufen, er kann 
sich irgendein Getreide kaufen� das er da�n 
für diese Zwecke anbaut. DIeser Weg Ist 
nach wie vor offen. 

Österreich folgt mit dieser Novelle lediglich 
ausländischen Vorbildern. In dieser Novelle 
ist lange nicht alles das enthalten, was im Flusse 
ist und was auch einer Regelung zugeführt 
werden soll . Es ist nur das Vordringlichste 
herausgegriffen. Es wurde für richtig gehalten, 
diese vordringliche Materie sofort einer Rege
lung zuzuführen. Damit bin ich schon �m 
Ende und kann erklären, daß unsere FraktIOn 
selbstverständlich dieser Novelle ihre Zustim
mung erteilen wird. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat sich der Herr Bundesminister 
gemeldet. Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl. -Ing. Dr. Schleinzer : Hohes Haus ! 
Ich möchte doch zur Aufklärung noch fol
gendes sagen : Die Einsprüche, von denen die 
Rede war und die von der Tiroler Landes
regierung beziehungsweise von der Bundes
handelskammer wegen des Saatgutes für den 
Grünschnitt erhoben worden sind, entstammen 
beide der gleichen Quelle in der Tiroler Han
delskammer. Die Landwirtschaftskammern 
haben im Begutachtungsverfahren keine Ein
wendungen gegen diese Bestimmungen er
hoben, und die Bundeskammer hat im Zuge 
des Begutachtungsverfahrens und der Ver
handlungen, die geführt worden sind, ihre 
Bedenken zurückgestellt. 

Ich muß folgendes sagen : Die Annahme des 
Antrages hätte bedeutet, daß wir im Saat
guthandel die Situation gehabt hätten, daß 
auf der einen Seite Saatgut für die Korn
gewinnung angeboten wird, das höherwertig 
und damit auch teurer ist, und daneben Saat
gut für den Grünschnitt, welches nicht die 
gleichen Anforderungen erfüllen müßte un� 
etwas billiger abgegeben werden könnte. WIr 
können eine solche Handhabung im Interesse 
einer geordneten Saatgutversorgung nicht ak
zeptieren, weil damit den Möglichkeiten des 
Mißbrauchs Tür und Tor geöffnet wäre. 
Es ist uns darum zu tun, daß der Handel selbst 
vor unlauterem Wettbewerb geschützt wird, 
und zu verhindern, daß unter Umständen 
der Bauer, der Saatgut für die Korngewinnung 
bezieht, ein wenig wertvolles Saatgut be
kommt oder daß der Bauer selbst aus falschen 
Überlegungen zum billigeren Saatgut greift 
in der Meinung, daß das für den Grünschnitt 
geeignete Saatgut ebenso für die Korngewin
nung geeignet wäre. 

Ich muß ferner feststellen, daß der Anteil 
jenes Saatgutes, das für die Futtergewinnung 
angekauft wird, relativ gering ist. Wir hörten 
auch, daß für ganz Tirol eine Menge von rund 
70 Tonnen erforderlich sei. 

Ich darf weiters feststellen, daß in der Regel 
oder doch zum überwiegenden Teil für die 
Grünfuttergewinnung wirtschaftseigenes Saat
gut verwendet wird und daß darüber hinaus 
auf Grund des § 5 unseres Saatgutgesetzes 
die Möglichkeit gegeben ist, Futtermischungen 
zu beziehen, die nicht den gleichen Verteue
rungsfaktoren unterworfen sind, wie das nach 
§ 1 Abs. 2 lit. b und c für das Saatgut für die 
Korngewinnung der Fall ist. 

Ich glaube daher, daß im Interesse einer 
geordneten Saatgutversorgung, aber auch im 
Interesse der Verhinderung von unlauterem 
Wettbewerb oder von Mißbrauch eine solche 
Maßnahme, wie sie in diesem Gesetz vorgesehen 
ist, notwendig erscheint. Wir stellen auch fest, 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 

daß heute in den Entwicklungsländern eine 
geordnete Saatgutversorgung eine der entschei
denden produktivitätssteigernden Maßnahmen 
ist. Gerade im Hinblick auf die bevorstehende 
Liberalisierung des Saatguthandels ist im Inter
esse einer Verhinderung der Überschwemmung 
der österreichischen Land wirtschaft etwa mit 
ungeeignetem Saatgut diese in Rede stehende 
Novelle wünschenswert, und sie ist, wie ich 
glaube, auch ein bedeutender Fortschritt. 
(Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Nach den 
Worten des Herrn Bundesministers wünscht 
niemand mehr das Wort . Die Debatte ist 
also geschlossen. Wünscht der Herr Bericht
erstatter ein Schlußwort � - Das ist nicht der 
Fall. Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A bs t immung wird die Regierungs
vorlage in zwe i ter  und dr i t t er  Lesung mit 
Mehrhe i t  zum Beschluß erhoben. 

10. Punkt : Bericht des Ausschusses für Land
und Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(435 der Beilagen) : Bundesgsetz, mit dem das 
Landarbeitsgesetz neuerlich abgeändert wird 
(Landarbeitsgesetz-Novelle 1964) (456 der Bei-

lagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir 
kommen zum 10. Punkt der Tagesordnung : 
Landarbeitsgesetz-Novelle 1 964. 

Der Ausschuß vertrat ferner die Meinung, 
daß durch die Fassung des Artikels I des vor
liegenden Entwurfes der Landarbeitsgesetz
Novelle 1 964 die völlige Gleichstellung mit den 
Dienstnehmern, für die das Gesetz vom 13. Mai 
1964, BGBL Nr . 108, gilt, erreicht wird. Durch 
diese Feststellung soll der Gefahr einer unter
schiedlichen Judikatur vorgebeugt werden. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf mit den dem Ausschußbericht beige
druckten Abänderngen einstimmig angenom
men. 

Die Abänderungen zum Gesetzentwurf in 
435 der Beilagen lauten : 

1 .  Im Artikel I ist dem zweiten Satz die 
Ordnungszahl , , 1 . "  vorzusetzen. 

2. Dem Artikel I wird eine Z. 2 angefügt : 
, ,2 .  Im § 1 15 Abs. 3 haben an Stelle der 
Worte ,24. Lebensjahr' die Worte 
,21 . Lebensjahr' zu treten." 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt
schaft stellt somit durch mich den A n t r ag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf mit den 
dem Ausschußbericht beigedruckten Ab
änderungen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Weiters stelle ich den Antrag, falls Wort
meldungen vorliegen, General- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Berichterstatter ist · der Herr Abgeordnete Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Liegt 
Nimmervoll, den ich um seinen Bericht bitte. gegen den Antrag, General- und Spezialdebatte 

Berichterstatter Nimmervoll : Hohes Haus ! ·unter einem .durc�zuführen, ein �inwand 
. .Ir d vor � - Das 1st mcht der Fall. WIr gehen Das Bundesgesetz vom 13.  MaI 1964, betreuen 

d h . d' D b tt . .. BGBI a er In Ie e a e eIn. Erkrankung wahrend des Urlaubes, . . 
Nr. 108, ist aus verfassungsrechtlichen Grün- Zum W?rt gemeld�t 1st �er Herr Abgeord-
den nicht auf Land- und Forstarbeiter anzu- nete Pansl. Ich erteIle es Ihm. 
wenden. Der vorliegende Entwurf übernimmt Abgeordneter Pansi (SPÖ) : Hohes Haus I 
daher die materiellen Bestimmungen des zitier- Meine Damen und Herren ! Wenn das Hohe 
ten Bundesgsetzes, wobei die Neuformulierung Haus heute die Landarbeitsgesetz-Novelle 1 964 
im wesentlichen der Anpassung an die Syste- beschließt, so werden damit die Voraussetzun
matik des Landarbeitsgesetzes dient. gen dafür geschaffen, daß die Land- und Forst-

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft arbeiter auf zwei sozialpolitischen Gebieten den 
hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung anderen Dienstnehmern gleichgestellt werden. 
am 17.  Juni 1 964 in Verhandlung gezogen. In Es betrifft dies die Regelung "Krankheit unter
der Debatte ergriffen außer dem Bericht- bricht den Urlaub" und die Herabsetzung 
erstatter die Abgeordneten Pansi, Dipl.-Ing. des passiven Wahlalters für Betriebsräte von 
Dr. Scheueh, Herta Winkler, Dipl.-Ing. Dr. 24 auf 2 1  Jahre. 
Oskar Weihs, Ernst Winkler, Dipl.-Ing. Dr. Beide Änderungen sind dringend notwendig. 
Leitner, Dr. Geißler und Hella Hanzlik sowie Auch die Land- und Forstarbeiter wurden 
der Bundesminister für Land- und Forstwirt- von der im Laufe der Zeit entstandenen 
schaft Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer das Wort. Rechtsauffassung, daß Krankheit den Urlaub 

Im Verlaufe der Beratungen hat auf Grund nicht unterbricht, unangenehm betroffen. Der 
eines Antrages der Abgeordneten Pansi, Nim- wichtige Erholungszweck des Urlaubes ist 
mervoll und Dipl.-Ing. Dr. Scheuch der Aus- dadurch bei vielen der manuell schwer arbei
schuß beschlossen, im § 1 15 Abs. 3 des Land- tenden Land- und Forstarbeiter vollkommen 
arbeitsgesetzes das passive Wahlalter für verlorengegangen. Dieser Mißstand wird nun 
Betriebsräte von 24 auf 21 Lebensjahre herab- auch in der Land- und Forstwirtschaft be-
zusetzen. seitigt werden. 

52. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)36 von 85

www.parlament.gv.at



Na.tiona.lrat X. GP. - 52. Sitzung - 1 .  Juli 1964 2737 

Pansi 

Die Herabsetzung des passiven Wahlalters lichen Arbeitsrecht für die Land- und Forst
für Betriebsräte von 24 auf 2 1 Jahre ist für arbeiter kommen. Diesbezügliche schon mehr
die Land- und Forstarbeiter wichtiger als für mals im Hohen Hause eingebrachte Anträge 
andere Berufsgruppen. Der Nachwuchs an wurden bisher leider nie einer Behandlung 
Land- und Forstarbeitern ist ungleich geringer unterzogen. Man hat wohl für die Besitzer 
als in den Großbetrieben der anderen Wirt- in der Land- und Forstwirtschaft durch das 
schaftszweige und daher die Auswahl an als Landwirtschaftsgesetz die Bundeskompetenz 
Betriebsräte geeigneten Personen wesentlich hergestellt, doch war man leider nicht bereit, 
kleiner . Mit der Herabsetzung des Wahlalters I den Land- und Forstarbeitern das gleiche 
um drei Jahre haben auch jüngere Dienst- Recht einzuräumen . An der Schwelle zu einem 
nehmer die Möglichkeit, in den Betriebsver- größeren Wirtschaftsraum, in dem man nicht 
tretungen mitzuwirken. nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf 

Bis diese verbesserten Bestimmungen in sozialpolitischem Gebiete nach einheitlichen 
Kraft treten, werden leider ohnehin noch Regelungen strebt, sollten wir uns auf dem 
mehrere Monate, vielleicht auch ein Jahr Gebiete des Arbeitsrechtes und insbesondere 
und mehr vergehen. Bekanntlich müssen auf auf dem Gebiete des Landarbeitsrechtes end
Grund dieses Bundesgesetzes die Landtage erst lich von unserer Kleinkrämerei lösen. 
die Ausführungsgesetze beschließen, und erst Sosehr nun die Land- und Forstarbeiter 
dann werden die verbesserten Bestimmungen die Verabschiedung dieses Gesetzes begrüßen, 
für die Land- und Forstarbeiter wirksam. Aus so sehr sind sie darüber enttäuscht, daß viele 
Erfahrung wissen wir jedoch, daß sich einzelne ihrer seit Jahren geäußerten Wünsche noch 
Landtage mit der Verabschiedung von Aus- immer keine Berücksichtigung finden. Bereits 
führungsgesetzen Zeit lassen, und dadurch am 15. November 1961 haben die Abgeord
werden die Land- und Forstarbeiter geschä- neten Schneeberger und Genossen einen Antrag 
digt. Die in einigen Ländern bevorstehenden auf Novellierung des Landarbeitsgesetzes, wel
Landtagswahlen werden noch das Ihre zur ches seit 1948, wenn man von der Änderung 
Verzögerung beitragen. des Mutterschutzes absieht, völlig unverändert 

So muß ich die Feststellung treffen, daß die geblieben ist, eingebracht. Dieser Antrag 
geteilte Zuständigkeit in der Gesetzgebung wurde leider vom zuständigen Ausschuß nie 
für das Landarbeitsrecht den Land- und behandelt. Am 22. Jänner 1964 wurde ein 
Forstarbeitern immer wieder große Nachteile neuerlicher Antrag eingebracht, der bisher 
bringt. Sie kommen immer erst mit erheblicher ebenfalls noch keiner Behandlung unterzogen 
Verspätung in den Genuß sozialrechtlicher Ver- wurde . Es ist aber unbedingt notwendig, daß 
besserungen. Und wenn die Ausführungs- auch das Landarbeitsrec:Qt laufend den ge
gesetze beschlossen werden, so weichen diese oft änderten Verhältnissen in der Land- und Forst
sehr erheblich voneinander ab, da die Ansich- wirtschaft angepaßt wird. Das ist nicht nur 
ten der Landtage und ihre Landarbeiterfreund- im Interesse der Dienstnehmer, sondern auch 
lichkeit sehr verschieden sind. So beträgt im Interesse der Dienstgeber , 
zum Beispiel die wöchentliche Arbeitszeit für 
die Landarbeiter in den bäuerlichen Betrieben Die Zahl der Beschäftigten in der Land-

im Jahresdurchschnitt in Wien 45 Stunden, und Forstwirtschaft geht ununterbrochen zu

in Kärnten 48 Stunden, in Niederösterreich rück. Das ist bis zu einem gewissen Grade 

und Burgenland 49 Stunden, in Steiermark, sogar notwendig, um den Verbleibenden ein 
besseres Einkommen zu verschaffen. Wenn Oberösterreich , Salzburg und Tirol 51 Stunden 
wir uns die Verhältnisse in anderen Industrieund in Vorarlberg 54 Stunden. Ähnlich ist 

es bei den Abfertigungsbestimmungen. In staaten ansehen, so finden wir, daß dort der 
einigen Ländern erhalten die Land- und Prozentsatz der in der Land- und Forstwirt-

F d d D'  schaft Beschäftigten noch erheblich geringer orstarbeiter bei Been igung es lenstver-
ist als bei uns in Österreich. Es ist also noch hältnisses nach langjähriger Dienstzeit doppelt 

soviel und mehr Abfertigung als ihre Kollegen mit einer weiteren Verminderung der Zahl 

in anderen Ländern, Aber auch bei einer der Beschäftigten in der Land- und Forst-

Reihe anderer Bestimmungen sind erhebliche 
Unterschiede festzustellen. Durch die geteilte 
Zuständigkeit beim Landarbeitsrecht haben 
wir also in Österrich nicht ein, sondern neun 
Landarbeitsrechte. Den Land- und Forst
arbeitern ist es unverständlich, daß sie von 
Land zu Land so unterschiedlich behandelt 
werden. 

Es wäre an der Zeit, daß wir in unserem 
kleinen Österreich endlich zu einem einheit-

wirtschaft zu rechnen. 

Es besteht jedoch die akute Gefahr, daß 
die Zahl der Arbeitskräfte unter das erträg
liche Maß absinkt. Wir dürfen nicht vergessen, 
daß in den größeren landwirtschaftlichen Be
trieben und vor allem in den Forstbetrieben 
die Waldfläche wird durch die Aufforstung 
von Kahlflächen und Grenzertragsböden stän
dig größer - immer eine bestimmte Anzahl 
von familienfremden Arbeitskräften notwendig 
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sein wird, um die Produktion aufrechterhalten die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Land
zu können. Es wäre daher völlig falsch, zu und Forstarbeiter verbessert werden. Nur 
glauben, daß eine weitere starke Verminderung wenn das geschieht, ist damit zu rechnen, 
gefahrlos sei. daß die Abwanderung von Land- und Forst-

Der Altersaufbau unter den Land- und arbeitern in wirtschaftlich tragbaren Grenzen 
Forstarbeitern ist schon äußerst ungünstig. gehalten wird und daß vor allem wieder mehr 
Während das Durchschnittsalter der Arbeiter junge Menschen bereit sind, den Beruf eines 
in Industrie, Handel und Gewerbe Land- und Forstarbeiters zu ergreifen. 
im Jahre 1963 34,8 Jahre betragen hat, Neben der Verbesserung der Löhne kommt 
betrug es bei den Land- und Forstarbeitern der Verbesserung des Landarbeitsrechtes eine 
schon 38,9 Jahre. erhebliche Bedeutung zu . Es wäre an der 

Noch ungünstiger ist es aber um den NaCh- \ Zeit, daß der Antrag vom 22. Jänner 1964, 
wuchs an Arbeitskräften bestellt. Im Jahre �elc�er )enem :rom. 15 .  November 1961 s�hr 
1959 wurden in der Land- und Forstwirtschaft ahnlIch 1st, endlIch In Beratung gezogen WIrd. 
in ganz Österreich 10.843 Jugendliche unter Der eingebrachte Antrag sieht zum Beispiel 
18 Jahren gezählt. 1963, also vier Jahre später , Regelungen vor, um der drückenden Winter
waren es nur mehr 6217  oder um 43 Prozent arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, die wegen 
weniger. Diese Entwicklung ist alarmierend, der großen Nachteile ein wesentlicher Grund 
und wenn es noch einige Jahre so weitergeht, dafür ist, daß junge Menschen nicht einen 
werden wir in der Land- und Forstwirtschaft Beruf ergreifen, in dem sie nur sieben, acht 
in kurzer Zeit einen vollkommen überalterten oder neun Monate Arbeit und Brot finden, 
Beschäftigtenstand und keinen Nachwuchs und ältere dazu ver anlaßt , ihm den Rücken 
haben. Die land- und forstwirtschaftliehe zu kehren. Die Arbeitszeit muß endlich ein
Produktion würde bei einer solchen Entwick- heitlich geregelt werden. Es ist unmöglich, 
lung in eine ernste Gefahr kommen. daß wir in unserem kleinen Land in einem 

Was sind die Ursachen dieser Entwicklung ? Beruf fünf ,:ers�hie�en la,nge Arbeitszeit�n 
Die Arbeit der Land- und Forstarbeiter ist haben. Uns 1st In . OsterrelCh, aber a.uch In 
schwer, und die Lohn- und Arbeitsbedingungen anderen Staat�n �elll Beruf bekann�, In dem 
sind vielfach ungünstiger als in anderen Be- es so unterschIedlIche Regelungen gIbt. 
rufen. Die Durchschnittslöhne der Land- Die Abfertigungsbestimmungen sollen eine 
und Forstarbeiter von ganz Österreich lagen Verbesserung erfahren und auf das Niveau 
im Jahre 1963 um 526 S pro Monat oder 25 Pro- einzelner Länder angehoben werden, die für 
zent unter jenen ihrer Kollegen in anderen ihre Land- und Forstarbeiter mehr Ver
Berufen . In Oberösterreich betrug die Diffe- ständnis haben. Die noch bestehende gesetz
renz sogar 37,6 Prozent. Dort haben wir, liche Bestimmung, daß ein Dienstnehmer 
nebenbei bemerkt, auch die schlechteste Land- wegen einer durch Krankheit oder Unglücks
arbeitsordnung von Österreich. Die Verhält- fall verursachten Dienstverhinderung ent
nisse sind jedoch unterschiedlich und in den lassen werden darf, paßt überhaupt nicht mehr 
Guts- und Forstbetrieben bedeutend besser in unsere Zeit. Aber auch eine Reihe anderer 
als in den bäuerlichen Betrieben. Bestimmungen sind reformbedürftig. 

Die tatsächlichen Einkommensverhältnisse Kein Ruhmesblatt für die Gesetzgebung 
sind aber noch ungünstiger. Die angeführten und insbesondere für das zuständige Mini
Zahlen stimmen nur für jene Dienstnehmer, sterium ist es, daß für den Bereich der Land
die ständig in Beschäftigung stehen. Wir und Forstwirtschaft die Kinderarbeit noch 
haben aber in der Land- und Forstwirtschaft immer nicht zeitgemäß geregelt ist. Hier 
eine ungleich höhere Winterarbeitslosigkeit zu gelten noch immer die völlig veralteten Be
verzeichnen als in anderen Wirtschaftszweigen. stim mungen des Bundesgesetzes Nr. 297/1935, 
Die Arbeitslosenrate betrug in den letzten wonach die Kinderarbeit in der Landwirt
beiden Wintern rund 23 Prozent. Und wenn schaft vom 10. und in der Forstwirtschaft 
man die Jahreseinkommen vergleicht, so merkt vom 12.  Lebensjahr an erlaubt ist. Diese 
man, daß der Unterschied für fast ein Viertel Regelung ist nicht nur wesentlich schlechter 
der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft als das Gesetz über die Beschäftigung von 
gegenüber jenen in anderen Berufen noch be- Kindern und Jugendlichen, sondern wider
deutend größer ist. spricht auch allen internationalen Normen. 

Diese Verhältnisse müssen zwangsläufig dazu Einige Landtage waren sich der Unhaltbarkeit 
führen, daß die Land- und Forstarbeiter, und dieser Bestimmungen bewußt und haben ohne 
vor allem die tüchtigen, ihrem Beruf den entsprechendes Grundsatzgesetz bereits bes
Rücken kehren und sich Berufen mit besseren sere Regelungen getroffen. Ein Landtag hin
Lohn- und Arbeitsbedingungen zuwenden. Um gegen, und zwar der in Oberösterreich, hat 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssen es bis heute nicht für notwendig gehalten, 
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selbst zu dem schlechten Gesetz aus 1935 
ein Ausführungsgesetz zu erlassen. 

Wenn bei den Musterungen für unser Bundes
heer unter den Stellungspfiichtigen aus den 
landwirtschaftlichen Kreisen ein verhältnis
mäßig schlechter Gesundheitszustand und der 
geringste Tauglichkeitsgrad festgestellt wird, 
so ist das zweifellos neben anderen Ursachen 
auch auf das Fehlen entsprechender gesetz
licher Bestimmungen über die Kinderarbeit 
zurückzuführen. Der schon mehrmals er
wähnte Antrag sieht auch hier Regelungen vor, 
wie sie für alle Kinder außerhalb der Land
und Forstwirtschaft Geltung haben. 

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft ist bei der Vertretung der 
Interessen der Besitzer in der Land- und 
Forstwirtschaft sehr rege, und das ist sein 
gutes Recht. über die Notwendigkeit und 
Wirtschaftlichkeit verschiedener durchgeführ
ter Maßnahmen kann man sogar verschiedener 
Meinung sein. Wenn also für die Selbständigen 
in der Land- und Forstwirtschaft eine so 
rege Tätigkeit entwickelt wird, so kann man 
wohl verlangen, daß ab und zu auch für die 
Dienstnehmer etwas geschieht, denn für das 
Landarbeitsrecht ist ja ebenfalls das Land
wirtschaftsministerium zuständig. Es ist zu
wenig, wenn man ständig davon spricht, daß 
die Betriebe europareif gemacht werden müs
sen. Auch die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
der Land- und Forstarbeiter müssen europa
reif gemacht werden. Derzeit sind wir davon 

. leider noch sehr weit entfernt, viel weiter als 
die Betriebe. 

Der Presse konnten wir in letzter Zeit zwar 
entnehmen, daß sowohl der Herr Bundes
kanzler als auch der Herr Landwirtschafts
minister einigen Stellen, so dem sogenannten 
Landarbeiterkammertag, der bisher eine 
politisch einseitige Einrichtung ist, und dem 
in einigen Ländern bestehenden Land-
und Forstarbeiterbund, der eine gelbe 
Gewerkschaft darstellt, ihre Unterstützung 
zugesagt haben. Der Gewerkschaft der Arbei
ter in der Land- und Forstwirtschaft, der 
großen freiwilligen und überparteilichen Be
rufsvereinigung, die sich schon wiederholt 
mit den Wünschen der Land- und Forstarbeiter 
an das Landwirtschaftsministerium gewendet 
hat, ist leider bisher eine zustimmende Ant
wort noch nicht zugegangen. Das wirkt sehr 
befremdend. 

Die Sozialisten geben dem vorliegenden 
Gesetzentwurf gerne die Zustimmung, zumal 
beide Verbesserungen des Landarbeitsgesetzes 
in ihren Anträgen vom November 1961 be
ziehungsweise Jänner 1964 enthalten sind. 
Sie geben jedoch der Erwartung Ausdruck, 
daß es im zuständigen Ausschuß in abseh
barer Zeit zu entsprechenden Verhandlungen 

über die berechtigten Wünsche der Land
und Forstarbeiter kommen wird und wir bald 
eine umfangreiche Novelle zum Landarbeits
gesetz werden beschließen können. Des weite
ren möge das Landwirtschaftsministerium mit 
den notwendigen Vorarbeiten beginnen, damit 
wir endlich zu einem einheitlichen Landarbeits
recht für ganz Österreich kommen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Halder das Wort. 

Abgeordneter Dr. Halder ( ÖVP) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Der 
Text dieser Vorlage entspricht inhaltlich, 
wenn auch in übersichtlicherer Formulierung, 
dem Wortlaut des Gesetzes vom 13.  Mai über 
Erkrankung während des Urlaubes. Der seiner
zeit dafür eingesetzte parlamentarische Unter
ausschuß hat in mehrmaligen Beratungen der 
Regierungsvorlage des Sozialministeriums for
mell und materiell eine Fassung gegeben, die 
im Sozialausschuß und schließlich im Hohen 
Haus einhellige Zustimmung finden konnte. 
Mehrere Redner haben der Hoffnung Aus
druck verliehen, daß die Wohltat der Unter
brechung des Urlaubes durch Erkrankung 
unter den im Gesetz festgelegten Voraus
setzungen in Bälde auch anderen Dienst
nehmergruppen, insbesondere denen in der 
Land- und Forstwirtschaft, zugute kommen 
solle. Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat rasch gehandelt und dem 
Nationalrat binnen Monatsfrist die betreffende 
Regierungsvorlage zugeleitet. Selbstverständ
lich geben auch wir Abgeordnete der Öster
reichischen Volkspartei dieser Landarbeits
gesetz-N ovelle gern unsere Zustimmung. 

Nicht die Materie an sich ist es, die mich 
zur Wortmeldung veranlaßt hat, es sind viel
mehr einige Ausführungen meines Herrn Vor
redners, des Herrn Abgeordneten Pansi, der 
sich mit einigen grundsätzlichen Fragen der 
Weiterentwicklung des Landarbeitsrechtes be
schäftigt hat. Gestatten Sie mir, dazu ebenfalls 
einige Feststellungen anzubringen. 

Immer wieder wird von sozialistischer Seite 
die Verbundlichung des Landarbeitsrechtes 
verlangt. Auch der Herr Vorredner hat sich 
in diesem Sinne geäußert. 'Während bisher 
dem Bund die Grundsatzgesetzgebung, den 
Ländern die Ausführungsgesetzgebung und 
die Vollziehung zustehen, tritt die Sozialistische 
Partei dafür ein, daß dem Bund nicht nur die 
Gesetzgebung in alleiniger Kompetenz , son
dern auch die Vollziehung übertragen wird. 
Der Herr Vorredner hat in der derzeitigen 
Kompetenzverteilung verschiedene Nachteile 
für die Land- und Forstarbeiter gesehen, 
nicht aber auch auf ihre Vorteile verwiesen. 
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Wir wissen sehr wohl, daß die Sozialgesetze 
nicht stehenbleiben, sondern weiterentwickelt 
werden. Auch beim Landarbeitsrecht ist 
diese Entwicklung festzustellen, wobei die 
Impulse überwiegend von der Landesgesetz
gebung ausgegangen sind. Ich könnte dies 
an Beispielen aus allen Bundesländern er
läutern, möchte mich aber der Kürze wegen 
nur auf drei Bundesländer beschränken. (Abg. 
Pan s i :  Nur nicht von Tirol können Sie das 
beweisen !) 0 ja, auch darüber ist einiges 

terschutzbestimmungen und die Einführung 
des Karenzurlaubes entsprechend verankert 
wurden. 

Ich könnte Ihnen an Hand der Landarbeits
ordnungen aller Bundesländer noch eine Reihe 
anderer Verbesserungen aufzeigen, doch glaube 
ich, daß schon die bisherigen Beispiele zeigen, 
daß durch die Ausführungsgesetzgebung der 
Länder das Landarbeitsrecht eine stärkere 
Weiterentwicklung erfahren hat, als dies durch 
eine reine Bundesgesetzgebung erfolgt wäre. 

zu sagen. 
Wir stellen nun die Frage, inwieweit das 

In Niederösterreich wurde das Landarbeits- Landarbeitsgesetz aus dem Jahre 1948 bisher 
recht seit dem Stammgesetz von 1949 durch seinen Zweck erfüllen konnte. Zweck des 
sechs Landarbeitsordnungsnovellen weiter- Landarbeitsgesetzes war laut den Ausführun
entwickelt. So enthält die Landarbeitsord- gen der Sprecher der ÖVP und der SPÖ am 
nungsnovelle vom 4 .  Februar 1960 Bestim- 2. Juni 1948 die Besserung der sozialen Ver
mungen, wonach die Abfertigung gewährt hältnisse der Land- und Forstarbeiter , um 
wird, wenn der Dienstnehmer wegen Erreichung damit die Landflucht wirksam zu bekämpfen. 
der Altersgrenze für die Alterspension das Wurde dieses Ziel erreicht oder nicht � Der 
Dienstverhältnis löst. Die 5. niederösterreichi- damalige Abgeordnete Schumy hat festge
sehe Landarbeitsordnungsnovelle vom 15 .  Juni stellt daß damals in der österreichischen 
1961 brachte eine wesentliche Erhöhung der Land

'
- und Forstwirtschaft 377.000 familien

Abfertigungsansprüche sowie weitere Ver- fremde Land- und Forstarbeiter tätig waren, 
besserungen bei der Gewährung von Freizeit davon 209.000 ständige . Seit 15 Jahren 
für Melkpersonal und einen Zusatzurlaub ist die Zahl der familienfremden Dienstnehmer 
für Invalide. in der Land- und Forstwirtschaft ungefähr 

Die steiermärkische Landarbeitsordnung auf die Hälfte zusammengeschrumpft. Dem
wurde bisher durch fünf Novellen verbessert. nach konnte also, von dieser Fragestellung 
Auch hier finden wir Bestimmungen über die aus gesehen, das Gesetz seine Aufgabe nicht 
Erhöhung der Abfertigung, die Gewährung erfüllen. 
der Abfertigung bei Erreichung der Alters- Wir müssen aber bedenken, daß der Ab
grenze, den Zusatz urlaub für Invalide und wanderungsprozeß aus der Landwirtschaft 
eine Verbesserung des § 57, wonach monatlich nicht schlechthin mit Landflucht gleichzu
als Ausgleich für gewisse Mehrarbeiten drei setzen ist. Auch der Herr Vorredner hat sich 
freie Werktage an Stelle von bisher zwei Werk- in dieser Richtung geäußert. Die Landwirt
tagen gebühren. schaft hat umfassende und erfolgreiche Ratio-

In der Kärntner Landarbeitsordnung, die nalisierungsmaßnahmen getroffen, die tat
gleichfalls durch Novellen mehrmals verbessert sächlich die Einsparung einer erheblichen 
wurde, finden wir das Verbot der Entlassung Anzahl von Arbeitskräften in der Land- und 
während einer durch Krankheit oder Unglücks- Forstwirtschaft möglich gemacht haben. (Abg. 
fall verursachten Dienstverhinderung, die Ge- I S t e iner, Kärnten : Nicht Landflucht, sondern 
währung einer Abfertigung bei Erreichung Landarbeitsflucht !) Das ist im wesentlichen wohl 
der Altersgrenze , die Erhöhung der bisherigen dasselbe. (Abg. S te iner, Kärnten : Nein, nein !) 
Abfertigungssummen sowie eine im Gesetz Wir unterhalten uns hier nur über die Probleme 
geregelte Herabsetzung der Arbeitszeit auf der Land- und Forstwirtschaft und nicht 
generell 45 Stunden beziehungsweise für Dienst- auch über die der landwirtschaftsfremden 
nehmer in der Hausgemeinschaft auf 48 Stun- Berufe auf dem Lande. Diese Arbeitskräfte 
den pro Woche im Jahresdurchschnitt. Im werden in Industrie, Gewerbe, Fremdenverkehr 
§ 57 finden wir ebenfalls die Gewährung eines und im öffentlichen Dienst dringend benötigt. 
dritten freien Werktages für die Dienst-

D' . I St 11  d D' t h h d· 1 " ß '  Arb ·t 
. 

St 11 d le SOZla e e ung es lens ne mers ne mer, le rege ma Ig el en 1m a un 
11 " t b 't kt l't' h . ht d . .  . . h h b a ein IS ar el smar po 1 ISC nlc as einZIg Im Haushalt zu vernc ten a en. 

t h ' d d F kt E C d I' h . t h 
In Oberöstereich verhandelt man übrigens 

derzeit, und es ist damit zu rechnen, daß die 
Verhandlungen in der nächsten Woche abge
schlossen werden. 

Es ist selbstverständlich, daß in allen Bundes
ländern auch die im Grundsatzgesetz ver
ankerten Verbesserungen hinsichtlich der Mut-

en sc el en e a um. · rlor er lC IS auc 
eine entsprechende Leistungsfähigkeit des Ar
beitgebers. Hier sind die Verhältnisse in 
Österreich sicher verschieden, je nachdem, 
ob wir es mit bäuerlichen Betrieben oder mit 
Großbetrieben zu tun haben. Nicht sosehr 
die Höhe des Lohnes allein ist entscheidend, 
sondern auch die Möglichkeit, für den Arbeit-
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nehmer sonstige soziale Bedingungen zu schaf- I beider Kammern, der Landarbeiterkammer 
fen, wie sie etwa in der gewerblichen Wirt- als der Sektion Dienstnehmer und der Bauern
schaft in größeren Betrieben möglich sind. kammer als der Sektion Dienstgeber Sitz und 
Deshalb ist der bäuerliche Betrieb, der auf Stimme in der gemeinsamen Landes-Land
Dienstnehmer angewiesen ist, meist genötigt, wirtschaftskammer , die ihrerseits wiederum 
höhere Löhne zu bezahlen als der Großbetrieb, eine eigene Körperschaft öffentlichen Rechtes 
weil der Großbetrieb die Möglichkeit hat, und für die allgemeinen und gemeinsamen 
seinen Arbeitnehmern entsprechende andere Angelegenheiten zuständig ist. 
Benefizien zu bieten. Somit haben auch die Vertreter der Unselb-

Ein typisches Beispiel in dieser Richtung ständigen in den Organen der gemeinsamen 
ist die Sorge der Landwirtschaft um das Landes-Landwirtschaftskammer der Zahl ihrer 
Almpersonal. Es wird von Jahr zu Kammermitglieder im Verhältnis zur Zahl der 
Jahr immer schwieriger, geeignetes Alm- Kammermitglieder der Selbständigen ent
personal zu bekommen. Warum ? Nicht so- entsprechend Sitz und Stimme, reden und 
sehr wegen des Einkommens, weil bei uns entscheiden mit in allen Angelegenheiten, die 
in Tirol dem ledigen Arbeitnehmer monatlich gemeinsamer oder allgemeiner Natur sind, 
2000 bis 3000, ja bis 4000 S bar auf die Hand wie in Angelegenheiten der Agrarpolitik, der 
geboten werden. Niemand kann sagen, daß Landwirtschaftsförderung, der Kulturpolitik, 
dieses Einkommen einem Einkommen in in gemeinsamen Fragen der Sozialpolitik, 
anderen Berufen nicht vergleichbar wäre, in Fragen der Berufsausbildung und der 
aber es ist eben Tatsache, daß diese Arbeit- außerschulischen Berufsfortbildung und in 
nehmer auch an Samstagen und Sonntagen anderen mehr. 
arbeiten müssen, daß sie eben nicht alle die Diese Organisationsform hat sich wohl be
Möglichkeiten haben wie andere Arbeitnehmer, währt. Sie wurde 1961 neuerdings im Ein
die am Samstag und Sonntag frei haben. vernehmen mit der Interessenvertretung der 
Das alles spielt also eine erhebliche Rolle. land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber 

Es ist uns sehr wohl bekannt, daß der und Arbeitnehmer vom Tiroler Landtag be
Sozialistischen Partei die Tatsache ein Dorn stätigt. Es muß also, wie wir sehen, die Re
im Auge ist, daß die gesetzlichen Interessen- gelung der gesetzlichen Interessenvertretung 
vertretungen der Arbeiter in der Land- und durch die Landtage durchaus nicht zum 
Forstwirtschaft nicht völlig einheitlich organi- Schaden der Land- und Forstarbeiter sein. 
siert sind. Es werde - wie übrigens der Herr Ich hätte eigentlich erwartet, daß mein 
Abgeordnete Proksch und nunmehrige Bundes- Herr Vorredner auch darauf eingeht, daß 
minister für soziale Verwaltung am 2. Juni es der Sozialistischen Partei nicht ange-
1948 ausführte - besonders in Tirol und Vor- nehm ist, daß das Landarbeitsrecht noch immer 
arlberg der Versuch gemacht, die gesetzliche in der Kompetenz des Bundesministeriums 
Interessenvertretung der Landarbeiter ein- für Land- und Forstwirtschaft und nicht 
fach der Unternehmer vertretung zu inkorpo- in der Kompetenz des Bundesministeriums 
rieren. Dies entspreche bestimmt nicht den für soziale Verwaltung liegt. Der Herr Vor
Grundsätzen der Demokratie. redner hat das nicht getan, mich hat es 

Ach, wie falsch wird da doch Sinn und Zweck gewundert. Ich schließe daraus, daß Sie 
der besonderen Organisationsform der Inter- diese Forderung nunmehr fallengelassen haben, 
essenvertretungen der Selbständigen und der und habe daher keinerlei Veranlassung, weitere 
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirt- Bemerkungen dazu anzufügen. Ich glaube 
schaft in Tirol und Vorarlberg verstanden ! wohl sagen zu können, daß die Land- und 
Die Interessenvertretung der Landarbeiter Forstarbeiter dadurch, daß die Kompetenz 
wurde wahrlich nicht inkorporiert. Es wurde ' für ihr Arbeitsrecht beim Bundesministerium 
ihr im Gegenteil ein gesetzliches Mitsprache- für Land- und Forstwirtschaft und bei den 
und Mitbestimmungsrecht in allen wichtigen Landtagen liegt und daß die Vollziehung 
Fragen der Land- und Forstwirtschaft garan- den Ländern zukommt, keinen Schaden er
tiert. Die Landarbeiterkammern in Tirol litten, sondern eher Vorteile daraus gezogen 
und Vorarlberg sind genauso - öft'entlich-recht- haben. 
liche Körperschaften wie alle anderen Land- Nun noch einige Bemerkungen zur Weiter
arbeiterkammern. Sie haben genau den entwicklung des Arbeitsrechtes in der Land
gleichen Aufgabenkatalog autonom zu be- und Forstwirtschaft. Der Herr Vorredner, 
wältigen wie die anderen Landarbeiterkam- Abgeordneter Pansi, hat auf den Initiativ
mern. Daneben bestehen selbständige Bauern- antrag vom 22. Jänner 1964, betreffend die 
kammern für die spezifischen Angelegenheiten Novellierung des Landarbeitsgesetzes, ver
der Dienstgeber in der Land- und Forst- wiesen und dessen Behandlung urgiert. Dem
wirtschaft. Darüber hinaus haben Vertreter gegenüber befassen sich die gesetzlichen Inter-
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essenvertretungen der Dienstgeber und der 11. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirt- schaftliche Integration betreffend den neunten 
schaft schon seit dem Vorjahr ernstlich mit Bericht der Bundesregierung über den Stand 
der Novellierung des Landarbeitsgesetzes im der wirtschaftlichen Integration Europas 
Sinne einer vernünftigen Weiterentwicklung (412 der Beilagen) 
zugunsten der Land- und Forstarbeiter und 
einer Anpassung an die inzwischen allenthalben 
veränderten Gegebenheiten. Nicht nur die 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer, 
sondern auch die Dienstgeber haben Wünsche, 
denen auf Grund einer 15jährigen Erfahrung 
die Berechtigung durchaus nicht rundweg 
abgesprochen werden kann. 

Auf Bundesebene verhandelt der Land
arbeiterkammertag mit der Präsidentenkon
ferenz. Wenn manche Landarbeiterkammern 
dem Landarbeiterkammertag nicht angehören, 
an den Verhandlungen daher auch nicht teilneh
men, so ist dies ihre Sache. Wir sind überzeugt, 
daß eine zeitgemäße N ovellierung des Land
arbeitsgesetzes wie auch des land- und forst
wirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes in 
absehbarer Zeit zustande kommt. Sobald 
die Beratungen zwischen den gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer und 
der Selbständigen entsprechend vorangeschrit
ten sein werden, können wir damit rechnen, 
daß das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft die bezüglichen Regierungs
vorlagen ausarbeitet und dem Parlament 
zur weiteren Behandlung übermittelt . (Der 
Präsi dent  übernimmt den Vorsitz.) 

So wie seinerzeit das Landarbeitsgesetz 
soll auch eine größere Novelle zu diesem 
Gesetz gründlich beraten werden. Als Grund
satz soll dabei gelten, daß die Weiterentwick
lung des Landarbeitsgesetzes die soziale Gleich
stellung der Land- und Forstarbeiter mit den 
Arbeitern in der übrigen Wirtschaft gewähr
leistet . Andererseits muß auf die Tragfähig
keit der Land- und Forstwirtschaft im erfor
derlichen Maße Rücksicht genommen werden, 
denn sonst schütten wir das Kind mit dem Bade 
aus und der Landarbeiterstand wäre erst 
recht zur Schrumpfung verurteilt, weil sich 
die Bauern familienfremde Arbeitskräfte dann 
erst recht nicht mehr leisten könnten. Das 
können weder die gesetzlichen noch die freien 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft ernstlich wollen. 
(Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Der Herr Berichterstatter verzichtet 
auf das Schlußwort. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Präsident : Wir gelangen zum 1 1 .  Punkt 
der Tagesordnung : Neunter Bericht der Bun
desregierung über den Stand der wirtschaft
lichen Integration Europas. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Dr. Fiedler. Ich bitte ihn, zum Gegenstande 
zu berichten. 

Berichterstatter Dr. Fiedler : Hohes Haus ! 
In einem vom Nationalrat am 23. März 1960 
angenommenen Entschließungsantrag wurde 
die Bundesregierung aufgefordert, dem N atio
nalrat vierteljährlich einen Bericht über die 
wesentlichsten Ereignisse auf dem Gebiet 
der wirtschaftlichen Integration Europas zu 
erstatten. 

Der neunte Bericht der Bundesregierung 
ist vom Nationalrat am 29. April 1964 dem 
Ausschuß für wirtschaftliche Integration zu
gewiesen worden. Der Bericht ist an alle 
Mitglieder des Nationalrates verteilt worden. 

Der neunte Bericht umfaßt den Zeitraum 
vom 16. September 1 963 bis zum 15.  März 1964. 
Der Bericht befaßt sich zunächst mit den 
informativen Besprechungen zwischen der 
österreichischen Mission bei der EWG und der 
EWG-Kommission, die am 19 .  Dezember 1963 
zu einem vorläufigen Abschluß gebracht wur
den. Zweck dieser informativen Gespräche 
war es, der EWG-Kommission ein genaueres 
Bild über die Möglichkeiten und Wünsche 
Österreichs hinsichtlich des von Österreich 
angestrebten wirtschaftlichen Arrangements 
mit der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft zu geben, damit die Kommission ihrer
seits den Ministerrat der E"\VG - der allein 
dazu berufen ist, über die Aufnahme von 
Verhandlungen zu entscheiden - entsprechend 
informieren kann. 

Die wesentlichen Punkte der für die öster
reichische Delegation maßgebenden Instruk
tionen können wie folgt zusammengefaßt 
werden : 

1 .  Die aus dem Staatsvertrag und der immer
",-ährenden Neutralität Österreichs erfließenden 
Verpflichtungen müssen eingehalten werden. 

2. Aus diesem Grunde verlangt Österreich 
insbesondere die grundsätzliche Möglichkeit 
zur Kündigung beziehungsweise Suspendierung 
des Vertrages. 

3. Als weitere Folge muß sich Österreich auch 
Bei der A bs ti mmung wird der Gesetzentwurf das Recht vorbehalten, Zoll- und sonstige 

mit den vom Ausschuß beschlossenen Abände- Handelsverträge im eigenen Namen mit Dritt
ru"}'gen 

.
in z w e i t e r  und dri t t er  Lesung e i n- 'I staate� abschließen zu können ; allerdings 

shmm�g  zum Beschluß erhoben. wird Osterreich beim Abschluß solcher Ver-

52. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)42 von 85

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 52. Sitzung - 1. Juli 1964 2743 

Dr. Fiedler 

träge auf den Inhalt seines Arrangements rates der EWG im Interesse beider Seiten 
mit der EWG Rücksicht zu nehmen habe ; geklärt werden müssen. 
es wäre bereit, jeweils entsprechende Kon- Da der Montanunion dieselben Staaten wie 
sultationen mit der EWG zu führen .  der EWG angehören, darf angenommen wer-

4. Österreich strebt die vollständige Be- den, daß eine Regelung des Verhältnisses 
seitigung aller Zölle und mengenmäßigen Be- Österreichs zur Montanunion von einem posi
schränkungen des Warenverkehres mit den tiven Ergebnis der Bemühungen um ein 
Staaten der Gemeinschaft an ; der Abbau der Arrangement mit der EWG abhängen wird. 
österreichischen Zölle soll - um eine An- Der Bericht erörtert weiters die Bemühun
passung der österreichischen Wirtschaft an gen verschiedener europäischer Staaten um ein 
die geänderten Wettbewerbsverhältnisse zu Arrangement mit der EWG sowie die Außen
ermöglichen - über einen noch festzulegenden beziehungen der EWG mit anderen Staaten 
Zeitraum gestaffelt werden. und beschäftigt sich dann mit der Entwicklung 

5. Österreich ist bereit, seinen Zolltarif 
dem der EWG anzugleichen ; künftigen Ver
änderungen der Zollsätze des EWG-Tarifes 
würde Österreich durch autonome Beschlüsse 
weitestmöglich folgen. 

6. Österreich ist bereit, seine Agrarpolitik 
weitestgehend an die gemeinsame Agrar
politik der EWG anzugleichen. 

7. Österreichischerseits besteht die Bereit
schaft, auch andere Gebiete der österreichischen 
Wirtschaftspolitik weitgehend mit der der 
Gemeinschaft zu koordinieren. 

Die Frage der weiteren Zugehörigkeit Öster
reichs zur EFTA im Falle eines Arrangements 
mit der EWG wurde bei den informativen 
Besprechungen mehrmals von EWG-Seite an
geschnitten, und es wurde geltend gemacht, 
daß vom Standpunkt der EWG aus gesehen 
eine Teilnahme an zwei Präferenzsystemen vor
aussichtlich nicht akzeptabel sein wird. Bei 
der letzten Gesprächsrunde im Dezember des 
vorigen Jahres hat der österreichische Missions
chef hiezu erklärt, daß "Österreich zwar eine 
Doppelzugehörigkeit vorziehen würde, jedoch 
andere Lösungen nicht ausschließt. Im Sta
dium der informativen Gespräche ist es der 
österreichischen Seite nicht möglich gewesen, 
eine Stellungnahme abzugeben. In diesem 
Falle wird die Kommission in ihrem Bericht 
hinzufügen, daß Österreich in einem fortge
schrittenen Stadium der Verhandlungen eine 
endgültige Stellungnahme zu dieser Frage 
abgeben werde. Als fortgeschrittenes Stadium 
der Verhandlungen sei jenes zu verstehen, 
in dem der Vertragsinhalt im wesentlichen 
überblickbar ist" . 

Die Kommission ist zurzeit noch damit be
schäftigt, ihren Bericht an den Ministerrat der 
EWG über diese informativen Besprechungen 
auszuarbeiten. Vor der Behandlung im Mini
sterrat der EWG wird auch dieser Bericht, 
wie üblich, noch von den Ständigen Vertretern 
der EWG-Mitgliedstaaten erörtert werden. 
Es ist nicht auszuschließen, daß sich im Zuge 
dieser Vorberatung zusätzliche Fragen er
geben, die vor einer Befassung des Minister-

innerhalb der EWG im letzten halben Jahr. 
Die Arbeiten an der Steuerharmonisierung 

im EWG-Raum wurden fortgesetzt. Hinsicht
lich der Umsatzsteuer hat das Europäische 
Parlament eine Entschließung zum Entwurf 
einer Richtlinie über die Harmonisierung 
der Umsatzsteuer in den Mitgliedstaaten ange
nommen. Das Europäische Parlament gab 
dabei seiner Überzeugung Ausdruck, daß gleich
zeitig mit dem Wegfall der Zollgrenzen auch 
alle Steuerkontrollen an den Binnengrenzen 
wegfallen müßten. 

Auf dem Gebiete der Konjunkturpolitik 
hat die EWG-Kommission dem Ministerrat 
Vorschläge unterbreitet, die ihr die Möglich
keit geben sollen, für den Fall von Mangel
erscheinungen bei bestimmten Erzeugnissen 
im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens 
konjunkturpolitische Interventionen vorzu
nehmen. Die Vertreter einiger Mitgliedstaaten 
haben gegen diese Erweiterung der Befugnisse 
der Kommission Vorbehalte eingelegt. 

Der Ministerrat genehmigte auch eine neue 
Verordnung, welche weitergehende Liberali
sierungsmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer trifft. 

Auf sozialem Gebiet sieht ein Aktionspro
gramm für die Sozialpolitik in der Landwirt
schaft die Verbesserung jener sozialen Ver
hältnisse vor, die den allgemein als ange
messene Mindestnorm anerkannten Sozial
standards nicht entsprechen oder die Durch
führung der gemeinsamen Agrarpolitik ernst
lich behindern. Die vorgesehene Regelung 
ist sehr verschiedenartig und bezieht sich 
zum Beispiel auf die Beschäftigung, Berufs
ausbildung, Betriebsübernahme und Besitz
sicherung, Löhne und sonstige Arbeitsbedin
gungen, Arbeitsschutz, Arbeitshygielle, Ar
beitssicherheit sowie auf die soziale Sicherheit. 
Ein Verordnungsentwurf der Kommission, 
betreffend die soziale Sicherheit der Wander
arbeitnehmer, zielt darauf ab, die Arbeit
nehmer, die ihre Berufstätigkeit gewöhnlich 
in mehreren Mitgliedstaaten ausüben, ein
heitlichen Rechtsvorschriften über die soziale 
Sicherheit zu unterstellen. Aus einem Bericht 
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der Kommission über die Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 
und Frauen in allen J\'Iitgliedstaaten geht 
hervor, daß dieser Grundsatz immer stärker 
durchgeführt wird. 

Eingehend wird auch über die bedeutsamen 
Verordnungen auf dem Agrarsektor berichtet, 
die vom EWG-Ministerrat während seiner 
Tagung vom 16.  bis 23. Dezember 1 963 er
lassen wurden. 

Der EFTA-Ministerrat hielt am 13.  und 
14. Feber 1 964 in Genf eine Tagung ab , bei 
der alle wichtigen Ereignisse im Bereich der 
Zielsetzungen der EFTA überprüft wurden. 
Bei der Behandlung der europäischen Inte
grationsprobleme hat die österreichische Dele
gation wieder über die informativen Be
sprechungen der österreichischen Mission in 
Brüssel mit Vertretern der EWG-Kommission 
berichtet. 

Eine Arbeitsgruppe der EFTA für Preis
differenzen agrarischer Rohstoffe prüfte Lö
sungsmöglichkeiten für das in Österreich und 
der Schweiz bedeutsame Problem der Aus
wirkung der Preisdifferenzen bei agrarischen 
Rohstoffen auf die Erzeugung industrieller 
Fertigprodukte, wie zum Beispiel Zuckernach
folgeprodukte. Diese Preisdifferenzen ent
stehen dadurch, daß Fertigprodukte dem 
EFTA-internen Zollabbau unterliegen, die 
agrarischen Rohstoffe jedoch von diesem Zoll
abbau ausgenommen sind und in einigen 
EFTA-Mitgliedstaaten nicht zu den für ge
wöhnlich niedrigeren Weltmarktpreisen be
zogen werden. 

Einen breiten Raum nimmt im Bericht der 
Bundesregierung der Überblick über die Außen
handelsentwicklung im zweiten Halbjahr 1963, 
die mit zahlreichen statistischen Übersichten 
versehen ist, ein. Aus dieser Darstellung der 
Außenhandelsentwicklung geht hervor, daß 
dank der internationalen Konjunkturbelebung 
zu Beginn der Herbstsaison die Umsätze im 
westeuropäischen Warenaustausch sehr kräftig 
gestiegen sind. 

Die europäischen OECD-Länder erzielten 
im Außenhandel monatliche Höchstwerte. Die 
saisonbereinigte Einfuhr der OECD- Länder 
übertraf im August erstmals die 6 Milliarden
Dollar-Grenze. Die Ausfuhr, ebenfalls saison
bereinigt, überstieg schon im April erstmals 
die 5 Milliarden-Dollar-Grenze und erzielte 
im Herbst Werte von über 5,3 Milliarden 
Dollar. Der Außenhandel der EWG und EFTA 
wuchs somit im zweiten Halbjahr 1 963 er
heblich kräftiger als im ersten Halbjahr 1 963 
und auch rascher als jemals seit dem Jahre 
1 960. Der Außenhandel der EWG-Länder 
wuchs auch im zweiten Halbjahr 1 963 wiederum 
stärker als der Außenhandel der EFTA
Länder. 

Der neue Aufschwung des Exports war auf 
die EWG-Länder viel gleichmäßiger verteilt 
als auf die EFTA-Länder. Der Export aller 
EWG-Länder war um 12,2 Prozent höher als 
im zweiten Halbjahr des Vorjahres. Dagegen 
wuchs die Ausfuhr der EFTA-Länder nur um 
10,7 Prozent ; der Export Schwedens jedoch 
um 18,5 Prozent, der der Schweiz um 9,9 Pro
zent und der Österreichs nur um 6,8 Prozent. 

Die Einfuhr der EWG-Länder war im 
�weiten Halbjahr 1963 um 14,2 Prozent höher 
als im Vorjahr. Frankreich und Italien weiteten 
ihre Importe wegen der inflationistischen Ex
pansion besonders kräftig aus - 19,2 Prozent 
beziehungsweise 24, 1 Prozent -, während 
Deutschland mit 5,3 Prozent erheblich unter 
dem EWG-Durchschnitt blieb. Die EFTA
Länder importierten um 9,4 Prozent mehr als 
im zweiten Halbjahr 1 962. Hohe Zuwachs
raten erreichten Portugal, Schweden, Groß
britannien und die Schweiz - alle über 10 Pro
zent -, während die Einfuhr nach Dänemark 
als einzige rückläufig war : minus 1 ,3 Prozent. 

Die österreichische Ausfuhr hat sich im 
zweiten Halbjahr 1 963 zwar bedeutend erhöht, 
ihre Zuwachsrate gegen das Vorjahr, 6,8 Pro
zent, war jedoch die geringste unter allen 
EFTA- und EWG-Ländern ; zum Teil deshalb, 
weil die neuerliche Exportsteigerung in Öster
reich erst später einsetzte als in den meisten 
westeuropäischen Ländern. 

In der österreichischen Einfuhr ist die hohe 
Zuwachsrate des ersten Halbjahres von 9,6 Pro
zent im zweiten Halbjahr auf 5,8 Prozent abge
sunken. Nachdem die österreichische Einfuhr 
im ersten Halbjahr noch am stärksten von 
allen EFTA-Ländern gewachsen war, stieg sie 
im zweiten Halbjahr nach Dänemark 
minus 1 ,3 Prozent - am geringsten. 

Infolge dieser gegenläufigen Bewegungen der 
österreichischen Ein- und Ausfuhr verringerte 
sich das hohe Handelspassivum des ersten 
Halbjahres im zweiten Halbjahr um 884 Mil
lionen Schilling - minus 1 7 ,7 Prozent - und 
betrug 4,1  Milliarden Schilling. Für das ganze 
Jahr 1963 betrug das Passivum 9,1  Milliarden 
Schilling. 

Der österreichische Export in die EWG war 
im zweiten Halbjahr 1 963 um 452 Millionen 
Schilling, in die EFTA um 384 Millionen 
Schilling höher als im Vorjahr. Da aber der 
Export in die EWG mit 5,3 Prozent langsamer 
wuchs als der Gesamtexport - 6,7 Prozent -, 
der Export in die EFTA aber rascher -
15,1  Prozent -, stieg der Anteil der EFTA 
an der Gesamtausfuhr von 1 5, 1  Prozent auf 
1 6,3 Prozent ; der Anteil der EWG fiel von 
50,4 Prozent auf 49 ,7 Prozent. Die neuerliche 
Zollsenkung unter den EWG-Ländern auf 
40 Prozent des Ausgangsniveaus und die zweite 
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Angleichung an den Gemeinsamen Tarif um 
weitere 30 Prozent haben die Diskriminierung 
der österreichischen Exporte in die EWG ab 
1 .  Juli 1 963 erheblich verschärft. 

Im zweiten Halbjahr 1 963 erzielte Österreich 
mit allen EFTA-Ländern in der Aus- und 
Einfuhr höhere Umsätze als im zweiten Halb
jahr des Vorjahres. Der Warenaustausch mit 
Großbritannien wuchs am stärksten, nachdem 
er auch schon im ersten Halbjahr stark zuge
nommen hatte. Österreich exportierte nach 
England um die Hälfte mehr Waren als im 
Vorjahr ; die Importe aus England hingegen 
nahmen nur um 8,1  Prozent zu. 

Der Außenhandel Österreichs mit den EWG
Ländern hat sich uneinheitlich entwickelt. Die 
verschärfte Diskriminierung im zweiten Halb
jahr 1 963 wirkte sich vornehmlich auf dem 
deutschen Markt aus. Der österreichische 
Export in die Bundesrepublik blieb um 1 , 8  Pro
zent hinter dem Vorjahreswert zurück. Da
durch sank der Anteil Deutschlands am öster
reichischen EWG-Export auf 53,6 Prozent 
gegen 47,4 Prozent im zweiten Halbjahr 1962 . 
Die Ausfuhr nach Italien nahm um 3 1 8  Mil
lionen Schilling - 1 2,5 Prozent -, die nach 
Frankreich um 1 14 Millionen Schilling -
34,6 Prozent - zu. 

Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums 
und des Preisniveaus der EWG-Länder spiegelt 
sich auch im österreichischen Import wieder. 
Österreich verringerte seinen Import aus Italien 
um 55 Millionen Schilling und erhöhte seine 
Einfuhr aus Frankreich nur um 53 Millionen 
Schilling. Die Einfuhrzunahme aus den EWG
Ländern entfiel zu 82 Prozent auf die Bundes
republik Deutschland. 

Abschließend werden in dem Bericht in 
Tabellen die Verschiebung der Importe und 
Exporte zwischen EFTA und EWG in den 
Jahren 1959 bis 1962 dargestellt. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integration 
hat den neunten Bericht der Bundesregierung 
in seiner Sitzung am 13.  Mai 1964 in Verhand
lung gezogen. Außer dem Berichterstatter 
haben die Abgeordneten Dr. Kos, Winkler, 
Dr. Staribacher und Dr. Toncic-Sorinj sowie 
Bundeskanzler Dr. Klaus, Bundesminister für 
Handel und Wiederaufbau Dr. Bock und Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr. Kreisky zum Gegenstand das Wort er
griffen. Der Ausschuß beschloß einstimmig, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, den vorlie
genden Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integration 
stellt den A n t r a g, der Nationalrat wolle den 
neunten Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der wirtschaftlichen Integration 
Europas zur Kenntnis nehmen. 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, über 
diesen Bericht die Verhandlungen einzuleiten, 
und beantrage, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Ein Einwand hiegegen 
wird nicht erhoben. General- und Spezialde
batte werden daher unter einem durchgeführt. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
Redner hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Ton
eie zum Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. TonCic-Sorinj (ÖVP) : 
Hohes Haus ! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren ! In wenigen Tagen, am 7. Juli, 
werden die Stellvertreter der Außenminister 
der EWG- Länder in Brüssel zusammentreten, 
um über den österreichischen Antrag und den 
Bericht der EWG-Kommission dazu mit dem 
Zweck zu beschließen, dem Ministerrat der 
EWG selbst vorzuschlagen, in seiner nächsten 
Sitzung am 28. Juli das österreichische An
liegen zu behandeln. In kurzer Zeit wird sich 
daher das ereignen, worauf wir schon lange 
gewartet haben. Wir hoffen, daß der Minister
rat im positiven Sinne entscheiden wird und 
daß nach Ende der Sommerperiode, Anfang 
Herbst, die Verhandlungen beginnen können. 

Was wäre nun das Wesen einer solchen 
vertraglichen Regelung zwischen Österreich 
und der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft 1 Das Lippenbekenntnis für ein be
friedigendes Übereinkommen genügt nicht. 
Es müssen auch geeignete Vorschläge, und 
zwar von beiden Seiten, erstellt werden. Dinge 
zu verlangen, die mit dem Wesen der Römer 
Verträge unvereinbar sind, ist ebenso abzu
lehnen wie das Beharren auf Forderungen, 
deren Erfüllung mit der immerwährenden 
Neutralität unvereinbar wäre. 

So ist nun dieser schmale Weg zu unter
suchen, der ins Freie führt. 

Am 19.  Dezember 1 96 1  wurde in der öster
reichischen Note an die EWG von einem 
"Arrangement" gesprochen, wofür der Arti
kel 238 der Römer Verträge als Handhabe 
dienen könnte. 

Bundesminister Dr. Bock und auch Präsident 
Dr . Maleta haben mehrmals darauf hinge
wiesen, daß die Grundlage eines solchen Über
einkommens ein "Arrangement" darstellen 
müßte, für das der Artikel 238 der Römer 
Verträge nicht unbedingt die Basis sein muß . 

Das Ziel dieses Übereinkommens z wischen 
Österreich und der EWG müßte ein dreifaches 
sein : 

l .  Der langsame Abbau der Zölle mit dem 
Endziel ihrer völligen Beseitigung, verbunden 
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mit der Anpassung der Zölle gegenüber Dritt
ländern. 

2. Konforme Maßnahmen im Bereiche der 
Wirtschaftspolitik, deren Regelung notwen
digerweise mit einem werdenden gemeinsamen 
Zollbereich verbunden ist, zum Beispiel die 
Freizügigkeit der Arbeitskräfte, die Nieder
lassungsfreiheit, die Landwirtschaftspolitik, 
der Kapitalverkehr, gemeinsame Grundsätze 
der Verkehrspolitik, Regelung der Wettbe
werbsfähigkeit, gemeinsame sozialpolitische 
Grundsätze. 

Ich möchte zum Letzteren etwas sagen : 
Wir sind in Österreich in unserer Sozialgesetz
gebung sehr weit fortgeschritten. Gemeinsame 
europäische Grundsätze auf diesem Gebiet 
können, da ein Rückschritt nirgends möglich 
ist, nur bedeuten, daß wir in Österreich nur 
einen sozialen Fortschritt akzeptieren würden, 
den es in anderen Ländern, nicht aber bei uns, 
gibt. 

3. Schließlich müßte die Einsetzung eines 
Paritätischen Rates mit Einstimmigkeit das 
dritte Ziel sein. Dazu könnte im Bereiche 
des Zollabbaues die Regelung Platz greifen, 
die es derzeit innerhalb der EFTA gibt. 

Das grundsätzliche Ziel ist also ein wirt
schaftliches unter Vermeidung der Teilnahme 
an der politischen Integration dort, wo es sich 
um eine politische Union handelt. 

Die Grenzen eines solchen Vertrages sind 
in der Regierungserklärung angeführt. Die 
treaty making power muß Österreich erhalten 
bleiben. Eine gewisse Vorratswirtschaft soll 
uns ebenso wie die Kündbarkeit des Vertrages 
gewährt werden. Gemeinsame Organe zur 
Vertragsdurchführung sind zu finden, die nur 
einvernehmliche Beschlüsse fassen können. 
Dazu kommt, daß die konformen wirtschafts
politischen Maßnahmen die Unabhängigkeit 
unserer Entschlüsse in den entscheidenden 
Belangen unserer Souveränität nicht beein
trächtigen dürfen. 

Meine Damen und Herren ! Ein Handels
abkommen klassischer Art kann diesen Zweck 
nicht vollinhaltlich erfüllen, denn ein solches 
Handelsabkommen unterliegt den Bestim
mungen des GATT, wonach die Meistbegün
stigung allen übrigen GATT-Mitgliedern ge
währt werden muß, also beispielsweise auch 
jenen GATT-Mitgliedern, die dem COMECON 
angehören. Überdies gibt es auch Verpflich
tungen bilateraler Art, wonach gewährte Meist
begünstigungen gegenüber anderen: Staaten 
auch dem Partner des bilateralen Abkommens 
gewährt werden müssen. 

Aus diesem Grunde genügt das Handels
abkommen in der klassischen Form zur Rege
lung dieses Problems nicht, weil dies die EWG 

in eine Situation brächte, die sie nur schwer 
meistern könnte. 

Ich würde daher vorschlagen, zu prüfen, 
ob nicht der Artikel 24 Abs. 5 lit. c des dritten 
Teiles des GATT-Abkommens einen Anfang 
einer solchen vertraglichen Lösung bedeuten 
würde. Dieser Artikel behandelt die vorläufige 
Vereinbarung zur Bildung einer Zollunion ; 
das heißt, nach diesem Artikel soll der Vertrag 
einen Plan oder ein Programm zur Bildung 
einer Zollunion innerhalb - wie es heißt -
eines angemessenen Zeitraumes enthalten. Die 
Dauer dieses Zeitraumes würde nach meiner 
Auffassung auf die Anpassungskraft der öster
reichischen Wirtschaft abzustimmen sein. Ich 
denke beispielsweise an die Pro bleme des 
Handwerks, das natürlich an einem schritt
weisen Einbau in einen großen gemeinsamen 
Zollbereich interessiert ist, um alle Voraus
setzungen zu schaffen, überleben zu können. 
Das ganze Problem hat in der Anpassung des 
kleinen und mittleren Gewerbes und der 
Arbeitnehmerschaft auch eine menschliche 
Seite. Ich denke an einen Zeitraum von 
schätzungsweise vier bis fünf Jahren. Durch 
eine solche Regelung, die die Schaffung eines 
gemeinsamen Zollbereiches einleitet, wäre die 
Möglichkeit zu einer rechtzeitigen Lösung aller 
damit zusammenhängenden Probleme, bei
spielsweise der Freizügigkeit im Kapitalver
kehr, gegeben, vor allem aber würde dadurch 
die Pflicht zur Erteilung der Meistbegünsti
gung nach dem GATT-Abkommen an Dritt
länder sowie auf Grund bilateraler Verpflich
tungen entfallen, ein Umstand, der, wie ich 
schon sagte, für die EWG von großer Be
deutung ist. 

Es gibt nun verschiedene Einwendungen 
gegen unseren Vertrag mit der EWG. Zunächst : 
die Beschlüsse bei der EWG würden doch mit 
Mehrheit gefaßt werden. Die Mehrheitsbe
schlüsse werden erst in der Zukunft, in der 
dritten Etappe der Durchführung der Römer 
Verträge die entscheidende Form der Be
schlüsse der EWG sein. Aber auch dann 
werden immer die Regierungen das 
letzte Wort behalten. Der Inhalt unseres 
Übereinkommens schließt ausdrücklich eine 
Unterwerfung unter die Mehrheitsbeschlüsse 
der EWG aus. Mehrheitsbeschlüsse als solche 
sind nur dann mit der Neutralität unvereinbar, 
wenn sie wesentliche Belange der Souveränität 
betreffen. So kennt beispielsweise auch der 
EFTA-Vertrag Mehrheitsbeschlüsse, ohne daß 
irgendwelche Neutralitätseinwendungen und 
Bedenken jemals geltend gemacht worden 
wären. Ich verweise beispielsweise auf Ar
tikel 3 1 ,  wonach ein allgemeines Konsultativ
und Beschwerdeverfahren vorliegt ; der EFTA
Ministerrat trifft unverzüglich mit Stimmen
mehrheit Vorkehrungen für die Prüfung einer 
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Beschwerde, der Rat bestimmt mit Mehrheit 
Sanktionsmaßnahmen gegen ein säumiges Mit
glied ; oder Artikel 34 : Für Verfahrensfragen 
können Mehrheitsbeschlüsse vorgesehen wer
den. Es ist also aus diesem Titel sicherlich keine 
Einwendung gegen die geplanten Stipulationen 
der vertraglichen Vereinbarung zu richten. 

Dann gibt es gewisse Einwendungen, die von 
östlicher Seite gegen den geplanten Vertrag 
gerichtet werden. Es sind vor allem vier Gründe, 
die diese Einwendungen als nicht stichhältig 
erscheinen lassen. 

Zunächst einmal : Das Völkerrecht ge
stattet selber Zollunionen zwischen einem 
neutralen und einem anderen Staat. Ich 
erinnere an das Beispiel Luxemburgs, das, 
obwohl es ein neutraler Staat gewesen ist, im 
vergangenen Jahrhundert und zu Beginn dieses 
Jahrhunderts in Zollunion zuerst mit Preußen 
und dann mit dem Deutschen Reich war. 

Als nächster Grund : Das GATT kennt die 
Institution der Zollunion und der Freihandels
zone. Die Tschechoslowakei beispielsweise ist 
Mitglied des GATT, und andere Oststaaten 
scheinen sich offensichtlich um eine Mit
gliedschaft oder um einen näheren Kontakt 
mit dem GATT zu bewerben. 

Der österreichisch-sowjetische Handels- und 
Schiffahrtsvertrag vom 1 7 .  Oktober 1 955 
nimmt ausdrücklich auf die exemte Funktion 
der Zollunion Bezug. Es wird vielleicht das 
Hohe Haus interessieren, den Wortlaut dieses 
Artikels, nämlich des Artikels 5 des öster
reichisch-sowjetischen Handels- und Schiff
fahrtsvertrages, zu erfahren. Es heißt in diesem 
Artikel : "Die Bestimmungen der Artikel 2, 3 
und 4 dieses Vertrages" - nämlich die Meist
begünstigung - "werden auf folgende Fälle 
nicht angewendet : . . .  b) auf Begünstigungen, 
die sich aus einer Zollunion ergeben, die 
zwischen einem der vertragschließenden Teile 
und dritten Staaten abgeschlossen wurde oder 
in Zukunft abgeschlossen wird. "  

Meine Damen und Herren ! Das COMECON 
selber, das ja eine Art wirtschaftliche Inte
grationsform des Ostens darstellt, ist von der 
Sowjetunion oder anderen östlichen Staaten 
niemals als eine wirtschaftliche Gemeinschaft 
aufgefaßt worden, die die wirtschaftliche und 
sonstige Souveränität der Mitgliedstaaten 
dieses COMECON beeinträchtigt. Wie schaut 
nun das COMECON in seiner näheren Kon
struktion mit Bezug auf unsere Thematik 
aus 1 

Das COMECON wurde im Jahre 1 949 in 
Moskau gegründet. Es ist kein geschlossenes 
einheitliches Zollgebiet, eine gegenseitige Zoll
senkung ist auch nicht vorgesehen. Das Areal 
des COMECON ist ungeheuer groß, es um faßt 
24,5 Millionen km2, eine Bevölkerung von mehr 

als 300 Millionen Menschen gegenüber 88 Mil
lionen in der EFTA und 168 Millionen in der 
EWG. Erst seit der 4. Ratssitzung im März 1954 
kann man von einer Koordinierung der Wirt
schaftspläne der COMECON-Staaten sprechen. 
Dies wurde seit 1955 intensiviert. Bei der 
7. Ratssitzung in Ostberlin im Mai 1 958 wurden 
die ersten Ständigen Komissionen eingerichtet. 
Damalsnahmen auch zum erstenmalchinesische 
und jugoslawische Beobachter teil. Bei einer 
politischen Konferenz in Moskau im Mai 1 958 
haben die Ministerpräsidenten und die General
sekretäre der kommunistischen Parteien der 
COMECON-Länder einvernehmlich beschlos
sen, die Zusammenarbeit auf Fünfzehnjahr
pläne auszudehnen, die wirtschaftliche Inte
gration zu beschleunigen und eine supra
nationale Planung einzuführen ;  ein Kenn
zeichen, das wir auch für die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft haben. 

Auf der 1 1 .  Ratstagung in Tirana im Mai 1959 
wurde der Zusammenschluß der nationalen 
Verbundnetze in ein einziges Netz beschlossen ; 
etwas, wovon wir in Europa noch weit ent
fernt sind. Seit der 12.  Ratstagung in Sofia 
im Dezember 1959 wurde als eine der wich
tigsten Aufgaben der Bau von Pipelines von 
Ölfeldern des westlichen Urals nach Ost
deutschland und Ungarn beschlossen. 

Auf der 13.  Ratstagung im Juli 1 960 wurden 
Pläne bis zum Jahre 1980 ausgearbeitet, und 
es wurde eine ständige Kommission für die 
friedliche Verwendung der Atomenergie ge
schaffen - eine Institution, die unserem 
Euratom ähnlich ist. Die in der Organisation 
vorgesehenen Kontrollorgane haben seit dem 
Dezember 1958 das Recht, in die Produktions
pläne der einzelnen nationalen Mitglied
staaten einzugreifen, etwas, was es bisher in 
der EWG nur in einem beschränkten Ausmaß 
gibt. Seit 1963 ist die Mongolei als erster 
außereuropäischer Staat als Vollmitglied bei
getreten, während Nord-Korea und Nord
Vietnam nur Beobachter sind. 

Das COMECON hat auf Grund des Artikels 1 1  
seiner Satzung das Recht, Beziehungen mit 
anderen internationalen Organisationen auf
zunehmen. Seit der Einrichtung eines Exeku
tivkomitees, bestehend aus den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten aller Mitgliedstaaten - das 
ist eine Konferenz, die alle zwei Monate vor
gesehen ist - besteht ein ständiges Büro, das 
die Wirtschaftspläne koordinieren soll. Dies 
ist der erste Ansatzpunkt einer supranationalen 
Autorität ähnlich der Hohen Behörde bei der 
Montanunion. Es ist daher sehr schwierig, 
von östlicher Seite gegen ein solches Arran
gement mit der EWG aus diesen Titeln eine 
Einwendung zu erheben. Das COMECON 
selber kennt gewisse Institutionen, die ein 
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solches Ausmaß wirtschaftlicher Integration 
im Laufe der Zeit erzielen, wie wir es im west
lichen Europa erstreben. 

Meine Damen und Herren ! Herr Bundes
kanzler Dr. Klaus hat in seiner Regierungser
klärung darauf hingewiesen, daß neben den 
50 Prozent unseres Außenhandels in die 
EWG-Länder logischerweise noch weitere 
50 Prozent des Handels mit anderen Gebieten 
der Welt vorhanden sein müssen. Vor allem 
handelt es sich hier einerseits um den Ost
handel und andererseits um den Handel mit 
der EFTA. Einige Worte zum Osthandel. 

Ich weiß nicht, ob die Tatsache allseits be
kannt ist, daß derjenige westeuropäische 
Staat, der den intensivsten Handel mit Ost
gebieten hat, die Bundesrepublik Deutschland 
ist. Anschließend kommen Italien, das Ver
einigte Königreich und Frankreich. Österreich 
ist der nächste in dieser Reihenfolge. Sicher
lich ist der Osthandel von allen EFTA-Staaten 
für Österreich von größter Bedeutung. 

Der Osthandel, gesehen als ein Handel 
zwischen dem Osten und Gesamteuropa, ent
wickelte sich ' ungefähr folgendermaßen : Die
jenigen Staaten der OECD, die zu Europa 
gehören, hatten in den Jahren 1 957 bis 1 96 1  
einen Anstieg der Importe aus dem Ostblock 
um 51 Prozent, der Exporte um 6 1  Prozent. 
Die EWG hatte in diesem Zeitraum · einen 
Anstieg ihrer Importe aus dem Ostblock um 
73 Prozent und der Exporte um 87 Prozent . 
Die gleichen Zahlen bei der EFTA sind 42 Pro
zent und 47 Prozent. Daraus ist ersichtlich, daß 
der Handel der EWG mit den Oststaaten in 
einem stärkeren Ausmaß zugenommen hat als 
der Handel der EFTA mit den Oststaaten. Das 
ist auch aus dem Anteil des Osthandels für die 
beiden Wirtschaftsblöcke ersichtlich. Der An
teil des Osthandels für die EWG ist im Import 
5 , 1  Prozent und im Export 5,3 Prozent, für 
die EFTA im Import 4,7 Prozent und im Ex
port 4,8 Prozent. Auch hier ist ersichtlich, 
daß für die EFTA der Osthandel als ganzes 
prozentuell von geringerer Bedeutung ist als für 
die EWG. Das würde man auch einer Gegen
überstellung der absoluten Zahlen entnehmen 
können, die aber vielleicht nicht so instruktiv 
sind wie die Prozente. Der Handel der EWG 
mit dem Osten erhöhte sich also in den letzten 
fünf Jahren, wie ich schon andeutete, um 
87 Prozent. Das ist doppelt soviel als der An
stieg des Handels der EWG mit der übrigen 
Welt. 

Für Österreich beträgt der Osthandel un
gefähr 15 Prozent seines gesamten Außen
handels. Österreich ist nicht in der Lage, mehr 
aus dem Osten zu importieren, als es derzeit 
importiert, weil wir kein größeres Bedürfnis 
nach Waren haben, die aus dem Osten kommen. 

Daher können wir aber auch nicht mehr nach 
dem Osten exportieren, denn infolge der 
mangelnden Konvertibilität der Währungen 
ist hier eine absolute Schranke gesetzt. Das 
heißt mit anderen Worten : der Osthandel ist 
für Österreich infolge der Wirtschaftsstruktur 
der östlichen Gebiete, vor allem infolge der 
mangelnden Konvertibilität, nicht weiter aus
dehnbar. 

Anders ist es beim Handel mit der EFTA, 
wo ja eine freie Konvertibilität der Währungen 
vorhanden ist. So sehen wir auch, daß die 
Entwicklung in den letzten Jahren ganz 
anders verlaufen ist. Daher ist der Handel 
mit dem Osten - es wird uns vom Osten oft 
vorgehalten, daß wir doch den Handel viel 
mehr intensivieren sollen - deswegen nicht 
weiter intensivierbar, weil die Wirtschafts
struktur des Ostens selbst dem entgegensteht. 

Wie steht es nun mit der EFTA, und zwar 
einerseits mit dem Handel mit der EFTA 
in bezug auf Österreich und dann der Be
deutung der EFTA überhaupt � Die letzte 
Statistik im Handel mit der EFTA stammt 
vom April dieses Jahres. Danach hat die 
EFTA an unserer Ausfuhr einen Anteil von 
18 Prozent gegenüber 1 2  Prozent zum Zeit
punkt, in dem die EFTA geschaffen wurde. 
Der österreichische Außenhandel zwischen den 
Jahren 1958 und 1963 hatte damals, also 
zu Beginn der EWG, einen Gesamtbetrag 
von 23,9 Milliarden Schilling ausgemacht, 
nach der letzten Statistik von 1963 hat der 
gesamte Außenhandel einen Betrag von 
34,5 Milliarden Schilling erreicht ; das heißt, 
er wurde um 44 Prozent ausgeweitet. 

Der EWG-Exportanteil war damals, also 1 958 
und 1 963, in beiden Fällen 50 Prozent, was 
in absoluten Zahlen einer Handelsausweitung 
von 5,4 Milliarden Schilling oder von 45 ,1  Pro
zent entspricht. 

Bei der EFTA ist in diesem Zeitraum der 
Handel um 3 Milliarden Schilling gestiegen ; 
das heißt, er hat eine Erhöhung von 10,5 auf 
15 ,9 Prozent genommen. Während also der 
Handel mit der EWG in diesem Zeitraum 
um 45 Prozent gestiegen ist, stieg jener mit der 
EFTA, die überhaupt ein kleineres Handels
volumen erfaßt , um 120 Prozent. Das führte 
zu dem Ergebnis, daß im April dieses Jahres 
unser Export in die EFTA 18 Prozent unserer 
Exporte umfaßte. 

Ich wollte damit folgendes betonen : Die 
gewaltige Bedeutung, die diese 50 Prozent 
des EWG-Handels für Österreich quantitativ 
und qualitativ besitzen, ist unbestritten. Das 
bestreitet niemand, das ist eine gegebene 
Tatsache. Aber wir werden bei endgültigen 
Regelungen dieses Problems selbstverständlich 
auch darauf Rücksicht nehmen, daß sich 
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33 Prozent des österreichischen Exportes 
mit der EFTA und dem Osten 
abwickeln. Das ist ein Umstand, der von 
großer Bedeutung ist und der bei allen Rege
lungen, die wir in der Zukunft treffen, be
rücksichtigt werden muß.  

Meine Damen und Herren ! Ich komme daher 
zur zweiten Schlußfolgerung : Der Handel 
zwischen diesen beiden Wirtschaftsblöcken 
EWG und EFTA ist, wie schon der Herr 
Berichterstatter in seinen Ausführungen an
gedeutet hat, in den letzten Jahren enorm 
gestiegen, also nicht nur in der EWG und 
nicht nur in der EFTA selbst, sondern auch 
zwischen EWG und EFTA, und zwar in 
dem Zeitraum von 1958 bis 1963 um 71 Pro
zent ; im Jahre 1963 allein um 18 Prozent ; 
mit dem Vereinigten Königreich um 105 Pro
zent. Der Import in die EWG war stärker 
als deren Export in die EFTA, ja sogar 
stärker als die Exporte der EFTA-Staaten 
untereinander. In dem gleichen Zeitraum 
stiegen die Importe innerhalb der EFTA 
um 59 Prozent, in der EWG um 131  Prozent. 

Daraus ist ersichtlich, daß sich, wie ich 
schon sagte, der Handel innerhalb der Wirt
schaftsblöcke in einem unerhörten Ausmaß 
intensivierte, daß er sich gewaltig vermehrte. 
Es ist demnach die Meinung, daß wir in Europa 
eine wirtschaftliche Kluft haben, höchstens 
in dem Sinne richtig, daß der Handel zwischen 
diesen Gebieten möglicherweise noch größer 
wäre, wenn der Zerfall in die zwei Wirt
schaftsblöcke EWG und EFTA nicht vor
handen wäre. Aber durch den gewaltigen 
Impuls, den die ganze Wirtschaft bekommen 
hat, ist eine solche drohende Entwicklung 
vorläufig nicht sichtbar ; allerdings mit einer 
Ausnahme : Es gibt bestimmte Gebiete in 
Europa, wo eine mangelnde Regelung ihrer 
Beziehung zur EWG von katastrophaler Be
deutung wäre. Das wäre beispielsweise im 
agrarischen Sektor für Dänemark der Fall 
und hinsichtlich der Gesamtwirtschaft für 
Österreich. Das sind die beiden Punkte, 
wo die Gefährlichkeit des Bestehens der beiden 
Blöcke schon heute ersichtlich ist, trotz 
dieses gesamten großen Wirtschaftsaufschwun
ges, den der europäische Kontinent genom
men hat und der heute Europa zu einer 
wirklich großen Wirtschafts macht gemacht 
hat. 

Meine Damen und Herren ! Ich will uns 
jetzt eine Statistik ersparen, aber die EWG 
ist der stärkste Handelspartner der Welt, 
und der zweitstärkste Handelspartner ist 
heute bereits die EFTA geworden. EWG 
und EFTA zusammen bedeuten ungefähr 
zwei Drittel des gesamten Welthandels und 
ungefähr ebensoviel der Konzentration des 

Weltkapitals. 50 Prozent aller Geschäfts
abschlüsse werden heute noch über die Lon
doner City getätigt, und wenn ich jetzt noch 
die Geschäftsabschlüsse in den Ländern der 
EWG am Kontinent dazunehme, dann be
deutet das, daß ungefähr 70 Prozent aller 
Geschäftsabschlüsse der Welt im Rahmen 
der Länder der beiden wirtschaftlichen Inte
grationsformen in Europa abgewickelt wer
den. 

Nun aber bietet sich folgendes Problem : 
Es ist sicherlich eine Illusion, zu glauben, daß 
die doppelte Existenz von EWG und EFTA 
in den nächsten Jahren aufhören wird. Wir 
sehen keinerlei Anzeichen dafür, daß die EFTA 
beispielsweise durch bilaterale Abkommen 
oder durch einen multilateralen Vertrag gleich
sam in die EWG aufgehen würde. Die beiden 
Wirtschaftssysteme werden nun, ob wir wollen 
oder nicht, ob wir es begrüßen oder nicht, in 
einer geschichtlich absehbaren oder nicht ab
sehbaren Zeit nebeneinander existieren. Das 
bedeutet aber, daß die Ideallösung einer Fusion, 
die wir anstreben, nach dem, wie wir es derzeit 
sehen, nicht zu erreichen ist. 

Es stellt sich folgende Frage : Soll man des
wegen, weil die Fusion nicht möglich ist, auf 
eine weitere Bemühung um eine Integration des 
gesamten Raumes verzichten 1 Ich möchte 
meiner Überzeugung Ausdruck geben, daß man 
das nicht tun soll. Dort, wo eine Fusion nicht 
möglich ist, müssen wir zu einer Koope
ration gehen ; wo das ambitiöse Instrument 
nicht gelingt, müssen wir uns mit bescheidenen 
Mitteln vorläufig zufrieden geben. Ich sage, 
wir müssen dort kooperieren und koordinieren, 
wo wir nicht in der Lage sind, zu fusionieren. 

Und damit komme ich zu einem zweiten 
Vorschlag : Ich möchte der Bundesregierung 
nahelegen, die Initiative zu einer stärkeren 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Blöcken 
auf den Gebieten zu ergreifen, auf denen sich 
eine solche Möglichkeit abzeichnet. Und dazu, 
meine Damen und Herren, wollte ich einige 
Anregungen geben. Eine solche Zusammen
arbeit ist besonders im sozialen Bereich mög
lich. Der "EWG-Außenminister" Rey hat am 
22. Oktober 1963 erklärt, daß "eine große An
zahl sozialer Regelungen, die von der EWG be
schlossen wurden, auch von den EFTA-Ländern 
übernommen werden könnten" . Wir haben 
darüber im Europarat eine Reihe von Verhand
lungen geführt, wir haben dort Anregungen 
ausgearbeitet. Dazu gehört beispielsweise die 
Regelung betreffend Grundsätze von gleicher 
Zahlung für gleiche Arbeitsleistung bei II?-.änn
lichen und weiblichen Arbeitskräften, die Uber
nahme der zehn Grundprinzipien für die An
wendung einer gemeinsamen Berufsausbildung, 
die Schlußfolgerung der Experten zur Förde
rung der Familienpolitik, die Verordnung 
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Nr. 1 5  über die Anfangsmaßnahmen zur Er
reichung einer Freizügigkeit der Arbeitskräfte 
in der gesamten Gemeinschaft, die übernahme 
bestimmter Sicherungen für Gastarbeiter. 
Besonders könnte die Verordnung, betreffend 
Freiheit der Arbeitskräfte, vom 6. und 7. Jän
ner 1964, angenommen vom EWG-Ministerrat 
in seiner 1 22. Sitzung, angewendet werden. 

Weitere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit : 
gemeinsame Ausarbeitung eines gemeinsamen 
Statutes der europäischen Autobahnen - eine 
Forderung, die sowohl von der Konsultativ
versammlung als auch vom Europaparlament 
mehrfach gestellt worden ist. Überhaupt er
scheint eine gemeinsame Arbeit an einer euro
päischen Transport- und Infrastruktur eine der 
wichtigsten Methoden paritätischer europäi
scher Zusammenarbeit zu sein - etwas, was 
doch wirklich nicht durch politische Überle
gungen gehindert wird. Hier handelt es sich 
vor allem um Straßenanlagen der EvVG- und 
EFTA-Länder, die von besonderer Bedeutung 
für die Schweiz und Österreich sind. Alle damit 
in Verbindung stehenden Probleme, wie Tarife, 
und Abgaben, technische Bestimmungen, 
können gemeinsam beraten und beschlossen 
werden. 

Ich erlaube mir dazu die Anregung, daß dies 
durch neuzuschaffende Organe vorbereitet und 
durchgeführt wird, die ähnlich aufgebaut sind 
wie die Spezialkommissionen, die durch die 
Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl einerseits, Österreich und 
der Schweiz andererseits bereits errichtet wur
den und bestehen. Insbesondere gilt das für 
den Artikel 8 der Vereinbarungen. In solchen 
Organen könnten die Beschlüsse, da es sich ja 
um keine grundsätzlichen Fragen der Souveräni
tät handelt, auch mit Mehrheit gefaßt 
werden. Das gibt es bereits, das ist also an sich 
keine Neuheit, die hier eingeführt werden 
müßte. Und zwar gibt es das bereits laut 
Artikel 6 des Assoziationsabkömmens zwischen 
der EFTA und Finnland. Dieser Artikel be
stimmt zwar, daß die Entscheidungen des 
EFTA-Ministerrates für Finnland nur dann 
verbindlich sind, wenn dies Finnland vollinhalt
lich akzeptiert hat. Aber in bestimmten 
Fällen kann der Assoziationsrat Entscheidun
gen mit Mehrheit beschließen. Bestimmte Ent
scheidungen des EFTA-Ministerrates können 
nämlich dem Assoziationsrat auf Verlangen 
eines der beiden Partner des Assoziationsver
trages übermittelt werden, und der Asso
ziationsrat kann bestimmen, daß die Ent
scheidungen des EFTA-Ministerrates auch für 
Finnland bindend sind. Und zwar kann er 
eine solche Entscheidung bereits durch vier 
Vertragspartner beschließen. Das ist also 
nicht die Stimmeneinheit, sondern eine Mehr
heit. 

Man kann also, wenn man will, diese verschie
denen divergierenden Prinzipien, die oft der 
Streitpunkt der Theoretiker sind, durch ein 
Studium praktischer Lösungen, die es heute 
bereits gibt, auf konkrete Fälle anwenden. Ei
gentlich sehe ich die Ökonomie nicht ein, daß 
man sich immer über neue Lösungen den Kopf 
zerbricht, wenn es bereits bestehende gibt. 

Es gibt noch andere Beispiele, so etwa 
das Europäische Patentabkommen, über das 
derzeit verhandelt wird. Die EFTA-Staaten 
haben in diesem Zusammenhang an die EWG
Länder eine Anfrage, betreffend eine intensivere 
gesamteuropäische Zusammenarbeit, gerichtet. 
Die Anwort darauf ist noch nicht erfolgt. Da
nach wären die Bemühungen zur Vermeidung 
von Doppelbesteuerungen ein Gegenstand sol
cher gemeinsamer Regelungen. Hier könnten 
die beiden Ländergruppen parallele Maßnahmen 
bei ständiger Konsultierung durchfüluen. 
Sowohl die EFTA wie auch die EWG arbeiten 
derzeit multilaterale Konventionen zu diesem 
Zwecke aus, und hier könnte die OEOD, die 
auch auf diesem Gebiet arbeitet, koordinierend 
einwirken. Es gibt da noch eine Reihe anderer 
Gebiete, wo paralleIs oder koordinierte Maß
nahmen ergriffen werden könnten : in tech
nischen Fragen, in Fragen des Ursprungszeug
nisses, in statistischen Fragen und beispielsweise 
bei den verschiedenen Bemühungen zur Stabili
sierung der Konsumentenpreise. 

Meine Damen und Herren ! Ich habe diese 
Anregungen deswegen gemacht, weil es mir 
notwendig erscheint, daß wir uns durch das 
Bestehen dieser beiden Wirtschaftsblöcke 
nicht völlig von den Bemühungen um eine ge
samteuropäische Integration abdrängen lassen. 
Es gilt das insbesondere deswegen, weil wir 
sehen, daß in Europa in geistiger Hinsicht doch 
gewisse Ermüdungserscheinungen zu bemerken 
sind. Die große Begeisterung für die euro
päische Integration hat nicht nur das Feuer 
verloren, das sie früher gehabt hat ; sicherlich 
deswegen, weil im Zuge der Administrierung, 
der Verwaltung einer großen Idee sehr viel von 
iluem Schimmer verlorengeht, den sie einmal 
gehabt hat, als sie noch ein Traum gewesen ist. 

Gewiß ist die europäische Zusammenarbeit 
nicht das Verdienst einer solchen ungestümen 
ideologischen Bewegung , womit die bis
herigen Ideologien des Nationalismus und des 
Kommunismus mit einem gleichen Fanatismus 
niedergekämpft worden wären. Mancher Euro
päer, der die Dringlichkeit und die Einmalig
keit der europäischen Integration klar erkannt 
hat, war und ist bedrückt von der sanften Passi vi· 
tät, mit der seine Ideen da und dort akzeptiert 
werden, von dem Mangel an europäischem 
Kampfgeist und von dem Mangel an europäi
scher Leidenschaft. Doch es ist eine 
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Tatsache, daß gerade dieses Abrücken 
vom doktrinären Fanatismus für unsere 
Zeit typisch ist. Wahrscheinlich ist die 
moderne Wohlfahrtsstaatsgesellschaft mit der 
fanatischen Ideologie vergangener Jahrzehnte 
und Jahrhunderte unvereinbar. 

wahrscheinlich der erste zu lösende Sonderfall 
sein, dem andere Fälle folgen, wenn wir in der 
europäischen Integration weiterschreiten. 

Die Probleme des Ostens kommen dazu. Wir 
sehen, daß sich im Osten und Südoste!! große, 
gewaltige Veränderungen vollziehen, die für die 

Eine in den EWG-Ländern durchge- nächsten zwei oder drei Jahrzehnte von größter 
führte Befragung hat ergeben, daß die Bedeutung sein werden. Wir beobachten die 
heutige Jugend wenig nationalistisch ist. Situation in Rumänien. Wir sehen, daß heute 
Aber sie ist auch zur europäischen Ein- in Ländern wie der Sowjetunion der Lebens
heit zwar durchaus positiv eingestellt, emp- standard der Massen mit allen politischen und 
findet sie aber nicht als Problem, das von ihr psychologischen Begleiterscheinungen ansteigt. 
eigenes Denken und eigenes Handeln verlangt. In den übrigen Ländern des Ostens sehen wir 
Das ist, wenn ich so sagen kann, ein "Europa ähnliche Bewegungen, ähnliche Ent·wicklungen. 
der Ferien", das die europäische Jugend nach Wir sehen auch, daß im Osten eine gewisse 
dem Niederbruch aller Grenzformalitäten, nach Tendenz besteht, mit der EWG und mit anderen 
dem Verschwinden aller Schwierigkeiten auf europäischen Integrationsorganen Fühlung zu 
dem Devisensektor genießt. Der Wohlfahrts- nehmen. Jugoslawien hat bei der OECD eine 
staat hat viele Geldmittel mit sich gebracht. Beobachterposition. Wir sehen die jugoslawi
Die europäische Jugend genießt dieses "Europa schen Bemühungen in Brüssel, wir hören von 
der Ferien" , ohne sich viele Gedanken darübel' zu solchen in Rumänien, ja man spricht sogat
machen, wie schwer man es einmal erkämpfte schon davon, daß sich gewisse Kontakte zwi
und was noch alles in der Zukunft zu tun sein schen der EWG und der Sowjetunion anbahnen. 
wird. �i�. g�nießt �ie verschie�enen �eschenke Alles das zeigt, daß etwas ganz Neues im 
d�r freI�uglg

.
en W�r.tsch�ft, dIe es In Europa vVerden ist. Das Dilemma der Sowjetunion 

gIbt . . DIe seme��eItIge U?�rzeugung, �aß uns besteht darin, daß dort ein Drang zu höherem 
nur e�ne eu:opalsche

. 
polItIsche Gememschaft Lebensstandard existiert, zugleich aber die 

v?r emer. wIrtschafthc�en Katastrophe retten , Notwendigkeit besteht, zur Erfüllung der Wirt
k�n�e, ?Ibt es heute lllcht mehr . . �aher leben schaftspläne den Handel mit dem Westen auf
WIr m emem Europa der Prospentat, un� der rechtzuerhalten und auszubauen. Zu gleicher 
Impuls, der von untenher kommen mußte, Zeit besteht aber die Entschlossenheit die 
der insbeso�dere vo� der europäi.schen Jugend wirtschaftliche Stärkung Europas nicht zu 

'
einer 

kommen mußte, WIrd oft vermißt. politischen oder gar militärischen Gefahr für 
In dieser Situation ist es eine besondere Auf- die Sowjetunion werden zu lassen. Für den 

gabe der Regierungen, aber auch eine Aufgabe Osten ist aber vielleicht der Umstand noch 
der Parlamente, dort integrationsfördernd, maßgeblicher, daß bei den Satellitenstaaten 
integrationszwingend zu wirken, wo es eben nach der vollendeten revolutionären Umwäl. 
die breite europäische Öffentlichkeit den Re- zung im Inneren immer mehr und mehr eine 
gierungen und den Parlamenten überläßt, Evolution werdender nationaler Selbständigkeit 
ihr weitere Geschenke der Integration zu über- nach außen im Gange ist . Das ist ein großes 
mitteln. Es müssen also die Regierungen die Problem für ganz Europa, insbesondere aber 
Initiative ergreifen. ein Problem für Österreich, denn alles das sind 

Österreich ist nicht der einzige schwierige Geschehnisse an oder nahe unserer Grenze, 

Fall der Integration. Das ist keineswegs so. Geschehnisse, die für unsere eigene Zukunft von 

Es gibt heute schon eine ganze Reihe von größter Bedeutung sind, ich möchte fast sagen, 

Problemen, für die an sich in den EW"G-Ver- es sind für uns die  Geschehnisse der Zukunft. 

trägen strukturell vorgesehen ist, die aber mit Meine Damen und Herren ! Zwar sind wir 
dem dort vorgesehenen System nicht mehr be- unserer gesamten wirtschaftlichen, gesellschaft
wältigt werden können, beispielsweise die Asso- lichen und geistigen Struktur nach ein uner
ziation nach Artikel 238.  Afrikanische Länder schütterlicher Bestandteil der westlichen Welt, 
müssen heute schon versuchen, mit der EWG zu aber unsere eigentliche Aufgabe im Ablauf der 
einer Vereinbarung zu kommen. Man prägt hier europäischen Geschichte liegt im östlichen 
den Terminus von Assoziationsabkommen sui Mitteleuropa und im Südosten. Zwar leben wir 
generis. Ich denke beispielsweise an die seit tausend Jahren mit den Völkern des Donau
Assoziationsbemühungen der iberischen Länder raumes, an deren Schicksal wir innigen Anteil 
oder der nordafrikanischen Länder. Die Not- nehmen, gemeinsam, aber wir sind für die öst
wendigkeit, flexible Lösungen zu finden, wird liehe Welt nur so lange von Bedeutung, als uns 
immer größer werden. Die Sonderfälle, vor die die westliche Welt zu sich zählt. Die eine und 
die EWG gestellt sein wird, werden keineswegs die andere Aufgabe,  Ergebnisse unserer geo
mit Österreich enden, sondern Österreich wird graphischen Lage und der europäischen Ent-
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wicklung, setzen voraus, daß wir niemals irgend 
jemandes Provinz werden. 

Weltanschaulich gesehen ist echte Neutrali
tät der stärkste Garant gegen den Neutralismus. 
Die österreichische Neutralität ist, historisch 
gesehen, nichts anderes als das äußere Symbol 
einer folgenschweren Evolution mitteleuro
päischer Geschichte. Sie ist nach einer Genera
tion funktionsloser tragischer österreichischer 
Existenz das Wiedererwachen der Subjektivität 
des Donauraumes, wenn auch nur auf einem 
kleineren Gebiet als in der Vergangenheit. 

Durch den Staatsvertrag hat Österreich seine 
nationale Souveränität wieder erlangt, durch die 
Neutralität hat es seinen internationalen Stand
punkt fixiert - zum Unterschied zur Bundes
republik, die ihren Standpunkt durch die 
Europapolitik erhielt. Durch den Beitritt zur 
OEEC, OECD und zum Europarat haben wir 
das Ausmaß unserer Mitarbeit an der gesamt
europäischen Integration festgelegt und durch 
die Aufnahme in die Vereinten Nationen ein 
Mitwirken in weltweitem Ausmaß, wenn auch 
nur in bescheidener Form gesichert. Durch ein 
wirtschaftliches Übereinkommen mit der 
EWG soll die ökonomische Grundlage zur Durch
führung dieser Aufgaben gesichert und ver
breitert werden. 

Meine Damen und Herren ! Zum Unter
schied von unserer Situation in den Jahren 
1 955 und 1956 stehen wir heute dieser äußeren 
Aufgabe nicht mit der gleichen inneren Ge
schlossenheit gegenüber. Die Gefahr droht, 
daß wir in einer überaus entscheidenden 
Periode unseres staatlichen Lebens das er
leiden, was iman in der Vierten Französischen 
Republik - die ebenso wie die deutsche 
We�.marer Republik �it der jetzigen Situation 
in Osterreich große Ahnlichkeiten aufweist -
als "ingouvernabel" bezeichnete. Es ist eine 
Tatsache, daß Nationen aus ihren Erfahrungen 
die richtigen Schlußfolgerungen erst dann 
ziehen, wenn es zum Handeln zu spät ist. 

Bedeutung, das aber auch deshalb, weil doch 
dringende Probleme vor Österreich stehen, 
die in der Zukunft bewältigt werden müssen, 
in den nächsten Monaten, im Laufe dieses 
und des nächsten Jahres. 

Im nächsten Jahr jährt sich zum zehnten 
Mal der Tag des Abschlusses des Öster. 
reichischen Staatsvertrages. Der Abschluß 
des Österreichischen Staatsvertrages im Jahre 
1955 bedeut�te für die Welt den Anfang 
einer neuen Ara internationaler Beziehungen. 
Er bedeutete den Beginn einer langsamen 
und schwierigen Besserung der Atmosphäre 
zwischen Ost und West, den Anfang zur 
wenn auch nur schrittweisen Lösung der 
schweren Probleme, die in dem Jahrzehnt 
vorher so drückend auf der Welt gelastet 
haben. 

Dieses Ereignis des Jahres 1955 hat also 
nicht nur für uns, sondern auch für die Welt
politik große Bedeutung. Daß dem so ist, 
sehen wir aus Ereignissen, die später gewesen 
sind: die Vereinten Nationen errichteten eines 
ihrer wichtigsten Organe, die Atomenergie
organisation, in Wien, ein Zeichen des Vertrau
ens von Ost und West ; oder die Zusammenkunft 
Kennedys und Chruschtschows in Wien. So 
scheint es mir nicht ausgeschlossen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, daß sich 
im Laufe des nächsten Jahres die Regierungs
chefs der Großmächte noch einmal in Wien 
treffen, um die weltpolitischen Probleme zu 
behandeln und um sich weiter zu bemühen, 
die Spannungen zwischen Ost und West zu 
lindern und zur Lösung der großen Probleme 
zwischen den Welthemisphären beizutragen. 

Unsere eigentliche Funktion besteht im 
unentwegten Bemühen, von den Gegensätzen 
über einen Ausgleich zur Synthese zu finden. 
Mit der Lösung dieser Aufgabe dienen wir 
am allerbesten uns, aber wir dienen damit 
auch am allerbesten Europa. (Beifall bei der 
(J VP.) 

-

Es ist nicht zu erwarten, daß die echten Präsident : Als nächster Redner ist zum Wort 

und künstlichen Probleme, die unsere Koalition gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Kleiner. 

belasten, bis zum Herbst bereinigt sein werden. Ich erteile es ihm. 

Nichts weist darauf hin, daß die Kurzsichtig- Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) : Herr 
keit der Einsicht weichen wird. Aber ich Präsident ! Hohes Haus ! Der Bericht über 
erlaube mir, hier folgendes zu sagen : Wir den Stand der Integration, den uns die Bundes
sind doch gerade im Bereich der Integration regierung vorgelegt hat, enthält nicht nur 
zu einer gewissen Annäherung der Standpunkte eine Information über den Stand der Behand
und der Auffassungen gekommen. Wäre es nicht lung unseres Assoziierungsansuchens oder des 
möglich, daß wir bei den kommenden Ver- Ansuchens um ein Arrangement mit der EWG 
handlungen mit der EWG, aber besonders sondern auch eine große Übersicht über di� 
bei unseren Integrationsbemühungen, diesen mit der Integration zusammenhängenden Pro
ganzen Bereich unserer außenpolitischen und bleme, so daß wir auch deshalb der Bundes
außenhandelspolitischen Tätigkeit aus den vor regierung für diese Vorlage Dank sagen 
aller Welt geführten Koalitionsstreitigkeiten können. 
ausklammern � Das, glaube ich, wäre eine Der Bericht schließt mit dem 15. März 
staatspolitische Notwendigkeit von allergrößter , dieses Jahres ab, tatsächlich aber sind seine 
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Angaben und seine Feststellungen auf das Rücksicht zu nehmen haben ; es wäre bereit, 
Ende des vergangenen Jahres abgestellt. Ich jeweils entsprechende Konsultationen mit der 
darf mir die Bemerkung erlauben, daß der EWG zu führen. 
Bericht soweit nicht mehr ganz aktuell ist. 4. Österreich strebt die vollständige Be
Das ist keine Schuld der Bundesregierung. seitigung aller Zölle und mengenmäßigen Be
Wenn ein Bericht mit dem Stand vom 15.  März schränkungen im Warenverkehr mit Staaten 
abgeschlossen wird und im Juni bereits dem der Gemeinschaft an. 
Nationalrat vorliegt, so ist das durchaus 
noch rechtzeitig. Aber inzwischen haben sich 
doch maßgebende Dinge, die in diesem Bericht 
behandelt und beurteilt werden, geändert. 
Auf die maßgeblichste Erscheinung in diesem 
Zusammenhang hat Herr Dr. Toneie hin
gewiesen, nämlich daß sich in nächster Zeit 
der EWG-Ministerrat mit dem Kommissions
bericht der EWG über das österreichische 
Ansuchen beschäftigen wird. 

Bereits am 7 . Juni hat die internationale 
Presse berichtet, daß der Kommissionsbericht 
nun fertig ist, aber vorläufig noch nicht 
veröffentlicht wird. Es gibt aber doch Leute 
und Zeitungen, die über den Inhalt dieses 
Berichtes sehr Detailliertes zu sagen wissen. 
So schreibt die "Neue Zürcher Zeitung" über 
die Auffassungen der EWG-Kommission, und 
auch Herr Dr . Nemschak, der bekannte Leiter 
des Österreichischen Institutes für Wirtschafts
forschung, beschäftigte sich in einem Vortrag 
mit der Problematik unseres Ansuchens und 
mit der Stellungnahme der EWG-Kommission 
dazu. Beide orientierten sich nach der Er
klärung, die die österreichische Bundesregie
rung im Juli 1962 dem EWG-Ministerrat 
abgegeben hat. Ich halte es für zweckmäßig, 
den Inhalt dieser Erklärung, wie er im Bericht 
dargestellt ist, kurz wiederzugeben, weil mir 
das für die Auseinaridersetzung mit den Vor
prüfern des noch nicht bekannten Kommis
sionsberichtes wichtig erscheint. 

Es heißt in dem Bericht der Bundes
regierung, daß der maßgebliche Inhalt der 
Erklärung, der noch ergänzt ist durch die auf
bauenden Instruktionen, die die Bundes
regierung in ihren Sitzungen vom 10. Juni 
1963 und 24. Oktober 1963 beschlossen hat, 
folgender ist : 

1 .  Die aus dem Staatsvertrag und der 
immerwährenden Neutralität Österreichs er
fließenden Verpflichtungen müssen eingehalten 
werden. 

2. Aus diesem Grunde verlangt Österreich 
insbesondere die grundsätzliche Möglichkeit 
der Kündigung beziehungsweise Suspendierung 
des Vertrages. 

3. Als weitere Folge muß sich Österreich 
auch das Recht vorbehalten, Zoll- und sonstige 
Handelsverträge im eigenen Namen mit Dritt
staaten abzuschließen ; allerdings wird Öster
reich beim Abschluß solcher Verträge auf 
den Inhalt seines Arrangement mit der EWG 

5. Österreich ist bereit, seinen Zolltarif 
an den der EWG anzugleichen. 

6. Österreich ist bereit, seine Agrarpolitik 
weitgehend an die Agrarpolitik der EWG 
anzugleichen. 

7. Österreichischerseits besteht die Bereit
schaft, auch andere Gebiete der österreichischen 
Wirtschaftspolitik weitgehend mit der der 
Gemeinschaft zu koordinieren. 

Es wird dann noch darauf hingewiesen, 
daß die Frage der weiteren Zugehörigkeit 
Österreichs zur EFTA im Falle eines Arrange
ments mit der EWG bei den informativen 
Besprechungen von EWG-Seite mehrmals an
geschnitten wurde, und es wurde geltend 
gemacht, daß vom Standpunkt der EWG 
aus gesehen eine Teilnahme an zwei Präferenz
systemen voraussichtlich nicht akzeptabel sein 
wird. Dazu bemerkt der Bericht, daß der 
österreichische Missionschef hiezu erklärt hat, 
daß Österreich zwar eine Doppelzugehörigkeit 
vorziehen würde, jedoch andere Lösungen 
nicht ausschließt. 

Gerade mit dem Problem der Doppelzuge
hörigkeit Österreichs zu den beiden Integra
tionssystemen hat sich in dem von mir schon 
erwähnten Vortrag Herr Dr. Nemschak ein
gehend beschäftigt. Aber ich möchte, bevor 
ich auf das Problem der Doppelzugehörigkeit 
eingehe, noch darauf hinweisen, daß Herr 
Dr. Nemschak eine etwas merkwürdig er
scheinende allgemeine Auffassung von den 
Grundprinzipien der Integration, wie sie Öster
reich anstreben soll, hat. Er sagt zum Beispiel, 
daß man wohl im Laufe der letzten Jahre 
langsam begriffen habe, daß eine Assoziation 
Österreichs mit der EWG nur auf der Basis 
einer Zollunion plus Harmonisierung und Ko
ordinierung der gesamten Wirtschaftspolitik 
möglich ist. Diese mit der Vorstellung der 
Bundesregierung nicht in Einklang zu bringende 
Konstruktion wird noch durch den Vorschlag 
ergänzt, daß man eine Assoziation mit Mit
bestimmung anstreben solle, die darin bestehen 
soll, daß Österreich im Ministerrat der EWG 
Sitz und Stimme eingeräumt wird und daß 
es in allen Institutionen der EWG, wie in 
der Kommission, dem Gerichtshof und so 
weiter, mitwirken soll. 

Meine Damen und Herren ! Herr Dr. Nem
schak sagt dazu selbst, daß dieser Integrations
typus neu sein mag, und er muß erst in allen 
seinen Konsequenzen, insbesondere in seinen 
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politischen, zu Ende gedacht werden. Es 
wäre wohl empfehlenswert, daß man sich, 
bevor man eine solche Neukonstruktion in 
die Öffentlichkeit bringt, zuerst einmal mit 
den politischen Konsequenzen, die dabei ge
sehen werden, beschäftigt, denn gerade in 
Ansehung der politischen Konsequenzen er
scheint mir eine solche Konstruktion absolut 
unmöglich zu sein. Schon die Vorstellung, 
daß eine Assoziation Österreichs nur auf der 
Basis einer Zollunion möglich wäre, entspricht 
nicht unseren Vorstellungen und entspricht 
auch nicht den Vorstellungen der Bundes
regierung, wie sie sie in ihrer Erklärung vom 
28. Juli 1 962 vor dem Ministerrat der EWG 
abgegeben hat. 

Österreich will Zoll- und sonstige Handels
verträge im eigenen Namen mit Drittstaaten 
fLbschließen können. Das ist aber dann nicht 
möglich, wenn sich Österreich in dem Ver
hältnis einer Zollunion zur EWG befindet, 
denn dann gibt es für einen solchen Staat 
keine eigene 'Zoll- und infolge einer Zollunion 
auch keine eigene Handelspolitik. 

Das hat Herr Dr. Nemschak offenbar über
sehen. Was er als neuen Integrationstypus 
vorschlägt, ist in Ansehung der politischen 
Verpflichtung Österreichs zur immerwährenden 
Neutralität einfach unmöglich. Man muß ja  
auch die Frage stellen, welcher Unterschied 
dann zwischen dem Verhältnis, das hier vor
geschlagen wird, und einer Vollmitgliedschaft 
besteht, wenn Sitz und Stimme im Ministerrat 
und Mitwirkung in allen anderen Institutionen 
der EWG vorgeschlagen, ja geradezu gefordert 
werden. Eine Vollmitgliedschaft Österreichs 
- darüber sollten sich aber alle Österreicher 
und alle, die öffentlich dazu Stellung nehmen, 
klar sein - ist gerade in Ansehung unseres 
Neutralitätsstatus nicht möglich. Daher muß 
man eine solche Konstruktion und einen 
solchen Vorschlag als den Verhältnissen nicht 
entsprechend wohl ablehnen. 

Was die Doppelmitgliedschaft betrifft, ist 
es merkwürdig, daß man nicht verstehen will, 
daß sich Österreich doch nicht der Gefahr 
aussetzen kann - auf die auch hier im Hause 
schon wiederholt hingewiesen wurde , 
zwischen die Diskriminierung beider Inte
grationssysteme zu geraten. Darum geht es, 
wenn man von der EWG verlangt, daß man 
nicht die völlige Lösung von der EFTA 
fordert. Wenn man den Ausführungen der 
"Zürcher Zeitung" Glauben schenken kann, 
so ist auch die EWG nicht so brüsk und 
rücksichtslos der Meinung, daß das nicht in 
Frage komme. Es heißt in dieser Äußerung, 
daß es die EWG zwar nicht als akze-ptabel 
betrachtet, daß Österreich Doppelmitglied bei 
ihr und bei der EFTA ist, aber im Bericht 

der Bundesregierung wird darauf hingewiesen, 
daß die Kommission in ihrem Bericht einen 
Zusatz machen wird, nach dem Österreich 
in einem fortgeschrittenen Stadium der Ver
handlung eine endgültige Stellungnahme zu 
dieser Frage abgeben wird. Das ist also 
nicht im voraus die Erklärung, daß das über
haupt nicht in Frage kommt, sondern es 
besteht zunächst die Meinung, daß das nicht 
möglich sein werde, aber es zeigt sich, daß 
man diese Frage prüfen will. Auf öster
reichiseher Seite gebietet aber nichts, schon 
im voraus auf diesen Wunsch, den wir einmal 
ausgesprochen haben, zu verzichten. So muß 
man also von allen, die zu diesen Dingen 
Stellung nehmen, verlangen, daß sie nicht 
päpstlicher sind als der Papst - in diesem 
Falle die EWG -, sondern daß sie überhaupt 
erst einmal die Äußerung der EWG auf Grund 
des Berichtes der Kommission an den EWG
Ministerrat abwarten. Dann wird man ja sehen, 
ob es unumgänglich ist, auf die gleich
zeitige Mitgliedschaft bei beiden Integrations
systernen - ich nehme an, dies ist ja  fLuch 
nur für eine bestimmte Zeit gedacht - zu 
verzichten. 

Ich muß aber noch auf die Äußerung des 
Herrn Dr. Nemschak hinweisen, der für 
Österreich ein realistisches Integrationskon
zept verlangt, "das nicht nur die eigenen 
Interessen und Sonderwünsche im Auge hat, 
sondern auch verständnisvoll auf die unab
dingbaren Erfordernisse der EWG Bedacht 
nimmt".  Ich muß schon sagen : Das ist eine 
merkwürdige Forderung, die da an uns gestellt 
wird. Wir sollen uns den Kopf darü ber 
zerbrechen, welche unabdingbaren Forderungen 
die EWG an uns hat. Darauf kann man auf 
gut wienerisch nur sagen : Na, Ehnare Sorgen 
möcht' ich haben, Herr Dr. Nemschak. 

Die EWG wird sicherlich selbst daran 
denken, ihre unabdingbaren Erfordernisse in 
den Beratungen mit der österreichischen Mis
sion geltend zu machen. Es muß also keines
wegs sein, daß wir uns von vornherein gleich 
darauf einrichten : Um Gottes Willen, passen 
wir nur ja auf, was etwa der EWG unbedingt 
wicht.ig ist ! Wichtig ist für uns, was wir 
brauchen und was wir wollen, und das soll 
man zur Geltung bringen. 

Ebenso merkwürdig ist, daß diesen 
Ausführungen folgende Feststellung an
geschlossen wird : "Es steht außer Dis
kussion, daß Österreich seine Verpflichtungen 
aus Staatsvertrag und Neutralität gewissen
haft erfüllen muß. Aber diese Verpflichtungen 
dürfen, aus welchen Motiven immer, nicht 
so rigoros definiert werden, daß unser Land 
praktisch aus der europäischen Integration 
ausgeschlossen und in seiner Existenz gefährdet 
wird." 
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Dazu ist zu sagen, daß es ja nicht nur 
darauf ankommt, wie wir unsere Neutralitäts
verpflichtung definieren, sondern sehr maß
geblich auch darauf, wie die anderen, ins
besondere diejenigen, denen gegenüber wir 
die Neutralität versichern, diese unsere Ver
pflichtung definieren. Und verantwortlich kann 
man die Neutralitätsverpflichtung nicht streng 
genug definieren. Der Ratschlag, salopp zu 
sein oder das nicht so genau zu nehmen, ist 
ein Ratschlag, der nicht im Interesse Öster
reichs erteilt wird. 

Meine Damen und Herren ! Der neunte 
Bericht stellt im Zusammenhang mit der 
Darstellung der Außenhandelsentwicklung im 
zweiten Halbjahr 1 963 fest, daß die neuerliche 
Zollsenkung innerhalb der EWG-Länder auf 
40 Prozent des Ausgangsniveaus und die 
zweite Angleichung an den gemeinsamen 
Tarif um weitere 30 Prozent die Diskri
minierung der österreichischen Exporte in 
die EWG vom 1 .  Juli 1963 an erheblich 
verschärft hat. Diese Verschärfung der Dis
kriminierung ist sicherlich nicht beim Stand 
vom 1 .  Juli 1963 geblieben, sondern inzwischen 
fortgeschritten. Das müssen wir beachten, 
wenn wir uns mit den Fragen der Integration 
beschäftigen. 

Es ist erfreulich, daß sich die Außenhandels
beziehungen zu den EFTA-Staaten kräftig 
entwickelt haben. Ich habe aber schon 
in meiner Rede anläßlich der Budgetdebatte 
im Dezember des vergangenen Jahres darauf 
hingewiesen,  daß wir weder in den EFTA
Staaten noch in den anderen Gebieten des 
Außenhandels soviel werden aufholen können, 
daß wir es uns leisten könnten, auf den Markt 
der E"\VG zu verzichten. Das wäre auch absurd, 
und daher ist es unser "\Ville, ein Arrangement 
mit der EWG zustande zu bringen. 

Es ist durchaus zu begrüßen, daß sich die 
Presse, aber auch einzelne in der Öffent
lichkeit tätige Personen mit diesen Fragen 
beschäftigen und Versuche unternehmen, das 
Zustandekommen eines Arrangements mit der 
EWG zu stimulieren. Eine solche Stimulation 
muß aber auf geeignete Weise erfolgen und 
nicht auf die ·Weise, wie das Herr Bundes
minister Dr. Bock vor kurzem in einem Vor
trag getan hat, in dem er konkret und ohne 
Einschränkung erklärte, Österreich müsse auf 
die Zugehörigkeit zur EFTA verzichten. Öster
reich muß zunächst gar nichts ! Österreich 
muß leider warten, bis sich der EWG-Minister
rat meldet, und dann wird es Sache der 
Beratungen sein, ob man wirklich auf die 
Zugehörigkeit zur EFTA sofort verzichten 
muß. Bis dahin können österreichische Poli
tiker mit solchen konkreten Erklärungen, 
daß wir verzichten müssen, zuwarten. 

Mir scheint es nicht recht zusammenzu
passen, daß ein Mitglied der österreichischen 
Bundesregierung eine solche Erklärung abgibt, 
die Bundesregierung in ihrem Bericht aber 
erklärt, daß sie die Doppelzugehörigkeit noch 
immer vorziehen würde. Das verpflichtet ! 
Es ist daher nicht verständlich, wenn gesagt 
wird, wir müssen das oder jenes tun, und 
etwas anderes ist für uns nicht möglich. 
Das bedeutet, der EWG das Argument geradezu 
gratis und franko ins Haus zu liefern, sie 
sollen uns über die Frage der gleichzeitigen 
Zugehörigkeit zur EFTA überhaupt nicht 
reden lassen. 

Ich möchte dazu sagen, was schon wiederholt 
gesagt wurde, daß es uns um die Integration, 
daß es uns um ein Arrangement mit der EWG 
durchaus ernst ist, daß aber dieses Arrange
ment nur um folgenden Preis zustande kommen 
darf : 

1 .  \Vahrung unseres Neutralitätsstatus und 
Sicherung eines Kündigungs- und Suspendie
rungsrechtes, das wir wegen unserer Neutra
litätsverpflichtungen brauchen ; 

2. eine tragbare Lösung unseres Verhält
nisses zur EFTA ; 

3. Sicherung des wirtschaftlichen Effekts 
des Arrangements durch entsprechende Über
gangs- und Harmonisierungsregelungen. 

Natürlich werden wir Verpflichtungen über
nehmen müssen, aber sie müssen mit den 
berechtigten Interessen Österreichs und den 
gegebenen Möglichkeiten dieses Landes im 
Einklang stehen. Wir dürfen diese Interessen 
aber nicht durch Vorausverzichte beeinträch
tigen, bevor uns der Ministerrat der EWG 
die Bedingungen eines Arrangements bekannt
gegeben hat. Die EWG-Behörden werden es 
sicher nicht mißverstehen, wenn wir um die 
Durchsetzung unserer Interessen hart ringen. 
Wir aber sind verpflichtet, alles daranzusetzen, 
um ein für Österreich politisch und wirt
schaftlich tragbares Ergebnis zustande zu 
bringen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident : Als nächster Redner ist Ht:rr Abge
ordneter Dr. Kos zum Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Kos (FPÖ) : Hohes Haus ! 
Es kann einem Abgeordneten der Freiheit
lichen Partei nur aufrichtige Genugtuung berei
ten, wenn er hört, wie freudig heute der Ver
treter der Österreichischen Volkspartei fest
gestellt hat, daß es nun endlich so weit ge
kommen ist, daß sich die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft mit dem österreichischen 
Ansuchen - oder Antrag, wie man es nennen 
will - befaßt, denn es hat schon andere 
Stellungnahmen hier im Hause gegeben. Ich 
möchte mich doch etwas damit befassen, 
also einen Griff in die Vergangenheit tun. 
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Anläßlich dieses uns heute vorliegenden 
neunten Betichtes der Bundesregierung über 
den Stand der wirtschaftlichen Integration 
ist es praktisch nur noch eine Fleißaufgabe 
für mich, zu betonen, daß wir Freiheitlichen von 
jenem Zeitpunkt an, zu dem sich für Österreich 
die Notwendigkeit ergeben hat, zum Problem 
der europäischen Integration Stellung zu 
nehmen und einen eigenen Standort zu be
beziehen, immer wieder für eine möglichst 
enge Bindung Österreichs an die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft eingetreten sind. 

über diese von uns seit eh und je ver
tretene Forderung hinaus haben wir an zu
ständiger Stelle, nämlich hier in diesem Hohen 
Hause, eine ganze Reihe von Entschlie
ßungsanträgen eingebracht, am 26. Novem
ber 1 959 beispielsweise durch den Abgeord
neten Dr. Gredler einen Antrag mit dem Inhalt : 

"Die Bundesregierung wird ersucht, die 
geeigneten Schritte für einen Beitritt Öster
reichs zur Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft zu ergreifen." 

Anläßlich der Debatte über den Beitritt 
Österreichs zur EFTA am 23. März 1 960 haben 
wir es noch präziser formuliert und durch 
den Abgeordneten Dr. Kandutsch einen Ent
schließungsantrag eingebracht, der folgenden 
Wortlaut hatte : 

"Die Bundesregierung wird beauftragt, un
verzüglich Verhandlungen mit der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) auf
zunehmen, um die Möglichkeiten einer Asso
ziierung Österreichs an die EWG unter Wahrung 
der völkerrechtlichen Verpflichtungen Öster
reichs zu prüfen. Über das Ergenbis dieser 
Fühlungnahme ist dem Hauptausschuß des 
Nationalrates zu berichten." 

Wir Freiheitlichen haben damals durch 
unseren Sprecher Sie, meine Damen und 
Herren von der Österreichischen Volkspartei 
und von der Sozialistischen Partei, aufge
fordert, diese Entschließungsanträge, denen 
dann noch weitere gefolgt sind, in Verhand
lung zu ziehen und ihnen zuzustimmen. Es 
ist dem Herrn Abgeordneten Sebinger von 
der Österreichischen Volkspartei - er ist 
heute nicht mehr im Hause - vorbehalten 
geblieben, auf die Feststellung unseres Redners 
hin, daß sehr viele von Ihnen, sicherlich aber 
die Mehrheit, insgeheim diese Auffassung der 
Freiheitlichen teilen, die Frage zu stellen, 
ob wir Freiheitlichen denn Gedankenleser 
seien. Man brauchte aber schon damals 
kein Gedankenleser zu sein, um die Stimmung 
hier im Hause beurteilen zu können, denn 
das waren schon damals Überlegungen, die 
sich demjenigen als selbstverständlich auf
gedrängt haben, der sich mit den wirtschaft
lichen Gegebenheiten und Möglichkeiten Öster-

reichs auseinandersetzen mußte. Allein das 
Zahlenmaterial über unsere Volkswirtschaft 
hat schon damals so eindeutig für die EWG
Lösung gesprochen, daß sich von den zur 
Auswahl stehenden Alternativen praktisch 
nur diese eine mit Überzeugung angeboten hat. 

Aber mit Ihren Stimmen, meine Damen und 
Herren von den beiden Regierungsparteien, 
sind sämtliche Entschließungsanträge der Frei
heitlichen der Ablehnung verfallen, weil Sie 
damals glaubten, sich für die EFTA-Lösung 
entscheiden zu müssen. 

Wir wollen heute gar nicht untersuchen, 
inwieweit politische Überlegungen bestimmend 
waren, sich für diesen englischen Versuch 
einer Lösung der wirtschaftlichen Fragen 
Europas stark zu machen. Jedenfalls müssen 
wir uns aber heute angesichts einer sich 
am Horizont abzeichnenden Lösung unseres 
Verhältnisses zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft noch zusätzlich mit der Frage 
befassen, wie wir von der EFTA freikommen, 
ohne daß unsere Volkswirtschaft schwersten 
Schaden erleidet. Jedenfalls sind mehr als vier 
Jahre ohne besonderen Effekt verstrichen, 
ehe die freiheitlichen "Gedankenleser" nun
mehr doch recht behalten haben. 

Wenn nun aber der Herr Handelsminister 
in einem Artikel vom 2. Juni 1964 in der 
"Volkszeitung" ausführt : "Nur wer die Praxis 
internationaler Verhandlungen wirklich kennt, 
wird diesen ersten Erfolg, den wir in Brüssel 
erreichten, auch richtig zu würdigen wissen", 
und dann fortfährt : "Behauptungen, daß 
Österreich seinerzeit Chancen versäumt oder 
nicht alles unternommen hätte, was im Sinne 
der Erreichung eines Arrangements nützlich 
gewesen wäre, können nur von Leuten aufge
stellt werden, die die internationale Situation 
nicht kennen oder nicht kennen wollen", 
wenn der Herr Handelsminister das behauptet, 
dann fordern diese Feststellungen zu einer 
Entgegnung geradezu heraus. 

Da man j a  versucht, alles, was mit diesen 
Verhandlungen zusammenhängt, möglichst mit 
einem Mantel des Schweigens zuzudecken, 
frage ich von diesel' Stelle aus - und ich 
erwarte, daß mir die Antwort nicht schuldig 
geblieben wird -, was seit dem seinerzeitigen 
Antrag der östel'reichischen Bundesregierung, 
der uns als einzige Maßnahme bekanntge
worden ist, in der Sache EWG eigentlich 
unternommen wurde. Wir Freiheitlichen 
werden uns nicht damit abfinden, daß in 
der Art von billigen Sonntagsreden, die ja. 
zu nichts verpflichten, hier zu einem Thema 
Stellung genommen wird, das für Österreich 
von entscheidendster Bedeutung ist. 

Es geht aber noch weiter, denn der Herr 
Handelsministerführte nochaus : "SchonAußen
minister Figl hat im Herbst 1 956 bei jeder 
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sich bietenden Gelegenheit auf die Notwendig
keit der Regelung der wirtschaftlichen Bezie
hungen zwischen Österreich und der EWG ein
dringlich hingewiesen. Seither wurde keine 
Gelegenheit versäumt, um immer wieder auf 
die Dringlichkeit dieses Problems inner- und 
außerhalb Österreichs aufmerksam zu machen. 
Die Antworten, die Österreich jahrelang auf 
seine Vorstellungen von maßgeblicher Seite 
bekam, waren zwar stets freundlich, jedoch 
in Wirklichkeit ablehnend. "  

Meine heutige Fragestellung lautet daher : 
1 .  Wen hat Österreich auf die Notwendig

keit der Regelung hingewiesen, und wen hat 
es darauf aufmerksam gemacht ? 

2. Wann und wo hat Österreich diesen 
Hinweis vorgenommen, und wo hat es auf
merksam gemacht ? 

3. Wann hat Österreich eine ablehnende 
Antwort erhalten ? 

4. V on welchem zuständigen Organ der 
EWG hat Österreich die Antwort erhalten -
ich zitiere den Herrn Handelsminister -, 
"die Zeit sei noch nicht reif, man habe andere 
wichtigere Probleme" und so weiter. 

Eine ablehnende Stellungnahme ist uns 
Freiheitlichen sehr wohl bekannt, nämlich die 
des Herrn Handelsministers selbst vom 26. No
vember 1959 hier in diesem Hohen Hause, 
wobei er wortwörtlich ausführte : 

"Es ist also so, daß wir mit dem Vertrag 
von Stockholm" - der EFTA-Lösung -
"zunächst den österreichischen wirtschaft
lichen Interessen besser zu dienen glaubten, als 
wenn wir . . . einen anderen Weg direkt 
zur EWG versucht hätten, ganz abgesehen 
davon, daß es ja keinem der beteiligten 
Staaten bisher gelungen ist, eine Regelung 
im einzelnen mit der EWG zustande zu bringen."  

"Ich glaube also, so sagen zu können" -
sagte der Herr Handelsminister - :  "Der 
Weg, den wir nun in die Freihandelsassoziation 
gegangen sind, ist der Weg, der der öster
reichischen Wirtschaft die Möglichkeiten bietet, 
sich weiterhin auf die große europäische Inte
gration vorzubereiten." Und er schloß : 

"Ich finde, gerade ein Schritt, der noch 
lange nicht das Endziel ist , . . .  gerade dieser 
Schritt ist ein wahrhaft europäischer, weil 
er keine unnötigen Opfer auf der Strecke 
läßt, sondern allen die Möglichkeit gibt, 
diesen großeuropäischen Wirtschaftsraum ,  den 
wir alle erwünschen, weil wir ihn in Zukunft 
brauchen, herbeizuführen. " 

Das stenographische Protokoll verzeichnete 
an dieser Stelle lebhaften Beifall bei ÖVP 
und SPÖ. Ich bezweifle aber, ob man diese 
meine heutige Gedankenauffrischung auch 
mit dem Beifall der beiden Regierungs-

parteien bedenken wird, zumal gerade damit 
die Widersprüchigkeit der Argumentation des 
Herrn Handelsministers so offensichtlich auf
gedeckt worden ist, daß sie eigentlich keiner 
weiteren Erläuterung bedürfte . 

Damit aber noch nicht genug, es sagte der 
Herr Handelsminister am 2 1 .  Juni 1 961 in 
diesem Hohen Hause wortwörtlich : 

"Die Frage, ob es sinnvoll war, dieser 
EFTA beizutreten, läßt sich sehr rasch und 
eindeutig mit einem klaren und deutlichen 
Ja beantworten. Denn wären wir der EFTA 
nicht beigetreten - der EWG konnten und 
können wir ja nicht beitreten, es war auch 
damals dazu überhaupt keine Gelegenheit . . . ".  
(Abg. Gabri e l e :  Damals ! Die Zeit bleibt 
nicht stehen !) Nun, die Gelegenheit war schon 
immer vorhanden, Sie wollen es nur heute in 
einem anderen Licht darstellen. Sie wollen 
eine Legendenbildung herbeiführen, als ob 
die ÖVP seit eh und je für die EWG- Lösung 
gewesen wäre. (Zwischenrufe bei der Ö VP.) 
Deswegen haben Sie unsere Anträge hier im 
Hause wahrscheinlich niedergestimmt und 
ganz insgeheim außerhalb des Parlaments 
mit der EWG in Richtung auf eine solche 
Lösung verhandelt. So wird es wahrscheinlich 
gewesen sein. 

"Die dritte und letzte Möglichkeit wäre dann 
die" - so sagte der Herr Handelsminister -, 
"daß Österreich für sich allein mit der Sechser
Gemeinschaft j enes Abkommen anstrebt, das 
die österreichischen Exporte nach den Märkten 
der EWG sicherstellt. "  "Mir erscheint der 
Alleingang ' "  nur dann vertretbar" - so 
der Herr Handelsminister -, "wenn alle 
anderen Versuche gescheitert sein sollten" -
bestreiten Sie denn heute vielleicht, daß der ' 
EFTA-Versuch gescheitert ist ? - "und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse Österreichs das 
verlangen würden. Das ist aber nicht aktuell. "  

I c h  darf aber noch etwas zitieren : 
" Am 8. Jänner 1960 wurde die österreichische 

Öffentlichkeit über die Bereitschaft der EWG 
unterrichtet, Österreich in jeder Hinsicht 
entgegenzukommen, wenn es der EWG bei
treten oder sich mit ihr assoziieren wolle. 
Der Präsident der EWG-Kommission Pro
fessor Hallstein erklärte ausdrücklich : 

Österreich darf bei der EWG auf größtes 
Entgegenkommen für alle Sonderwünsche 
rechnen. 

Durch Sonderbedingungen seien unter an
derem auch mögliche Gefahren für den Ost
handel ausgeschaltet. 

Der heikle Neutralitätsstatus Österreichs 
würde durch eine Assoziation mit der EWG 
nicht betroffen werden : Österreich würde 
als freier Partner in allen Fragen, die das 
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Neutralitätsproblem auch nur streifen könnten, 
nicht dem Kommando der EvVG·Oberbe
hörden unterliegen." 

Das ist eine Stellungnahme, die die EWG 
auch heute noch einnimmt. 

"Am 21 .  Jänner 1960 nahm dazu Handels
minister Dr. Bock in Bonn mit folgenden 
Worten Stellung : ,Präsident Hallstein übersah 
dabei, daß zu einem Beitritt immer zwei 
gehören. '  " 

Nun, soll ich Ihnen sonst noch etwas dazu 
erzählen ? (Abg. Gabrie l e : Sie haben es doch 
in Brüssel gehört 1) Ich habe in Brüssel 
verschiedenes gehört. (Abg. G a b ri e l e :  Ja 
eben 1 Sie waren ja auch dort 1) Ich habe 
aber auch verschiedenes nicht gehört. 

Hohes Haus ! Ich hätte diese Exkursion 
durch die stenographischen Protokolle der 
Vergangenheit ja gar nicht unternommen, 
wenn nun nicht versucht würde, die Haltung der 
ÖVP so darzustellen, als ob man seit 1956 
keinen innigeren Wunsch gehabt hätte, als 
möglichst sofort in die EWG aufgenommen 
zu werden. Die Tatsachen sprechen doch 
eine andere Sprache ! Sie sagen aus, daß aus 
dem Saulus ein EWG-Paulus geworden ist, 
weil jetzt verlangt wird, daß wir der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft beitreten. 

Meine Damen und Herren ! "Vir freuen 
uns darüber, daß nun auch Sie sich zu einer 
Ansicht bekannt haben, die wir Freiheitlichen 
in Österreich seit Jahr und Tag, seit dem 
Zeitpunkt, seit dem überhaupt über Integration 
im Zusammenhang mit der EWG gesprochen 
wird, vertreten haben. Die Politik ist 
nun einmal die Kunst des Möglichen. Daß 
Österreich seinerzeit das Unmögliche möglich 
machen wollte, das ist nun einmal geschehen. 
Aber es ist völlig falsch, den historischen 
Ablauf nun irgendwie verschleiern zu wollen. 

Meine Damen und Herren ! Wie notwendig 
die Herstellung von möglichst engen Be
ziehungen zur Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft für uns geworden ist, ergibt sich 
doch aus der zunehmenden Diskriminierung, 
die mit dem heutigen Tage, mit dem 1 .  Juli 
1964, eine weitere Vergrößerung erfährt. Der 
westdeutsche Bundestag hat nämlich vor 
einer Woche beschlossen, ab dem 1 .  Juli 1964 
eine 25prozentige Senkung der deutschen EWG
Binnenzölle in Kraft zu setzen. Eine weitere 
25prozentige Zollsenkung, die in der EWG 
am 1 .  Jänner 1966 hätte wirksam werden 
sollen, tritt gleichfalls schon am heutigen 
Tage in Kraft. Sie betrifft vor allem Waren 
aus Industriezweigen, die in der EWG durch 
den Import ausländischer Industrieerzeugnisse 
besonders bedrängt würden. Wie die Bundes
wirtschaftskammer erklärt, wird die Senkung 

der deutschen EWG-Binnenzölle um 25 be
ziehungsweise 50 Prozent eine verstärkte 
Diskriminierung fast aller österreichischen Ex
portpositionen zur Folge haben. Was braucht 
nun noch besonders betont und festgestellt 
zu werden, daß die wirtschaftliche Position 
Österreichs eine Regelung dringend benötigt 1 

Wir stehen nun im Gespräch mit der EWG. 
Wir Freiheitlichen begrüßen das. Wir stehen 
zwar noch im Vorzimmer als Antragsteller, 
aber aus dem Zwang der Verhältnisse heraus, 
die stärker waren als die politischen Gesichts
punkte und die parteipolitischen Überlegungen, 
die bisher anscheinend die Oberhand behalten 
haben. 

Ungeachtet der Genugtuung, die wir Frei
heitlichen empfinden dürfen, daß es so ge
kommen ist, geben wir uns nun aber keines
wegs der Illusion hin, daß der weitere Weg 
nach Brüssel nun nur noch kurz und leicht 
sein wird. Wenn wir uns allein den Modus 
procedendi vor Augen halten, nach welchem 
in Brüssel vorgegangen wird, dann müssen 
wir feststellen, daß nun erst der Bericht der 
Fachleute über den österreichischen Antrag 
in der Sitzung der Kommission gebilligt 
worden ist. Es ist ja heute dazu schon etwas 
gesagt worden. Damit ist aber noch keine 
Verhandlungsgrundlage, sondern erst eine Be
handlungsgrundlage geschaffen worden. Aber 
es ist der erste Schritt Österreichs in Richtung 
auf ein Arrangement damit getan. Der weitere 
Ablauf - das wissen wir - wird sich so 
gestalten, daß nun die Stellvertretenden Außen
minister der EWG-Staaten darüber beraten 
werden, ob auf Grundlage dieses Berichtes 
ein Mandat für Verhandlungen mit Österreich 
erteilt werden soll. 

Uns Freiheitlichen erscheint es aber in 
diesem Zusammenhang wesentlich, zu wissen, 
welchen präzisen Inhalt unser Ansuchen in 
Brüssel eigentlich hat. Wenn man nämlich 
zu lesen und zu hören bekommt - nicht 
im Bericht der Bundesregierung, sondern in 
der Tagespresse und hier in der Diskussion -, 
daß der Bericht der EWG-Kommission ein 
immerhin 89 Seiten umfassendes Dokument 
darstellt, dann ist hier im Parlament wohl 
die Frage berechtigt, mit welcher Ver hand
lungsgrundlage und mit welchem Konzept 
unsere Unterhändler in Brüssel operiert haben. 
Ist zum Beispiel der heute in Behandlung 
stehende Bericht der Bundesregierung hin
sichtlich der von Österreich gemachten V or
behalte erschöpfend, oder bestehen darüber 
hinaus noch weitere Vorbehalte ? 

Gerade in der derzeitigen Situation kann 
man, so meinen wir, die eindeutige und er
schöpfende Stellungnahme der Regierung nur 
als nützlich betrachten. Ich darf nämlich 
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darauf hinweisen, und zwar wiederum unter 
Bezugnahme auf Pressemeldungen, daß auf 
die zahlreichen technischen Fragen, die in 
den Bericht der Kommission aufgenommen 
worden sind, immer wieder verwiesen wird. 

Neben dieser noch zu klärenden Frage, 
die zu stellen wir Freiheitlichen nicht verzichten 
können und um deren Beantwortung hier 
im Hause wir ersuchen - denn was in Sonn
tagsreden und Versammlungen gesprochen 
wird, hat in diesem Zusammenhang nicht 
einmal propagandistischen Wert -, besteht 
aber auch durchaus die Möglichkeit, und auch 
dies wurde angedeutet, daß noch eine Reihe 
von Rückfragen und Erhebungen angestellt 
werden müssen, was schließlich und endlich 
auch zu einer weiteren Verzögerung führen 
könnte. Zum Mechanismus der EWG gehört 
aber weiterhin auch die Befassung der sechs 
Mitgliedstaaten, was sicherlich noch weitere 
geraume Zeit erfordern wird. 

Kollege Dr. Kleiner hat hier vor wenigen 
Minuten zur gegensätzlichen Auffassung in 
der Bundesregierung Stellung genommen. Daß 
die Auffassung in der Bundesregierung nicht 
einheitlich ist, ergibt sich schon aus der 
Tatsache, daß man jetzt in diesem Augenblick 
zum Beispiel darüber streitet, ob Österreich 
aus der EFTA austreten müsse, wenn eine 
Assoziierung mit der EWG zustande kommt. 
Auf eine solche Feststellung des Herrn Handels
ministers hat sich die Sozialistische Partei 
beeilt , zu betonen, daß dies der gemeinsamen 
Regierungserklärung widerspreche und außer
dem durch keinen Beschluß der Bundes
regierung gedeckt sei. Wenn dann der Herr 
Außenminister bei den Europa-Gesprächen in 
Wien noch sagte, daß Österreich von allem 
Anbeginn an den Wunsch geäußert habe, ein 
Arrangement mit der EWG zu erreichen, 
das uns nicht um die Vorteile der EFTA
Mitgliedschaft bringen soll, so wird zwar 
damit noch keine Aufklärung gegeben, welche 
einheitliche Auffassung in der Bundesregierung 
vorliegt, aber es wird darauf hingewiesen, 
welch ernste Gegensätze gerade in dieser 
Richtung innerhalb der Bundesregierung be
stehen. 

Ich möchte nun den von Herrn Kollegen 
Dr . Kleiner zitierten Professor N emschak 
etwas abwandeln, nämlich in der Richtung, 
daß es wirklich dringend notwendig wird, 
daß sich die Bundesregierung über ein echtes 
und realistisches Integrationskonzept einigt, 
das nicht nur auf die wirtschaftlichen und 
politischen Bedürfnisse unseres Landes Rück
sicht nimmt, sondern auch den Gegebenheiten 
der EWG und den zwingenden Vorbehalten 
Rechnung trägt, die sich für die Sechs aus 
dem Vertrag von Rom ergeben. 

Das bedeutet aber doch, daß Österreich 
bei den kommenden Verhandlungen eine Posi
tion einnehmen muß ,  die einzig und allein 
auf seine Lebensbedingungen und Lebens
erfordernisse zugeschnitten ist. Wenn wir 
schon eine Sondermitgliedschaft mit eigenem 
Status anstreben, dann ist es aber wohl 
notwendig, zuerst dazu ein Konzept zu er
arbeiten und vor dem berufenen Forum,  
nämlich hier in  diesem Hause, darüber zu 
diskutieren. Bei der derzeitigen innenpoli
tischen Situation, bei den Gegensätzlichkeiten 
in der Integrationsfrage, wie sie hier in aller 
Öffentlichkeit ausgebreitet worden sind, ist 
es freilich fraglich, ob eine gemeinsame Linie 
erarbeitet werden kann. 

Hohes Haus ! Wie sehr heute die Wirtschaft 
mit der Politik verquickt ist, geht allein aus 
der Tatsache hervor , daß wir beim Studium 
dieses wirtschaftlichen Berichtes der Bundes
regierung und bei der Auseinandersetzung 
mit den darin so vielfältig aufgeworfenen 
Fragen sogleich auch mit den Problemen 
konfrontiert werden, die sich aus dem Staats
vertrag und aus unserer Neutralität ergeben 
könnten. 

Ich will mich dabei gar nicht mit der Auf
fassung des Kollegen Dr. Tonci6 auseinander
setzen, der im Jahre 1957 noch die Ansicht 
vertreten hat, daß jedes Aufgeben auch nur 
des kleinsten Souveränitätsrechtes mit unserer 
Neutralität unvereinbar sei. Soweit man ersehen 
kann, lassen die den österreichischen Unter
händlern gegebenen Instruktionen er kennen, 
daß man in der Zwischenzeit die Unhaltbarkeit 
dieses Standpunktes eingesehen hat, eines 
Standpunktes, der seinerzeit sogar so formuliert 
wurde, daß unsere Neutralität zu einem Nein 
gegenüber der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft verpflichte. 

Der Punkt 1 der im Bericht wiedergegebenen 
Instruktionen hat jedenfalls den Wortlaut : "Die 
aus dem Staatsvertrag und der immerwähren
den Neutralität Österreichs erfließenden Ver
pflichtungen müssen eingehalten werden." 
(Präsident Dipl. -Ing. Waldbrnnner  über
nimmt den Vorsitz .) 

Es herrscht Klarheit darüber, meine Damen 
und Herren, daß die KWG bereit ist, diesen 
unseren Vorbehalt weitestgehend zu respek
tieren. 

Bei allem Verständnis, das man uns 
hinsichtlich der Wahrung unserer Neutralität 
entgegenbringt, müssen wir Freiheitlichen 
gerade aus diesem Anlaß neuerlich betonen, 
daß wir - einzig und allein wir, das souveräne 
Österreich !  - selbst zu bestimmen haben, wo 
die Grenzen unserer Neutralität liegen. Unsere 
Neutralität ist eine Beschränkung unserer 
Souveränität, die wir uns selbst auferlegt 
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haben. Damit müssen wir aber auch fest- ist, das zu beantworten, das möchte ich Ihnen 
halten, daß kein anderer Staat oder kein überlassen, um nicht schon von vornherein 
anderes Subjekt des Völkerrechts das Recht in den Geruch eines strafwürdigen Defaitisten 
für sich in Anspruch nehmen kann, über das zu kommen. 
Ausmaß einer solchen Beschränkung ein Meine Damen und Herren ! Wenn man sich 
Urteil abzugeben, solange Österreich die Regeln auf der einen Seite immer wieder darauf 
und Gesetze des Völkerrechtes nicht verletzt. beruft, was uns der Staatsvertrag und die 

Es ist wohl selbstverständlich, daß diese 
Formulierung auch für die Erscheinungsformen 
der europäischen Integration gilt. Aber jetzt, 
im Stadium des hoffentlich zu erwartenden 
Überganges zu formellen Verhandlungen, er
scheint es mir jedenfalls verfrüht, Fragen, 
die sich unter Umständen aus unserer Neutrali
tät ergeben könnten, bereits anzuschneiden. 
Ich möchte nur festhalten, daß sich Österreich 
zu einer "Neutralität nach Art der Schweiz" 
verpflichtet hat, eines Landes, das auf dem 
Boden der klassischen Neutralität steht, wenn 
man von den beiden Ausnahmen absieht, 
in denen auch die Schweiz von ihrer einmal 
eingenommenen Haltung abgewichen ist. Es 
handelt sich dabei um den Beitritt der Schweiz 
zum Völkerbund im Jahre 1 920. Damals 
ließ sich die S.chweiz von den militärischen 
Sanktionen des Völkerbundes dispensieren, 
die mitzumachen sie unter Umständen ge
wärtigen mußte ; zum anderen handelt es 
sich um die Rückkehr zur umfassenden 
Neutralität im Jahre 1938, als der Völkerbund 
wirtschaftliche Sanktionen gegen Italien im 
Ä bessinienkrieg verhängte . 

Neutralität auferlegen, so hat man auf der 
anderen Seite, so glauben wir Freiheitlichen 
wenigstens, wohl auch die Verpflichtung, und 
zwar die una bding bare Verpflic htung, dafür 
Sorge zu tragen, daß Österreich diesen seinen 
Verpflichtungen nachkommen kann. Das hat 
weder mit einer Stellungnahme zum Bundesheer 
überhaupt, noch mit anderen Problemen dieses 
Bundesheeres etwas zu tun ; hier handelt 
es sich ganz einfach um das primitivste Gebot 
der Selbsterhaltungsmöglichkeit unseres Staats
wesens. Unter militärischen Gesichtspunkten 
ist uns jedenfalls die Haltung, die wir einzu
nehmen haben, klar vorgeschrieben. 

Ich darf noch einmal auf den Schweizer 
Außenminister zurückkommen, der weiter 
sagte, daß nichts einen neutralen Staat hindern 
könnte, an allen internationalen Einrichtungen, 
die friedlichen Zwecken dienen, teilzunehmen. 
Ich glaube, es gibt niemanden in diesem 
Hohen Hause, der bestreiten wollte, daß die 
EWG einzig und allein friedlichen Zwecken 
dienen will, und auch wir Österreicher wollen 
doch ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit 
nur friedlichen Zielen zustreben. Unsere beab

Gerade deshalb, weil ich die Schweiz zitiere, sichtigte Teilnahme · am Gemeinsamen Markt 
darf ich aber noch einmal auf etwas zurück- soll doch in erster Linie eine Verbesserung 
kommen, was bereits einmal in diesem Hohen 
Hause vorgebracht wurde , nämlich auf einen 
Vortrag des damaligen Schweizer Außen
ministers, des Herrn Petitpierre, in Wien. 
Bei diesem Vortrag definierte Petitpierre einen 
ständig neutralen Staat als einen solchen, 
der erstens keinen Krieg beginnen darf, 
zweitens in jedem Krieg eine streng neutrale 
Haltung einzunehmen hat und drittens seine 
Grenzen verteidigt. 

Daß wir Österreicher keinen Krieg beginnen 
wollen, steht außer Zweifel. Daß wir bereit 
sind, in jedem Krieg eine streng neutrale 
Haltung einzunehmen, darüber brauchen wir 
auch nicht zu diskutieren. Daß wir unsere 
Grenzen verteidigen wollen, steht ebenfalls 
fest. Es steht nur auf einem anderen Blatt 
- und dafür sind wir Freiheitlichen nicht 
verantwortlich -, ob wir diese Grenzen 
auch wirklich verteidigen können. Inwieweit 
das möglich ist, das zu behaupten, . . . (Ruf 
bei der Ö V P: Es hängt von der Dienstzeit ab !) 
Vielleicht hängt es vom Hubschrauber ab , 
mit dem der Herr Landesverteidigungsminister 
fliegt ! (Zwischenrufe.) Das kann man auch 
nicht wissen. Jedenfalls : Wieweit es möglich 

unserer Wirtschaftsbedingungen und unserer 
wirtschaftlichen Möglichkeiten anstreben und 
zum anderen eine Hebung des L�bensstandards 
unserer Bevölkerung verwirklichen. 

Damit in engem Zusammenhalt wollen wir 
doch auch - ich glaube , das ist unsere Auf
gabe - einen Beitrag in der Richtung auf 
einen engeren Zusammenschluß der europä
ischen Völker anstreben. Dabei wird es aber 
sicherlich notwendig sein, neben den wirt
schaftlichen auch die politischen Probleme 
unseres Staatswesens im Auge zu behalten. 
Wie schon früher betont, stehen aber Wirt
schaft und Politik heute in einer so engen 
Verbindung, daß man das eine nicht behandeln 
kann, ohne das andere mit zu berücksicht.igen. 
Genauso, wie das Bundesheer der Garant 
für die militärische Unverletzbarkeit unserer 
Grenzen sein müßte, ist es eine Voraussetzung 
unserer Neutralität, daß wir wirtschaftlich 
gesund bleiben und wirtschaftlich stark bleiben. 
So gesehen streben wir eine wirtschaftliche 
Stärkung an, denn ein weiteres Fernbleiben 
vom Gemeinsamen Markt würde als bald zu 
recht fragwürdigen Konsequenzen für Öster
reich führen müssen. 
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Allein aus dem Beispiel Griechenlands, das 
nun seit geraumer Zeit mit der EWG assozüert 
ist, geht hervor, wie sehr sich die Öffnung eines 
großen gemeinsamen Marktes zugunsten einer 
Volkswirtschaft auswirken kann. Griechenland 
hat heute bereits die größte Produktions
zuwachsrate unter allen Entwicklungsländern. 
Auch in der Türkei erhofft man nicht nur eine 
Stärkung der Regierung, sondern auch eine 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesun
dung aus der erfolgten Assoziierung mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 

Wenn ich nun zum zweiten Punkt des 
Berichtes komme, in welchem gesagt wird : 
"Aus diesem Grunde" - Staatsvertrag und 
Neutralität -"verlangt Österreich insbesondere 
die grundsätzliche Möglichkeit der Kündigung 
beziehungsweise Suspendierung des Vertrages", 
so begebe ich mich damit schon auf ein etwas 
heikles Gebiet. Denn wenn man sich in 
Brüssel angesichts der österreichischen Vor
schläge des Eindruckes nicht erwehren kann, 
daß es sich zum Teil um recht schwer akzep
table Ideen handle, so trifft dies sicherlich 
auf den vorgenannten Passus zu. Für die 
EWG ist der Vertrag von Rom ein unteilbares 
Ganzes. Damit müssen wir uns abfinden. 
Wenn wir uns, wie ich bereits betont habe, 
bezüglich der Auslegung unserer Neutralität 
völlig freie Hand bewahren müssen, so darf 
in bezug auf die Kündigung und Suspendierung 
eines zukünftigen Vertrages wohl nur die 
Möglichkeit eines Kriegsfalles verstanden wer
den. Soweit diesbezügliche Informationen vor
liegen, ergibt sich, daß eine Kündigung für 
den Kriegsfall von der EWG durchaus akzep
tiert werden könnte. Ebenso ließe sich aber 
auch ein gangbarer Weg finden, wenn man 
eine Lösung in der Richtung anstrebt, daß 
unter bestimmten Voraussetzungen - drohen
de oder bereits bestehende Konflikte - die 
Suspendierung einzelner Punkte des Vertrags
werkes zugelassen wird. Nach Ansicht von 
uns Freiheitlichen sind die österreichischen 
Formulierungen aber so allgemein gehalten, 
daß es schwerfällt, zu ermitteln, was wir 
im Einzelfall wollen oder zu tun gedenken. 

Die entscheidende Frage wird auch hier 
immer sein, ob und unter welchen Bedingungen 
uns die EWG die Suspendierung oder Kündi
gung gestatten wird. Meine Damen und 
Herren ! Das hängt von dem Konzept ab , 
mit dem wir in die Verhandlungen hinein
gehen. Und bei diesem Konzept werden wieder 
die Motive wesentlich sein, die uns zu diesem 
Konzept entweder bewegen oder dazu zwingen. 
Bewegen könnte uns zum Beispiel die Idee, 
daß wir Österreicher berufen sind, einen Beitrag 
zur europäischen Einigung zu leisten, und 
daß wir in der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft eine Vorstufe zu diesem neuen 

Europa sehen. Zwingen könnte uns die 
Notwendigkeit, unsere wirtschaftlichen Pro
bleme auf weite Sicht in dem sich bildenden 
Kerneuropa einer gedeihlichen und dauernden 
Lösung zuzuführen. Für die letztere Lösung 
spricht aber auf jeden Fall die zunehmende 
Diskriminierung unserer Wirtschaft und die 
Hoffnung, daß sich diese bereits so stark 
auf die EWG orientierte ·Wirtschaft noch 
weiter aufwärts entwickelt, wenn es uns 
gelingt, vertragliche Beziehungen oder ein 
Arrangement -wie Sie es eben nennen wollen
mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
zu erreichen. 

Es ergeben sich aber - und auch das ist schon 
angedeutet worden - noch echte Konflikt
stoffe bei den Verhandlungen darüber, wie 
Österreich die Punkte Zollabbau, Angleichung 
des Zolltarifs, Agrarpolitik und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik überhaupt zu regeln ge
denkt. Jetzt ist es doch im Augenblick so, daß 
Beschlüsse und Verordnungen der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft automatisch in 
Kraft treten, ohne daß die nationalen Parla
mente oder Regierungen noch gesondert die 
Berechtigung hätten, solche Beschlüsse zu 
überprüfen oder gar von ihrer nachträglichen 
Genehmigung abhängig zu machen. Österreich 
wünscht eine "autonome Nachvollziehung" , 
das heißt nachträgliche Billigung durch das 
Parlament. Die EWG-Beschlüsse sind für die 
Mitglieder der EWG automatisch bindend, 
und EWG-Beamte haben unseres Wissens un
mißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß 
die unterschiedliche Behandlung von Be
schlüssen innerhalb der EWG oder innerhalb 
der assoziierten Länder zu einer Rechts
unsicherheitführen würde, die unerträglich wäre. 
Auch hier wird es also darauf ankommen, mit 
welchem Konzept wir dann in die Verhand
lungen hineingehen werden, wenn es so weit 
ist. 

Was nun aber die Frage der Doppelmitglied
schaft Österreichs bei EFTA und EWG 
anbelangt, so müßten wir uns mit diesem 
Problem heute nicht befassen, wenn Sie, meine 
Damen und Herren, schon seinerzeit, vor vier 
Jahren, sich das EWG-Konzept zu eigen ge
macht hätten, das wir Ihnen vorgeschlagen 
haben. Wäre man damals so verfahren, wie wir 
Freiheitlichen immer gedrängt haben - was 
uns das Spottwort von den "EWG-Partisanen" 
eingetragen hat -, dann wäre man jetzt der 
Notwendigkeit enthoben, diese Doppelmit
gliedschaft auch nur zu diskutieren. Denn nach 
dem EWG-Statut ist eine Doppelmitgliedschaft 
nicht möglich, selbst dann nicht, wenn Öster
reich nicht Vollmitglied - daß wir das nicht sein 
können, ist ja schon betont worden -, sondern 
nur assoziierter Partner wäre. Die Formulie
rungen allerdings, wie sie die Bundesregierung 
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verwendet, kommen einem delphischen Orakel 
gleich, wenn da geschrieben wird, "daß vom 
Standpunkt der EWG aus gesehen eine Teil
nahme an zwei Präferenz systemen voraussicht
lich nicht akzeptabel sein wird". 

Was hindert uns, meine Damen und Henen, 
schon heute festzustellen, daß mit der vertrag
lichen Regelung unseres Verhältnisses zur 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft selbst
verständlich auch die Frage unserer Zugehörig
keit zur EFTA entschieden werden muß � 
Soll vielleicht mit dieser Formulierung, wie sie 
die Bundesregierung verwendet hat, wenn man 
sie schon nicht als Orakel werten will, in diplo
matischer Verkleidung angedeutet werden, 
daß es sich hier noch um ein heißes Eisen der 
österreichischen Innen- und Außenpolitik 
handelt ? Jedenfalls läßt die weitere Formu
lierung : "Im Stadium der informativen Ge
spräche ist es der österreichischen Seite nicht 
möglich gewesen, eine Stellungnahme abzu
geben", darauf schließen. 

Soll dieser Parteienstreit, die Ansicht : hie 
konservative EWG und dort sozialistische 
EFTA, unter Umständen wirklich kommende 
Verhandlungen gefährden ? Es wäre unter allen 
Umständen - und das sagen wir Freiheitlichen 
mit Nachdruck ! - völlig verfehlt, die EWG 
nach parteipolitischen Gesichtspunkten in 
dieses oder jenes Schema einzustufen, also 
etwa nach den Kategorien der österreichischen 
Innenpolitik vorzugehen. 

Ich möchte Dr. Kandutsch zitieren, der von 
dieser Stelle aus einmal sagte : Mansholt, 
Spaak und andere sind deswegen keine schlech
teren Sozialdemokraten, weil sie den EWG
Gedanken leidenschaftlich bejahen. Und wenn 
heute die Marschanweisung für Brüssel noch 
lautet : Österreich wird so lange seine EFTA
Mitgliedschaft nicht kündigen, bis unser Ver
trag unter Dach und Fach ist, so bleibt immer 
noch die Frage offen, ob auch die Sechs von der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei 
mitmachen werden. 

Hohes Haus ! Ich habe schon gefolgert, daß 
Österreich durch die beabsichtigte Teilnahme 
am Gemeinsamen Markt vor allem eine Ver
besserung seiner Volkswirtschaft und damit eine 
Hebung des Lebensstandards - nicht zuletzt 
der arbeitenden Bevölkerung - anstrebt. Wenn 

der Bedeutung ist, ist zum Beispiel nach Frank
reich aus anderen Ländern um 130 Prozent, 
nach Deutschland und Holland um rund 
90 Prozent gestiegen. 

Das bedeutet aber doch, daß dem Konsumen
ten mehr denn je ein internationales Sortiment 
an Verbrauchsgütern zur Auswahl zur Verfü
gung steht und er auf der anderen Seite auch die 
nötigen Barmittel hat, um sich diese Dinge 
leisten zu können. Denn elektrische Haushalts
geräte, Rundfunk-, Fernsehapparate und an
dere Dinge sind heute selbst im kleinsten Sied
lungshaus als eine Selbstverständlichkeit zu 
finden. Auch auf dem Nahrungsmittelsektor 
kann sich doch heute der wenig Begüterte in 
der EWG französiche und italienische Obst
sorten in Deutschland ebenso kaufen wie der 
Franzose mit unterdurchschnittlichem Ein
kommen holländisches oder italienisches Ge
müse. Butter und Käse aus Holland und Frank
reich, Wein aus Italien und aus Frankreich 
und viele andere Dinge finden sich heute 
nicht nur in den Verkaufsläden, sondern - und 
das ist das entscheidende - auch im Haushalt 
des kleinen Mannes. Aber nicht nur diese 
Möglichkeiten (Abg. Hartl :  Wir 
haben nichts ? - Abg. Dr. Hertha Firn berg : 
Das finden Sie auch in Österreich !) Sie finden es 
heute doch überall. Gnädige Frau, Sie werden 
mir zustimmen können, daß heute die öster
reichische Hausfrau jede Möglichkeit hat, sich 
diese Dinge zu beschaffen. (Abg. K ind l :  
Nur sind sie nicht zu/rieden, wenn sie auf den 
Markt gehen und diese Preise sehen !) Ja, das ist 
das entscheidende ! Das hat mir der Kollege 
Kindl vorweggenommen. (Abg. Dr. Win t e r :  
Gehen wir vergleichen nach Deutschland ! Kom· 
men Sie mit !) 

Meine Damen und Herren ! Aber nicht nur 
diese Möglichkeiten, sondern auch die unab
dingbare Notwendigkeit, den österreichischen 
Export zu beleben und damit die Voll
beschäftigung und die Arbeitsplätze zu 
erhalten, sind oder sollten ein wesentlicher 
Faktor bei all diesen Überlegungen sein. Denn 
1 963 ist der österreichische Export bei einem 
EWG-Gesamtvolumen von 17.2 Milliarden 
Schilling um 4,8 Prozent gestiegen, was, in 
Zahlen ausgedrückt, rund 800 Millionen Schil
ling ausmacht. 

auch ich heute mit ein paar Zahlen kommen Im Zusammenhang damit erscheint es mir 
darf, so sind es folgende : Allein das Durch- aber auch notwendig, noch etwas zur wachsen
schnittseinkommen der Haushalte in der Euro- den Diskriminierung zu sagen, zu der der Bericht 
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ist seit 1 958 der Bundesregierung auch auf Seite 27 Stellung 
in Westdeutschland und Italien um mehr als nimmt. Eine Verschärfung der Diskriminierung 
30 Prozent, in den übrigen EWG-Staaten um durch die Zollsenkungen der EWG-Länder auf 
etwa 15 bis 20 Prozent gestiegen. Die Einfuhr 40 Prozent des Ausgangsniveaus sowie die zweite 
von Haushaltsgeräten zum Beispiel, die für die Angleichung an den Gemeinsamen Zolltarif 
Entwicklung und Beurteilung des Lebens- um weitere 30 Prozent hat nämlich zu einer un
standards der Konsumenten von entscheiden- I einheitlichen Entwicklung im Handel Öster-
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reichs mit den Staaten der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft geführt. Der Anteil 
Deutschlands am österreichischen Export sank 
zum Beispiel von 53 ,6 Prozent im zweiten 
Halbjahr 1962 auf 47,4 Prozent im zweiten 
Halbjahr 1 963 , der nach Italien nahm um 
12,5 Prozent zu, der nach Frankreich um 
34,6 Prozent, wobei wir allerdings berück
sichtigen müssen, daß sich die Erfolge beim 
Export nach diesen beiden Ländern vor allem 
aus dem steigenden Preisniveau und den 
konjunkturpolitischen Zollsenkungen dieser 
beiden Länder erklären. 

der produktionsmäßigen Gegebenheiten gerade
zu dazu prädestiniert ist, Sonderstähle mit Er
folg zu erzeugen. Es ist bedauerlich, daß nach 
1945 vor allem die Schwerindustrie stark ver
größert und modernisiert worden ist, während 
man der Industrie, die hochwertige Edelstähle 
erzeugt, nicht diese wohlwollende Aufmerk
samkeit geschenkt hat. 

Es war im Jahre 1957 , also vor sieben Jahren, 
als das Institut für Wirtschaftsforschung in 
einer Integrationsstudie folgendes formulierte : 
" Österreich ist als Kleinstaat weit stärker als 
große Volkswirtschaften auf internationale 

Wie aber eine Untersuchung des Österreichi- Arbeitsteilung angewiesen. Es ist arm an 
schen Wirtschaftsforschungsinstitutes ergibt, wichtigen Rohstoffen und kann seinen N ah
ist der errechnete Verlust, den die österreichi- rungsmittelbedarf nicht aus eigener Kraft 
sche Volkswirtschaft durch die Nichtteilnahme decken."  - Das ist Gott sei Dank in der 
an der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Zwischenzeit überholt. - "Seine Industrie 
erleiden mußte, mit 1 ,7 bis 2,3 Milliarden zu vermag nur dann rationell zu produzieren, 
beziffern. Der österreichische Export in die wenn sie über den kleinen heimischen Markt 
EWG stieg von 1959 bis 1 962 um 3,8 Milliarden mit seinem stark differenzierten Bedarf 

Schilling. Der EWG-interne Handel stieg im hinauswächst und sich auf ein größeres Absatz
seiben Zeitraum um 66 Prozent, der österreichi-gebiet einstellt, das optimale Betriebsgrößen, 
sche Export in die EWG aber nur um 34 Pro-kostenspal'ende Massenproduktion und Groß
zent. Bei gleicher Wachstumsrate hätte der I serien ermöglicht."  
österreichische Export aber um ,,,eitere . .. . . . 

3 7  M'll' d S h'U' g mm Und unter dem TItel "OsterrelChs PolItIk , I mr en c 1 m zugeno en. hat die wirtschaftliche Rüstung für die lnte-
Dazu muß aber noch gesagt werden, daß gration allzu leicht genommen" ist am 1 0. März 

viele Exporte in die EWG nu:e deshalb aufrecht-1962 folgendes geschrieben ,,,"orden : "Statt 
erhalten wurden, weil man eben ein Arrangement herzhaft zum Messer zu greifen, wo es ohne 
mit der EWG erwartet und die Handelsbezie-Operation füglieh nicht abgehen konnte, hat 
hungen nicht abreißen lassen will. Jedenfalls diese Wirtschaftspolitik es mit der Pillenkur des 
::erde� a�er nicht wenige.r als. zwei Drittel der 

I Interventionismus und der Subventionen ge
osterrelChlschen Ausfuhr III dIe EWG-Staaten halten. Statt die Schwächeherde allmählich 
diskriminiert, das heißt, sie stoßen auf eine I im schärferen Wind der Konkurrenz gesund
härtere Konkurrenz als bisher. Diskriminierung schrumpfen zu lassen, hat sie Glashäuser er
heißt ja nicht nur Erlösminderung, sie heißt richtet, um die Zugluft abzuhalten. Statt den 
unter Umständen sogar : Absatz zu gerade sichtlich herandrängenden Wassern der Inte
noch kostendeckenden Preisen. gration frühzeitig viele Kanäle zumDurchsickern 

Auch bei unserer Eisen- und Stahlindustrie zu öffnen, hat sie Dämme gebaut, die der 
hat man schon lange gewußt, was kommen dynamischen Flut aus der Wirtschaftsgemein
wird, ohne sich aber-und das scheint mir auch schaft nun doch nicht gewachsen sein können. 
typisch zu sein -darüber Gedanken gemacht zu Statt sich an den fundierten Rat der Volkswirte 
haben. Schließlica und endlich hängt aber die zu halten, hat sie die Intervention der Inter
Existenz von rund 220 .000 Arbeitern und Ange- essenten - beileibe nicht nur der von rechts, 
stellten in dieser Industriesparte davon ab, nicht minder jener von links, von den Gewerk
ob es gelingt, den hohen Exportanteil von bei- schaften her - zur Grundlage ihres Handeins 
nahe 47 Prozent des gesamten Eisen- und Stahl- gemacht. Das Ergebnis aller dieser Winkelzüge 
exportes in die EWG aufrechtzuerhalten. In ist für ein Land" - so sagte "Die Presse" da
diesem Zusammenhang darf nicht übersehen mals -, "das nun - nach den "Vorten seines 
werden, daß der Exportanteil in die EFTA im Kanzlers - keine Wahl als die vorbehaltslose 
selben Zeitraum nur 12,8 Prozent betragen hat Integration mehr hat, ziemlich unerfreulich. " 
und eine leicht fallende Tendenz aufweist. "Das Ergebnis" - so sagte diese Studie -

Del' EWG-Raum ist nun einmal von entschei-"ist eine Wirtschaft, der es an Kapital und an 
dender Bedeutung für Östeneich, wobei wir einem funktionierenden Kapitalmarkt fehlt, 
�.ber auch noch berücksichtigen müssen, daß in der eine vielfach verfehlte Investitions
Osterreich für die Erzeugung billiger Massen- förderung das Kapazitätsungleichheitsgewicht 
waren' des Eisenprogramms gar nicht so sehr 

I 
mancher Branchen verstärkt statt beseitigt hat, 

günstige Voraussetzungen besitzt, aber anderer- ist eine Wirtschaft,die noch immer viele Massen
seitsauf Grundseinerindustriellen Tradition und güter erzeugt, die anderwärts längst gleich gut, 
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dafür aber billiger zu bekommen sind, die aus 
angeblich sozialen Gründen unrentable Indu
strie- und Landwirtschaftsbetriebe zuhauf mit
schleppen muß ,  obwohl es längst so sehr an 
Arbeitskräften fehlt, daß die weitere Expansion 
gefährdet scheint." 

Soweit die Presse, meine Damen und Herren 
- nicht "Die Neue Front" -, zu den Inte
grationsvorbereitungen der österreichischen 
Bundesregierung. Ich glaube, das ist die 
derzeitige Ausgangsposition, mit der wir uns 
abfinden müssen. 

Die Vergangenheit hat uns also durch
aus bewiesen, daß die EWG imstande ist, das 
Ziel, das sie sich gesteckt hat, auch zu er
reichen. Sicherlich gibt es immer wieder 
Schwierigkeiten, die neu auftauchen, aber noch 
immer hat sich erwiesen, daß die Idee der ent
scheidende Faktor war, der dazu beigetragen 
hat, alle diese immer wieder auftauchenden 
Schwierigkeiten zu überbrücken. 

Wir Freiheitlichen sind heute zutiefst be
friedigt, daß es gelungen ist, die erste Hürde 
zu nehmen, daß die EWG-Kommission ihren 
Österreich-Bericht dem Ministerrat vorgelegt 
hat. Wir geben daher auch der festen Überzeu
gung Ausdruck, daß es möglich sein wird, zu 
einer Vereinbarung zu gelangen, die den beider
seitigen wohlabgewogenen Gesichtspunkten 
Rechnung trägt. Eine Voraussetzung hiefür 
ist allerdings das ernstliche Wollen auf öster
reichischer Seite und das Verständnis, das wir 
auch bei dem künftigen Partner - so hoffen 
wir - finden werden. 

In diesem Sinne nehmen wir Freiheitlichen 
den Bericht der Bundesregierung zur Inte
gration zur Kenntnis. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Czernetz das Wort. 

Abgeordneter Czernetz (SPÖ) : Hohes Haus ! 
Beim Studium des vorliegenden Integrations
berichtes der Bundesregierung konnte ich 
mich des Eindrucks nicht erwehren, daß in 
der Art des Aufbaues ein ungeheurer Unter
schied zu einem Bericht über die europäische 
Wirtschaftsentwicklung festzustellen ist, der 
erst vor ganz kurzer Zeit von der Ge
meinsamen Versammlung des Europa
rates und des Europäischen Parlaments 
der EWG übergeben wurde. Ich habe den 
Eindruck, daß der Bericht, der uns vorliegt 
wie mein Parteifreund Kleiner vorhin mit 
Recht sagte -, dankenswerterweise außer
ordentlich viel Material zur Verfügung stellt und 
zu einem Studium berechtigt, daß dieser Be
richt vielleicht aber der Institution, der wir 
angehören, der EFTA, doch etwas weniger 
Gerechtigkeit zukommen läßt, als ihr gebührt. 
Denn wir konnten in der Gemeinsamen Ver-

sammlung des Europarates und des Euro
päischen Parlaments feststellen, daß wir es 
in Europa gegenwärtig mit einem gemeinsamen 
Erfolg aller europäischen Institutionen zu 
tun haben. Es ist ja nicht so, daß es ein ein
seitiger Erfolg ist, es ist ein allgemeines 
Wachstum der Wirtschaft und des Handels 
feststellbar , es ist ein besonderes Anwachsen 
und eine Stärkung der europäischen Wirtschaft 
und des europäischen Handels festzustellen. 
Man kann dabei außerdem noch sagen, daß 
es sich überraschenderweise neuerdings wieder 
in aller Klarheit gezeigt hat, daß die beiden 
so verschiedenen Integrationsmechanismen und 
-organisationen funktionieren. Demgegenüber 
haben wir ja vor Jahren immer wieder gehört : 
Eine solche Freihandelszone kann überhaupt 
nicht funktionieren ! Jetzt muß man sagen, 
wie immer man dazu steht : Es funktionieren 
beide. Es ist ein gemeinsamer großer Erfolg 
feststellbar. 

Vielleicht ist es aber in dem Zusammenhang 
nicht unwichtig, noch zu sagen : Bei den 
Berichten, die wir im Europarat und in der 
Gemeinsamen Versammlung beraten konnten, 
ist festgestellt worden, daß das Wachstum des 
EWG-Handels im Vergleich zum EFTA-Handel 
stärker war, besonders wenn man es nicht 
für ein Jahr oder eine Saison allein, sondern 
über einige Jahre betrachtet. Wenn man 
die Entwicklung von 1 958 bis 1962 betrachtet, 
sind die Gesamtexporte der EWG um 38 Pro
zent gewachsen, die der EFTA bloß um 23 Pro
zent ; die Importe der EWG um 38 Prozent, 
die Importe der EFTA um 30 Prozent. Sie 
werden zugeben, daß diese · eigentlich kleinen 
Unterschiede nicht darüber hinwegtäuschen 
können, daß es ein allgemeines großes Wachs
tum, eine Erstarkung der gesamteuropäischen 
Wirtschaft ist, die wir vor uns sehen. 

Im Zusammenhang mit diesem Bericht 
ist aber vielleicht noch etwas anderes fest
zustellen : Wir konnten, und zwar eigentlich 
ohne Widerspruch von Seite der Vertreter 
der EWG-Länder, in der Gemeinsamen Ver
sammlung in Straßburg vor drei Wochen 
feststellen, daß, obwohl der Außenhandel 
beider Gemeinschaften, der EWG und der 
EFTA, sich nicht radikal voneinander unter
scheidet, der EFTA-Außenhandel - also 
nicht der Binnenhandel unter den Mitglied
staaten der Gemeinschaft - stärker nach außer
europäischen Ländern und Gebieten orientiert 
ist. Die EFTA ist im Sinne dieser Betrachtungen 
weltoffener, was zweifelsohne von großer Wich
tigkeit ist. Wenn ich zum Vergleich die Zahlen 
nennen darf : Die EWG hat einen Intrahandel 
in der Gemeinschaft, der 40 Prozent ausmacht, 
die EFTA einen, der 20 Prozent ausmacht. 
Der Handel der EWG mit nichtindustriellen 
außereuropäischen Ländern beträgt rund 
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20 Prozent, der der EFTA 30 Prozent. Der 
E:x:port der EWG nach Nordamerika beträgt 
8 Prozent, bei der EFTA sind es 1 1  Pro
zent. Es ist also ohne Widerspruch fest
gestellt worden : Wir haben es bei der 
EFTA mit einem sehr interessanten Inte
grationsgebilde zu tun, bei dem sich eine 
stärker außereuropäisch ausgerichtete, welt
offene Handelsentwicklung zeigt. 

Ich möchte an die Spitze dieser Überlegungen 
überhaupt nur eine Feststellung stellen : Man 
soll sich nicht zu einseitig einstellen - auch 
dann nicht, wenn man dem einen Integrations
gebilde angehört und mit dem anderen in 
Verhandlung treten will -, sondern man soll 
das gesamte Bild in seiner ganzen Klarheit 
vor sich sehen. 

Nun ist es selbstverständlich, daß wir uns 
sehr stark und vorwiegend mit unserem 
unmittelbaren Problem zu beschäftigen haben. 
Aber vorher darf ich noch sagen : Was 
man heute erlebt, das ist doch bei der 
Spaltung in die zwei europäischen Wirt
schaftsräume eine gewisse Stagnation der 
weiteren gesamteuropäischen Integration. Es 
hat keine Brückenbildung gegeben, es gibt 
keine Verhandlungen zwischen den beiden 
Gruppen. Diese sind vor mehr als einem 
Jahr zerschlagen worden. Und wenn Kollege 
Tonci6 mit Recht sagt : Sie sind eigentlich 
beide gewachsen, die Entwicklung ist günstig, 
so darf man nicht verschweigen, daß das 
Problem in Wirklichkeit ja darin besteht, 
daß bei einer günstigen weiteren Entwicklung 
sich die beiden Gebilde so verschieden von
einander entwickeln können, daß die 
Brückenbildung immer komplizierter wer
den kann. Es wird daher gerade 1m 
Europarat immer wieder nach beiden Seiten 
gesagt - wir haben die volle Unterstützung 
unserer Freunde in den EWG-Ländern und 
im Europäischen Parlament -, man solle die 
Integrationsmaßnahmen möglichst parallel 
schalten, damit nicht die beiden Gebilde zwar 
in einer günstigen Handelsentwicklung und 
-steigerung begriffen sind, aber sich ausein
anderentwickeln, damit man nicht künftig 
noch größere Schwierigkeiten bei der Über
windung der gegenwärtigen Spaltung hat. 

Aber es darf nicht verschwiegen werden, 
was in dem Bericht der Bundesregierung 
erwähnt ist, daß nämlich Versuche, die Folgen 
der europäischen Spaltung in zwei Handels
blöcke zunächst zu mildern und eine all
gemeine Lösung zu erleichtern, bisher auch 
keine Fortschritte gebracht haben. Es sind 
das die Versuche im Rahmen des GATT, 
im Rahmen der sogenannten Kennedy-Runde 
zunächst eine allgemeine 50prozentige Senkung 
der Zölle zu erreichen. Man sagt uns jetzt, 

man müsse auf die amerikanischen Wahlen 
warten und auf die britischen Wahlen, dann 
noch auf die deutschen Wahlen im nächsten 
Jahr, denn von den deutschen Wahlen hänge 
wieder die Einstellung der deutschen Bundes
regierung zu den Agrarpreisregelungen ab. 
Man muß also sehr lange warten, und das 
Problem, das dabei entsteht, ist, daß das 
amerikanische Gesetz, das dem Präsidenten 
der Vereinigten Staaten das Recht gibt, 
Zollermäßigungen bis zu 50 Prozent vorzu. 
nehmen, also der Trade expansion act, Ende 
1 966 abläuft. Wenn man also die Zeit bis 
dahin verliert, kann kein Mensch damit 
rechnen, daß der amerikanische Kongreß und 
der Senat den Trade expansion act verlängern 
und daher weiterhin die Möglichkeit für eine 
solche allgemeine Zollsenkung geben werden. 
Das Problem ist außerdem, daß die Kennedy. 
Runde ja mit der ganzen Frage einer atlan. 
tischen Partnerschaft zusammenhängt. 

Hohes Haus ! Wir sind uns hier offenbar 
überhaupt nicht dessen bewußt, was es 
bedeutet, daß die Vereinigten Staaten durch 
den leider ermordeten Präsidenten Kennedy 
Europa die Hand zu einer Partnerschaft 
auf der Basis einer europäischen Einheit 
geboten haben. Sie brauchen den Partner, 
mit dem sie eine Partnerschaft schließen 
können. Europa war bisher unfähig, diesen 
Partner zu bilden, weil wir zwei rivalisierende 
Handelsgruppen haben, weil wir nicht imstande 
waren, ein Überbrückungsgebilde zu schaffen, 
um die Partnerschaft von unserer Seite 
realisieren zu können. Diese atlantische Part
nerschaft hätte Bedeutung für unsere eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, aber 
natürlich wäre sie auch die Basis für die Lösung 
alles dessen, was im dritten Drittel dieses 
Jahrhunderts zum Zentralproblem werden 
wird, nämlich das Problem des wachsenden 
Hungers und der Bevölkerungsexplosion, für 
die Lösung all der Fragen, an denen wir nicht 
vorbeigehen können. Niemand soll sich vor· 
stellen, daß es ein Alpental oder eine europäische 
Binnenstadt gibt, in der man sagen kann : 
Mich geht das nichts an, daß der Hunger 
in der Welt wächst ! 

Ich gebe Ihnen dazu nur eine einzige 
Vergleichszahl an, die man jetzt hören kann : 
Weniger als 2200 Kalorien, das Minimum pro 
Tag, hatten im Jahr 1938 38 Prozent der 
Weltbevölkerung, 1958 67 Prozent der Welt. 
bevölkerung; heute rechnet man mit über 
70 Prozent der Weltbevölkerung. Auf der 
einen Seite steigt der Wohlstand, der Reichtum, 
auf der anderen Seite die Not und der Hunger, 
und niemand soll sich einbilden, daß wir 
unseren hohen Lebensstandard weiter steigern 
können, wenn dieser soziale Sprengstoff in 
ungeheurem Maße aufgehäuft wird. 

209 
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Aber dieses Problem werden wir nicht 
lösen können, nicht wir Österreicher, nicht 
die EFTA und nicht die EWG. Präsident 
Hallstein hat es unS eben erst in Straßburg ge
sagt : Wir haben nicht die Mittel, alle Ent
wicklungsländer mit der Entwicklungshilfe zu 
"berieseln" - wie er sich ausgedrückt hat -, 
es kann nur eine gemeinsame atlantische 
Anstrengung, eine gemeinsame Anstrengung 
der Industrienationen der Welt helfen. Hier 
ist unser Versagen eine schicksalsschwere 
Angelegenheit, an der man nicht vorbeigehen 
kann. Ich kann es mir nicht versagen, zu 
erwähnen, daß das Hemmnis in Europa das 
gleiche ist, das zum Scheitern der Freihandels
zone, zum Scheitern einer Brückenbildung, 
zum Scheitern einer Erweiterung der EWG 
als der europäischen Integrationsform durch 
Einschluß Englands, Norwegens, Dänemarks 
und der drei Neutralen geführt hat. Es ist leider 
die Hegemoniepolitik der gegenwärtigen fran
zösischen Regierung, die nicht nur diesen 
Prozeß behindert, sondern auch anderswo 
eine sehr revolutionär , sehr umstürzlerisch 
scheinende, aber, ich glaube, sehr in die Ver
gangenheit weisende Machtpolitik betreibt. 
Das sind ernste Probleme, die wir nicht 
lösen können, die man aber erwähnen muß. 

\Vomit wir es hier unmittelbar zu tun 
haben, ist die Frage unserer eigenen Handels
entwicklung. \Vir haben einiges darüber schon 
in der Debatte gehört, wobei das berück
sichtigt wurde, was in dem vorliegenden 
Bericht der Bundesregierung gesagt wird. 
Ich möchte ein paar Bemerkungen dazu 
machen. 

Zuletzt hat der Herr Abgeordnete Dr. Kos 
neuerdings gesagt : Wir haben ja in Wahrheit 
vorher den Weg zur EWG versäumt. Ichnehme 
an, daß Kollege Stürgkh im Namen seiner Par
tei antworten wird, ich bin nicht zum ex offo
Verteidiger der Österreichischen Volkspartei 
bestellt worden. Ich möchte nur ganz allge
mein feststellen : Das merkwürdige ist 
doch, daß es damals, am Beginn dieses Prozes
ses überhaupt nicht darum gegangen ist, 
Österreich einzuschließen. Die Gruppe der 
Sechs hat sich aus der Montanunion nach dem 
Scheitern der Europäischen Verteidigungsge
meinschaft, nach Messina, herausgebildet, und es 
bestand dann die Frage : Wie soll man in dem 
großen Rahmen der OEEC etwas gemeinsam 
machen ? Da waren wir ja voll und ganz drin
nen ! Schließlich ist uns allen dann das franzö
sische Nein auf den Kopf gefallen. Die EFTA 
war dann das Notgebilde. Hätten wir damals 
zu rennen begonnen und gesagt : Bitte, EWG, 
nimm uns jetzt auf, wir wollen noch auf den 
Wagen aufspringen ! - man hat erlebt, wie lange 
Assoziationsverhandlungen einer Reihe von 
Ländern, wie etwa Griechenlands und der 

Türkei, gedauert haben -, dann wären wir auf 
dem Platz, von dem wir hier einmal gesprochen 
haben, nämlich draußen im Regen, zwischen 
den beiden Integrationsgruppen. Wir haben 
immer gesagt : Für uns war die EFTA nichts 
an,deres als eine Notlösung. Aber wir haben 
wenigstens in dieser Zeit die Notlösung gehabt 
und haben nicht schlecht damit abgeschnitten. 
Wir werden sehen müssen, wie man eine andere, 
umfassendere Lösung findet. Darüber werde 
ich später noch ein paar Worte sagen. 

Das merkwürdige ist ja - was der Kollege 
Kos überhaupt nicht berücksichtigt -, daß 
die Bildung der EFTA von dem Europäischen 
Parlament, von der Europäischen Kommission 
und von dem Ministerrat der EWG stürmisch 
begrüßt worden ist. Sie haben nämlich er
klärt : Nach dem Scheitern der OEEC-Runde, 
der Maudling-Verhandlungen, haben wir end
lich e inen  Partner , und es sind nicht 17 ver
handelnde Staaten da ; es ist eben der eme 
Partner zur Verhandlung da, die EWG, und 
der andere . Man hat das ja begrüßt. Die 
Idee der Brückenbildung ist doch nicht eine 
österreichische Erfindung - ich bedaure, daß 
wir da keine Urheberrechte anmelden können-, 
das war eine europäische Idee, die von beiden 
Seiten vertreten worden ist. Sie ist gescheitert 
- wie ich vorhin sagte - an Widerständen, die 
nicht bei uns liegen, nicht an Fehlern, die bei 
uns liegen, sondern das kam von anderswo. 

Aber so, wie sich die Entwicklung gestaltet 
hat, müssen wir doch sagen : Wir haben es nicht 
ganz. so schlecht gemacht, und wir haben dabei 
nicht ganz so schlecht abgeschnitten. 

Es ist schon von der Diskriminierung durch 
die EWG gesprochen worden. Darf ich hinzu
fügen : Die Diskriminierung von den sechs 
Ländern erfolgt nicht nur durch die EWG, 
sondern wir haben bereits eine hundert
prozentige Diskriminierung auf dem Eisen
und Stahlsektor durch die Montanunion. 
Die Diskriminierung geht also ziemlich weit. 
Wir haben trotzdem in dieser Zeit unseren 
Export in die sechs Länder gehalten, 
wir haben den Anteil absolut erweitert, 
prozentuell gehalten. Wir haben trotz der 
Diskriminierung keinen Markt verloren ! Wir 
waren gleichzeitig imstande, den EFTA-Markt 
etwas auszuweiten. Das ist doch keine Spielerei ! 
Man soll doch die Leistungen der österreichi
schen Wirtschaft auf der Grundlage dieser 
Regierungs- und Handelspolitik nicht herunter
setzen ! Dieser Erfolg ist gelungen, und wir 
können glücklich sein, daß er gelungen ist. 

Ich möchte noch auf eines aufmerksam 
machen : Man soll nicht so leichtfertig über die 
Dinge hinweggehen. Natürlich gehen 50 Pro
zent unserer Exporte in die EWG, und es geht 
ein geringerer Prozentsatz in die EFTA. Ich 
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werde noch ein paar Worte dazu sagen : Wir 
haben im Jahre 1963 in die EFTA Waren im 
Werte von 5700 Millionen Schilling exportiert. 
Ich bitte daher, etwa vorsichtig zu sein mit 
großzügigen Ecklär�ngen wie : Das interessiert 
uns viel weniger ! Freilich, in die EWG haben 
wir Waren im Werte von 17,2 Milliarden Schil
ling exportiert, aber die Waren im Werte von 
5,7 Milliarden Schilling sind keine Spielerei 
für uns. Österreich kann weder auf das eine 
noch auf das andere großzügig verzichten. 

Eine Bemerkung zu dem, was Kollege Tonci6 
sagte. Die Zusammensetzung ist qualitativ 
nicht ganz die gleiche, denn wir finden bei den 
Exporten in die EFTA-Länder 89 Prozent an 
Maschinen, Verkehrsmitteln und Industrie
waren ; bei den Lieferungen in die EWG-Länder 
haben wir diese hochwertigen Industrieprodukte 
nur zu 63,3 Prozent. Die Qualität der Exporte 
spielt schon eine große Rolle, und diese 5,7 Mil
liarden dürfen in ihrer Wertigkeit nicht unter
schätzt werden. 

Dieser Prozeß der Erweiterung unseres Han
dels mit diesem Raum ist j a weiter vor sich gegan
gen, und die letzten Zahlen aus diesen Jahren 
zeigen, daß die Entwicklung keineswegs un
günstig ist. In den Monaten Jänner bis April 
1964 hatten wir Exporte in die EFTA-Länder 
in der Höhe von 2,3 Milliarden Schilling. In 
den Vergleichs monaten des Vorjahres waren 
es 1 , 7  Milliarden. Der Anteil von 16,7 Prozent 
in den Vergleichsmonaten des Vorjahres 
ist von Jänner bis April 1964 auf 1 9,9 Prozent 
gestiegen. Ich weiß nicht, ob das die Prozent
zahl für das ganze Jahr sein wird. Manchmal 
spielen Saisoneinflüsse oder besondere Liefe
rungen eine Rolle, das kann natürlich einmal 
vorkommen. Es ist auch nicht zu leugnen, daß 
der Anteil der EWG-Länder in der Höhe von 
ungefähr 50 Prozent gleichgeblieben ist . Ich 
nehme die Zahlen des Quartals Jänner bis 
April : Im Vorjahr betrug der Anteil 49,9 Pro
zent, heuer sind es 49,4 Prozent, das ist unge
fähr das gleiche, in absoluten Schilling-Zahlen 
sind es um 300 Millionen mehr, aber der Anteil 
ist gleichgeblieben. Den Export in die EFTA 
haben wir mengenmäßig in Schilling-Werten 
und anteilsmäßig außerordentlich vergrößern 
können. Man muß die Dinge sehr ernst, sehr 
real nehmen und darf sich gerade bei den Wirt
schaftsfragen nicht zu großzügig über die Tat
sachen hinwegsetzen. Das kostet sonst Ge
schäftsleuten Geschäfte, und das kostet Arbei
tern und Angestellten Arbeitsplätze. Das sind 
sehr ernste Fragen, die nicht bloß die Statistik 
betreffen und nicht nur ein Konzept, das man 
irgend einmal vortragen kann, sondern das sind 
Fragen, die man sich sehr klar vor Augen halten 
muß. 

Ich möchte noch eine Bemerkung zu etwas 
machen, was vorhin eine gewisse Rolle gespielt 

hat. Am Beginn unserer ganzen Integrations
überlegung war eines der Motive das, was Kol
lege Kos vorhin sagte : besser rationalisieren, 
Serienerzeugung, günstiger erzeugen, billiger 
erzeugen, die Produktivität steigern, damit 
man die Preise senken kann. Das interessante 
ist, daß diese Preissenkungen sehr minimal oder 
kaum feststellbar sind. Zum Teil werden sie 
auch durch die inflationäre Entwicklung ge
schluckt, aber auch dann, wenn es bereinigte 
Zahlen sind, steht man vor merkwürdigen Er
sc heinun�en. 

Wir haben in einer informellen Beratung der 
EFTA-Parlamentarier - ein paar Kollegen sind 
da - dem Generalsekretär der EFTA, Frank 
Figgures, die Frage vorgelegt : Wenn wir schon 
im vergangenen Jahr eine Zollsenkung ' auf 
50 Prozent hatten, dann müßte sich das irgend
wie in den Warenpreisen auswirken. Wohin ist 
denn das gekommen ? Warum spürt man das 
nicht auf dem Markt ? Daraufhin hat er etwas 
umwunden erklärt : Das wird in manchen 
Ländern untersucht, das läßt sich nicht fest
stellen. Vielleicht hätte es noch größere Preis
erhöhungen gegeben, wenn es die Integration 
nicht gegeben hätte. Vielleicht ist das jenem 
Handel zugeflossen, der sonst Verluste gehabt 
hätte. Die Kollegen, die dort waren, werden 
bestätigen : Das waren sehr unklare Antworten. 
Und Figgures hat hinzugefügt : So wie bei uns 
in der EFTA ist es auch in der EWG, ganz die 
gleiche Erscheinung. Hier gibt es also noch ein 
sehr ernstes Gebiet der sozialen Überlegungen, 
vielleicht auch der sozialen Auseinander
setzungen. 

Ich bin überzeugt davon, daß der Integra
tionsprozeß die Möglichkeit von großen Preis
senkungen bietet, aber von selbst kommen sie 
nicht. Man muß den Betreffenden zumindest 
stark zureden, damit sie die Preissenkungen 
vornehmen. Um es sehr milde auszudrücken : 
Zureden wird man ihnen müssen ! Es wird 
echte Auseinandersetzungen auf diesem Gebiete 
geben müssen, wenn man den Integrations
prozeß auch für den Konsumenten fruchtbar 
machen will, wenn auch die Konsumenten 
unmittelbar etwas davon haben sollen. 

Eine große Rolle haben in der bisherigen 
Auseinandersetzung hier schon die, wie wir 
hoffen, bald beginnenden Verhandlungen mit 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ge
spielt. Wir warten immerhin 2 % Jahre, seit
dem die Bundesregierung ihren Antrag auf Auf
nahme von Verhandlungen gestellt hat. 

Wir hoffen nur, daß der Ministerrat den Be
schluß fassen wird : Bitte, Kommission, ver
handle mit Österreich ! Natürlich stehen wir 
dann vor einer Reihe von Problemen, die im 
Schoß der Regierung zu klären sein werden, 
Problemen, die zu diskutieren wir, so hoffen 
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wir alle, rechtzeitig in den parlamentarischen 
Ausschüssen und im Parlament Gelegenheit 
haben werden, bevor wir zu endgültigen Ent
scheidungen kommen. Es ist auf einige solcher 
Punkte aufmerksam gemacht worden. 

� Der Bericht der Bundesregierung stellt am 
Anfang klar, welche selbstverständlichen Grund
lagen und Bedingungen von österreichischer 
Seite für ein wirtschaftliches Arrangement mit 
der EWG gefordert werden müssen. Es kommt 
nun darauf an, was daraus werden wird. 

Kollege Tonci6 hat bedauert, daß es auch in 
außenpolitischen und in Integrationsfragen vor 
der Öffentlichkeit einen Koalitionsstreit gab, 
und ich schließe mich seinem Bedauern voll 
und ganz an. Es wäre besser gewesen, wenn das 
nicht passiert wäre, denn die Divergenz in den 
Auf fassungen von Mitgliedern der Bundes
regierung, ausgelöst durch die Erklärung des 
Herrn Handelsministers, ist keine angenehme 
Sache gewesen. Ich hoffe, es wird alles darange
setzt werden, daß künftig solche Dinge früher 
im Schoß der Bundesregierung geklärt werden 
können. 

Kollege Tonci6 ! Sie übertreiben nur bei dem 
Vergleich Österreichs mit der Weimarer Repu
blik und mit der Dritten oder Vierten Republik 
Frankreichs. Allein schon in quantitativer 
Hinsicht, in bezug auf die Parteienzahlerreichen 
wir sie nicht, die Probleme liegen bei uns wo
anders. Es geht nicht um die Atomisierung des 
parlamentarischen Lebens, sondern wir haben 
es mit anderen Problemen zu tun, über die 
wir jetzt nicht zu diskutieren haben. 

Weil die Frage der Doppelmitgliedschaft 
aufgerollt worden ist, möchte ich im Zusammen
hang damit folgendes sagen : Es handelt sich 
nicht nur um eine Formalfrage, daß sich die 
Bundesregierung schon einmal darauf geeinigt 
hatte, daß die Frage mindestens aus taktischen 
Gründen nicht jetzt aufgerollt werden soll, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Sachlich 
gesehen ist das eine sehr ernste Sache. Es wird 
von Geschäftsleu ten und IndustrielIen, die ger ade 
in den anderen Raum exportieren, die Frage ge
stellt : Was wird da werden � Bei uns sind so
undso viele Menschen beschäftigt ! So einfach 
ist das also nicht. Es ist keine einfache Sache, 
von einem fahrenden Zug auf den anderen 
hinüberzuspringen, und ich weiß nicht, wie es 
funktionieren soll, daß man in Etappen springt. 

Interessant ist auch, was die heutige Ausgabe 
der Tageszeitung "Die Presse" als Schweizer 
Eindrücke bringt. Die Schweizer sagen etwas 
ironisch : Wie wollt ihr das machen � Ihr wollt 
hinüberspringen in die EWG, dort die Zölle 
senken, die Zölle gegen die EFTA sollen hinauf 
und, wenn es zu einer allgemeinen Lösung kommt, 
wieder herunter. Die Schweizer lächeln etwas 
über diesen österreichischen übereifer, der 

eigentlich gar nicht österreichisch ist. Vor 
einem Übereifer in dieser Beziehung wird ge
warnt. 

Prüfen wir sachlich und wirtschaftlich sehr 
genau, und geben wir nicht Dinge auf, die man 
nicht leicht anderswie ersetzen kann ! 

Mit Recht wurde erklärt - das hat Kollege 
Tonci6 schon erwähnt, und es ist auch von 
anderen gesagt worden - :  Die entscheidenden 
Probleme sind die, die sich um die Grundfrage 
des Neutralitätsstatus, der Neutralitätspolitik 
und die Frage der Institutionen drehen. 

Es ist bereits erwähnt worden, daß die ent
scheidende Frage die gesetzliche Regelung, 
man könnte sagen : die Verfassungsregelung der 
EWG ist, die im Vertrag von Rom enthalten 
ist. Der EWG-Ministerrat soll künftig seine 
Beschlüsse mit Mehrheit fassen. Wir wissen 
allerdings nicht, wie sich Frankreich verhalten 
wird, wenn Ende 1966 die Frage der Mehrheits
entscheidungen im Ministerrat aktuell werden 
wird ; Beobachter in Deutschland sagen, de 
Gaulle wird das niemals akzeptieren, aber die 
Sorge haben wir jetzt nicht. Das Verfassungs
gesetz der EWG, der Vertrag von Rom, besagt 
jedenfalls : Verordnungen des Ministerrates 
haben in den Mitgliedstaaten automatisch 
Gesetzeskraft. Unsere Bundesregierung war 
richtig beraten, als sie schon in den Sondierungs
gesprächen klarmachte, daß das für uns nicht 
geht, denn die autonome Nachvollziehung im 
nationalen Parlament ist bei uns verfassungs
mäßige Vorschrift. Eine Generalvollmacht etwa 
an die Bundesregierung, daß sie mit der Zustim
mung zu solchen Verordnungen des EWG
Ministerrates in einem Assoziationsrat auto
matisch gültige Gesetze für Österreich akzep
tiert hat, scheint mir verfassungsmäßig völlig 
unmöglich, und ich zweifle auch daran, daß 
dieses Haus so etwas jemals beschließen wird. 
Es wäre eine Abdankung unseres Parlaments ! 
(Zustimmung bei der SP().) 

Man könnte sagen : Pardon, die EWG hat es ja r 
Die Grundidee der EWG war es, daß man 
nationale Souveränitäten an ein supranatio
nales Organ abgibt, an dem man beteiligt ist. 
Dabei ist beim Vertrag von Rom etwas passiert : 
Die sechs Parlamente der Mitgliedstaaten haben 
ihre parlamentarische Souveränität delegiert, 
aber nicht an das Europäische Parlament, 
sondern an den Ministerrat der EWG. Der 
Ministerrat der EWG ist nach dem Vertrag von 
Rom gleichzeitig die Legislative und die Exe
kutive. Ich glaube, in vielen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten der EWG würde man jetzt 
nach den bisherigen Erfahrungen sagen : Da 
muß man eine Änderung vornehmen. Jetzt 
würde man es wahrscheinlich nicht mehr so 
beschließen. Das ist damals im Sturm und 
Drang der Föderalisten, wie sie sich nannten, 
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geschehen, und die Föderalisten haben einen 
Einheitsstaat geschaffen und keine Föderation. 

Entscheidend aber ist, daß das für uns über
haupt nicht in Frage kommt. Wir delegieren ja 
nicht an eine supranationale Körperschaft, in 
der wir mitberaten können, sondern wenn wir 
einen Assoziationsstatus bekommen, sind wir 
aus der Mitberatung ausgeschaltet und können 
nur von einem anderen supranationalen Organ, 
wenn man den Ministerrat der EWG so be
zeichnen will, die Gesetze und Verordnungen 
empfangen, die wir zu akzeptieren haben. 

Nach meiner Meinung war es richtig, daß die 
Bundesregierung bereits in den Sondierungs
gesprächen erklärt hat, das gehe nicht, sondern 
man müsse irgendwelche Möglichkeiten für eine 
entsprechende Nachbehandlung, eine Nachbe
schließung in unserem Parlament schaffen. Aller
dings soll klar gesagt werden : Wir sind von der 
Gefahr bedroht, daß man das ausbalancieren 
will mit - wie das so schön heißt - adäquaten 
Gegenmaßnahmen. Das heißt : Wenn durch 
unsere Weigerung die Harmonisierung in einem 
bestimmten Punkt nicht durchgeführt wird, 
weil vielleicht die Bundesregierung im Assozia
tionsrat zugestimmt hat, aber das Parlament 
nein sagt, wäre es denkbar - es ist nicht wahr
scheinlich, aber es wäre denkbar -, daß man 
in einem solchen Fall sagt : Es ist ein Schaden 
erwachsen, und die Republik Österreich könnte 
zur Schadenersatzleistung herangezogen werden, 
denn "adäquate Gegenmaßnahmen" könnten 
etwa Schadenersatzleistungen sein. 

Das sind Probleme, die gar nicht so einfach 
sind. Man soll sich nicht leichtfertig darüber 
hinwegsetzen. Es war richtig, daß man das 
in den Sondierungsgesprächen sagte, und das 
werden zweifellos ernste Punkte der Verhand
lungen sein. 

Kollege Kos nimmt die Notwendigkeit, 
eine Kündigungs- und Suspendierungsklausel 
im Assoziationsvertrag zu haben, sehr leicht. 
Er meint : Die EWG kann das schwer akzep
tieren, der Vertrag von Rom ist ein Ganzes, 
wir müssen uns verpflichten, diese Klausel 
nur im Kriegsfall anzuwenden. Das Problem 
ist aber immer : Wie stark empfindet der 
Neutrale einen Konfliktsfall als bedrohlich 
für sich selbst � Und wenn man sagt : Wir 
selbst definieren unsere Neutralität und deren 
Ausmaß, dann müssen wir auch zu definieren 
und zu bestimmen haben, wann für uns der 
Punkt eingetreten erscheint - wir hoffen, 
er wird nie eintreten -, wo wir sagen müssen : 
Da ist unsere Neutralitätsposition gefährdet. 
Das können wir an niemanden abtreten. 
Das sind sehr, sehr ernste Fragen. 

Wenn vorhin der Vorschlag von Herrn 
Professor N emschak diskutiert wurde, so war 
das richtig. Es handelt sich natürlich um 

den Vorschlag einer Einzelperson, aber die 
Auseinandersetzung mit dem Plan des Herrn 
Professors Nemschak, der ja Leiter eines 
Instituts mit einer öffentlichen Rolle ist, 
das auch mit öffentlichen Mitteln erhalten 
wird, hat schon eine Berechtigung. 

Der Vorschlag Nemschaks "Assoziation mit 
Mitbestimmung" oder "Mitgliedschaft mit Son
derstatus" ist das, was man im Jargon 
der Verhandlungen und der Vorbesprechungen 
im europäischen Bereich mit "Mitgliedschaft 
1 00 minus 1 "  bezeichnet. Wir haben also 
alles, nur nennen wir es nicht Mitgliedschaft. 
Professor Nemschak sagt selbst, daß das eine 
Revision des Vertrages von Rom voraus
setzt. Voraussetzt !  Halten die, die eine 
Ahnung von den Dingen haben, so etwas für 
einen realistischen Plan, daß als Voraussetzung 
dafür, daß man Österreich die Möglichkeit 
einer intensiven Assoziation oder einer ge
milderten Mitgliedschaft gibt, die sich nicht 
so nennen will, eine Änderung des Vertrages 
von Rom durchgeführt wird ? Ich halte das 
für völlig irreal, für völlig aussichtslos. Darüber 
überhaupt nur zu reden, ist für den, der das 
Getriebe der EWG kennt, von vornherein 
völlig sinnlos. 

Außerdem kommt das hinzu, was auch 
Kollege Tonci6 erwähnt hat : Österreich soll 
als Sonderfall behandelt werden. Der EWG
Ministerrat und die EWG-Kommission haben 
aber vor nichts mehr Angst, als daß man 
mit einer Österreich-Lösung einen Präzedenz
fall schafft,. Und hier beginne ich selber, 
vor der Sonderlösung ein bißchen Angst zu 
bekommen ; das sage ich ganz offen. Es 
taucht nämlich wieder das auf, was wir ohne 
Rücksicht und ohne Unterschied der Partei 
im Europarat und in den Gemeinsamen Ver
sammlungen mit dem Europäischen Parlament 
leidenschaftlich bekämpft haben, nämlich die 
Einstellung : "Ihr armen Österreicher, ihr seid 
ja keine echten Neutralen, ihr seid j a  Zwangs
neutrale, das nehmen wir nicht so tragisch !"  
Die anderen sind die bösen Buben, die bösen 
Neutralen, die Schweizer und die Schweden, 
diese dürften nicht neutral sein, denn die sind 
es freiwillig. Wenn man diese Unterscheidung 
macht, dann behandelt man den Sonderfall 
Österreich gegen uns ! Darüber soll man sich 
keiner Täuschung hingeben. Damit negiert 
man nämlich die Echtheit unserer Neutralitäts
erklärung. Das ist in Wahrheit ein Bären
dienst, den man uns erweisen würde, und 
keine Hilfe. 

Vorstellungen, daß wir freiwillig einen 
weitergehenden Souveränitätsverzicht vor
nehmen können, sind vom Standpunkt 
der Neutralität nicht akzeptabel. Ich habe 
dies auch bei anderen Anlässen gesagt. Ich 
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darf meine Feststellung als ein persönliches 
politisches Glaubensbekenntnis wiede�h?l�n :  
Ja, ich bin der Meinung, daß freIwIllIge 
Souveränitätsverzichte bei einer Delegierung 
parlamentarischer Souveränitä�n an supra
nationale Parlamente, und mcht an Ver
waltungshehörden, in der geschic�tliche� Linie 
des Fortschrittes liegen. Ja, Ich bm der 
Meinung, daß das richtig ist. Wir sehen heute 
schon im Europäischen Parlament den harten 
Kampf um mehr parlamentarische .R.

echte. 
In der EWG sind jetzt im Agrarfonds MIllIarden 
D-Mark-Beträge angesammelt, die keinerlei 
Kontrolle unterliegen, über die ausschließlich 
die Verwaltung verfügen kann. Weder die 
nationalen Parlamente noch das Europäische 
Parlament haben die geringste Kontrolle dar
über. Wir haben Dehousse und andere vom 
Europäischen Parlament in der Gemeinsamen 
Versammlung in Straßburg gehört. Sie haben 
erklärt daß diese Art von bürokratischer 
Beherr�chung eines riesigen Integrationsge
bietes auf die Dauer unerträglich wird. Man 
verlangt hierüber echte demokratisch-parla
mentarische Kontrolle. 

Aber für Österreich als neutralen Staat 
kommt das überhaupt nicht in Frage. Wenn 
man uns sagt : Nur keine extensive Ausle�ung 
der Neutralität, oder, wie Kollege Kos memte, 
wir allein bestimmen es, niemand anderer 
kann sich dreinmischen, so ist das richtig. 
Es kommt bei der Neutralität nur noch auf 
ein Zweites an : daß eS die anderen glauben. 
Die Tschechoslowakei hat sich auch schon 
neutral erklärt und ist , wenn ich richtig 
beraten bin, manchmal in internationalen 
Auseinandersetzungen als ein Neutraler für 
Schlichtungskommissionen angeboten worden, 
aber man hat den Tschechen nicht geglaubt. 
Die Erklärung allein, sie sei neutral, hilft 
noch nicht. Wir allein bestimmen, wie weit 
unsere Neutralität geht ; aber wenn sie nicht 
weit genug geht, wird man uns nicht gla,:�.en, 
und sie ist wertlos. Aber unsere Neutrahtats
erklärung, unser Neutralitätsstatus ist

. 
d�ch 

die Basis unserer Existenz, an der, WIe ICh 
hoffe, niemand ernsthaft zu rütteln wagen 
wird. 

Die Schweiz geht sehr weit, sie ist sehr 
extensiv in der Auslegung. Der Kollege Kos 
sagt : Der frühere Bundespräsident und lang
jährige Außenminister Petitpierr.e hat sog�r 
gemeint, man müsse das �ar n�cht

. 
so weit 

fassen. Petitpierre hat SICh Ja Jahrelang 
gegen den Beitritt zum Europarat gewehrt. 
Solange er der Leiter des Politischen Departe
ments war ist dieser Beitritt zum Europa
rat nicht 

'
gelungen, obwohl eine Mehrh�it 

des schweizerischen Nationalrates das bereits 
in Beschlüssen gewünscht hat. Erst nachher 
kam die Auflockerung. Die Schweiz lehnt 

jede Delegierung von Souveränitätsrechten 
an supranationale Institutionen ab, weil sie 
darin einen Widerspruch zu ihrer Neutralität 
sieht. Die Schweiz ist dem Europarat 
nur beigetreten, weil es diese Delegierung 
im Europarat nicht gibt. 

Ich würde mich gar nicht mit der Aus
einandersetzung befassen, ob Österreich eine 
Neutra.lität ha.ben muß, die unbedingt so ist 
wie die der Schweiz. Wir haben immer gesagt, 
daß jedes Land eine besondere Entwic�lu�g 
hat . Aber wir sollten verdammt vorSIChtIg 
sein, nicht eine Politik zu betreiben, bei der 
wir zu Äußerungen kommen, wie sie der 
Herr Professor N emschak in seiner ansonsten 
ja sehr interessanten und reizvoll provokativen 
Schrift verwendet hat, indem er am Ende 
sagt, Österreich solle nicht eine Politik be
treiben, mit der wir in ein neutralisiertes 
Niemandsland geraten. Im militärischen Sinn 
ist ein neutrales Land Niemandsland. Anders 
ist das überhaupt nicht möglich . Man soll 
vorsichtig sein mit diesen Dingen, damit 
man an der Ehrlichkeit unserer Neutralität 
nicht zweifelt. Wir werden nicht einmal 
wirtschaftliche V orteile haben, wenn wir 
meinen, diese um den Preis der Neutralität 
erkaufen zu können. 

Meine Damen und Herren ! Wir hoffen, 
daß die Verhandlungen bald erfolgen können. 
Wir sollen positiv zu den Verhandlungen 
stehen aber nüchtern und klar über diese 
wirtschaftlichen Probleme denken. Ich bin 
auch der Meinung, daß es falsch ist, wie da 
oder dort einmal gesagt oder geschrieben 
wurde daß die EWG die "schwarze EWG" 
und die EFTA die "rote EFTA" ist. Das ist 
nach jeder Richtung falsch. Sie wissen, daß 
die EWG viel mehr Planwirtschaft und 
Dirigismus hat als die EFTA und umgekeh�t 
in der EFTA viel mehr Elemente des Frel
händlerturns enthalten sind als in der EWG. 
Man kann nicht behaupten, daß Macmillan 
unbedingt ein Sozialist gewesen ist, als er 
den Vertrag der EFTA gefördert und ab
geschlossen hat, und umgekehrt ka�m man 
nicht behaupten, daß Spaak, der emer der 
Pfeiler der EWG war, als Konservativer be
zeichnet werden kann. Das alles hat damit 
nichts zu tun. Hier stehen konkrete Interessen
fragen im Spiel, und ich glaube, wir sollen 
nüchtern und klar die Fragen prüfen. . 

Ich stimme dem Kollegen Tonci6 voll
kommen zu, wenn er hier davon gesprochen 
hat, daß man die gemeinsamen Projekte -
EWG und EFTA - und den Rest, den es, 
Kollege Tonci6, im freien Europa auch noch 
gibt, auf dem Boden des Europarates als 
gemeinsame Vertrags-, Konventions-, Koopera
tions-Lösungen fördern soll, echt fördern soll. 
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Ich darf die Gelegenheit hier benützen, um haben. Davon leben wir noch mehr als von 
festzustellen : Daß wir Österreicher die Sozial- allem anderen. Bei allen diesen Verhandlungen 
charta noch nicht ratifiziert haben, ist eine müssen wir unseren Blick auf künftige große, 
Schande, die uns in Wahrheit in Europa wahrhaft europäische Lösungen richten ! (Bei
keinen guten Namen macht. Auf der anderen fall bei der SPÖ.) 
Seite sind europäische Projekte, wie die Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner :  Als näch-Europäische Universität in Florenz, die zu d stern Re ner erteile ich dem Herrn Abge-
einer nationalen Institution geworden ist, ordneten Stürgkh das Wort. 
schädlich. Man soll echte europäische Vertrags-
werke und Institutionen schaffen. Wir haben Abgeordneter Stürgkh (ÖVP) : Hohes Haus ! 
im Europarat diese Möglichkeiten, die wir Meine Damen und Herren ! Der Herr Kollege 
voll und ganz ausschöpfen sollten. Dr. Kos hat ziemlich massive persönliche 

Meine Damen und Herren ! Die multi- I Angriffe gegen den Herrn Bundesminister Dok
lateralen Lösungen für beide, für EWG und

' tor Bock gerichtet. Ich . fühle . mich hier nic�t 
EFTA, und den Rest bleiben möglich und berufen, scho� . gar mcht m Anwesenheit 
aktuell. Ich glaube, der Herr Bundesminister des Herrn .Mlll�sters Boc�, darauf zu ant

Kreisky hatte beim Europa-Gespräch im Rat- w?rten, :VeIl dIeser .bestimmt sehr genau 

haus recht, wenn er darauf aufmerksam ge- Wissen w.lfd,  was �r Ih� zu a.ntworten. hat. 
macht hat. Er hat die volle Zustimmung . Bevor ICh 

. . 
auf E�nzelheIten dieses BerIchtes 

des schwedischen Konservativen Heckseher emgehe, mochte ICh hervorheben, daß er 
also des Angehörigen eines EFTA-Landes : außerordentlich �lar un� gewissenhaft 
des Schweizer Sozialdemokraten Bringolf und zus�mmengestellt Ist und . SICh zu� U.nte:-

des holländischen Sozialdemokraten Vos ge- s�hIed von manchen BerIchten, dIe WIr. m 

funden. In der Presse ist aber heute auch, dIes�m H��se schon erhalten habe:r:, noch emer 
wie ich schon gesagt habe, die allgemeine ----: .�ch mochte sagen -:- beachtlIchen Aktu
Schweizer Auffassung zu lesen, aus der hervor- ahtat erfreut und S?mIt. den Verfassern alle 
geht, daß nicht nur die sozialdemokratischen Achtung und Ehre embrmgt. 
Kreise so denken. Ich finde zu meiner Über- Sie werden gestatten, daß ich bei Behandlung 
raschung, daß auch die Europa-Union in der dieses Berichtes hauptsächlich aus dem Ge
Schweiz, also eine der föderalistischen Gruppen, sichtswinkel der La�d- .und F?rstwirtsch�ft 
der Vorkämpfer der großen Vereinigung und spreche, . ersten� ,,:e�� dIes. �em Beruf 1st 
auch der Vorkämpfer des Anschlusses der und zweItens weIl dIe osterreIChische Land- und 
Schweiz an die EWG, heute sagt : So geht Forstwirtschaf�, wie vielleicht kein a.nderer 
es nicht, wir wollen die große echte multi- Berufsstand m unserem Lande, mIt nur 
laterale Lösung haben. Ich kann mit Genug- �enig Vorbehalten die volle Bereitschaft zu 
tuung feststellen, daß der Berichterstatter emem Arrangement bekundet hat. Ich muß 
des Europäischen Parlaments, Fernand sagen : seltsamerweise ; denn die Landwirtschaft 
Dehousse, uns vor drei Wochen in Straßburg ist ge.rade jene Sparte, di�, wie .wir ja 
sagte : Vergeßt nicht bei euren Versuchen, alle WIssen, m der IntegratlOnsentwlCklung 
eine bilaterale Lösung, ein Arrangement zu immer . wieder Schwierigkeiten b�reitet hat. 
finden, auf die multilateralen Lösungen für Selbst I?nerhalb der Sechser-?"ememschaft be
Europa ! Dehousse, der immer einer unserer stehen 1m Zusammenhang mit der Erstellung 
Gegner auf diesem Gebiete war, hat dies des gemeinwirtschaftlichen Getreidepreises 
jetzt, so wie viele andere, gesagt. Ich kann immer noch Schwierigkeiten. 
darauf hinweisen, daß diese Idee des Herrn Der Bericht als solcher gibt den Problemen 
Bundesministers Kreisky : Rahmenvertrag mit der Land- und Forstwirtschaft an sich ·  wenig. 
bilateralen Derivatverträgen, wie er sagt, Raum. Er spricht von den Marktorganisa
dasselbe ist, was wir im Europarat schon tionen für Milch, Rindfleisch und Reis vom 
1959 einstimmig in Form der Grundsatz- 3 1 .  Dezember 1963 , die im ersten Quartal 
erklärung und der ausführenden bilateralen 1964 in Kraft getreten sind, ferner von der 
Verträge gewünscht, beschlossen, gefordert Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen 
haben. durch die geltenden Verordnungen, von den 

Hohes Hau s !  Österreich soll mit ganzer Abschöpfungsbeträgen für Schweinefleisch und 
Kraft ein bilaterales wirtschaftliches Arrange- daraus erzeugte Konserven, über die Finan
ment mit der EWG erstreben. Wir hoffen, zierung durch den Europäischen Ausrichtungs
daß wir bald Verhandlungen beginnen können. und Garantiefonds. Er berührt ferner die 
Wir werden dabei gegen die Diskriminierung Errichtung eines Informationsdienstes land
die Maßnahmen und Sicherungen zu treffen wirtschaftlicher BuchführungeIl über die Ein
haben, die für unsere Wirtschaft lebenswichtig kommenslage und betriebswirtschaftlicheIl 
sind. Aber wir werden das Lebensinteresse Verhältnisse landwirtschaftlicher Betriebe 
unseres Neutralitätsstatus über alles zu stellen innerhalb der EWG, der schließlich die Grund-
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lage für einen europäischen Grünen Bericht 
und für Agrarpreisfestsetzungen bilden soll. 

Dieses Integrationsproblem muß man von 
zwei Seiten betrachten : von der österrei
chischen und von der gesamteuropäischen Seite. 

Gestatten Sie, daß ich aus diesem Blick
feld einige grundsätzliche Bemerkungen vor
bringe. 

Es ist vielleicht vorerst richtig, fest
zustellen, wer aller in diesem Europa die 
Agrarpolitik beeinflußt. Dabei unterscheiden 
wir verschiedene Formen, wie die nationalen 
Regierungen mit ihren zuständigen Ministerien 
und mit ihren nationalen Gesetzgebungen, 
internationale Regierungsorganisationen, wie 
etwa die FAO, die OECD, die EWG, berufs
ständisch nationale und internationale Organi
sationen, wie die FIPA, die COPA, die CEA, 
und nicht zuletzt nationale und übernationale 
parlamentarische Körperschaften, wie etwa 
das Sechser-Parlament und den Europarat. 

Ich glaube, daß diese Aufzählung der haupt
sächlichsten Einrichtungen, in denen Agrar
politik betrieben wird, beweist, was für eine 
ungeheure Koordinierungsaufgabe noch vor 
uns liegt. Dazu kommt auch noch die er
schwerende Tatsache, daß das "geographische 
Europa" einer scharfen weltanschaulichen Tren
nung unterliegt und jener Teil unseres Konti
nentes, welchen wir gerne als das freie Europa 
bezeichnen, noch in drei Gruppen, in die 
Sechser-Gemeinschaft mit ihren assoziierten 
Mitgliedern, in die EFTA mit dem assoziierten 
Finnland und in die Non Six und Non Seven 
geteilt ist, ein Luxus, den sich unser Kontinent 
- ich glaube, meine Damen und Herren, wir 
sind da alle einer Meinung - auf die Dauer 
wohl kaum wird leisten können. 

Die positivste und die ausstrahlendste Wir
kung auf dem landwirtschaftlichen Sektor 
in Europa und darüber hinaus übt zweifellos 
die gemeinsame Agrarpolitik der EWG aus. 
Ich werde mich in der Folge daher und wegen 
der in dieser Richtung spezifisch gelagerten 
österreichischen Land wirtschaft mit dieser 
und ihrer Wechselwirkung hauptsächlich be
fassen. 

Ich möchte vielleicht noch die ganz be
deutende Gemeinsamkeit mit der Fest
stellung betonen, daß die Basis der euro
päischen Landwirtschaft überwiegend der Fa
milienbetrieb ist. Das Ziel, diesen als freien 
und modernen Betrieb zu erhalten und zu 
festigen und zu verbessern, ist sowohl in den 
Römer Verträgen als auch im Agrarprogramm 
der OECD oder der F AO grundsätzlich 
festgehalten und war und ist immer das 
Leitbild des Verbandes der europäischen 
Landwirtschaften gewesen. Diese Betriebs
formen haben sich in der Vergangenheit sowie 

in der Gegenwart bewährt. Ich leugne nicht, 
daß die land- und forstwirtschaftlichen Be
triebe, besonders die bäuerliche Betriebs
form, in gewisse Schwierigkeiten im Vergleich 
zu modernen industriellen Erzeugungsmetho
den geraten können. Deshalb können wir die 
Landwirtschaft dem industriellen Erzeugungs
prinzip nicht völlig unterwerfen. In diesem 
System stehen nämlich Produktivitätszuwachs, 
Verbrauchsausweitung und damit Einkommens
erhöhung in einem kausalen Zusammenhang. 
Diese Funktion ist zwangsläufig einer stän
digen Erweiterung des Verbrauchs unter
worfen. 

Die österreichische Landwirtschaft hat ihre 
Arbeitsproduktivität in höherem Maße als 
die Industrie zu steigern vermocht, nämlich 
in der Zeit vom Jahre 1 956 bis heute um 
1 7 1  Prozent - im Jahre 1963 waren es noch 
8,2 Prozent -, bewirkt durch den technischen 
Fortschritt, durch eine Erhöhung der Pro
duktion etwa um ein Drittel und nicht zuletzt 
durch das krasse Ausscheiden von Arbeits
kräften um rund 40 Prozent. Meine Damen und 
Herren ! Im Jahre 1934 betrug die Zahl 
der Beschäftigten in der Land- und Forst
wirtschaft noch 1 ,223.561 Menschen, im Jahre 
1 961  waren es nur mehr 764.983. 

Eine Einkommenserhöhung durch weitere 
Ausweitungen wäre dann gegeben, wenn sich 
die Verbrauchsausweitung ähnlich vollziehen 
könnte wie etwa bei der Industrie. Aber die 
in Europa nur langsam steigende Bevölke
rungszahl und schließlich das Fassungsver
mögen der Mägen setzen einer solchen Aus
weitung sehr bestimmte Grenzen. 

Es wird daher notwendig sein, daß neben 
dem industriellen Produktionsprinzip zur Er
haltung des agrarischen Produktionsprinzips 
seitens der Führung der Landwirtschaft eine 
besondere agrarische Wirtschaftsgesinnung 
entgegengebracht wird und daß ihr eine 
gerechte Wirtschaftsverfassung und ebensolche 
Wirtschaftsgesetze innerhalb der industriell 
bestimmten Marktwirtschaft zugebilligt werden. 
Die Schwierigkeit, der die Landwirtschaft 
unterworfen ist, liegt ja  im wesentlichen 
darin, daß sie Rohprodukte produziert und 
Fertigprodukte kaufen muß, das heißt, daß 
sie keine Gewinnspanne von ihren Ver
käufen erhält. Es ist vielleicht für unsere 
Zeit charakteristisch, daß der Mensch von 
heute für das, was er schließlich am meisten 
benötigt, nämlich für Essen und Wohnen, 
am wenigsten bezahlen möchte. Wir leben 
in einer Art von Zivilisation - nennen wir es 
ganz offen eine gewisse Verschwendung -, 
in der am meisten an überflüssigen Dingen 
und am wenigsten an lebenswichtigen Erzeug
nissen verdient wird. 
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Die Agrarpolitik ist ein wesentlicher Teil 
der Gesamtwirtschaft und der Sozialpolitik 
und daher von dieser auch nicht zu trennen. 
Das ist eine Erkenntnis, der die Römer Ver
träge Rechnung getragen haben. Die Wirt
schaftspolitik eines Landes und schon gar 
eines kleinen Landes für sich isoliert ist 
heutzutage überhaupt undenkbar, denn sie 
wird durch die immer engeren internationalen 
Verflechtungen, wie wir sehen, bereits in hohem 
Maße beeinflußt. Durch die technische Ent
wicklung wurde die Landwirtschaft von einem 
arbeitsintensiven in einen kapitalintensiven 
Wirtschaftszweig gewandelt. Der Ersatz der 
menschlichen Arbeitskraft durch die Technik 
erfordert nicht nur umfangreiche Investitionen, 
sondern verändert die soziale Struktur auf 
dem Lande und schafft auf den Höfen ver
änderte betrie bswirtschaftliche Vorausset
zungen. Meine Damen und Herren ! Es ist 
Ihnen ja sattsam bekannt, warum Österreich 
sich entschlossen hat, den Alleingang in 
Richtung EWG zu beschreiten. 

Daß der bisher von der EWG beschrittene 
Weg grundsätzlich richtig war, zeigt uns der 
wachsende Einfluß dieser Gemeinschaft nicht 
nur auf die europäische Wirtschaft, sondern 
auch auf die Weltwirtschaft. Das wirtschaft
liche Wachstum in den Ländern der EWG war 
kräftiger als das in den übrigen Industrie
ländern. Daraus ergibt sich, daß die Wirt
schaft in den Ländern der Gemeinschaft durch 
diese Zusammenarbeit einen sehr gewaltigen 
Impuls erfahren hat. 

Wie schon gesagt : Die grundsätzlichen 
Ziele der Agrarpolitik der Sechser-Gemein
schaft sind in den Römischen Verträgen 
verankert, also Förderung der Produktivität, 
rationeller Einsatz der Produktionsverfahren, 
Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens, Stabi
lisierung des Marktes und die gesicherte 
Versorgung der Verbraucher. 

Ich darf hier manche Parallelen zwischen 
der österreichischen Agrarpolitik und jener 
der EWG feststellen. Die Agrarpolitik 
eines Landes beziehungsweise einer Gemein
schaft ist aber weitgehend bedingt durch 
die gegebenen Voraussetzungen natürlicher 
und auch wirtschaftlicher Art. Ein funda
mentales Element der Landwirtschaft ist 
fast in allen europäischen Ländern zumindest 
sehr ähnlich, nämlich ihre Struktur. Wir 
haben in Österreich bekanntlich 390.206 im 
Besitz von Einzelpersonen befindliche Betriebe, 
wovon 144.889 Betriebe ein berufliches Neben
einkommen haben, welches das landwirt
schaftliche Einkommen übersteigt ; das sind 
rund 37 Prozent der Betriebe. Alle diese 
Betriebe bewirtschaften eine landwirtschaft
liche Nutzfläche von rund 4 Millionen Hektar. 

Es gibt derzeit in der EWG knapp 7 Millionen 
Landwirte mit einer gesamten landwirtschaft
lichen Fläche von rund 37 Millionen Hektar. 
Daraus ist ersichtlich, daß die durchschnitt
liche Betriebsgröße in Österreich fast gleich 
wie die durchschnittliche Betriebsgröße in 
der EWG ist, nämlich in beiden Fällen an die 
1 0  Hektar. Die Durchschnittsbetriebsgröße 
aller westeuropäischen Länder zusammen liegt 
noch etwas unter diesem Wert. 

Wir sehen also, daß die EWG in ihrer 
Agrarpolitik von sehr ähnlichen Voraussetzun
gen ausgeht, daß sie die gleichen Ziele verfolgt 
und daß sie sich zur Erreichung dieser Ziele 
auch sehr ähnlicher Mittel bedient wie die 
österreichische Landwirtschaft. Daraus geht 
sehr deutlich hervor, daß eine Anpassung der 
österreichischen Agrarpolitik an die der Ge
meinschaft keine unüberwindlichen Schwierig
keiten bereiten würde. 

Ein wesentliches Charakteristikum der 
Agrarpolitik in der EWG ist es, die Erzeugung 
weitgehend an den Verbrauch anzupassen. 
Es ist daher eine entscheidende Frage für die 
österreichische Landwirtschaft, ob es ihr ge
lingt, bei der Einspielung dieses Gleichge
wichtes zwischen Produktion und Verbrauch 
innerhalb des Integrationsraumes rechtzeitig 
mitzuwirken. Wenn sich dieses Gleichgewicht 
in der EWG ohne unsere Mitwirkung einstellte, 
dann liefen wir Gefahr, eine äußerst unter
geordnete Rolle zu spielen. 

Das Ziel der Agrarpolitik der EWG ist es 
naturgemäß, in einem immer höheren Grad 
zur Eigenversorgung zu kommen. In allen 
Ländern der Gemeinschaft werden gewaltige 
Anstrengungen zur Verbesserung der land
wirtschaftlichen Struktur unternommen. Diese 
Maßnahmen werden heute schon auf gemein
schaftlicher Ebene koordiniert und in steigendem 
Maße auch aus der gemeinsamen Kassa, 
dem sogenannten Europäischen Ausrichtungs
und Garantiefonds, finanziert. 

Die EWG nimmt eine Strukturpolitik auf 
breitester Basis in Aussicht. Es ist dabei 
nicht nur an eme Flurbereinigung, an 
Betriebsaufstockungen, an Betriebsverein
fachungen, Verkehrserschließungen und an eine 
Verbesserung der Markteinrichtungen gedacht, 
sondern es soll vor allem eine gesamtwirt
schaftliche Entwicklungspolitik verfolgt werden. 
In wirtschaftlich weniger entwickelte Ge
biete sollen gewerblich-industrielle Produk
tionsstätten verlagert werden ; die durch den 
verstärkten Einsatz von technischen Hilfs
mitteln in der Landwirtschaft frei werdenden 
Arbeitskräfte könnten somit in dem betreffen
den Gebiet selbst Arbeit und Verdienst 
finden. Es würden sich dadurch neue Konsum
zentren bilden und sich somit bessere Absatz-
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chancen für die Landwirtschaft dieses Raumes 
ergeben. Eine solide Ausbildung und Schulung 
soll eine vielseitige Verwendung der Arbeits
kräfte ermöglichen. Selbstverständlich wird 
sich in der EWG sowie auch bei uns die 
Strukturpolitik immer im Rahmen der demo
kratischen Spielregeln bewegen, aber die Ent
scheidung wird immer und letztlich beim 
einzelnen Menschen selbst liegen müssen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ein 
Wort über die Zukunft unserer Bergbauern 
sagen. Gerade ihre Produktion, nämlich Vieh, 
Milchprodukte und Holz, ist besonders export
abhängig, und daher ist das Bergbauerntum 
an einer Assoziierung besonders interessiert . 

Zur Regelung des Marktes für landwirt
schaftliche Erzeugnisse hat die Gemeinschaft 
schon eine ganze Reihe von Marktordnungen 
beschlossen und wendet sie auch an. Schließ
lich wurde auch der Modus für die Finanzie
rung der Maßnahmen im Gemeinsamen Markt 
vereinbart. Damit steht das System der 
EWG für die landwirtschaftliche Markt- und 
Handelspolitik schon weitgehend fest. Durch 
die bisher beschlossenen Verordnungen sind 
rund 86 Prozent der gesamten landwirtschaft
lichen Produktion der Gemeinschaft erfaßt. 
Für die wichtigsten Schlüsselpunkte ist die 
Sicherung des Absatzes sowie der Schutz 
gegen Preisverfall vorgesehen. Der Agrar
markt der Gemeinschaft wird sozusagen aus 
dem Weltmarkt herausgehoben und nach 
außen durch ein wirksames System von 
Abschöpfungen abgeschirmt. 

Bei Betrachtung des Hauptproduktions
zweiges in der EWG darf man feststellen , 
daß der Bedarf an Weichweizen zu einem 
hohen Grad aus der heimischen Produktion 
gedeckt wird ; doch bei Hartweizen und be
sonders auch bei Futtergetreide sind noch 
bedeutende Importe notwendig. Diese Tat
sache findet ihren Niederschlag in der Preis
politik. Die letzten Vorschläge der Kommission 
für Getreidepreise sind bei Weichweizen ein 
Großhandelsrichtpreis von umgerechnet 2,76 S 
und für Futtergerste ein solcher von rund 
2,40 S. Das Preisverhältnis zwischen Brot
getreide und Futtergetreide ist demnach ziem
lich eng in Aussicht genommen. Der Weizen
preis soll etwa 15 Prozent über dem Preis der 
Futtergerste liegen. Diese Richtpreise würden 
bei Weizen unseren derzeitigen österreichischen 
Preis etwas, bei Futtergerste jedoch nicht 
unerheblich übertreffen. 

Die . österreichische Getreidebilanz ist be
kanntlich jener der EWG ziemlich ähnlich. 
Auch Österreich hat einen hohen Grad von 
Selbstversorgung bei Brotgetreide und einen 
bedeutenden Zuschußbedarf an Futtergetreide. 

Bei Rindfleisch sind sogenannte Orientie
rungspreise für die wichtigsten Märkte vorge
sehen, die durch ein elastisches Außenhandels
regime gesichert erscheinen . Die Durchschnitts
preise für Schlachtvieh lagen im Jahre 1 963 
in den Ländern der Gemeinschaft zwischen 
1 1  und 15 S je Kilogramm Lebendgewicht. 
Die in Österreich noch bestehenden strengen 
Ausfuhrbeschränkungen für Schlachtvieh sind 
ein Hinweis dafür, daß die österreichische 
Landwirtschaft bei Eingliederung in diesen 
Markt gerade in der Viehwirtschaft eine 
nicht ungünstige Ausgangslage hätte. Die 
EWG deckte im Durchschnitt der letzten Jahre 
ihren Bedarf an Magerfleisch zu rund 92 Pro
zent aus eigener Erzeugung. Eine Prognose 
für die Rindfleischbilanz im Jahre 1970 
stellt fest, naß sich im Falle einer schwachen 
allgemeinen Einkommensentw"icklung die 
Produktion und der Bedarf fast die Waage 
halten ",iirden. Bei starker Einkommens
steigerung würden sich jedoch für Drittländer 
noch Liefermöglichkeiten ergeben. 

Z wischen der Erzeugung von Rindfleisch 
und Milch besteht naturgemäß eine enge 
Wechselwirkung. Zum Beispiel : Bei einem 
Preisverhältnis zwischen Milch und Schlacht
vieh von 1 :  6 entwickeln sich erfahrungs
gemäß beide Produktionssparten ziemlich 
gleichmäßig. Bei einer Relation von 1 :  7 
verlagert sich die Produktion auf das Fleisch 
und umgekehrt. Diese Tatsache stellt daher 
ein wirksames Instrument zur Beeinflussung 
der Produktionsrichtung dar. Die Erzeugung 
von Milch und Milchprodukten liegt in der 
EWG derzeit bereits um einige Prozent über 
dem Bedarf. Die Erzeugerpreise für Milch 
lagen im Jahr 1963 in den einzelnen Mitglied
staaten zwischen 1 ,85 S und 2,40 S pro Kilo
gramm. Man kann also damit rechnen, daß 
der künftige gemeinsame Milch preis in der 
E'VG nicht unter dem des derzeitigen österrei
chischen Niveaus liegen wird. 

Die künftige Entwicklung der Milchproduk
tion vorauszuschätzen ist schwierig, weil ge
rade diese lohnintensive Sparte in Hinkunft 
immer mehr vom Arbeitsmarkt her beein
flußt werden wird. Dies ist auch eine öster
reichische Erfahrung. Bei Absatzschwierig
keiten ist jedoch zu beachten, daß Inter
ventionen auf einem großen Markt mit einem 
kleinen Überschuß zweifellos wirksamer sein 
können als auf einem kleinen Markt mit 
einem starken Überangebot. Nebenbei möchte 
ich nur erwähnen, daß der gesamte west
europäische Raum noch einen beachtlichen 
Einfuhrbedarf an Milchprodukten hat. 

Bei Zucker hat die EWG in den letzten 
Jahren einen Selbstversorgungsgrad von 
98 Prozent aufgewiesen. Nach Ansicht der 
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Kommission und der genannten Studie sollte 
bis zum Jahre 1970 trotz höherer Eigen
produktion auch eine höhere Einfuhr not
wendig erscheinen. 

Meine Damen und Herren ! Nun einige 
Worte zur Forstwirtschaft. Der EWG-Raum 
ist zu 2 1 , 6  Prozent mit Wald bedeckt. Trotz
dem stellt die EWG ein erhebliches Zuschuß
gebiet für die Holzeinfuhr dar. ImJahre 1 961  be
trug das Defizit der Holzbilanz im EWG-Raum 
rund 47 Millionen Festmeter Rohholzäqui
valent. Österreich als einziger bedeutender 
Holzexporteur in Mitteleuropa hat zum EWG
Markt und besonders zum italienischen Markt 
eine sehr günstige Lage. Ich möchte dabei 
aber nicht verhehlen, daß ein so hoher Export
anteil gegenüber einem einzigen Land gewisse 
Gefahren beinhaltet, wie sie sich momentan 
auch aus der wirtschaftlich ungünstigen Situ
ation in Italien zeigen. Aus der Entwicklung 
gerade der letzten Jahre muß auch gefolgert 
werden, daß die Holzproduktion der UdSSR 
und Skandinaviens, die in einem viel größeren 
Maße der Mechanisierung zugänglich ist, als 
dies in den meisten gebirgigen Lagen Mittel
europas jemals der Fall sein kann, auf dem 
europäischen Markt sehr scharfe Konkurrenz
bedingungen schaffen wird. 

Es ist daher notwendig, auch innerhalb der 
EWG zu einer Koordinierung der Forst
politik zu kommen. Die Römischen Verträge, 
die sich in ihren §§ 39 bis 46 mit der Land
wirtschaft befassen, bieten aber hiezu keine 
Möglichkeit. Es wurde jedoch innerhalb der 
Kommission eine Abteilung für Forste und 
Forsterzeugnisse gebildet, welche sich mit 
den technischen Problemen, mit den Produk
tionsproblemen und auch mit dem Struktur
problem befaßt , um die Wettbewerbsfähigkeit 
der eigenen Forstproduktion zu erhalten. 
Die Holzeinfuhr unterliegt bekanntlich keinem 
Zoll. Diese Koordinierungsstelle befaßt sich 
momentan mit einer Arbeit über die Klassi
fizierung des Rundholzes und mit einer sehr 
eingehenden Statistik. 

Wenn ich mir erlauben darf, Herr Präsident, 
die gespannte Lage in der Forst
und Holzwirtschaft in Österreich zu beleuch
ten , so gestatten Sie mir die Feststellung, 
daß sich die derzeitigen Holzpreise auf dem 
Niveau des Jahres 1957 bewegen, daß aber 
seitdem die Kosten der Holzerzeugung ständig 
und gewaltig gestiegen sind. Allein die Forst
arbeiterlöhne haben in dieser Zeit eine rund 
40prozentige Erhöhung erfahren. Der Forst
betrieb erfordert eine sehr lohnintensive Füh
run.g, und der Ersatz der menschlichen Ar
beitskraft durch den Einsatz von Maschinen 
ist nur in beschränktem Ausmaß möglich, 
sodaß sich die österreichische Forstwirtschaft 

in einer bedrohlichen Preis-Kosten-Schere be
findet. Es mag vielleicht hier interessant 
sein, daß sich eine ähnliche Entwicklung in 
der deutschen Bundesrepublik abzeichnet. 
Professor Speer hat jüngst ausgerechnet, 
daß mit dem Erlös eines Festmeters Langholz 
im Jahre 1 955 noch 46 Arbeitsstunden, im 
Jahre 1963 aber nur mehr 15 Arbeitsstunden 
abgegolten werden konnten. 

Mit zunehmendem Aufbau des gemeinsamen 
Außenzolles und Außenhandelsregimes der 
EWG wird die Ausgangslage der österreichi
schen Wirtschaft gerade auf diesen wichtigen 
Absatzgebieten schwieriger. Wenn Österreich 
auf diesen bedeutenden Märkten an Terrain 
verlieren würde, müßten sich zwangsläufig 
unangenehme Rückwirkungen auf die ge
samte Volkswirtschaft ergeben. 

Aber nicht nur zur Sicherung des Absatzes 
scheint mir ein baldiges Arrangement notwendig 
zu sein, sondern Österreich darf sich vor allem 
nicht der Dynamik der wirtschaftlichen Ent
wicklung in Westeuropa entziehen, um nicht in 
seiner eigenen Wirtschaft zurückzubleiben. Zwar 
soll Österreich mit allen Ländern Handel trei
ben - und das wollen wir ja auch sicher --, 
aber wir dürfen nicht übersehen, daß eine 
Ausweitung des Handels auf bilateraler Basis 
mit Ländern ohne konvertibler Währung 
nicht gut möglich ist und unsere eigene Wirt
schaft in eine immer stärkere Abhängigkeit 
von der Planung dieser Länder bringen 
würde, die wir in keiner Form beeinflussen 
können. 

Auch die österreichische Land- und Forst
wirtschaft hat beachtlichen Anteil am öster
reichischen Außenhandel. Gerade die Forst
wirtschaft ist einer der stärksten und sichersten 
Pfeiler des österreichischen Exportes. Der 
Wert der Exporte landwirtschaftlicher Erzeug
nisse ist kontinuierlich gestiegen und kommt 
bereits an die 2 Milliardengrenze heran. 
Im Jahre 1 963 wurden in Form von Nutz - ,  
Zucht- und Schlachtvieh sowie Rindfleisch 
nicht weniger als 1 60.000 Rinder ausgeführt ; 
das ist mehr als ein Fünftel der gesamten 
Produktion. An Butter, Käse und Milchpulver 
wurden im vergangenen Jahr 25.000 t aus
geführt. Von der Ausfuhr Österreichs an 
Nahrungsmitteln von 1860 Millionen im Jahre 
1963 gingen 1510 Millionen oder 81 Prozent 
in die EWG, 420 Millionen oder 13 Prozent 
in die EFTA und nur HO Millionen oder 6 Pro
zent in andere Länder. Vieh und Fleisch 
wurden zu 94 Prozent, Molkereiprodukte 
z u  64 Prozent, Obst und Gemüse zu 68 Prozent 
und Wein zu 45 Prozent im EWG-Raum abge
setzt. 

Dies zeigt, daß die Agrarexporte auf die 
EWG, insbesondere auf den deutschen und 
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italienischen Markt angewiesen sind. Diese Nun gestatten Sie, meine Damen und Herren, 
Tatsache erklärt das große Interesse unserer daß ich mich für einen Augenblick von der 
heimischen Land- und Forstwirtschaft an europäischen Agrarpolitik entferne und dem 
einer künftigen Regelung der wirtschaftlichen Welt agrarmarkt zuwende. Es ist bekannt, 
Beziehungen zu den Ländern des Gemein- daß sich bereits in den späten fünfziger Jahren 
samen Marktes. Was es bedeutet, von diesen in einzelnen Gebieten der Welt, insbesondere 
Absatzgebieten abgeschnitten zu sein, haben in Nordamerika und Ozeanien, große über
wir im Herbst 1962 auf dem Viehsektor schüsse an Agrarprodukten angehäuft haben. 
erfahren, als Deutschland und Italien vor- Zur Stabilisierung der nationalen Märkte 
übergehend ihre Grenzen für Schlachtvieh ge- und zur Sicherung der eigenen Landwirtschaft 
sperrt haben. haben sich die Einfuhrländer gegen den Preis-

In einer Stellungnahme der Präsidenten-verfall �uf dem W �ltmar� abgeschirmt: wäh
konferenz der Landwirtschaftskammern Öster-rend dIe Ausfuhrlander Ihre Exporte Immer 
reichs die in Zusammenarbeit mit allen mehr subventionierten. Diese Preisspirale auf 
maßg�blichen land- und forstwirtschaftlichen dem internationalen Agrarmarkt war lange 
Organisationen und vor allem auch mit dem �eit na

.
ch unten in Bewegung. Auf dem 

Bundesministerium für Land-und Forstwirt- mternatlOnalen Markt herrschten und herr
schaft ausgearbeitet wurde, wird die Not- schen auch heute noch .. 

be�auerlic�erweise 
wendigkeit eines baldigen Übereinkommens verzerrte Wettbewe��sverhaltmsse. D�eser Zu
Österreichs mit der EWG auf der Basis einer stand hat dazu gefuhrt, daß fast kem Staat 
Zollunion betont. Die österreichische Land-der Welt seine Landwirtschaft den Einflüssen 
und Forstwirtschaft so heißt es ist bereit des Weltmarktes direkt aussetzt. Dieses Er
nach Ablauf einer Übergangszeit die Handels� gebnis erbrachte die Arbeit eines eig�nen 
beschränkungen gegenüber der Gemeinschaft Untersuchungsa�sschuss�� des Allgememen 
abzubauen und die gemeinsamen Außen- Abkommens ube.r .Zolle . und . Han�el, 
handelsregelungen zu übernehmen. des GATT, dem, WIe WIr alle WIssen, ÖsterreICh 

angehört. 
Ich �öchte bei 

.. 
d�eser Gelegenheit sa�en, Aber wie rasch sich die Lage auf dem Welt

daß :Vlr 
.
uns. naturhc� �ohl bewußt smd, markt ändern kann, zeigt die Entwicklung in 

d�ß dIe EInghe�erun.g In dIesen großen Markt der jüngsten Vergangenheit. Eine durch ver
mcht nur VorteIle brmgen kann, sondern auc.h schiedene Ursachen bedingte Verknappung auf 
manches Opfer und große Anstrengungen um die dem Weltzuckermarkt brachte binnen kurzer 
�ett�ewerbsfähigkeit verlangt . Ich möchte Zeit eine Verdreifachung des Preises. Es gab, 
hIer dIe Worte unseres .versto:rbenen Altb�ndes-um ein Beispiel zu zitieren, zur Zeit der inter
kanzlers lng. Raab In Ermnerung bnngen, nationalen Zuckerschwemme manche Kritik 
d�r zu dieseI?- The�a in diesem. Haus� sagte: an der österreichischen Zuckerpolitik . Es ist 
DIe EWG 1st mcht bloß eme Embahn-jedoch geradezu bezeichnend, daß die gleichen 
straße ! Kreise heute gegen einen gewinnbringenden 

Die Wirtschaftspolitik kann von sich aus österreichischen Export energisch Einspruch 
keine vollständige Lösung der sozialen Probleme erheben. Desgleichen hat sich der inter
bringen. Es ergibt sich daher die Notwendig-nationale Getreidemarkt durch eine schwächere 
keit einer Sozialpolitik für die Landwirtschaft. Ernt

.� u�d ungün�tig bee�nflußte �rod,:ktions
Der Verband der europäischen Landwirt-verhaltmsse - lCh meme damIt dIe Ver
sc haften hat diese Tatsache schon lange sorgungslücken in China und in den Ostblock
erkannt und beschäftigt sich derzeit mit einer staaten - sehr gründlich verändert. Es sind 
landwirtschaftlichen Sozialcharta, die auf dadurch nicht nur die Getreidepreise gestiegen, 
längere Sicht als Annex zur europäischen s?ndern dur�h diese erhöhte Nachfrage haben 

Sozialcharta gedacht ist. Diese Sozialcharta sI�h auch dI� Seefra�htrat�n fast ve!doppelt. 
hat als wichtigsten Grundsatz die gleichen DIese EntwlCklung Ist eme neuerlIche Be
Möglichkeiten für die schulische Ausbildung s�ätigung dafür, wie notw�ndig eine Mindest
der Kinder auf dem Lande, die soziale Sicher- mgenversorgung und eme entsprechende 
heit der in der Landwirtschaft Tätigen, die Marktordnung im Interesse der �esamtbe
Verbesserung und Modernisierung der Wohn-völkerung ist. Dies gilt nicht nur für Osterreich 
verhältnisse und nicht zuletzt auch die Alters-als neutralem Staat besonders, sondern für 
versorgung für Selbständige im Auge. Damit ga�z Europa. D�ß sich die EWq auch zu den 
sollten die ungerechten Unterschiede zwischen gleIchen Grundsatzen bekennt, 1st daher nur 
der landwirtschaftlichen und nichtlandwirt- selbstverständlich. 
schaftlichen Bevölkerung auf dem sozialen Die Welternährungsbilanz sieht jedoch ganz 
Gebiete, die die Abwanderung aus der Land- anders aus, als die Lage auf dem Weltagrar
wirtschaft so begünstigen, womöglich aus- markt vermuten ließe. Neben diesen regio
geglichen werden. nalen und zeitweisen Überschüssen gibt es in 
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weiten Teilen der Welt einen fast unmeßbaren 
Bedarf an Nahrungsmitteln. Von den über 
3 Milliarden Menschen unserer Weltbevölke
rung leben fast zwei Drittel in den Ent
wicklungsländern. In manchen dieser Länder 
herrscht eine unvorstellbare Not, und e8 fehlt 
dort an den notwendigsten Dingen für das 
tägliche Leben, insbesondere auch an Nah
rungsmitteln. Aber diese Völker können auf dem 
internationalen Markt nicht als Käufer auf
treten, weil sie nicht die notwendigen Mittel 
dazu haben, weil sie, einfach gesagt, zu arm 
dazu sind. Nach Berechnungen von Experten 
vermag die Landwirtschaft der Welt j ährlich 
für 30 bis 40 Millionen Menschen zusätzlich 
Nahrungsmittel zu erzeugen. Der jährliche 
Bevölkerung8zuwachs beträgt jedoch 50 bi8 
60 Millionen, ist also bedeutend höher. Dieser 
Geburtenüberschuß ist damit der Steigerung 
der Nahrungsmittelproduktion bereits voraus
geeilt. 

Rein menschlich gesehen und auf Grund 
unserer Weltanschauung wäre es daher un
verantwortlich, aber auch ebenso unklug, 
einer Beschränkung der landwirtschaftlichen 
Produktion das Wort zu reden. Hier stellt sich 
die landwirtschaftliche Handelspolitik gegen
über den Entwicklungsländern in einem an
deren Lichte dar. 

In nichtagrarischen Kreisen begegnet man 
der Meinung, die Industrieländer Europas 
müßten eine liberale Einfuhrpolitik bei Agrar
produkten verfolgen, um den Handel mit den 
Entwicklungsländern anzuregen und diesen 
Ländern die Möglichkeit zur Beschaffung der 
für den Aufbau ihrer Wirtschaft so dringend 
notwendigen Devisen zu geben. Hiezu, Herr 
Präsident, möchte ich sehr klar feststellen 
daß mit ganz wenigen Ausnahmen die Er� 
zeugnisse der Entwicklungsländer keine Kon
kurrenzprodukte für unsere Land wirtschaft sind. 
Es handelt sich dabei in erster Linie um Er
zeugnisse der tropischen und subtropischen 
Klimazone. Bis zum heutigen Tag haben diese 
unterentwickelten Länder durch den ungerech
ten Preis der Produkte aus den tropischen 
Zonen mehr verloren, als ihnen an Entwick
lungshilfe zugegangen ist. Jene Länder hin
gegen, deren Exportprodukte unsere Land
wirtschaft konkurrenzieren, kann man in ihrer 
überwiegenden Mehrheit wohl bei bestem Willen 
nicht zu den unterentwickelten Ländern zählen. 

Dieser Wettbewerb unter ungleichen Voraus
setzungen spielt sich in erster Linie bei Agrar
produkten der gemäßigten Zone ab , nämlich 
bei Getreide, Milcherzeugnissen und so weiter. 
Die stärksten Ausfuhrgebiete bei diesen Pro
dukten sind bekanntlich Nordamerika und 
Ozeanien, wo ein außergewöhnlich hoher Lebens
standard herrscht. Es muß sich daher meiner 

Meinung nach darum handeln, so rasch wie 
möglich einen geordneten Weltmarkt für 
gewisse Grundprodukte zu organisieren, in dem 
auch einige wichtige tropische Produkte ein
geschlossen sind. 

Somit kommen wir zu einer Frage, die bei 
internationalen Verhandlungen, insbesondere 
im Rahmen des GATT, also des bedeutendsten 
Instrumentes für die Abwicklung des Welthan
dels, immer mehr im Vordergrund steht, nämlich 
die Auseinandersetzung der europäischen Land
wirtschaft mit einigen Überseeländern. Bei 
diesen Verhandlungen, die nach ihrem Initiator 
als Kennedy-Runde bezeichnet werden, wird 
die Frage der Landwirtschaft eine ent
scheidende Bedeutung haben. 

Die gleiche oder eine ähnliche Frage stand auch 
bei der großen Welthandelskonferenz in Genf 
zur Diskussion, die in bezug auf die Ent
wicklungsländer unter der Devise : better trade 
not aid, 8tand. Der Ministerrat der EWG 
hat die Marschroute der Gemeinschaft für 
die Agrarverhandlungen im Rahmen der Ken
nedy-Runde festgelegt und scheint bereit zu 
sein, wesentliche Elemente ihrer Agrarpolitik 
in internationale Übereinkommen einzubauen. 
Für Schlüsselprodukte wie Getreide, Fleisch, 
Zucker, Fette und Milchprodukte sollen welt
weite Warenabkommen ausgearbeitet und an
gewendet werden. Durch derartige Abkommen 
sollte der Handel mit diesen Erzeugnissen in 
geordnete Bahnen gelenkt und ein Aus
tausch zu fairen Bedingungen ermöglicht 
werden. 

Die Frage, ob und in welcher Form die 
österreichische Land- und Forstwirtschaft den 
Weg in die Zukunft bewältigen wird, ist nicht 
zuletzt eine Frage der geistigen Einstellung. 
Ich möchte hier nur ganz kurz reflektieren auf 
ein Phänomen, welches mein Kollege Cze:rnetz 
hier früher angedeutet hat, daß wir nämlich 
von diesen Zollermäßigungen, die schon 
eingetreten sind - wir stehen schon im Rahmen 
der EFTA bei 60 Prozent und im EWG
Rahmen vermutlich ähnlich -, eigentlich für 
den Verbraucher nicht viel spüren. Ich möchte 
diese Zollermäßigungen mit einem Stück Eis 
vergleichen : Damit sitzt man in einer großen 
Runde und gibt es von einer Hand zur anderen, 
und letztlich ist es zerschmolzen, aber alle, die 
um diesen Tisch sitzen, haben dabei doch 
nasse Hände bekommen. Das ist ein Phänomen, 
das noch zu untersuchen sein wird. Meine per
sönliche Meinung ist die, daß nur eine wirklich 
scharfe Konkurrenz hier Abhilfe schaffen wird. 

Bei nüchterner Beurteilung erweist sich auf 
lange Sicht nur der Weg über e i n e  europäische 
Gemeinschaft als zielführend. Wenn sich die 
österreichische Land- und Forstwirtschaft da-
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her auf ihre eigene Kraft besinnt, so bin ich der die Jahre hindurch zu der immer stärker 
Überzeugung, daß dieser Weg auch erfolgreich werdenden zollmäßigen Diskriminierung seitens 
sein wird und daß sie in der europäischen der EWG auch noch der zollmäßigen Diskrimi
Agrarpolitik die ihr zukommende Rolle gewiß nierung seitens der EFTA-Staaten ausgesetzt. 
auch ausfüllen wird. Das wäre absolut nicht im Vorteil Österreichs 

In diesem Sinn hofft und erwartet die öster- gelegen. Außerdem haben wir ja im EFTA
reichische Land- und Forstwirtschaft, daß der Vertrag in der Präambel auch als Zweck der 
Ministerrat der EWG den Kommissionsbericht EFTA festgehalten, daß versucht werden soll, 
noch diesen Monat behandeln und einen einen anderen neuen Weg zur Lösung auf 
Termin für echte Verhandlungen festsetzen gesamteuropäischer Ebene zu finden. Wenn 
wird. (Beifall bei der () V P.) sich Österreich diesem Vorhaben nicht an-

geschlossen hätte, hätte damals die Opposition 
Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum der Regierung und dem Parlament mit Recht 

Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister vorwerfen können, daß wir uns an einer Aktion 
Dr. Bock. Ich erteile es ihm. nicht beteiligen, die immerhin die gute Absicht 

Bundesminister für Handel und Wieder- hatte, eine gesamteuropäische Lösung herbei
aufbau Dr. Bock : Hohes Haus ! Es wirkt lang- . zuführen. 
sam ermüdend, wenn dem Redner der Op- Als sich herausstellte, daß die Verwirklichung 
position nie etwas Neues einfällt. So hat der dieser Absicht nicht möglich ist, wurden im 
Abgeordnete Kos heute wiederum - ich Bereiche der EFTA sehr frühzeitig die Be
weiß nicht, zum wievielten Male ein Vertreter ratungen aufgenommen, welche Wege nun für 
der Opposition das hier getan hat - die Be- die einzelnen EFTA-Mitgliedstaaten möglich 
hauptung aufgestellt, Österreich habe alle wären, und in der Londoner Deklaration vom 
guten Gelegenheiten versäumt, um seine Inte- Herbst 1 96 1  wurde festgestellt, daß nun die 
grationspolitik mit Erfolg weiter zu betreiben. EFTA-Staaten , sofern sie dies wünschen, den 
Um nun keine Greuellegende aufkommen zu ihnen gemäßen Weg zur EWG als Voll mitglied 
lassen, seien hier kurz die wichtigsten Daten oder als Assoziierte oder in sonst einer Form 
dieser europäischen und mithin auch öster- suchen sollen. 
reichischen Tätigkeit wiederholt. 

Schon am 1 5. Dezember 1 96 1  hat die öster-
Schon am 1 9 .  Juli 1 956, zu einem Zeit- reichische Regierung in Form eines Schreibens 

punkt, da der EWG-Vertrag noch gar nicht an die EWG in Brüssel ihren Wunsch um 
in Kraft getreten ist, hat sich die OEEC - der Aufnahme von Assoziierungsverhandlungen an
Herr Abgeordnete Czernetz hat schon darauf gemeldet. Die weiteren Tempi sind einfach 
hingewiesen - in einer Ministersitzung in Paris von der EWG bestimmt worden, und es hat 
entschlossen, unter dem Vorsitz des damaligen immerhin bis zum 28. Juni 1 962 gedauert, 
englischen Wirtschaftsministers Maudling ein bis der Herr Außenminister das österreichische 
ständiges Ministerkomitee zu bilden, um über Statement in Brüssel abgeben konnte, das die 
die Möglichkeiten der Gründung einer gesamt- Grundlagenerklärung für unsere Vornahme 
europäischen großen Freihandelszone zu be- gewesen ist. 
raten und allenfalls zu Beschlüssen zu kommen. 
Es war selbstverständlich, daß sich Österreich Das nächste Datum, das hier erwähnenswert 
an diesen Beratungen aktiv beteiligt hat, denn ist - wir sehen, wie lange die Zeiträume in 
eine gesamteuropäische Lösung wäre auch für internationalen Maßstäben sind -, war der 
Österreich der einfachste Weg gewesen. Als 1 4. Jänner 1963. Dazwischen lagen die mehr 
sich herausstellte, daß eine solche gesamt- als eineinhalb Jahre dauernden Verhandlungen 
europäische Lösung damals und, wie die Dinge mit Großbritannien, und man hat uns bei un
liegen, auch heute nicht möglich ist, hat sich seren eigenen Versuchen und Vorstößen : Wann 
eben in Konsequenz der Bildung der EWG wird denn endlich mit Österreich ein Gespräch 
die EFTA gebildet, nicht zuletzt deshalb, aufgenommen 1 , immer wieder damit ver
weil die EWG damals Ausschließlichkeits- tröstet, es müsse erst das Verhältnis zu England 
charakter hatte. Die Mitglieder der EWG bereinigt werden. 
sagten - wir müssen sagen : mit Recht -, daß Am 14. Jänner 1 963 sind die Verhandlungen 
ein so junges Gebilde, wie es die EWG damals mit England zusammengebrochen, und nun erst 
war, Zeit haben müsse, um zu wachsen und ist die Sache mit Österreich in Bewegung 
sich selbst zu festigen ; dann erst könne über gekommen, da die Bundesregierung sehr bald 
die Teilnahme von Drittstaaten, in welcher danach festgestellt hat, daß Österreich - das 
Form immer, geredet werden. sei hier offen zugegeben - im Gegensatz zu 

Daß wir uns am EFTA�Vertrag beteiligt seinen EFTA-Partnern an der Fortsetzung der 
haben, war ebenfalls selbstverständlich. Es Bemühungen beziehungsweise an der Auf
gibt zwei wesentliche Gründe dafür : Hätten nahme von Gesprächen leb haftest interessiert 
wir es nicht getan, hätten wir uns durch all ist, trotz des von uns sehr bedauerten Zu-
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sammenbruches der Verhandlungen mit Groß
britannien. 

Am 30. April 1963 faßte die Kommission 
in Brüssel sodann den Beschluß, informato
rische Gespräche mit Österreich aufzunehmen. 
Die ersten Gespräche fanden im Juli statt ; 
sie haben sich über das ganze zweite Halb
jahr 1963 hingezogen und zu dem Ergebnis 
geführt, daß ein Kommissionsbericht aus
gearbeitet wurde, der nun für einen Beschluß 
des Ministerrates in Brüssel reif gemacht 
werden soll. 

Vor wenigen Tagen haben nun die ständigen 
Vertreter der sechs Regierungen bei der Kom
mission beschlossen, die Besprechung des 
Österreich-Berichtes bereits auf die Tages
ordnung des Ministerrates vom 7 . Juli zu 
setzen, dies in der Erwartung, daß bei dieser 
Sitzung vom Ministerrat der Auftrag gegeben 
wird, die notwendigen Richtlinien für das 
Verhandlungsmandat bis zur Sitzung am 
28. Juli dieses Jahres auszuarbeiten. 

Damit sind die Tempi in der Vergangenheit 
klargestellt, und ich möchte diese Debatte 
mit der gleichen Hoffnung schließen, die 
schließlich von allen Rednern hier heute in 
dankenswerter Weise zum Ausdruck gebracht 
wurde, daß womöglich am 28. Juli dieses 
Jahres die Kommission vom Ministerrat der 
EWG die Ermächtigung erhält, mit Österreich 
in offizielle Verhandlungen einzutreten, die 
zum Abschluß eines wirtschaftlichen Vertrages 
zwischen Österreich und der EWG führen 
sollen. (Beifall bei der () V P.) 

Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. Auf ein Schlußwort 
wird verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird der Bericht 
der Bundesregierung e ins t immig zur K ennt
n i  8 genommen. 

12. Punkt : Bericht des Außenpolitischen Aus
schusses über die Regierungsvorlage (432 der 
Beilagen) : Änderung der Artikel 23, 27 und 61 
der Satzung der Vereinten Nationen auf Grund 
der Resolution 1991 (XVIII) der General
versammlung der Vereinten Nationen vom 

17. Dezember 1963 (470 der Beilagen) 

13. Punkt : Bericht des Außenpolitischen Aus
schusses betreffend den Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten über 
die XVIII. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (New York, 17. September bis 17. De-

zember 1963) (472 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir ge
langen nunmehr zum 12.  und zum 13 .  Punkt 

der Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es handelt sich hiebei um die Änderung 
der Artikel 23, 27 und 61 der Satzung der 
Vereinten Nationen auf Grund der Resolu
tion 199 1  (XVIII) der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen und um den Bericht 
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten über die XVIII. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen. 

Berichterstatter über beide Punkte ist die 
Frau Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw. Ich 
ersuche sie um ihre zwei Berichte. 

Berichterstatterin Dr. Stella Klein-Löw : 
Hohes Haus ! Zu P u n k t  12 der Tagesordnung : 

Die gegenständliche Regierungsvorlage 432 
der Beilagen behandelt die Änderung der Arti
kel 23, 27 und 61 der Satzung der Vereinten 
Nationen. Der Grund für die Änderung liegt 
darin , daß sich die Anzahl der Mitglieder mehr 
als verdoppelt hat. Während im Jahre 1 945 
nur 51 Mitgliedstaaten erfaßt waren, sind es 
heute 1 1 3.  

Der Artikel 23 besagt, daß die Zahl der 
Mitglieder des Sicherheitsrates von 1 1  auf 15 
erhöht wird, und zwar handelt es sich dabei 
um die nichtständigen Mitglieder, die alle 
zwei Jahre von der Generalversammlung zu 
wählen sind. Ihre Anzahl soll 10 an Stelle 
von bisher 6 betragen. 

Artikel 27 stellt fest, daß durch die Er
höhung der Mitgliederzahl die Erfordernisse 
für eine Beschlußfassung des Sicherheitsrates 
anders geworden sind. Bisher war die Zu
stimmung von 7 Mitgliedern notwendig, 
jetzt sind es 9 Mitglieder. Das gilt nicht 
für Verfahrensfragen, bei denen die Zustim
mung aller ständigen Mitglieder notwendig 
war und weiter notwendig ist. 

Artikel 61 stellt fest : Die Zahl der Mitglieder 
des Wirtschafts- und Sozialrates wird von 1 8  
auf 2 7  erhöht. Jeweils ein Drittel der Mitglieder 
wird · alljährlich von der Generalversammlung 
gewählt. Bis jetzt waren es 6, ein Drittel von 1 8 ;  
jetzt sind e s  9 ,  ein Drittel von 27. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in Anwesenheit 
des Herrn Bundesministers Dr. Kreisky und 
des Herrn Staatssekretärs Dr . Bobleter am 
1 8. Juni 1964 in Vorberatung gezogen. 
Es wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Genehmigung der Ratifizierung der 
Änderung der erwähnten Artikel der Satzung 
der Vereinten Nationen zu empfehlen. 

Ich stelle also im Namen des Ausschusses 
den A n t r a g, der Nationalrat wolle der Rati
fizierung der Änderung der Artikel 23, 27 und 61 
der Satzung der Vereinten Nationen (432 der 
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Beilagen)- die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 

Ich bringe jetzt den Bericht zu P u n kt 1 3 .  
Dieser Bericht, ebenfalls vom Außenpolitischen 
Ausschuß, betrifft den Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten über 
die XVIIl. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen. 

Der Bericht zerfällt in eine Einleitung, 
acht Abschnitte und 28 Anlagen. Dem Bericht 
ist zu entnehmen, daß drei große Problem
kreise im Mittelpunkt der Diskussion der 
Konferenz standen. Das waren erstens der 
Ost-West-Konflikt, zweitens Fragen der De
kolonialisierung und drittens Fragen der wirt
schaftlichen Entwicklung. In der großen 
Auseinandersetzung, die seit Jahren zwischen 
Ost und West gerade auf diesen Konferenzen 
stattfand, ist seit der Unterzeichnung des 
Moskauer Abkommens über die teilweise Ein
stellung der Kernwaffenversuche eine fühlbare 
Entspannung eingetreten. 

Der 1 .  Abschnitt enthält die Zusammensetzung 
der österreichischen Delegation und gibt eine 
Übersicht über die Erklärungen der öster
reichischen Delegierten. 

Der 2. Abschnitt beschäftigt sich mit organi
satorischen Fragen. 

Der 3. Abschnitt bespricht politische Fragen, 
vor allem die Abrüstung. Ferner wird Süd
tirol besprochen, was für uns von besonderem 
Interesse ist, und dann der Rassenkonflikt 
in Südafrika, der einen großen Teil der Ver
handlungen in Anspruch nahm. 

Der 4. Abschnitt behandelt wirtschaftliche 
Fragen, der 5. Abschnitt soziale Fragen, 
darunter vor allem die rassische Diskriminierung 
und den Bericht des Flüchtlingshochkommis
sars. 

Der 6. Abschnitt, der sich mit Kolonial- und 
Treuhandschaftsfragen beschäftigt, behandelt 
alle einschlägigen Einzelprobleme. 

Der 7. Abschnitt beschäftigt sich mit Ver
waltungs- und Budgetfragen, wobei besonders 
die Fragen des Budgets sehr viel Interesse 
und Diskussion erregten. 

Der 8. und letzte Abschnitt schließlich be
handelt völkerrechtliche Fragen. 

Die Anlagen bringen die verschiedenen 
Erklärungen der einzelnen Vertreter. Hier 
wären vor allem die Erklärungen des Herrn 
Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kreisky - in den Anlagen I und II -
zu erwähnen, weiters die Erklärung des öster
reichischen Vertreters in der Plenarversamm
lung, die Erklärung des österreichischen Ver
treters in der Beitragskonferenz für das 
Erweiterte Programm für Technische Hilfe 

und weitere Erklärungen österreichischer Ver
treter zu allen möglichen Fragen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat den 
gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
vom 18.  Juni 1964 der Vorberatung unter
zogen. In der Debatte sprachen außer der Be
richterstatterin die Abgeordneten Mark, Doktor 
Toncic5, Dr. Kos und Dr. Dipl.-Ing. Weiß. 
Bundesminister Dr. Kreisky nahm dann aus
führlich zu den in der Debatte aufgeworfenen 
Fragen Stellung. Einstimmig wurde beschlos
sen, dem Hohen Hause die Kenntnisnahme 
des Berichtes zu empfehlen. 

Allerdings muß ich hier eines hinzufügen. 
Das Bundesministerium für Auswärtige Ange
legenheiten hat mir folgendes bekanntgegeben : 
Der erste und der letzte Satz des Kapitels 
"West-Neuguinea" auf Seite 21  des Berichtes 
hätten zu lauten : 

Erster Satz : "Im Konflikt über das frühere 
Niederländisch-Neuguinea war durch Ver
mittlung Generalsekretär U Thants im Jahre 
1962 zwischen Indonesien und den Nieder
landen ein Abkommen zustandegekommen, 
in dessen Durchführung die Ausübung der 
Souveränität über West-Neuguinea am 1 .  Mai 
1 963 an Indonesien übertragen wurde." 

Der dritte Satz lautet nach Mitteilung des Bun
des ministeriums für Auswärtige Angelegen
heiten folgendermaßen : "Auf Grund des Ab
kommens zwischen Indonesien und den Nie
derlanden sollen die Vereinten Nationen bei 
der Durchführung der Volksabstimmung, 
spätestens 1969, durch welche die Papua
Bevölkerung von West-Neuguinea über ihre 
Zukunft entscheiden wird, mitwirken." 

Diese Neufassung erfolgt auf Grund einer 
Richtigstellung des Abgeordneten Dr. Toncic5 
während der Debatte im Ausschuß. Hin
gegen muß festgestellt werden, daß die Zahl 1 12 
nicht in 1 13 abgeändert werden kann, wie 
das Dr. Toneie urgiert hat, weil die Zahl 1 12 
zum Zeitpunkt dieser Konferenz gegolten 
hat, also tatsächlich dem Inhalt des Berichtes 
entspricht. Ich bitte, diese Mitteilungen des 
Ministeriums zur Kenntnis zu nehmen. 

Zum Schluß darf ich sagen, daß im Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses ein kleiner 
Druckfehler unterlaufen ist. In der zweiten 
Zeile wurden die "Auswärtigen Angelegen
heiten" mit "e" geschrieben. Ich bitte, das 
richtigzustellen. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt durch 
mich den A ntrag, der Nationalrat wolle den 
vorliegenden Bericht des Bundesministers 
für Auswärtige Angelegenheiten über die 
XVIII. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis nehmen. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Widerspruch 
ist keiner. Zum Wort gemeldet hat sich 
der Herr Abgeordnete Mahnert. Ich ert.eile 
es ihm. 

Abgeordneter Mahnert (FPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! 'Venn man sich 
um diese Tageszeit noch zum Wort meldet 
(R'llf be 'I: der Ö V P : Tage8zeit ? N achtze'it ! ) , 
muß man mit einer Entschuldigung beginnen. 
Ich muß Sie aber doch bitten, nur einige 
�\Yenige Minuten Ihre Aufmerksamkeit einer 
Frage zu widmen , von der ich glaube, daß 
sie im Rahmen der heutigen TageRorclnung 
nicht ganz übergangen werden sollte . 

Der Bericht über die XVIII. Generalver
sammlung der Vereinten Nationen berührt 
auch die Frage Südtirol. Der Bericht liegt 
nun zu einem Zeitpunkt vor, in dem Gespräche 
zwischen Experten Italiens und Österreichs 
im Gange sind. Ich bin mir durchaus der Ver
antwortung bewu ßt, die jedes "Vort bedeutet, 
das man in einer solchen Phase von diesem 
Platz aus spricht. Ich kann aber, wie ich glaube, 
von mir sagen, daß ich mich, sooft ich hie)' 
im Hause über die Frage Südtirol gesprochen 
habe, auch bemüht habe, nicht in unfruchtbare 
Polemiken zu verfallen und den Boden der 
Sachlichkeit nicht zu verlassen. Denn wir 
sind der Auffassung , daß eine Frage, die für 
fast eine Viertelmillion Menschen von so 
entscheidender Bedeutung ist wie die Südtirol
Frage, nur fernab von jeder Demagogie und 
nur mit größter Sachlichkeit und gtöBter 
Sorgfalt behandelt werden darf. 

Gerade diese Sachlichkeit macht eR aber 
notwendig , sich im Anschluß an einen Bericht 
,,,ie den heutigen, über die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen, ganz besLimmte Fra
gen vorzulegen, die Fragen nämlich : War 
es richtig, die Frage zu internationalisieren ? 
War es richtig, zu den Vereinten Nationen 
zu gehen ? Welche Ergebnisse hat unser �W·eg 
zu den Vereinten Nationen gehabt ? Und : 
Ist dieser Weg in Zukunft fortzusetzen ? 
Ich möchte mich im Zuge meiner Ausführungen 
auf diese wenigen Fragen beschränken. 

Wir Freiheitlichen haben die Auffassung, 
daß die Frage internationalisiert werden müsse, 
daß man den Weg zu den Vereinten Nationen 
gehen soll, schon zu einem Zeitpunkt vertreten, 
als man bei den österreichischen Regierungspar
teien diesen Weg noch nicht für richtig oder für 
gangbar gehalten hat. Ich glaube aber, daß 
dieser Weg auf Grund der Feststellung zwin
gend wurde, daß alle anderen Versuche, ent
weder durch Verhandlungen zwischen Süd
tirolern und der italienischen Regierung oder 
auf bilateraler Ebene zwischen Österreich 

und Italien zu einer Lösung dieser Frage 
zu kommen, zu Fehlschlägen geführt haben. 

1 946 kam es wohl zum Abschluß des Pariser 
Vertrages, eines bilateralen Vertrages z wischen 
Österreich und Italien, aber der Abschluß 
dieses Vertrages bedeutete noch keine Lösung 
der Frage . 1 947 und 1 948 machten die Süd
tiroler Vorschläge für ein Autonomiestatut. 
Sie hatten keine ·Wirkung. Ab 1 948 wurden 
von den Südtirolol'n wiederholt VorRchläge 
zu den Durchführungsbestimmungen gemacht, 
sie zeitigten kein ErgebniFl . Im April 1 954 
wurde eine ausführliche Denkschrift der Süd
t iroler Volkspartei zu dieFlem ganzen Fragen
komplex vorgelegt ; sie hatte keine Wirkung. 
In df'n Jahren 1 956 bis 1 959 fanden österrei
chisch-italienische Gespräche über die Durch
führung des Pariser Vertrages statt. Aurh diese 
Gespräche führten zu keinem Ergebnis . 

Ich glaube, die notwendige, zwingende 
Folgerung aus all diesen Feststellungen konnte 
eigentlich nur sein, daß man, wenn es weder 
den Südtirolern auf inneritalienischer noch 
Österreich auf bilateraler Ebene möglich war, 
zu Ergebnissen zu kommen, eben eine andere 
Ebene suchen muß, daß man seine Bemühun
gen auf internationaler Ebene fortsetzen muß. 
So wurde der Weg zur UNO zwingend. 

Wenn wir fragen, ob dieser Weg Ergebnisse 
gehabt hat, kommen wir zu der sehr klaren 
Feststellung , daß sehr wohl positive Ergeb
nisse zu registrieren sind : Einmal ist die 
internationale Anerkennung der Aktivlegiti
mation Österreichs erfolgt, zum zweiten können 
wir - und wir hatten gerade bei der letzten 
Generalversammlung in New York diesen 
Eindruck - ein wachsendes Verständnis, 
die wachsende Teilnahme der Weit, an diesem 
Problem feststellen. Wir können weiters 
eine wachsende Einsicht in Halien registrieren, 
daß es notwendig ist, in dieser Frage zu einer 
Lösung zu kommen. Konkret fand diese 
Einsicht schließlich ihren Niederschlag in 
der Einsetzung der Neunzehnerkommission 
und in den Beratungen, die von ihr in sach
licher Atmosphäre durchgeführt wurden. 
Letzten Endes können wir die derzeit laufenden 
Expertengespräche auch noch als ein Ergebnis 
an diese Reihe anfügen. 

Ich möchte nun in umgekehrter Reihen
folge d ie Bedeutung dieser Ergebnisse kurz 
skizzieren und zunächst auf diese Experten
gespräche zu sprechen kommen. Es wäre in 
dem Stadium, in dem wir uns heute befinden, 
zu der Zeit, zu der diese Gespräche in Gang 
sind, falsch, irgendeine Stellungnahme dazu 
abzugeben. Wir haben gehört, daß sie in 
guter und sachlicher Atmosphäre erfolgt sind. 
Wir müssen uns zunächst mit dieser Fest
stellung begnügen. 

2 10 
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Zu den Ergebnissen der Neunzehnerkom
mission kann allerdings schon etwas konkreter 
Stellung genommen werden, etwa in der 
Form, daß wir sagen, es ist ohne Zweifel 
ein gewisser Fortschritt erzielt worden. Es 
steht aber ebenso außer Zweifel, daß selbst 
die Vorschläge der �eunzehnerkommjssion 
noch keine Lösung der Frage bedeuten. 
Darüber hinaus sind diese Vorschläge aber 
nur Vorschläge, bei denen wir auch noch nicht 
überblicken können, wie weit sie dann in 
Italien überhaupt ihre Realisierung finden. 

Dasselbe Resümee hinsichtlich der Neun
zehnerkommission hat der Südtiroler Landes
hauptmann Dr. Magnano gerade kürzlich 
bei der Landesversammlung der Südtiroler 
Volkspartei am 1 3 .  Juni gezogen, indem er 
bei der Wertung der Neunzehnerkommission 
feststellte : "Ein schöner Fortschritt, den ich 
als Anfangserfolg bezeichnen möchte 
Zugleich muß aber auch gesagt werden, daß 
die Vorschläge nicht ausreichen für eine Lösung 
unseres Problems und für eine Befriedung im 
Lande und daß somit diese Vorschläge nicht 
genügen, um den Sinn und Zweck des Pariser 
Vertrages zu erreichen." 

Wir wollen aber trotzdem feststellen 
und damit komme ich auf einen weiteren 
Punkt, den ich als Ergebnis skizziert habe -, 
daß diese bisherigen Ergebnisse der Neun
zehnerkommission eben doch auf einer ge
wissen Einsicht der Italiener fußen und daß 
diese Einsicht im Wachsen ist. Sowohl die 
Äußerungen Rossis, des Vorsitzenden der 
Neunzehnerkommission, wie auch die des 
Außenministers Sarragat berechtigen uns ab
solut zu der Feststellung, daß wir hier doch 
einen Fortschritt spüren, wenn dem auch 
gegenübersteht , daß etwa die letzte Debatte 
in der römischen Kammer bei manchen Abge
ordneten die gleiche Einsicht vermissen ließ. 

Wir müssen auch feststellen - denn ich 
glaube, es hätte keinen Zweck, nun in übertrie
benem Optimismus zu machen -, daß dieser 
Einsicht auch noch eine gewisse Zermürbungs
taktik gegenüber den Südtirolern und ihrer 
politischen Vertretung gegenübersteht. Ja 
ich möchte sagen, es ist angesichts dieser 
langjährigen Zermürbungstaktik, der die Süd
tiroler und ihre politische Führung ausgesetzt 
sind, bewundernswert, daß wir dort noch 
keine Resignationserscheinungen feststellen 
können. 

Sie müssen . sich vor Augen halten : 
45 Jahre sind vergangen, seit Südtirol von 
Österreich abgetrennt wurde. In diesen 
45 Jahren hat sich der Prozentsatz der Ita
liener von 3 Prozent auf 36 Prozent erhöht. 
1 8  Jahre sind vergangen, seit zwischen 
Österreich und Italien der Pariser Vertrag 

abgeschlossen wurde. Aber die Autonomie, 
die das Ziel des Pariser Vertrages sein sollte, 
ist bis heute nicht verwirklicht. Vier Jahre 
sind vergangen seit der UNO-Resolution, und 
auch in dieser Beziehung sehen die Südtiroler 
noch kein greifbares Ergebnis. 

In allen diesen 45 Jahren, bis in die letzten 
Jahre standen die Südtiroler unter irgendeinem 
Druck mit wechselnder Stärke und mit wech
selnden Methoden . Halten wir uns nur einige 
Ereignisse der letzten Zeit vor Augen : Der 
frühere Generalsekretär der Südtiroler Volks
partei steht in Mailand vor Gericht. Die 
Resolution der Südtiroler Volkspartei anläß
lieh des Trientiner Urteils löste polizeiliche 
Maßnahmen aus. Derzeit wird auf Grund 
einer unter ominösen Umständen zustande 
gekommenen Aussage des Professors Ander
gassen ein Verfahren gegen den Abgeordneten 
Dietl durchgeführt. 

Daß diese Zermürbungstaktik gewisse Folgen 
innerhalb der politischen Führung der Süd
tiroler nach sich zieht, ist fast unvermeidlich. 
Es ist bewundernswert, daß dies nicht in 
starkem Maße der Fall ist. Es sei daher 
keinesfalls als Kritik aufgefaßt, sondern nur 
als eine sehr nüchterne Feststellung, wenn 
ich darauf verweise, daß die Südtiroler Volks
partei doch im Laufe der letzten Jahre bei 
der Proklamierung ihrer Ziele diese schrittweise 
reduziert hat. 

Alle diese Feststellungen unterstreichen 
aber die Bedeutung der von mir als erste 
Punkte genannten Ergebnisse : der Aktiv
legitimation für Österreich und des Verständ
nisses der Welt. Dieses Verständnis der Welt 
ist gerade in der Situation, die ich mit wenigen 
Worten zu skizzieren versucht habe, für die 
Südtiroler das unbedingt notwendige morali
sche Rückgrat. 

Hier muß ich allerdings an das anknüpfen, 
was ich in der letzten Debatte über dieses 
Thema gesagt habe. Hier, glaube ich, könnte 
und müßte Österreich mehr tun, als es bisher 
getan hat. Die propagandistischen Möglich
keiten, die Bearbeitung der Weltpresse und 
ihre Versorgung mit Material, werden von 
Österreich nicht in ausreichendem Maß ge
nützt. Ich habe schon in dieser letzten Debatte 
vorgeschlagen, doch ein Informationszentrum 
zu schaffen , das sich ausschließlich mit diesen 
Aufgaben befaßt. 

Das wesentlichste · Ergebnis der Internatio
nalisierung ist aber zweifellos, daß Österreich 
ein internationales Mandat hat, die Interessen 
der Südtiroler zu vertreten. Wir können es 
auch so formulieren : Österreich hat sein 
Mandat nicht nur von den Südtirolern, son
dern es hat, abgesehen von den allgemeinen 
natur- und menschenrechtlichen Grundlagen, 
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zwei sehr klare internationale Rechtstitel : 
einmal den Pariser Vertrag, und zum zweiten , 
das ist noch entscheidender, die UNO-Resolu
tion. Diese Titel geben Österreich das Recht, 
jederzeit für Südtirol einzutreten, auch dann 
und erst recht dann, wenn aus irgendwelchen 
Gründen die Südtiroler selbst in ihrer Hand
lungs- und Entscheidungsfreiheit Beschrän
kungen unterliegen sollten. 

Die Internationalisierung hat also wesent
lichste Voraussetzungen geschaffen. Ich 
glaube, wir müssen daraus den Schluß ziehen, 
daß dieser Weg der Internationalisierung 
auf jeden Fall fortgesetzt werden muß und 
daß wir uns den Weg zur UNO jederzeit 
offenhalten müssen. 

Ich muß an eine Tatsache erinnern : Nach
dem sich Österreich am 3 1 .  Juli 1962 in Venedig 
bereit erklärt hatte, keine weiteren Schritte zu 
unternehmen, solange die Verhandlungen der 
Neunzehnerkommission laufen, mußte in der 
Folgezeit das Ergebnis registriert werden, 
daß sechs Monate hindurch keine Sitzung der 
Neunzehnerkommission stattfand, und erst 
auf Intervention des Europarates 'wurden 
diese Besprechungen wieder in Schwung ge
bracht. 

Österreich muß daher in dieser Frage alle 
Möglichkeiten ausschöpfen. Es muß vor allem 
den Weg der Internationalisierung fortsetzen. 
Daß Österreich den Weg der Internationali
sierung beschreitet, daß es diese Frage vor 
der ganzen Welt ausbreitet, beweist zweierlei : 
erstens einmal, daß sich Österreich und die 
Südtiroler im Recht fühlen, und zweitens, 
daß Österreich und Südtirol den Weg des 
Rechtes und nicht den Weg der Gewalt 
gehen wollen. 

In der Überzeugung, daß dieser Weg zum 
:Erfolg führen wird, nehmen wir den Bericht 
über die XVIII. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zur Kenntnis. ( Beifall 
bei der F pO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. 

Schlußwort wird keines gewünscht. Wir 
kommen zur Abstimmung, die ich getrennt 
vornehme. 

Bei der getrennt durchgeführten A b 8 t i m
mung wird 

der Ratifizierung der ;l'nderung der Artikel 23, 
27 und 61 der Satzung der Vereinten Nationen 
e i n s t immig die Genehmigung erteilt und 

der Bericht des Bundesministers für A us
wiirtige Angelegenheiten mit den von der 
Berichterstatterin vorgetragenen Korrekturen 
ein8timmig zur Kenn tnis genommen. 

14. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Aus
schusses betreffend den Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten über 
die VII. Tagung der Generalkonferenz der In
ternationalen Atomenergieorganisation (IAEO) 

(471 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir 
kommen nun zum 14. Punkt der Tagesord
nung : Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten über die VII. Tagung 
der Generalkonferenz der Internationalen 
Atomenergieorganisation. 

Berichterstatter ist wieder die Frau Ab
geordnete Dr. Stella Klein-Löw, die ich um 
ihren Bericht bitte. 

Berichterstatterin Dr . Stella Klein-Löw: 
Hohes Haus ! Die VII. ordentliche Tagung 
der Genel'alkonferenz der Internationalen 
Atomenergieorganisation, kurz der IAEO, hat 
in der Zeit vom 24. September bis 1 .  Oktober 
1963 in der Wiener Hofburg stattgefunden. 
Die österreichische Delegation stand unter 
der Leitung des außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Ministers Dr. Gudenus. 
Seine Stellvertreter waren Bundesrat Professor 
Dr. Thirring und Ministerialrat Dipl.-Ing. 
Richard Polaczek, der Vorsitzender der 
Beratenden Regierungskommission für Atom
fragen ist. 

Der Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten enthält eine umfassen
de Darstellung des Verlaufes der Tagung. Ich 
möchte nur ganz kurz die wichtigsten Probleme 
darlegen : 

1. Es konnte eine sehr bedeutende Ent
scheidung auf dem Gebiete der Sicherheits
kontrolle erzielt werden. 

2. Ein langfristiges Aktionsprogramm, über 
das schon auf den früheren Tagungen ge
sprochen wurde, ist angenommen wordeIl. 

3. Das Budget für 1 964, das eine sehr hohe 
Summe umfaßt, war zu genehmigen. Inter
essant ist, daß der Anteil Österreichs am or
dentlichen Budget mit 0,41 Prozent festge
setzt wurde. Zum außerordentlichen Budget 
wird Österreich 5000 Dollar beitragen. 

Als letzten Punkt möchte ich noch her
vorheben, daß sich die Internationale Konfe
renz, die im Mai 1963 in Wien stattgefunden 
hat, mit der Ausarbeitung eines Abkommens 
beschäftigt hat, das die Haftung für durch 
Kernanlagen verursachte Schäden betrifft. 
Hier konnte ein großer Erfolg erzielt werden. 

Durch die Aufnahme von fünf afrikanischen 
Staaten hat sich die Anzahl der Mitglied
staaten der Internationalen Atomenergieorgani
sation auf 88 erhöht. 

D3IS ist kurz. der Bericht. Nun möchte ich 
noch hinzufügen, daß im Annex. I dre Zu-
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sammensetzung der österreichischen Delega
tion , im Annex II die Tagesordnung der 
Generalkonferenz enthalten ist und daß die 
Annexe IV bis VI verschiedene Ansprachen 
enthalten, die für uns von besonderer Be
deutung sind . 

Dem Außenpolitischen Ausschuß ist der 
Bericht des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten in der Sitzung vorgelegen, 
die an'! 18 .  Juni 1964 stattgefunden hat. 
Dieser Si t,zung wohnten der Herr Bundes
minister Dr. Kreisky und Heu Staatssekretär 
Dr. Bobleter bei . 

Der Ausschuß hat einstimmig den Be
schluß gefaßt, dem Hohen Haus die Kenntnis
nahme des gegenständlichen Bel"ichtes zu 
empfehlen . 

Im Namen des Außenpolitischen Ausschusses 
stelle ich also den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle den Bericht des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten über die VII. Ta
gung der Generalkonferenz del' Internationalen 
Atomenergieorganisation , kurz IAEO, samt 
den sechs Annexen zur Kenntnis nehmen . 

Für den Fall einer Debatte bitte ich, Spezial
und Generaldebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
"\VOl't ist niemand gemeldet. 'ViI' kommen 
daher sofort zur Abstimmung. 

Bei der A b s t im m u n g wird · de1- Bericht des 
Bundesministers tür Auswärtige Angelegen
heiten samt Annex I bis V I e i n s t ·immig  Z1l1-
Kenntnis  genommen. 

15. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Bericht des Bundesministers für 
Inneres über die Flüchtlingssituation in den 
Jahren 1945 bis 1961 und über die Auflösung 
der Altflüchtlingslager in Österreich (469 der 

Beilagen) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Wir kom
men nun zum 15. Punkt der Tagesordnung : 
Bericht des Bundesministers für Inneres über 
die Flüchtlingssituation in .den Jahren 1945 
bis 1 961 und Auflösung der Altflüchtlings
lager in Österreich. 

Da der Berichterstatter Dr. Tull erkrankt 
ist, wird den Bericht der Obmann des Ver
fassungsausschusses, Dr. Winter, bringen, den 
ich darum bitte. 

Berichterstatter Dr. Winter : Hohes Haus ! 
Der Herr Bundesminister für Inneres hat sich 
im Hinblick auf das öffentliche Interesse 
und auf die wiederholt hier im Haus an ihn 
gerichteten Anfragen bestimmt gefühlt, einen 
Bericht über . die Situation der Flüchtlinge 
in : den' Jahren 1945 ·bis 1961 ' und über 

die Auflösung der Altflüchtlingslager in 
Österreich vorzulegen . 

Bemerkenswert ist in diesem Bericht, daß 
sich der Anteil der ehemaligen Flücht1inge , 
Heimatvertriebenen und Umsiedler auf etwa 
5 Prozent der Bevölkerung Österreichs be
läuft. "Veiters ist bemerkens\vert, daß im 
Jahre 1960 insgesamt noch 36 Barackenlager 
des Bundm.; mit rund 7500 Altflüchtlingen 
in rund 3 100 Haushalten, davon 1 800 Familien 
mit österreichischer Staatsbürger schaft , vor
handen waren. In einem speziellen \Vohnbau
programm mit einem Aufwand von 383,5 Mil
lionen Schilling wurden insgesamt 2961 Wohn
einheiten erstellt oder werden demnächst 
fertiggestellt . Von den 36 Barackenlagern 
des Jahres 1 960 konnten deshalb bisher 29 
aufgelöst werden , und nur 7 bestehen noch 
und harren der Auflösung. 

Der Verfassullgsausschuß ha,t am 18 .  Juni 
1964 den vorliegenden Bericht des Bundes
ministers für Inneres beraten . 

Im Auftrag des Verfassungsausschusses 
habe ich hier den A n t r a g  zu stellen, der 
Nationalrat wolle den Bericht des Bundes
ministers für Inneres zum Gegenstand . zur 
Kenntnis nehmen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum "Vort 
ist niemand gemeldet. Wir kommen zur 
Abstimmung . 

Bei der A b sti mmung wird der Bericht 
des Bundesministers tür Inneres e i ns t immig  
zur Kennt nis genommen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Die 
Tagesordnung ist e r s c h ö p ft, aber die Sitzung 
noch nicht zu Ende. 

Ich gebe bekannt, daß die Abgeordneten 
Dr. van Tongel und Genossen gemäß § 72 
Geschäftsordnungsgesetz den An t r a g ge
stellt haben, über die schriftliche Begründung 
der Nichtbeantwortung ihrer Anfrage 1 1 1 jJ 
durch den Bundesminister für Unterricht 
am Beginn der nächsten Sitzung des National
rates eine Besprechung abzuhalten. Die be
anstandete schriftliche Begründung der Nicht

beantwortung der Anfrage durch den Bundes
minister für Unterricht ist unter Zl. 125/A. B .  
an alle Abgeordneten noch gestern verteilt wor
den.  Bei der Anfrage 1 1 1 /J handelt es sich 
um eine ergänzende Anfrage, die auf die seiner
zeitige Anfrageder Abgeordneten Dr. Kandutsch 
und Genossen, betreffend Stellungnahme des 
Direktors der Bundeslehrerbildungsanstalt in 
Graz Franz Göbhart und die darauf ergangene 
Anfragebeantwortung des Bundesministers für 
Unterricht Bezug nahm. 

Ob dem ' nunmehrigen Antrag der Abgeord
neten Dr. van Tongel und Genossen auf Durch-
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führung einer Debatte stattgegeben werden 
soll, entscheidet gemäß § 72 Abs. 1 des Ge
sehäftsordllllllgsgeset zes der Nationalrat ohne 
Debatte. Ich bitte daher jene Damen und 
Herren , die dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. van Tongel u nd Genossen zustimmen, 
über die Begründung der Nichtbeantwortung 
der Anfrage durch den Bundesminister für 
Unterricht am Beginll der nächsten Sitzung 
eine Debatte abznführen, sich von den Sitzen 
zu erheben. Danke. Der Antrag ist 
a b g e l e h n  t,. 

Ferner gebe ich bekannt, daß die Abge 

ordneten Dr. van Tongel und Gen01:S6n in 
der heutigen Sitzung je eine gleichlautende 
Anfrage 3,n den Bundesminister für Unterricht 
und an den Bundesminister für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft , betreffend die Reform 
von Rundfunk und Ji""'ernsehen, eingebracht 
und gemäß § 73 Geschäftsordnllngsgesetz be
antragt hab�l1, daß diese Anfragen vom erst
genannten Fragesteller mündlich begründet 
werden und hierauf eine Deba,tte über den 
Gegenstand stattfindet. Dies bedeutet, die 
beiden gleichlautenden Anfragen als dringlich 
zu behandeln. Der D r i n g li c h k e i t s a n t r a g  
ist von acht Abgeordneten unterstützt. Ich 
werde daher zuerst im Sinne des § 73 Abs. I 
des Geschäftsordnungsgesetzes ohne Debatte 

darüber abstimmen lassen, ob diesem Dring
lichkcitsantrag Folge gegeben werden soll. 
Wird ihm Folge gegeben, wird sodann die 
Debatte über diese beiden gleichlautenden 
Anfragen durchgeführt. 

Ich bitte nunmehr den Schriftführer, Herrn 

und Fernseh·wesens auszuarbeiten. Dieses 
Konzept ist die Voraussetzung für einen 
geordneten und dell Wünschen der Bevölke
rung Rechnung tra.genden Sendebetrieb . 

Angesichts der Tats�,clw, daß die Koal i 
tionsparteien sieh üb el' die Grundzüge <1<:>1' 

Itundfunk- und Fernsehreform nicht, einigen 
konnten , sodaß die von ihnen selbst ge
stellte Jh'ist des 30. Juni 1 964 ahgelt1uft'11 
ist , richten die unterzeichneten Abgeord

neten an die Bundesminister für Unterricht 

und für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
folgende 

Anfragß : 
1 .  Welche Gründe waren maßgebend, 

daß die in der Regierungserklärung fest
gelegte Frist des 30 . Juni 1964 zur Vorlage 
von Reformvorschlägen für den Rundfunk 
und das Fernsehen nicht ein gehalten ·wuI'de ? 

2. Sind Sie bereit, nunmehr angesichts 
des Scheiterns der Koalitionsverhandlungen 
über eine Runclfunkreform sich dafür ein
zusetzen, daß der ganze Komplex Rundfunk 
und Fernsehen dem Nationalrat zu freier 
parlamentarischer Beratung und Beschluß 
fassung übertragen wird ? 

3. Sind Sie bereit, dem Nationalrat mit
zuteilen, ob die wesentlichen Grundlagen 
des von dem Aktionskomitee der 44 Zeitungen 
und Zeitschriften am heutigen Tage be
schlossenen Gesetzentwurfes für ein Volks
begehren Ihrer Auffassung entsprechen ? 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 

Abgeordneten Czettel, die gleichlautenden An- Ic� lass� nunmehr d�rüber abstimmen , 
fragen zunächst zu verlesen. l ob uber dIese Anfrage eme Debatte abge-

. ., führt werden soll, das heißt, ob die Anfrage 
Schnftfuhrer Czettel : als dringlich erklärt wird. 

A n fr ag e  

der Abgeordneten Dr. van Tongel, Doktor 
Scheuch und Genossen an den Herrn Bun
desminister für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft, betreffend die Reform von Rund
funk und Fernsehen. 

Die Bundesregierung hat in ihren Re
gierungserklärungen von 1 963 und 1 964 
zu wiederholten Malen angekündigt, bis 
längstens 30. Juni 1964 ein einvernehmliches 
Konzept zur Neuordnung des Rundfunk. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben , sich VOll den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Der Antrag ist a b
g e l e h n  t.. 

Ich gebe nunmehr noch bekannt, daß nach 
Schluß der Hfwssitzung der Ausschuß für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft im Lokal 
III des Hauses tagt, 

Die n ä c h s t e  Sitzung wird auf schriftlichem 
Wege bekanntgegeben werden. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

SchlUß der Sitzung : 19 Uhr 45 Minuten 
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